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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40 

A. Problem und Ziel  
Am 11. Februar 2025 ist die Verordnung (EU) 2025/40 (EU-Verpackungsverord
nung) in Kraft getreten. Wesentliche Vorschriften werden 18 Monate nach In
krafttreten der Verordnung, am 12. August 2026, wirksam. Viele dieser Vor
schriften gelten unmittelbar in Deutschland. Das deutsche Verpackungsgesetz be
ruht auf der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle. Ziel dieses Ge
setztes ist es, das nationale Recht an die Vorgaben der EU-Verpackungsverord
nung anzupassen. Ziel des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes ist es, die 
Beibehaltung und Weiterentwicklung etablierter und bewährter Strukturen zu er
möglichen, soweit die EU-Verpackungsverordnung diese Möglichkeit eröffnet. 
Dadurch soll die Umstellung für alle betroffenen Akteure erleichtert und eine 
Überbeanspruchung durch vermeidbare bürokratische Lasten vermieden werden. 
Daneben sollen die umweltpolitischen Zielvorgaben nach Artikel 1 der EU-Ver
packungsverordnung durch die mit diesem Gesetz getroffenen Maßnahmen in 
Deutschland erreicht werden. 

B. Lösung; Nutzen 
Die EU-Verpackungsverordnung gilt grundsätzlich ab dem 12. August 2026 in 
allen Mitgliedstaaten. Vor diesem Hintergrund müssen die nationalen Regelungen 
angepasst werden. Dafür soll das bisherige Verpackungsgesetz aufgehoben und 
durch das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz ersetzt werden. 

Die weit reichenden Neuerungen im Verpackungssektor durch die EU-Verpa
ckungsverordnung stellen die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung von 
Verpackungen und Verpackungsabfällen auf eine neue Grundlage und machen 
eine vollständige Überarbeitung des bisherigen nationalen Verpackungsgesetzes 
erforderlich. Diese ist auch deshalb notwendig, um Widersprüche zwischen den 
bisherigen nationalen Regelungen des Verpackungsgesetzes und den unmittelbar 
wirkenden Rechtsvorschriften der EU-Verpackungsverordnung auszuschließen. 

Die nationale Umsetzung der europäischen Vorgaben sowie ein effektiver Voll
zugsrahmen in diesem Gesetz stellen sicher, dass die Betroffenen ihren Verpflich
tungen nachkommen und somit die umweltpolitischen Zielvorgaben nach Arti
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kel 1 der EU-Verpackungsverordnung in Deutschland erreicht werden. Eine we-
sentlich bürokratieärmere Ausgestaltung könnte nur durch entsprechende Verein-
fachung auf EU-Ebene verwirklicht werden. 

Dabei trifft das Gesetz nur dann Regelungen, wenn dies für die Durchführung der 
unmittelbar geltenden Verordnung erforderlich ist, die Verordnung selbst den 
Mitgliedstaaten die Festlegung von nationalen Regelungen vorschreibt oder den 
Mitgliedstaaten ein Ermessenspielraum hinsichtlich weitergehender Regelungen 
eröffnet wird. 

C. Alternativen 
Keine. Eine grundlegende Überarbeitung des nationalen Verpackungsrechts ist 
erforderlich, da die EU-Verpackungsverordnung unmittelbare Wirkung in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union entfaltet und aus Gründen der Rechts-
klarheit Widersprüche zwischen nationalen und europäischen Rechtsvorgaben 
verhindert werden müssen. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Beim Umweltbundesamt entsteht der Bedarf von einer halben (Plan-)Stelle im 
höheren Dienst (hd) sowie damit verbundene Personal- und Sachausgaben in 
Höhe von ca. 120 000 Euro pro Jahr.  

Die Verwaltungseinnahmen für die Durchführung der Rechts- und Fachaufsicht 
durch das Umweltbundesamt aufgrund des Vollzugs dieses Gesetzes werden wie 
bereits nach dem bisherigen Verpackungsgesetz durch das Umweltbundesamt im 
Einzelplan 16 vereinnahmt. Es werden jährliche Einnahmen in Höhe von 602 000 
Euro prognostiziert. Die Einnahmen entsprechen voraussichtlich dem Wert der 
beim Umweltbundesamt jährlich entstehenden Aufwendungen. 

Etwaige sich ergebende Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln im Bereich 
des Bundes sind im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanung finan-
ziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan gegen zu finanzieren.  

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Soweit im Zusammenhang mit dem Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz 
Mehrkosten für die Wirtschaft entstehen, beruhen diese Mehrkosten im Wesent-
lichen unmittelbar auf der EU-Verpackungsverordnung selbst. Hierzu wird auf 
die Folgenabschätzung der Europäischen Kommission verwiesen. 

Durch das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz ergeben sich zusätzliche jähr-
liche Belastungen für die Wirtschaft in Höhe von ca. 2 457 000 Euro, die durch 
die Umsetzung zwingenden EU-Rechts entstehen. Dabei bewirken die Änderun-
gen einen Anstieg der laufenden Bürokratiekosten aus Informationspflichten um 
957 000 Euro. 
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Zudem ergibt sich ein ebenfalls durch zwingendes EU-Recht bedingter einmaliger 
Umstellungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von ca. 4 458 000 Euro. Davon 
entfallen 1 158 000 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten.  

Der jährliche Erfüllungsaufwand und der einmalige Erfüllungsaufwand gehen 
vollständig auf eine 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben zurück. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Länder und die Kommunen entsteht durch das Gesetz geringfügiger lau-
fender und einmaliger Erfüllungsaufwand. 

Für den Bund entsteht zusätzlicher laufender Erfüllungsaufwand im Rahmen der 
Rechts- und Fachaufsicht aufgrund des Vollzugs des Verpackungsrecht-Durch-
führungsgesetzes.  

F. Weitere Kosten 
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DER BUNDESKANZLER 
 

 

Berlin, 15. April 2026 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Julia Klöckner 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer  
Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40 

 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit.  
 
Der Bundesrat hat in seiner 1063. Sitzung am 27. März 2026 gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu 
nehmen. 
 
Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der als 
Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Friedrich Merz  
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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer 
Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/401 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2025/40 betreffend Verpackungen 

(Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz – VerpackDG)2 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

§ 3 Ergänzende Begriffsbestimmungen 

T e i l  2  

B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  V e r p a c k u n g e n  u n d  V e r p a c k u n g s a b f ä l l e n  

Kapitel 1 

Bereitstellung von Verpackungen im Bundesgebiet 

§ 4 Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpackungsmaterials 

§ 5 Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung 

§ 6 Registrierung; zuständige Behörde 

§ 7 Systembeteiligungspflicht 

§ 8 Branchenlösungen 

§ 9 Datenmeldungen 

 
1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsver-

fahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1). 

2 Artikel 1 dieses Gesetzes dient auch der Umsetzung der  
– Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter 

Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3; L 127 vom 26.5.2009, S. 24; L 297 vom 13.11.2015, S. 9; L 42 vom 18.2.2017, S. 43; 
L 90243 vom 17.4.2024, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2023/1542 (L 191 vom 28.7.2023, S. 1) geändert worden ist, 

– Richtlinie 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt (ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/40 geändert worden ist. 

Anlage 1 
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§ 10 Vollständigkeitserklärungen 

§ 11 Ausnahmen von der Systembeteiligungspflicht 

Kapitel 2 

Beschränkung der Bereitstellung und anderer Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen im Bundesgebiet 

§ 12 Beschränkungen der Bereitstellung bestimmter Verpackungen 

§ 13 Verbot bestimmter Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen 

§ 14 Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für schwermetallhaltige Kunststoffkäs-
ten und -paletten 

§ 15 Systemanforderungen hinsichtlich Rückgabe und Entsorgung von schwermetallhaltigen Kunststoffkästen 
und -paletten 

§ 16 Konformitätserklärung und Jahresbericht für schwermetallhaltige Kunststoffkästen und -paletten 

§ 17 Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für bestimmte Glasverpackungen 

§ 18 Kontrolle der Einhaltung des Schwermetallgrenzwertes bei Glasverpackungen 

Kapitel 3 

Zulassung 

§ 19 Zulassung von Herstellern 

§ 20 Zulassung von Systemen 

§ 21 Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme 

§ 22 Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerverantwortung 

§ 23 Widerruf der Zulassung 

Kapitel 4 

Pflichten der Systeme 

§ 24 Gemeinsame Stelle der Systeme 

§ 25 Meldepflichten der Systeme 

§ 26 Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten 

Kapitel 5 

Gestaltung der Sammlung von Verpackungsabfällen 

§ 27 Abstimmung zwischen Systemen und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

§ 28 Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wertstoffsammlung 

§ 29 Rahmenvorgabe 

§ 30 Berechnung der Entgelte 

§ 31 Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen 

§ 32 Ausschreibung von Sammelleistungen; Ausschreibungsführer 

§ 33 Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 
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§ 34 Zuschlagserteilung; Vertragsschluss 

§ 35 Einspruch; Schiedsgerichtsverfahren 

§ 36 Elektronische Ausschreibungsplattform 

§ 37 Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung 

Kapitel 6 

Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Verpackungen 

§ 38 Getrennte Sammlung 

§ 39 Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur Rücknahme und Verwertung 

§ 40 Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, Verwertung und Information 

§ 41 Pflichten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 

§ 42 Anforderungen an die Verwertung 

§ 43 Mengenstromnachweis 

Kapitel 7 

Getränkeverpackungen 

§ 44 Förderung von wiederverwendbaren Getränkeverpackungen 

§ 45 Mindestrezyklatanteil bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff 

§ 46 Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkeverpackungen 

§ 47 Hinweispflichten 

Kapitel 8 

Zentrale Stelle Verpackungsregister 

§ 48 Errichtung und Rechtsform; Stiftungssatzung 

§ 49 Organisation 

§ 50 Finanzierung durch Systeme und Betreiber von Branchenlösungen 

§ 51 Finanzierung durch sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und durch Hersteller nicht sys-
tembeteiligungspflichtiger Verpackungen 

§ 52 Gesamtumlage und Kalkulationszeitraum 

§ 53 Gemeinkosten 

§ 54 Aufgaben 

§ 55 Automatisierung 

§ 56 Registrierung von Sachverständigen und sonstigen Prüfern 

§ 57 Aufsicht und Finanzkontrolle 

§ 58 Partieller Ausschluss des Widerspruchsverfahrens und der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungs-
klage; Widerspruchsbehörde 
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Kapitel 9 

Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsabfällen 

§ 59 Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungsmaßnahmen 

§ 60 Wiederverwendbare Alternative für Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und Einweggetränkebe-
cher 

§ 61 Erleichterungen für kleine Unternehmen und für Verkaufsautomaten 

T e i l  3  

K o n f o r m i t ä t s b e w e r t u n g  

§ 62 Sprache der EU-Konformitätserklärungen 

§ 63 Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Verpackung 

§ 64 Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Verpackung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union 

§ 65 Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität einer Verpackung 

T e i l  4  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ;  Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  

§ 66 Bußgeldvorschriften 

§ 67 Einziehung 

§ 68 Übergangsvorschriften 

Anlage 1 Schadstoffhaltige Füllgüter nach § 3 Absatz 5 

Anlage 2 Kennzeichnung von Verpackungen 

T e i l  1  
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 

Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Verpackungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2025/40. 

§ 2 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) Soweit die Verordnung (EU) 2025/40 und dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthalten, 
sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz, mit Ausnahme von § 54 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, und die auf der 
Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder des bis zum Ablauf des 31. Mai 2012 geltenden Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend anzuwenden. 
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(2) Soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften besondere Anforderungen an Verpackungen, an die Ent-
sorgung von Verpackungsabfällen oder an die Beförderung von verpackten Waren oder von Verpackungsabfällen 
bestehen, bleiben diese Anforderungen unberührt. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt. 

(4) Die Befugnis der zuständigen Behörden von Bund und Ländern, Dritte bei der Nutzung ihrer Einrich-
tungen oder Grundstücke sowie der Sondernutzung öffentlicher Straßen zur Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen zu verpflichten, bleibt unberührt. 

(5) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält, ist das Marktüberwachungsgesetz an-
zuwenden. 

§ 3 

Ergänzende Begriffsbestimmungen 

(1) Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2025/40 gelten für die 
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes die Begriffsbestimmungen der Absätze 2 bis 20. 

(2) Getränkeverpackungen sind geschlossene oder überwiegend geschlossene Verkaufsverpackungen für 
flüssige Lebensmittel im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, die zum Verzehr als Getränk 
bestimmt sind. 

(3) Bereitstellung im Bundesgebiet ist die Bereitstellung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nach Arti-
kel 3 Absatz 1 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2025/40 bezogen auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(4) Restentleerte Verpackungen sind Verpackungen, deren Inhalt bestimmungsgemäß ausgeschöpft wor-
den ist, einschließlich mit dem Produkt verwendeter Verpackungen nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
f und g der Verordnung (EU) 2025/40. 

(5) Schadstoffhaltige Füllgüter sind die in Anlage 1 näher bestimmten Füllgüter. 

(6) Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind Verkaufs- und Umverpackungen, Primärproduktions-
verpackungen sowie Transportverpackungen, die nach Gebrauch, bezogen auf den Gesamtmarkt typgleicher Ver-
packungen, typischerweise mehrheitlich in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen als Ab-
fall anfallen, sowie Serviceverpackungen. 

(7) Vergleichbare Anfallstellen sind öffentliche oder private Anfallstellen, die nach der Art der dort typi-
scherweise anfallenden Verpackungsabfälle mit privaten Haushaltungen vergleichbar sind. Vergleichbare Anfall-
stellen sind insbesondere das Gastgewerbe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) 
2025/45, wie Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Imbisse, Cafés und Hotels und Ferienanlagen sowie Raststätten, 
Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Niederlassungen von 
Freiberuflern, typische Anfallstellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und Museen sowie des Freizeitbereichs 
wie Freizeitparks und Sportstadien. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne von Satz 1 sind außerdem landwirt-
schaftliche Betriebe und Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße 
sowohl für Papier, Pappe und Karton als auch für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen, jedoch maxi-
mal mit einem 1 100-Liter-Umleerbehälter je Sammelgruppe, im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt 
werden können. 

(8) System ist eine privatrechtlich, als juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft organi-
sierte Organisation für Herstellerverantwortung nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 66 der Verordnung (EU) 
2025/40, die mit Zulassung nach § 20 in kollektiver Erfüllung der Verpflichtungen der erweiterten Herstellerver-
antwortung der beteiligten Hersteller die in ihrem Einzugsgebiet in privaten Haushaltungen und bei vergleichba-
ren Anfallstellen als Abfall anfallenden restentleerten Verpackungen flächendeckend erfasst und einer Verwer-
tung zuführt.  

(9) Einzugsgebiet im Sinne von Absatz 8 ist jeweils das gesamte Gebiet eines Bundeslandes, in dem sys-
tembeteiligungspflichtige Verpackungen eines beteiligten Herstellers bereitgestellt werden. 
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(10) Sonstige Organisation für Herstellerverantwortung ist eine privatrechtlich, als juristische Person oder 
rechtsfähige Personengesellschaft organisierte Organisation für Herstellerverantwortung im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 66 der Verordnung (EU) 2025/40, die mit Zulassung nach § 22 die Verpflichtungen der erwei-
terten Herstellerverantwortung der beteiligten Hersteller für nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen 
kollektiv erfüllt. 

(11) Anfallorte sind diejenigen Orte, an denen Verpackungsabfälle bei Wirtschaftsakteuren zur Abholung 
bereitgestellt werden, die keine vergleichbaren Anfallstellen sind. 

(12) Systemprüfer sind Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer, die nach § 25 Absatz 4 von den Sys-
temen benannt worden sind und nach § 25 Absatz 2 Satz 1 die Zwischen- und Jahresmeldungen der Systeme 
prüfen und bestätigen. 

(13) Werkstoffliches Recycling ist das Recycling durch Verfahren, bei denen das Material für eine weitere 
stoffliche Nutzung verfügbar bleibt und stoffgleiches Neumaterial ersetzt.  

(14) Zentrale Stelle Verpackungsregister ist die nach § 48 Absatz 1 Satz 1 beizubehaltende Stiftung und im 
Falle einer Auflösung, ihre nach § 48 Absatz 1 Satz 2 errichtete Nachfolgerin. 

(15) Finanzierungsvereinbarung ist eine zwischen der Zentralen Stelle Verpackungsregister und einem Sys-
tem, einem Betreiber einer Branchenlösung, einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung oder einem 
Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen geschlossene vertragliche Vereinbarung zur Finan-
zierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach § 50 Absatz 1 oder § 51 Absatz 1.  

(16) Registrierter Sachverständiger ist, wer von der Zentralen Stelle Verpackungsregister in dem Prüferre-
gister nach § 56 geführt wird und 

1. nach § 36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellt ist, 

2. als Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisation aufgrund einer Zulassung nach den §§ 9 und 10 
oder nach Maßgabe des § 18 des Umweltauditgesetzes in dem Bereich tätig werden darf, der näher bestimmt 
wird durch Anhang I Abschnitt E Abteilung 38 der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006, 

3. seine Befähigung durch eine Akkreditierung der nationalen Akkreditierungsstelle in einem allgemein aner-
kannten Verfahren hat feststellen lassen oder 

4. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen ist und eine Tätigkeit im Inland nur vorüber-
gehend und gelegentlich ausüben will und seine Berufsqualifikation vor Aufnahme der Tätigkeit entspre-
chend den §§ 13a und 13b der Gewerbeordnung hat nachprüfen lassen. 

Nachprüfungsverfahren nach Nummer 4 können über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. 

(17) Erstinverkehrbringer ist jede natürliche oder juristische Person, die Verpackungen erstmals gewerbs-
mäßig im Bundesgebiet bereitstellt.  

(18) Inverkehrbringer ist jede natürliche oder juristische Person, die unabhängig von Vertriebsmethode oder 
Handelsstufe Verpackungen im Bundesgebiet bereitstellt.  

(19) Einwegkunststoffverpackungen sind Einwegverpackungen, die ganz oder teilweise aus Kunststoff be-
stehen. 

(20) Einwegkunststofflebensmittelverpackungen sind Einwegkunststoffverpackungen, also Behältnisse wie 
Boxen mit oder ohne Deckel, für Lebensmittel, die 

1. dazu bestimmt sind, unmittelbar verzehrt zu werden, entweder vor Ort oder als Mitnahme-Gericht, 

2. in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden und 

3. ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden können. 

Keine Einwegkunststofflebensmittelverpackungen in diesem Sinne sind Getränkeverpackungen, Getränkebecher, 
Teller sowie Tüten und Folienverpackungen, wie Wrappers, mit Lebensmittelinhalt. 
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T e i l  2  
B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  V e r p a c k u n g e n  u n d  V e r p a c k u n g s a b f ä l l e n  

Kapitel 1 
Bereitstellung von Verpackungen im Bundesgebiet 

§ 4 

Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpackungsmaterials 

Verpackungen können zur Identifizierung des Materials, aus dem sie hergestellt sind, mit den in Anlage 2 
festgelegten Nummern und Abkürzungen gekennzeichnet werden. Die Verwendung von anderen als den in 
Anlage 2 festgelegten Nummern und Abkürzungen zur Kennzeichnung der gleichen Materialien ist nicht zulässig. 

§ 5 

Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung 

(1) Die nach der Verordnung (EU) 2025/40 sowie nach diesem Gesetz Verpflichteten können Dritte mit 
der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen; § 22 Satz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gilt entsprechend. 
Satz 1 gilt nicht für die Registrierung nach § 6 und nicht für die Abgabe von Datenmeldungen nach § 9. 

(2) Hersteller nach Artikel 45 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, die keine Niederlassung im 
Bundesgebiet haben, haben ihren Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung vor dem erstmali-
gen Bereitstellen einer Verpackung oder eines verpackten Produkts im Bundesgebiet zusätzlich zu den Verpflich-
tungen nach Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2025/40 mit der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen nach diesem 
Gesetz, mit Ausnahme der Registrierung nach § 6 zu beauftragen. Hersteller nach Artikel 45 Absatz 3 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2025/40, die keine Niederlassung im Bundesgebiet haben, haben einen Bevollmächtigten für 
die erweiterte Herstellerverantwortung vor dem erstmaligen Bereitstellen einer Verpackung oder eines verpackten 
Produkts im Bundesgebiet zu benennen und diesen zusätzlich zu den Verpflichtungen nach Kapitel VIII der Ver-
ordnung (EU) 2025/40 mit der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen nach diesem Gesetz, mit Ausnahme der Re-
gistrierung nach § 6, zu beauftragen. 

(3) Der Bevollmächtigte für die erweiterte Herstellerverantwortung gilt im Hinblick auf die wahrzuneh-
menden Verpflichtungen als Hersteller im Sinne dieses Gesetzes. Die Aufgabenerfüllung durch den Bevollmäch-
tigten für die erweiterte Herstellerverantwortung erfolgt im eigenen Namen. 

(4) Jeder Hersteller darf nur einen Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung beauftra-
gen. Die Beauftragung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 hat bei der erstmaligen Bereitstellung von Verpackungen oder 
verpackten Produkten im Bundesgebiet durch eine schriftliche Vollmacht in deutscher Sprache zu erfolgen. 

(5) Der Hersteller hat den Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung nach Absatz 2 der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister unverzüglich nach der Beauftragung zu benennen. Die Benennung erfolgt 
im Rahmen der Registrierung nach § 6 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 2 und bedarf der Bestätigung durch die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister.  

(6) Wird die Beauftragung des Bevollmächtigten beendet, hat der Hersteller dies der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister unverzüglich mitzuteilen. Die Benennung endet, sobald die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
das Ende der Beauftragung bestätigt. Die Pflicht des Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung 
zur Erfüllung der Herstellerpflichten, die während der Zeit seiner Benennung entstanden sind, bleibt unberührt. 
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§ 6 

Registrierung; zuständige Behörde 

(1) Hersteller sind verpflichtet, sich im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a bis d der 
Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024 vor dem erstmaligen Bereitstellen oder im 
Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. De-
zember 2024 vor dem Auspacken bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister registrieren zu lassen. Hersteller 
haben Änderungen von Registrierungsdaten sowie die dauerhafte Aufgabe der Herstellertätigkeit der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister unverzüglich mitzuteilen. Die Pflicht nach Satz 2 umfasst insbesondere auch die Mit-
teilung über Änderungen oder einer Beendigung der Beauftragung des Bevollmächtigten für die erweiterte Her-
stellerverantwortung.  

(2) Bei der Registrierung nach Absatz 1 Satz 1 sind die folgenden Angaben zu machen: 

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Herstellers, insbesondere Postleitzahl und Ort, Straße und Hausnum-
mer, Land, Telefonnummer sowie die europäische oder nationale Steuernummer; 

2. im Fall der Verpflichtung zur Beauftragung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwor-
tung nach § 5 Absatz 2 zusätzlich: 

a) Name, Anschrift und Kontaktdaten des Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung 
entsprechend Nummer 1 und 

b) die schriftliche Beauftragung durch den Hersteller; 

3. Angabe einer vertretungsberechtigten natürlichen Person; 

4. nationale Kennnummer und E-Mail-Adresse des Herstellers, wobei im Falle einer Bevollmächtigung die 
gleichen Angaben zum Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung zu machen sind; 

5. Markennamen, unter denen der Hersteller seine Verpackungen erstmals im Bundesgebiet bereitstellt; 

6. Angaben zu den Verpackungen, die der Hersteller erstmals im Bundesgebiet bereitstellt oder aus denen er, 
im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40, verpackte Produkte 
auspackt, aufgeschlüsselt nach systembeteiligungspflichtigen Verpackungen nach § 3 Absatz 6, den jeweili-
gen Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und Einweggetränkeverpackungen, die nach 
§ 46 der Pfandpflicht unterliegen, sowie 

7. Erklärung, dass sämtliche Angaben nach diesem Absatz der Wahrheit entsprechen. 

Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 haben darüber hinaus eine Er-
klärung abzugeben, dass sie ihre erweiterte Herstellerverantwortung durch Beteiligung an einem oder mehreren 
Systemen oder durch eine oder mehrere Branchenlösungen erfüllen. Im Falle einer vollständigen Übertragung der 
Systembeteiligungspflicht nach § 7 Absatz 2 auf einen oder mehrere Vorvertreiber haben sie statt der Erklärung 
nach Satz 2 zu erklären, dass sie ausschließlich bereits systembeteiligte Serviceverpackungen im Bundesgebiet 
bereitstellen. Hersteller von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 haben für den Fall, dass sie ihre erweiterte 
Herstellerverantwortung ausschließlich durch Beteiligung an einer oder mehreren sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung nach § 3 Absatz 10 erfüllen, eine Erklärung darüber abzugeben.  

(3) Die erstmalige Registrierung sowie Änderungsmitteilungen nach Absatz 1 haben über das auf der In-
ternetseite der Zentralen Stelle Verpackungsregister zur Verfügung gestellte elektronische Datenverarbeitungs-
system zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister bestätigt die Registrierung und teilt dem Hersteller 
seine Registrierungsnummer mit. Sie kann nähere Anweisungen zum elektronischen Registrierungsverfahren er-
teilen sowie für die sonstige Kommunikation mit den Herstellern die elektronische Übermittlung, eine bestimmte 
Verschlüsselung sowie die Eröffnung eines Zugangs für die Übermittlung elektronischer Dokumente vorschrei-
ben. 
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(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister veröffentlicht die registrierten Hersteller mit den in Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a, Nummer 5 und 6 sowie Satz 3 genannten Angaben sowie mit der Registrie-
rungsnummer und dem Registrierungsdatum im Internet. Bei Herstellern, deren Registrierung beendet ist, ist zu-
sätzlich das Datum des Marktaustritts anzugeben. Die im Internet veröffentlichten Daten sind dort drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Registrierung des Herstellers endet, zu löschen.  

(5) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann die Registrierung widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für die Registrierung nach Absatz 1 Satz 1 nicht mehr vorliegen. 

(6) Zuständige Behörde für das Register nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 ist die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister. 

§ 7 

Systembeteiligungspflicht 

(1) Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen zur 
Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme vor der Bereitstellung oder, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 
Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024 vor dem Auspa-
cken verpackter Produkte, im Bundesgebiet an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen. Dabei haben sie 
Materialart und Masse der zu beteiligenden Verpackungen sowie die Registrierungsnummer nach § 6 Absatz 3 
Satz 2 anzugeben. Das System hat dem Hersteller eine erfolgte Beteiligung unter Angabe von Materialart und 
Masse der beteiligten Verpackungen unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu bestätigen; dies gilt auch, wenn 
die Beteiligung durch einen beauftragten Dritten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 vermittelt wurde. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann ein Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Serviceverpa-
ckungen, der nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2025/40 als Erzeuger gilt, von den Vorvertreibern dieser Ser-
viceverpackungen verlangen, dass sie sich hinsichtlich der von ihnen gelieferten unbefüllten Serviceverpackungen 
an einem oder mehreren Systemen beteiligen. Der ursprünglich nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtete Hersteller kann 
von demjenigen Vorvertreiber, auf den die Systembeteiligungspflicht nach Satz 1 übergeht, eine Bestätigung über 
die erfolgte Systembeteiligung verlangen. Mit der Übertragung der Systembeteiligungspflicht gehen auch die 
Herstellerpflichten nach den §§ 6, 9 und 10 insoweit auf den verpflichteten Vorvertreiber über; der Hersteller 
nach Absatz 1 Satz 1 bleibt jedoch zusätzlich selbst zur Registrierung nach § 6 verpflichtet. 

(3) Soweit im Bundesgebiet bereitgestellte systembeteiligungspflichtige Verpackungen wegen Beschädi-
gung oder Unverkäuflichkeit nicht an den Endabnehmer abgegeben werden, kann der Hersteller die von ihm für 
die Systembeteiligung geleisteten Entgelte von den betreffenden Systemen zurückverlangen, wenn er die Verpa-
ckungen zurückgenommen und einer Verwertung entsprechend den Anforderungen des § 42 Absatz 5 zugeführt 
hat. Die Rücknahme und anschließende Verwertung sind in jedem Einzelfall in nachprüfbarer Form zu dokumen-
tieren. In diesem Fall gelten die betreffenden Verpackungen nach Erstattung der Beteiligungsentgelte nicht mehr 
als im Bundesgebiet bereitgestellt. 

(4) Wird die Zulassung eines Systems vor Ablauf des Zeitraums, für den sich ein Hersteller an diesem 
System beteiligt hat, nach Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2025/40 oder nach § 23 Absatz 2 widerrufen, 
so gilt die Systembeteiligung ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Widerrufs als nicht vorgenommen. 

(5) Soweit durch die Aufnahme einer systembeteiligungspflichtigen Verpackung in ein System zu befürch-
ten ist, dass die umweltverträgliche Abfallbewirtschaftung, insbesondere die Durchführung einer ordnungsgemä-
ßen und schadlosen Verwertung, erheblich beeinträchtigt oder das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Ge-
sundheit, gefährdet wird, kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister die Aufnahme der systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackung im Einzelfall wegen Systemunverträglichkeit untersagen. Die Untersagung ist aufzuhe-
ben, wenn ein System oder der Hersteller die Systemverträglichkeit der betreffenden Verpackung nachweist. 

(6) Es ist Systembetreibern verboten, Vertreibern ein Entgelt oder sonstige wirtschaftliche Vorteile für den 
Fall zu versprechen oder zu gewähren, dass die Vertreiber Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpa-
ckungen an ihr System vermitteln. 
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§ 8 

Branchenlösungen 

(1) Die Systembeteiligungspflicht eines Herstellers nach § 7 Absatz 1 entfällt, soweit er die von ihm im 
Bundesgebiet bereitgestellten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bei vergleichbaren Anfallstellen nach 
§ 3 Absatz 7, die von ihm entweder selbst oder durch zwischengeschaltete Vertreiber in nachprüfbarer Weise 
beliefert werden, durch eine Branchenlösung unentgeltlich zurücknimmt und einer Verwertung entsprechend den 
Anforderungen des § 42 Absatz 1 bis 3 zuführt.  

(2) Ein Zusammenwirken mehrerer Hersteller aus einer Branche, die gleichartige Waren vertreiben, ist zu-
lässig; in diesem Fall haben sie eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft als 
Träger der Branchenlösung zu bestimmen. 

(3) Für Branchenlösungen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 22 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung nach § 50 Absatz 1 Satz 2 Zulassungsvoraussetzung nach 
§ 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 ist. Zusätzlich zu den in § 22 Absatz 2 genannten Voraussetzungen muss der Her-
steller oder der Träger der Branchenlösung durch Bescheinigung eines registrierten Sachverständigen nachweisen, 
dass er oder ein von ihm hierfür beauftragter Dritter 

1. bei allen von ihm nach Satz 1 belieferten Anfallstellen eine geeignete branchenbezogene Erfassungsstruktur 
eingerichtet hat, die eine regelmäßige unentgeltliche Rücknahme aller von ihm dort bereitgestellten system-
beteiligungspflichtigen Verpackungen gewährleistet, 

2. über schriftliche Bestätigungen aller von ihm nach Satz 1 belieferten Anfallstellen über deren Einbindung in 
diese Erfassungsstruktur verfügt, 

3. die Verwertung der zurückgenommenen Verpackungen entsprechend den Anforderungen des 
§ 42 Absatz 1 bis 3 gewährleistet. 

Im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 2 eine Liste aller die Branchenlösung betreibenden Hersteller vorle-
gen. Satz 1 gilt nicht für Hersteller von mit Getränken befüllten Einweggetränkeverpackungen, die nach 
§ 46 Absatz 4 keiner Pfandpflicht unterliegen. 

(4) Wesentliche Änderungen hinsichtlich der Branchenlösung oder der Voraussetzungen nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 sind der Zentralen Stelle Verpackungsregister mindestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden 
durch den Hersteller oder im Fall des Zusammenwirkens nach Absatz 2 durch den Träger der Branchenlösung in 
elektronischer Form anzuzeigen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die Übermittlung die Verwen-
dung bestimmter elektronischer Formulare und Eingabemasken sowie eine bestimmte Verschlüsselung vorschrei-
ben. 

(5) Der Hersteller nach Absatz 1 Satz 1 oder im Falle des Zusammenwirkens nach Absatz 2 der Träger der 
Branchenlösung hat die Rücknahme und Verwertung in einem Mengenstromnachweis entsprechend den Vorga-
ben des § 43 Absatz 1 und 2 in nachprüfbarer Form zu dokumentieren und durch einen registrierten Sachverstän-
digen prüfen und bestätigen zu lassen. Im Mengenstromnachweis sind zusätzlich 

1. die Adressen der Anfallstellen nach Absatz 1 Satz 1 anzugeben und 

2. schriftliche Nachweise aller Anfallstellen nach Absatz 1 Satz 1 über die bei ihnen angelieferten Mengen an 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen des jeweiligen Herstellers beizufügen.  

Der Hersteller nach Absatz 1 oder im Falle des Zusammenwirkens nach Absatz 2 der Träger der Branchenlösung 
hat den Mengenstromnachweis spätestens bis zum 1. Juni des auf den Berichtszeitraum folgenden Kalenderjahres 
in elektronischer Form bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. Absatz 4 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(6) Die Pflichten nach § 39 Absatz 4 gelten für die eine Branchenlösung betreibenden Hersteller entspre-
chend. 
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§ 9 

Datenmeldungen 

(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, die im Rahmen einer Systembeteiligung getätigten 
Angaben zu den Verpackungen unverzüglich nach Übermittlung an das System auch der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister unter Nennung mindestens der folgenden Daten zu übermitteln: 

1. Registrierungsnummer; 

2. Materialart und Masse der beteiligten Verpackungen; 

3. Name des Systems, bei dem die Systembeteiligung vorgenommen wurde, und 

4. Zeitraum, für den die Systembeteiligung vorgenommen wurde. 

Änderungen der Angaben sowie eventuelle Rücknahmen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 sind der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister entsprechend zu übermitteln. Die Angaben nach Satz 1 Nummer 2 sind nach den in § 42 
Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzuschlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils zu einer einheitlichen 
Angabe zusammenzufassen. 

(2) Hat ein Hersteller im vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet eine Masse an systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen von insgesamt weniger als 10 Tonnen als Hersteller bereitgestellt und im Falle 
von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepackt, ist er von den Pflich-
ten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 befreit. Stattdessen sind Hersteller nach Satz 1 verpflichtet, sämtliche Angaben 
nach Absatz 1 Satz 1 für die von ihnen in einem Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten oder nach 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepackten systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackungen bis zum 1. Juni des darauffolgenden Kalenderjahres an die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister zu übermitteln. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die Datenmeldung nach den Absätzen 1 und 2 ein-
heitliche elektronische Formulare zur Verfügung stellen und nähere Verfahrensanweisungen erteilen. 

(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann Systemen die Möglichkeit einräumen, die sich auf ihr 
System beziehenden Datenmeldungen elektronisch abzurufen. 

§ 10 

Vollständigkeitserklärungen 

(1) Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, jährlich bis zum 15. Mai eine Vollständigkeitser-
klärung zu hinterlegen. Eine Vollständigkeitserklärung ist eine Erklärung über sämtliche von ihnen im vorange-
gangenen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten Verkaufs- und Umverpackungen, Primärpro-
duktionsverpackungen, Serviceverpackungen sowie Transportverpackungen nach den Vorgaben des Absatzes 3 
Satz 1 und 2 und bedarf der Prüfung und Bestätigung durch einen registrierten Sachverständigen oder durch einen 
nach § 56 Absatz 2 registrierten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten Buchprüfer. 

(2) Die Vollständigkeitserklärung hat Angaben zu enthalten  

1. zu Materialart und Masse aller im vorangegangenen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen,  

2. zu Materialart und Masse aller im vorangegangenen Kalenderjahr erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten 
Verkaufs- und Umverpackungen, Primärproduktionsverpackungen, Serviceverpackungen sowie Transport-
verpackungen, die nach Gebrauch auf den Gesamtmarkt typgleicher Verpackungen bezogen typischerweise 
nicht mehrheitlich in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen,  

3. zur Beteiligung an einem oder mehreren Systemen hinsichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr erst-
mals im Bundesgebiet bereitgestellten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen,  
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4. zu Materialart und Masse aller im vorangegangenen Kalenderjahr über eine oder mehrere Branchenlösungen 

nach § 8 zurückgenommenen Verpackungen,  

5. zu Materialart und Masse aller im vorangegangenen Kalenderjahr nach § 7 Absatz 2 zurückgenommenen 
Verpackungen,  

6. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hinsichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr zurückge-
nommenen Transportverpackungen, Verkaufs- und Umverpackungen und Primärproduktionsverpackungen, 
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 

7. zur Erfüllung der Verwertungsanforderungen hinsichtlich der im vorangegangenen Kalenderjahr nach § 7 
Absatz 2 zurückgenommenen Verpackungen.  

Die Angaben nach Satz 1 sind nach den in § 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzuschlüsseln; sonstige 
Materialien sind jeweils zu einer einheitlichen Angabe zusammenzufassen. 

(3) Die Vollständigkeitserklärung ist zusammen mit den zugehörigen Prüfberichten elektronisch bei der 
Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. Die Bestätigung nach Absatz 1 Satz 2 ist mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann nähere Anweisungen 
zum elektronischen Hinterlegungsverfahren erteilen sowie für die sonstige Kommunikation mit den Hinterle-
gungspflichtigen die Verwendung bestimmter elektronischer Formulare und Eingabemasken, eine bestimmte Ver-
schlüsselung sowie die Eröffnung eines Zugangs für die Übermittlung elektronischer Dokumente vorschreiben. 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann zusätzlich die Hinterlegung der Systembeteiligungsbestätigungen 
nach § 7 Absatz 1 Satz 3 und der Dokumente nach § 7 Absatz 2 Satz 2 verlangen. Bei Vorliegen von Anhalts-
punkten für eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der hinterlegten Vollständigkeitserklärung kann sie vom 
Hersteller die Hinterlegung weiterer für die Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlangen.  

(4) Von der Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 ist befreit, wer systembeteiligungspflichtige Verpackungen be-
stimmter Materialien im vorangegangenen Kalenderjahr höchstens in folgenden Mengen im Bundesgebiet bereit-
gestellt hat:  

1. § 42 Absatz 2 Verpackungen aus Glas: weniger als 80 Tonnen, 

2. Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton: weniger als 50 Tonnen, 

3. Verpackungen der übrigen in § 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten: weniger als 30 Tonnen. 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister oder die zuständige Landesbehörde kann unabhängig von den Schwel-
lenwerten nach Satz 1 jederzeit verlangen, dass innerhalb einer von ihr gesetzten angemessenen Frist eine Voll-
ständigkeitserklärung nach den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 zu hinterlegen ist. 

§ 11 

Ausnahmen von der Systembeteiligungspflicht 

Die §§ 7 bis 10 gelten nicht für Hersteller von 

1. wiederverwendbaren Verpackungen, deren tatsächliche Rücknahme und Wiederverwendung durch ein be-
stehendes Wiederverwendungssystem ermöglicht wird, 

2. Einweggetränkeverpackungen, die nach § 46 der Pfandpflicht unterliegen, 

3. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder 

4. Verpackungen, die nachweislich nicht im Bundesgebiet an Endabnehmer abgegeben werden. 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 19 – Drucksache 21/5346 
 
 

Kapitel 2 
Beschränkung der Bereitstellung und anderer Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen im Bundes-

gebiet 

§ 12 

Beschränkungen der Bereitstellung bestimmter Verpackungen  

(1) Endvertreibern ist die Bereitstellung im Bundesgebiet von leichten Kunststofftragetaschen, die dazu 
bestimmt sind, in der Verkaufsstelle mit Waren befüllt zu werden, verboten. Satz 1 gilt nicht für sehr leichte 
Kunststofftragetaschen, die aus Hygienegründen erforderlich sind oder als Verkaufsverpackung für lose Lebens-
mittel bereitgestellt werden, um Lebensmittelverschwendung zu verhindern. 

(2) Beschränkungen des Inverkehrbringens von Verpackungen nach § 3 der Einwegkunststoffverbotsver-
ordnung bleiben unberührt. 

(3) Verpackungen sind so zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, dass Verpackungsvolumen 
und -masse auf das Mindestmaß begrenzt werden, das zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hy-
giene der zu verpackenden Ware und zu deren Akzeptanz durch den Verbraucher angemessen ist. 

§ 13 

Verbot bestimmter Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen 

(1) Hersteller dürfen weder Verpackungen im Bundesgebiet bereitstellen noch, im Falle des Artikels 3 Ab-
satz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, verpackte 
Produkte auspacken, wenn sie nicht oder nicht ordnungsgemäß nach § 6 Absatz 1 Satz 1 registriert sind. Sie dür-
fen systembeteiligungspflichtige Verpackungen nicht im Bundesgebiet bereitstellen oder, im Falle des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, ver-
packte Produkte auspacken, wenn sie sich mit diesen Verpackungen nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 an einem 
System beteiligt haben. 

(2) Hersteller dürfen Verpackungen nach § 11 Nummer 4, § 39 Absatz 1 Satz 1 und Verpackungen, die 
nach § 46 Absatz 1 Satz 1 einer Pfandpflicht unterliegen, nicht im Bundesgebiet bereitstellen oder, im Falle des 
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 
2024, verpackte Produkte auspacken, wenn sie nicht nach § 19 Absatz 1 Satz 1 zugelassen sind. Satz 1 gilt nicht, 
soweit ein Hersteller die Erfüllung seiner erweiterten Herstellerverantwortung einer nach § 22 zugelassenen sons-
tigen Organisation für Herstellerverantwortung in seinem Namen übertragen hat.  

(3) Vertreiber dürfen Verpackungen im Bundesgebiet nicht bereitstellen, wenn die Hersteller nicht oder 
nicht ordnungsgemäß nach § 6 Absatz 1 Satz 1 registriert sind. Sie dürfen systembeteiligungspflichtige Verpa-
ckungen nicht im Bundesgebiet bereitstellen, wenn sich die Hersteller mit diesen Verpackungen nicht nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 an einem System beteiligt haben. Sie dürfen Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 nicht 
im Bundesgebiet bereitstellen, wenn die Hersteller nicht nach § 19 Absatz 1 zugelassen sind oder die Erfüllung 
ihrer erweiterten Herstellerverantwortung an eine nach § 22 zugelassene Organisation in ihrem Namen übertragen 
haben.  

(4) Fulfilment-Dienstleister dürfen keine der in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
2019/1020 in der Fassung vom 12. August 2026 genannten Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen oder ver-
packte Produkte erbringen, wenn die Hersteller dieser Verpackungen nicht oder nicht ordnungsgemäß nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 registriert sind. Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2022/2065 und Arti-
kel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit den Absätzen 7 bis 9, der Verordnung (EU) 
2025/40 sind zu beachten. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister stellt zum Abgleich der Informationen, die 
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Fulfilment-Dienstleister nach Satz 1 und Anbieter von Online-Plattformen nach Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) 2022/2065 einzuholen haben, einen automatisierten Datenabgleich mit den hierfür benötig-
ten Registerdaten bereit.  

§ 14 

Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für schwermetallhaltige Kunststoffkäs-
ten und -paletten 

Die Beschränkung des Inverkehrbringens nach Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 15 Ab-
satz 12 oder Artikel 21, oder nach Artikel 18 Absatz 1 wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2025/40 gilt im Bundesgebiet nicht für Kunststoffkästen und -paletten, 

1. bei welchen die Überschreitung des Grenzwertes nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 
allein auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen zurückzuführen ist,  

2. die in geschlossenen und kontrollierten Produktkreisläufen zirkulieren, 

3. für die ein Bestandserfassungs- und Kontrollsystem nach § 15 eingerichtet ist, 

4. deren Herstellung in einem kontrollierten Verfahren der stofflichen Verwertung erfolgt, bei dem der Sekun-
därrohstoff ausschließlich aus Kunststoffkästen und -paletten stammt und die Zugabe von Stoffen, die nicht 
aus dem Kreislauf stammen, auf das technisch mögliche Mindestmaß, höchstens jedoch auf 20 Massepro-
zent, beschränkt bleibt, 

5. in welchen Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI weder bei der Fertigung noch beim Vertrieb bewusst 
als Bestandteil hinzugegeben wurden, wobei die zufällige Präsenz eines dieser Stoffe hiervon unberührt 
bleibt, und 

6. bei der Neuherstellung dauerhaft und sichtbar gekennzeichnet wurden. 

§ 15 

Systemanforderungen hinsichtlich Rückgabe und Entsorgung von schwermetallhaltigen Kunststoffkästen 
und -paletten 

(1) Kunststoffkästen und -paletten nach § 14 müssen einem Bestandserfassungs- und -kontrollsystem un-
terliegen. Dieses muss auch über die rechtliche und finanzielle Rechenschaftspflicht des Herstellers oder seines 
bevollmächtigten Vertreters Aufschluss geben und eine Pflicht zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen 
nach § 14 und nach dieser Vorschrift, einschließlich der Rückgabequote vorsehen. Diese Quote soll so hoch wie 
möglich sein und darf über die Lebensdauer der Kunststoffkästen und -paletten insgesamt gerechnet keinesfalls 
unter 90 Prozent liegen. Dieses Bestandserfassungs- und Kontrollsystem soll alle im Bundesgebiet bereitgestellten 
und aus dem Verkehr gezogenen wiederverwendbaren Kunststoffkästen und -paletten erfassen. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 2 nachzuweisende Rückgabequote ist der prozentuale Anteil an wiederverwend-
baren Kunststoffkästen und -paletten, die nach Gebrauch nicht ausgesondert, sondern an ihre Erzeuger, Impor-
teure oder Vertreiber oder an einen bevollmächtigten Vertreter zurückgegeben werden. 

(3) Durch das Bestandserfassungs- und -kontrollsystem nach Absatz 1 Satz 1 muss sichergestellt werden, 
dass zurückgegebene Kunststoffkästen und -paletten, die nicht wiederverwendet werden können, entweder einem 
Verfahren der stofflichen Verwertung unterzogen werden, bei dem Kunststoffkästen und -paletten nach § 14 her-
gestellt werden, oder gemeinwohlverträglich beseitigt werden. 
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§ 16 

Konformitätserklärung und Jahresbericht für schwermetallhaltige Kunststoffkästen und -paletten 

(1) Der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter stellt eine schriftliche Konformitätserklärung aus, 
in der nachgewiesen wird, dass die nach § 14 ausgenommenen Kunststoffkästen und -paletten die in den 
§§ 14 und 15 beschriebenen Anforderungen erfüllen. Er erstellt ferner einen Jahresbericht, aus dem hervorgeht, 
wie die Anforderungen nach den §§ 14 und 15 eingehalten wurden. Darin sind insbesondere etwaige Verände-
rungen am Bestandserfassungs- und Kontrollsystem und jeder Wechsel bei den bevollmächtigten Vertretern an-
zugeben. 

(2) Der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter hat die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zum 
Zweck der Prüfung durch die zuständige Behörde vier Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen. 

§ 17 

Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für bestimmte Glasverpackungen 

Die Beschränkung des Inverkehrbringens nach Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 15 Ab-
satz 12 oder Artikel 21, oder nach Artikel 18 Absatz 1 wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EU) 2025/40 gilt im Bundesgebiet nicht für aus Glas hergestellte Verpackungen,  

1. bei welchen die Konzentration von Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI kumulativ den Wert von 
250 Milligramm je Kilogramm nicht überschreitet, 

2. bei deren Fertigung Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI nicht bewusst als Bestandteil hinzugegeben 
wurden, 

3. bei welchen die Überschreitung des Grenzwerts nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 auf 
den Einsatz von Sekundärrohstoffen zurückzuführen ist und 

4. deren Erzeuger, Importeure oder Vertreiber die Anforderungen nach § 18 einhalten. 

§ 18 

Kontrolle der Einhaltung des Schwermetallgrenzwertes bei Glasverpackungen 

(1) Überschreitet die durchschnittliche Schwermetallkonzentration aus in zwölf aufeinander folgenden Mo-
naten durchgeführten monatlichen Kontrollen der Produktion jedes einzelnen Glasofens, die repräsentativ für die 
normale und regelmäßige Produktionstätigkeit sind, den Grenzwert von 200 Milligramm je Kilogramm, so hat 
der Hersteller oder sein bevollmächtigter Vertreter der zuständigen Behörde einen Bericht vorzulegen. Dieser 
Bericht muss mindestens enthalten: 

1. Angaben zu den Messwerten, 

2. eine Beschreibung der verwendeten Messmethode, 

3. Angaben zu mutmaßlichen Quellen für die Präsenz der Schwermetallkonzentrationsgrenzwerte und 

4. eine eingehende Beschreibung der zur Verringerung der Konzentrationsgrenzwerte getroffenen Maßnahmen. 

(2) Die Messergebnisse aus Produktionsstätten und die Beschreibung der verwendeten Messmethoden sind 
mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Kapitel 3 
Zulassung 

§ 19 

Zulassung von Herstellern 

(1) Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und Verpackungen nach § 39 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 sind verpflichtet, sich im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a bis d der 
Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024 vor dem erstmaligen Bereitstellen oder im 
Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. De-
zember 2024 dem Auspacken, durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister zur Erfüllung ihrer erweiterten Her-
stellerverantwortung zulassen zu lassen. Die Zulassung ist auf der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungs-
register bekannt zu geben. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn ein Hersteller von Verpackungen nach Satz 1 
die Erfüllung seiner erweiterten Herstellerverantwortung für die Gesamtheit seiner Verpackungen einer oder meh-
reren nach § 22 zugelassenen sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung in seinem Namen übertragen 
hat und diese der Zentralen Stelle Verpackungsregister elektronisch benannt hat.  

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister erteilt einem Hersteller auf Antrag innerhalb einer Frist von 
vier Wochen ab Vorliegen aller für die Bearbeitung erforderlichen Informationen und Unterlagen die Zulassung, 
wenn er 

1. Verpackungen,  

a) die in § 39 Absatz 1 Satz 1 genannt sind, erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt oder, im Falle des Ar-
tikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40, auspackt und die Anforde-
rungen des § 39 Absatz 1 bis 4 erfüllt,  

b) die nach § 46 der Pfandpflicht unterliegen, erstmalig im Bundesgebiet bereitstellt und die Anforderun-
gen des § 46 Absatz 1 und 5 erfüllt, oder  

c) die nach § 11 Nummer 4 nachweislich nicht im Bundesgebiet an Endabnehmer abgegeben werden, erst-
malig im Bundesgebiet bereitstellt, 

2. über die erforderlichen finanziellen und organisatorischen Mittel verfügt, um seinen Verpflichtungen nach 
Nummer 1 Buchstabe a und b nachzukommen, 

3. geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanzverwaltung eingerichtet hat, 

4. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach Absatz 4 geleistet und einen entsprechenden Nachweis 
gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister erbracht hat,  

5. sicherstellt, dass die von ihm im Bundesgebiet bereitgestellten oder ausgepackten Verpackungen nach Ge-
brauch einer Vorbehandlung und einem hochwertigen Recycling unterzogen werden, und  

6. mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister eine Finanzierungsvereinbarung nach § 51 Absatz 1 Satz 2 ab-
geschlossen und die hieraus resultierende finanzielle Forderung der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
beglichen hat. 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann von dem Hersteller die elektronische Übermittlung von 
für die Erteilung der Zulassung im Einzelfall erforderlichen Unterlagen verlangen. Die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister informiert den Antragsteller über den vollständigen Eingang der erforderlichen Unterlagen und 
den Beginn der Frist nach Absatz 2 Satz 1.  

(4) Der Hersteller leistet gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister eine angemessene, insolvenz-
feste Sicherheit zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit den Abfallbewirtschaftungstätigkeiten, die der 
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Hersteller im Fall der Nichteinhaltung der Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung auch bei der 
endgültigen Einstellung des Betriebs oder im Insolvenzfall zu tragen hat.  

(5) Der Antrag auf Zulassung sowie Änderungsmitteilungen nach Artikel 47 Absatz 4 haben über das auf 
der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungsregister zur Verfügung gestellte elektronische Datenverarbei-
tungssystem zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die erforderlichen Informationen und 
Unterlagen nach Absatz 2 elektronische Formulare zur Verfügung stellen und nähere Verfahrensanweisungen 
erteilen. 

(6) Hat die Zentrale Stelle Verpackungsregister über einen Zulassungsantrag nicht innerhalb der Frist nach 
Absatz 2 Satz 1 entschieden, gilt die Zulassung als erteilt. § 42a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 

(7) § 20 Absatz 3 gilt entsprechend.  

§ 20 

Zulassung von Systemen 

(1) Der Betrieb eines Systems bedarf der Zulassung durch die zuständige Landesbehörde. Die Zulassung 
ist öffentlich bekannt zu geben und vom Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe an wirksam. 

(2) Die zuständige Landesbehörde erteilt einem System auf Antrag innerhalb einer Frist von 18 Wochen 
ab Vorliegen aller für die Bearbeitung erforderlichen Informationen und Unterlagen die Zulassung für das jewei-
lige Land, wenn das System  

1. im betreffenden Land flächendeckend eingerichtet ist, insbesondere die notwendigen Sammelstrukturen vor-
handen sind und die zu diesem Zweck erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere Vereinbarungen mit Ver-
treibern, Behörden oder Dritten, getroffen wurden, die im Auftrag des Systems die Abfallbewirtschaftung 
durchführen, 

2. mit allen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern im betreffenden Land Abstimmungsvereinbarungen 
nach § 27 Absatz 1 abgeschlossen hat oder sich bestehenden Abstimmungsvereinbarungen unterworfen hat, 

3. über die notwendigen Sortier- und Recyclingkapazitäten verfügt, um sicherzustellen, dass die gesammelten 
Verpackungsabfälle einer Vorbehandlung und einem hochwertigen Recycling unterzogen werden, 

4. finanziell leistungsfähig ist,  

5. geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanzverwaltung nach Absatz 5 Satz 2 
eingerichtet hat, 

6. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach Absatz 4 geleistet hat und 

7. mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister eine Finanzierungsvereinbarung nach § 50 Absatz 1 Satz 2 ab-
geschlossen hat. 

Die zuständige Landesbehörde informiert den Antragsteller über den vollständigen Eingang der erforderlichen 
Unterlagen und den Beginn der Frist nach Satz 1. 

(3) Die Zulassung kann auch nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden, die erforderlich sind, 
um die beim Erlass der Zulassung vorliegenden Voraussetzungen auch während des Betriebs des Systems dauer-
haft sicherzustellen; Artikel 47 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. Die zuständige 
Behörde kann auch nach Erlass der Zulassung Unterlagen anfordern, um das Vorliegen der Zulassungsvorausset-
zungen zu überprüfen. 

(4) Das System leistet gegenüber der zuständigen Landesbehörde eine angemessene, insolvenzfeste Sicher-
heit für den Fall, dass es oder die von ihm beauftragten Dritten Pflichten nach diesem Gesetz, aus der Abstim-
mungsvereinbarung nach § 27 Absatz 1 oder aus den Vorgaben nach § 29 nicht, nicht vollständig oder nicht ord-
nungsgemäß erfüllen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern oder den zuständigen Behörden dadurch 
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zusätzliche Kosten oder finanzielle Verluste entstehen. Angemessen im Sinne von Satz 1 ist die Sicherheitsleis-
tung in der Regel, wenn der abzusichernde Zeitraum drei Monate nicht überschreitet. Ein Überschreiten des Re-
gelzeitraumes bedarf einer gesonderten Begründung. 

(5) Systeme sind verpflichtet, die organisatorischen Mittel vorzuhalten, um ihren Pflichten nach der Ver-
ordnung (EU) 2025/40 und nach diesem Gesetz nachzukommen. Sie haben zur Bewertung ihrer Finanzverwaltung 
geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 

§ 21 

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme 

(1) Die Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 sind er-
füllt, wenn das System nachweist, dass es alle bestehenden und voraussichtlichen Verpflichtungen über einen 
Zeitraum von zwölf Monaten erfüllen kann. Die Pflicht zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung für den Insol-
venzfall nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 in Verbindung mit § 20 Absatz 4 bleibt unberührt.  

(2) Die zuständige Landesbehörde prüft die finanzielle Leistungsfähigkeit insbesondere anhand des han-
delsrechtlichen Jahresabschlusses des Systems oder, falls ein System keinen handelsrechtlichen Jahresabschluss 
vorlegen kann, anhand einer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung des Systems sowie in beiden Fällen zu-
sätzlich anhand eines handelsrechtlichen Prüfungsberichts. Ist das System in einen Konzern eingebunden, ist 
ebenfalls der Konzernjahresabschluss vorzulegen.  

(3) Jedes System hat gegenüber der zuständigen Landesbehörde zur Prüfung der finanziellen Leistungsfä-
higkeit mindestens die folgenden Angaben zu machen:  

1. verfügbare Finanzmittel einschließlich Bankguthaben sowie zugesagte Überziehungskredite und Darlehen, 

2. als Sicherheit verfügbare Mittel und Vermögensgegenstände, 

3. Betriebskapital, 

4. Belastungen des Betriebsvermögens und 

5. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. 

Die zuständige Landesbehörde kann von dem System die Übermittlung weiterer für die Prüfung im Einzelfall 
erforderlicher Unterlagen verlangen, insbesondere die Vorlage weiterer Prüfberichte, eines Rückstellungsspie-
gels, geeigneter Unterlagen einer Bank, einer öffentlichen Sparkasse, eines Wirtschaftsprüfers oder eines verei-
digten Buchprüfers. Die zuständige Landesbehörde übermittelt der Zentralen Stelle Verpackungsregister die Un-
terlagen zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Systems und kann dabei von der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister eine Einschätzung zur finanziellen Leistungsfähigkeit des Systems anfordern. 

(4) Die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Systems ist nicht gegeben, wenn ein Insolvenzverfahren über 
dieses System eröffnet worden ist oder in erheblichem Umfang oder wiederholt Rückstände an Steuern oder So-
zialversicherungsbeiträgen bestehen, die aus der Unternehmenstätigkeit resultieren. 

§ 22 

Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerverantwortung 

(1) Der Betrieb einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung bedarf der Zulassung durch die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister. Die Zulassung ist auf der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungsre-
gister bekannt zu geben und vom Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe an wirksam. Die Zentrale Stelle Ver-
packungsregister veröffentlicht eine Liste der nach Absatz 2 zugelassenen sonstigen Organisationen für Herstel-
lerverantwortung auf ihrer Internetseite. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister erteilt einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwor-
tung auf Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Einreichung aller für die Bearbeitung erforderlichen 
Informationen und Unterlagen die Zulassung, wenn die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
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1. eine klar definierte Abdeckung in Bezug auf ein geografisches Gebiet, Verpackungen und Materialien hat, 

die sich nicht auf die Bereiche beschränkt, in denen die Sammlung und Bewirtschaftung von Abfällen am 
profitabelsten ist, 

2. in Bezug auf diejenigen Verpackungen, für die sie die Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der erwei-
terten Herstellerverantwortung wahrnimmt, Abfallsammelsysteme in ausreichender Weise bereitstellt,  

3. die zu den Zwecken nach Nummer 2 erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere Vereinbarungen, mit Ver-
treibern, Behörden oder Dritten getroffen wurden, die in ihrem Namen Abfallbewirtschaftung durchführen, 

4. eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach Absatz 3 geleistet hat, 

5. eine Finanzierungsvereinbarung nach § 51 Absatz 1 Satz 2 abgeschlossen hat und 

6. die Anforderungen nach § 20 Absatz 2 Nummer 3 und 5 entsprechend erfüllt.  

§ 19 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung leistet gegenüber der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit für den Fall, dass sie oder die von ihr beauftragten 
Dritten Pflichten nach diesem Gesetz nicht, nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen und den Herstel-
lern, für die die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung die erweiterte Herstellerverantwortung wahr-
nimmt oder sonstigen Wirtschaftsbeteiligten, mit denen die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
vertragliche Vereinbarungen zur Abfallbewirtschaftung getroffen hat, dadurch zusätzliche Kosten entstehen. An-
gemessen im Sinne von Satz 1 ist die Sicherheitsleistung in der Regel, wenn der abzusichernde Zeitraum drei 
Monate nicht überschreitet. Ein Überschreiten des Regelzeitraumes bedarf einer gesonderten Begründung. 

(4) § 20 Absatz 3 und § 19 Absatz 5 gelten entsprechend.  

§ 23 

Widerruf der Zulassung 

(1) Die Zulassung nach § 19 Absatz 2 kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn ein Hersteller 
seinen Pflichten nach § 39 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt oder eine der in § 19 Absatz 2 Satz 1 genannten Vo-
raussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. 
Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Zentrale Stelle Verpackungsregister feststellt, dass der Hersteller sei-
nen Betrieb eingestellt hat oder wenn er seiner finanziellen Verpflichtung gegenüber der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister aus der Finanzierungsvereinbarung auf Mahnung, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, nicht 
fristgemäß nachkommt. 

(2) Die Zulassung nach § 20 Absatz 2 kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn ein System sei-
nen Pflichten nach § 40 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt oder wenn eine der in § 20 Absatz 2 Satz 1 genannten 
Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beach-
ten. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Behörde feststellt, dass der Betrieb des Systems eingestellt wurde.  

(3) Die Zulassung nach § 22 Absatz 2 kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn eine sonstige 
Organisation für Herstellerverantwortung ihren Pflichten nach § 41 Absatz 1 und 2 nicht nachkommt oder eine 
der in § 22 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt; Artikel 47 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2025/40 ist zu beachten. Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Behörde feststellt, dass der 
Betrieb der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung eingestellt wurde.  

(4) Der Widerruf der Zulassung nach den Absätzen 1 bis 3 ist öffentlich bekannt zu geben. 
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Kapitel 4 
Pflichten der Systeme 

§ 24 

Gemeinsame Stelle der Systeme 

(1) Die Systeme haben sich an einer Gemeinsamen Stelle zu beteiligen. Die Zulassung nach § 20 wird 
unwirksam, wenn ein System sich nicht innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Zulassung an der Gemein-
samen Stelle beteiligt. 

(2) Die Gemeinsame Stelle hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 

1. Aufteilung der Entsorgungskosten auf Grundlage der von der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach 
§ 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 festgestellten Marktanteile; 

2. Aufteilung der nach § 31 Absatz 2 vereinbarten Nebenentgelte auf Grundlage der von der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister nach § 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 festgestellten Marktanteile; 

3. wettbewerbsneutrale Koordination der Ausschreibungen nach den §§ 32 bis 37, insbesondere Bestimmung 
der Ausschreibungsführer für jedes Sammelgebiet; 

4. Festlegung der Einzelheiten zur elektronischen Ausschreibungsplattform und zum Ausschreibungsverfahren 
nach § 36; 

5. Benennung der gemeinsamen Vertreter nach § 31 Absatz 1 Satz 1; 

6. Benennung der Systemprüfer nach § 25 Absatz 4; 

7. wettbewerbsneutrale Koordination der Informationsmaßnahmen nach § 40 Absatz 3 und Aufteilung der 
Kosten dieser Maßnahmen auf Grundlage der von der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach 
§ 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 und 24 festgestellten Marktanteile. 

(3) Die Gemeinsame Stelle muss gewährleisten, dass sie für alle Systeme zu gleichen Bedingungen zu-
gänglich ist und die Vorschriften zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen eingehalten werden. Bei 
Entscheidungen, die die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger betreffen, hört die Gemeinsame Stelle die kom-
munalen Spitzenverbände an. 

§ 25 

Meldepflichten der Systeme 

(1) Systeme sind verpflichtet, die folgenden Informationen über die bei ihnen vorgenommenen oder erwar-
teten Beteiligungen nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und über eventuelle Abzüge von Verpackungsmengen aufgrund von 
Entgelterstattungen nach § 7 Absatz 3 Satz 1, jeweils aufgeschlüsselt nach den in § 42 Absatz 2 Satz 1 genannten 
Materialarten und der Masse der Verpackungen sowie zugeordnet nach Herstellern unter Angabe der jeweiligen 
Registrierungsnummer, elektronisch an die Zentrale Stelle Verpackungsregister zu melden: 

1. bis zum 15. Kalendertag des letzten Monats des jeweils laufenden Quartals die für das folgende Quartal 
erwartete Masse an beteiligten Verpackungen (Zwischenmeldung) und 

2. bis zum 1. Juni eines jeden Jahres die Masse der für das vorangegangene Kalenderjahr tatsächlich beteiligten 
Verpackungen (Jahresmeldung). 

(2) Die Meldungen nach Absatz 1 sind der Zentralen Stelle Verpackungsregister in einer von einem Sys-
temprüfer geprüften und bestätigten Fassung zu übermitteln. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann für die 
Übermittlung die Verwendung bestimmter elektronischer Formulare und Eingabemasken sowie eine bestimmte 
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Verschlüsselung vorschreiben. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten für eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
der übermittelten Meldungen kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister von den betroffenen Systemen die 
Übermittlung weiterer für die Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlangen. Bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Satz 3 kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister außerdem im Einzelfall vorübergehend 
einen abweichenden Meldezeitraum bezüglich der Zwischenmeldungen festlegen. Sofern ein System keine Zwi-
schen- oder Jahresmeldung übermittelt oder die Anhaltspunkte nach Satz 3 nicht zur Überzeugung der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister ausräumen kann, ist die Zentrale Stelle Verpackungsregister befugt, die Menge der 
beteiligten Verpackungen des betreffenden Systems auf Grundlage der ihr vorliegenden Informationen zu schät-
zen. 

(3) Systeme sind verpflichtet, den an ihnen beteiligten Herstellern den Inhalt der Jahresmeldung im Hin-
blick auf die dem jeweiligen Hersteller zuzuordnenden systembeteiligungspflichtigen Verpackungen mitzuteilen. 

(4) Die Systeme benennen einvernehmlich für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren vier Systemprü-
fer. Einigen sich die Systeme nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Benennungszeitraums eines 
Systemprüfers auf die Benennung eines Nachfolgers, entscheidet die Zentrale Stelle Verpackungsregister über 
die Benennung des Systemprüfers. 

(5) Jedes System ist verpflichtet, bis zum 1. Juli des auf das jeweilige Geschäftsjahr folgenden Kalender-
jahres seinen handelsrechtlichen Jahresabschluss oder, falls ein System keinen handelsrechtlichen Jahresabschluss 
vorlegen kann, eine Vermögensübersicht sowie in beiden Fällen zusätzlich einen handelsrechtlichen Prüfungsbe-
richt elektronisch an die Zentrale Stelle Verpackungsregister zu melden. Jedes System hat dabei mindestens die 
in § 21 Absatz 3 Satz 1 genannten Angaben zu machen. § 21 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 gilt entsprechend. Bei 
Vorliegen von Anhaltspunkten für eine fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit oder für die Unvollständigkeit der 
übermittelten Meldungen kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister von den betroffenen Systemen die elekt-
ronische Übermittlung weiterer für die Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen verlangen, insbesondere 
die Vorlage geeigneter Unterlagen einer Bank, einer öffentlichen Sparkasse, eines Wirtschaftsprüfers oder eines 
vereidigten Buchprüfers. 

§ 26 

Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten 

(1) Systeme sind verpflichtet, im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize zu schaffen, 
damit bei der Herstellung von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen Folgendes gefördert wird: 

1. die Verwendung von Materialien und Materialkombinationen, die unter Berücksichtigung der Praxis der 
Sortierung und Verwertung zu einem möglichst hohen Prozentsatz recycelt werden können und 

2. die Verwendung von Rezyklaten sowie von nachwachsenden Rohstoffen. 

(2) Jedes System hat der Zentralen Stelle Verpackungsregister und dem Umweltbundesamt jährlich bis zum 
1. Juni zu berichten, wie es die Vorgaben nach Absatz 1 bei der Bemessung der Beteiligungsentgelte im vorange-
gangenen Kalenderjahr umgesetzt hat. Dabei ist auch anzugeben, welcher Anteil der beteiligten Verpackungen je 
Materialart einem hochwertigen Recycling zugeführt wurde. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister überprüft 
die Berichte der Systeme auf Plausibilität. Sie kann im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt verbindliche 
Vorgaben hinsichtlich der Form der Berichte beschließen und veröffentlichen. Sofern sich aus der Prüfung keine 
Beanstandungen ergeben, erteilt die Zentrale Stelle Verpackungsregister im Einvernehmen mit dem Umweltbun-
desamt dem jeweiligen System die Erlaubnis, den Bericht zu veröffentlichen.  

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister veröffentlicht im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt 
bis zur Geltung eines der delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a bis c der Verordnung (EU) 
2025/40 jährlich bis zum 1. September einen Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen unter Berücksichtigung der einzelnen Verwertungswege und der je-
weiligen Materialart. 
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Kapitel 5 
Gestaltung der Sammlung von Verpackungsabfällen 

§ 27 

Abstimmung zwischen Systemen und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

(1) Die Sammlung nach § 40 Absatz 1 ist auf die vorhandenen Sammelstrukturen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger, in deren Gebiet sie eingerichtet wird, abzustimmen. Die Abstimmung hat durch eine Abstim-
mungsvereinbarung zu erfolgen. Eine Abstimmungsvereinbarung ist eine schriftliche Vereinbarung der Systeme 
mit dem jeweils zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die Belange des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers sind dabei besonders zu berücksichtigen. Rahmenvorgaben nach § 29 sind zu beachten. Die 
Abstimmungsvereinbarung darf der Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen im Wettbewerb und den Zielen 
dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) 2025/40 nicht entgegenstehen. 

(2) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann im Rahmen der Abstimmung verlangen, dass sich die 
Systeme der sofortigen Vollstreckung aus der Abstimmungsvereinbarung nach den jeweils geltenden Landesver-
waltungsverfahrensgesetzen unterwerfen. 

(3) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann bei jeder wesentlichen Änderung der Rahmenbedin-
gungen für die Sammlung nach § 40 Absatz 1 sowie im Falle einer Änderung seiner Rahmenvorgaben nach § 29 
von den Systemen eine angemessene Anpassung der Abstimmungsvereinbarung verlangen. Für die Verhandlung 
und den Abschluss gilt § 31 Absatz 1 entsprechend. 

§ 28 

Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wertstoffsammlung 

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann mit den Systemen im Rahmen der Abstimmung ver-
einbaren, dass Nichtverpackungsabfälle aus Kunststoffen oder Metallen, die bei privaten Haushaltungen oder bei 
vergleichbaren Anfallstellen anfallen, gemeinsam mit den stoffgleichen Verpackungsabfällen durch eine einheit-
liche Wertstoffsammlung erfasst werden. Die Einzelheiten der Durchführung der einheitlichen Wertstoffsamm-
lung können der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und die Systeme im Rahmen ihrer jeweiligen Entsor-
gungsverantwortung näher ausgestalten. Dabei ist sicherzustellen, dass die Verwertungspflichten nach § 42 und 
die Nachweispflichten nach § 43 bezüglich der Verpackungsabfälle eingehalten werden. Altgeräte im Sinne des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sowie Altbatterien im Sinne der Verordnung (EU) 2023/1542 dürfen in der 
einheitlichen Wertstoffsammlung nicht miterfasst werden. 

(2) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann im Rahmen der Abstimmung von den Systemen die 
Mitbenutzung seiner Sammelstruktur, die für die getrennte Erfassung von Papier, Pappe und Karton eingerichtet 
ist, gegen ein angemessenes Entgelt verlangen. Die Systeme können im Rahmen der Abstimmung von einem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger verlangen, ihnen die Mitbenutzung dieser Sammelstruktur gegen ein an-
gemessenes Entgelt zu gestatten. Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann im Rahmen der Abstimmung 
von den Systemen verlangen, dass sie Nichtverpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Karton gegen ein ange-
messenes Entgelt mitsammeln.  

(3) Sofern die Sammlung der restentleerten Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen an vom öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Wertstoffhöfen durchgeführt werden soll, kann der öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger im Rahmen der Abstimmung von den Systemen ein angemessenes Entgelt für die 
Mitbenutzung verlangen. 
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§ 29 

Rahmenvorgabe 

(1) Ein öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann durch schriftlichen Verwaltungsakt gegenüber den 
Systemen festlegen, wie die nach § 40 Absatz 1 durchzuführende Sammlung der restentleerten Kunststoff-, Me-
tall- und Verbundverpackungen bei privaten Haushaltungen auszugestalten ist. Die Festlegung hat durch eine 
Rahmenvorgabe zu erfolgen. Sie umfasst insbesondere:  

1. die Art des Sammelsystems, entweder Holsystem, Bringsystem oder Kombination aus beiden Sammelsyste-
men, 

2. die Art und Größe der Sammelbehälter, sofern es sich um Standard-Sammelbehälter handelt, sowie 

3. die Häufigkeit und den Zeitraum der Behälterleerungen. 

(2) Die Rahmenvorgabe nach Absatz 1 muss geeignet ist sein, eine möglichst effektive und umweltverträg-
liche Erfassung der Abfälle aus privaten Haushaltungen sicherzustellen, und ihre Befolgung darf den Systemen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz nicht technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar 
sein. Die Rahmenvorgabe darf nicht über den Entsorgungsstandard hinausgehen, welchen der öffentlich-rechtli-
che Entsorgungsträger der in seiner Verantwortung durchzuführenden Sammlung der gemischten Siedlungsab-
fälle aus privaten Haushaltungen zugrunde legt.  

(3) Rahmenvorgaben können frühestens nach Ablauf von drei Jahren geändert werden. Jede Änderung ist 
mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf, mindestens jedoch ein Jahr vor ihrem Wirksamwerden, den Syste-
men bekannt zu geben. 

§ 30 

Berechnung der Entgelte 

(1) Zur Bestimmung eines angemessenen Entgelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 2 haben sich die 
Parteien an den in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätzen zu orientieren. 
Ansatzfähig ist dabei nur der Anteil der Kosten, der bei einer Sammlung nach § 28 Absatz 2 Satz 1 und 2 dem 
Anteil der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Karton und bei einer Sammlung nach § 28 Absatz 2 Satz 3 
dem Anteil der Nichtverpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Karton an der Gesamtmenge der in den Sammel-
behältern erfassten Abfälle entspricht; der Anteil kann nach Vorgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers entweder als Masseanteil oder als Volumenanteil berechnet werden. 

(2) Einigen sich die Parteien nach § 28 Absatz 2 zugleich auf eine gemeinsame Verwertung durch den die 
Sammlung Durchführenden, so ist bei der Bestimmung des angemessenen Entgelts auch der jeweilige Marktwert 
der Verpackungs- und Nichtverpackungsabfälle zu berücksichtigen. Sofern keine gemeinsame Verwertung ver-
einbart wird, kann der jeweils die Sammlung des anderen Mitnutzende die Herausgabe eines Masseanteils ver-
langen, der dem Anteil an der Gesamtmasse der in den Sammelbehältern erfassten Abfälle entspricht, der in seiner 
Verantwortung zu entsorgen ist. Derjenige, der den Herausgabeanspruch geltend macht, hat die durch die Über-
gabe der Abfälle zusätzlich verursachten Kosten zu tragen sowie einen Wertausgleich für den Fall zu leisten, dass 
der Marktwert des an ihn zu übertragenden Masseanteils an dem Sammelgemisch über dem Marktwert der Ver-
packungs- oder Nichtverpackungsabfälle liegt, die er bei einer getrennten Sammlung in eigener Verantwortung 
zu entsorgen hätte. 

(3) Zur Bestimmung eines angemessenen Entgelts für die Mitbenutzung nach § 28 Absatz 3 haben sich die 
Parteien an den in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätzen zu orientieren. 
Ansatzfähig ist dabei nur der Anteil der Kosten, der dem Anteil der Verpackungsabfälle an der Gesamtmenge der 
in den Wertstoffhöfen erfassten Abfälle entspricht; der Anteil kann nach Vorgabe des öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgers entweder als Masseanteil oder als Volumenanteil berechnet werden. 
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§ 31 

Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen 

(1) In einem Gebiet, in dem mehrere Systeme eingerichtet werden oder eingerichtet sind, sind die System-
betreiber verpflichtet, einen gemeinsamen Vertreter zu benennen, der mit dem öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger die Verhandlungen über den erstmaligen Abschluss sowie jede Änderung der Abstimmungsverein-
barung führt. Der Abschluss sowie jede Änderung der Abstimmungsvereinbarung bedürfen der Zustimmung des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sowie von mindestens zwei Dritteln der an der Abstimmungsvereinba-
rung beteiligten Systeme. Ein System, das in einem Gebiet mit bereits bestehender Abstimmungsvereinbarung 
eingerichtet wird, hat sich der vorhandenen Abstimmungsvereinbarung zu unterwerfen. 

(2) Ein System ist verpflichtet, sich entsprechend seinem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen, die den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern durch Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchge-
führte Sammlung nach § 40 Absatz 1 sowie durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung 
von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden, entstehen. Zur 
Berechnung der Kosten sind die in § 9 des Bundesgebührengesetzes festgelegten Gebührenbemessungsgrundsätze 
anzuwenden. 

§ 32 

Ausschreibung von Sammelleistungen; Ausschreibungsführer 

(1) Die Systeme haben die nach § 45 Absatz 1 zu erbringenden Sammelleistungen unter Beachtung der 
Abstimmungsvereinbarungen nach § 27 Absatz 1 und der Rahmenvorgaben nach § 29 im Wettbewerb im Wege 
transparenter und diskriminierungsfreier Ausschreibungsverfahren über eine elektronische Ausschreibungsplatt-
form nach Maßgabe dieser Vorschrift zu vergeben.  

(2) Die Systeme beauftragen einen Ausschreibungsführer mit der eigenverantwortlichen Durchführung des 
Ausschreibungsverfahrens für ein bestimmtes Sammelgebiet. Der Ausschreibungsführer ist ein einzelnes System. 
Dabei soll der Ausschreibungsführer in diesem Gebiet die Hauptkostenverantwortung für die Sammlung über-
nehmen. Die weiteren Systeme können für ihren Anteil mit dem erfolgreichen Bieter individuelle Mitbenutzungs-
verträge schließen; die Ausschreibungspflicht nach Absatz 1 gilt hierbei nicht.  

(3) Die Erteilung eines Sammelauftrags durch ein System ist von Anfang an unwirksam, wenn sie ohne 
Ausschreibungsverfahren oder ohne vorherige Information nach § 34 Absatz 5 und ohne Einhaltung der Warte-
frist nach § 34 Absatz 6 erfolgte und dieser Verstoß in einem Schiedsverfahren nach den § 35 festgestellt worden 
ist. 

(4) Im Falle einer Unwirksamkeit der Auftragserteilung nach Absatz 3 sind die auf dem unwirksamen Sam-
melauftrag beruhenden Mitbenutzungsverträge ebenfalls unwirksam. Der erfolgreiche Bieter darf die weiteren 
Systeme bei der Vereinbarung der Mitbenutzungsverträge nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschied-
lich behandeln. 

§ 33 

Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 

(1) Die Auftragnehmer werden in einem offenen Ausschreibungsverfahren ermittelt. Der Ausschreibungs-
führer teilt seine Absicht, einen Sammelauftrag zu vergeben, in einer Auftragsbekanntmachung über die elektro-
nische Ausschreibungsplattform öffentlich mit. Mit der Auftragsbekanntmachung hat er zugleich alle für die Ab-
gabe eines Angebots erforderlichen Unterlagen bereitzustellen. Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot 
abgeben.  
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(2) Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens 60 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der 
Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung. Wenn innerhalb der Frist nach Satz 1 keine geeigneten Angebote 
abgegeben worden sind, kann der Auftrag im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vergeben wer-
den; ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es offensichtlich nicht den in den Ausschreibungsunterlagen genannten 
Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. 

(3) Der Ausschreibungsführer ist verpflichtet, die einzelnen Schritte des Ausschreibungsverfahrens zeitnah 
zu dokumentieren. Hierzu stellt er sicher, dass er über ausreichend Dokumentation verfügt, um Entscheidungen 
in allen Phasen des Ausschreibungsverfahrens, insbesondere zur Prüfung der vorgelegten Angebote und zur Zu-
schlagsentscheidung, nachvollziehbar zu begründen. Der Betreiber der elektronischen Ausschreibungsplattform 
hat die Ermittlung der preisgünstigsten Angebote gleichermaßen zu dokumentieren. Die Dokumentation ist für 
mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. 

(4) Soweit Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton zusammen mit stoffgleichen Nichtverpackungen 
im Wege der Mitbenutzung nach § 28 Absatz 2 in einem Sammelbehälter erfasst werden, können die Systeme 
und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger die Sammelleistung gemeinsam ausschreiben. Die Systeme und 
der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger können in diesem Fall auch den jeweils anderen mit der Durchführung 
des Ausschreibungsverfahrens beauftragen. In beiden Fällen sind die vergaberechtlichen Vorgaben, die aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gelten, vorrangig anzuwenden. So-
weit das Ausschreibungsverfahren gemeinsam durchgeführt wird, sind alle beteiligten Auftraggeber für die Ein-
haltung der Bestimmungen über das Ausschreibungsverfahren gemeinsam verantwortlich. 

§ 34 

Zuschlagserteilung; Vertragsschluss 

(1) Der Zuschlag für die einzelnen Vertragsgebiete wird jeweils auf das preislich günstigste Angebot von 
geeigneten Unternehmen erteilt. Dazu ermittelt der Betreiber der elektronischen Ausschreibungsplattform das 
preislich günstigste Angebot und gewährt dem Ausschreibungsführer Einsichtnahme in das Angebot; preisgleiche 
Angebote können gleichzeitig eingesehen werden. 

(2) Der Ausschreibungsführer überprüft die Eignung des Bieters anhand der nach § 122 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen festgelegten Eignungskriterien, das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach 
den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie gegebenenfalls Maßnahmen des Bie-
ters zur Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Er prüft darüber hinaus das 
Angebot auf Vollständigkeit und fachliche und rechnerische Richtigkeit. Er darf dabei von dem Bieter nur Auf-
klärung über das Angebot oder dessen Eignung verlangen. 

(3) Verhandlungen, insbesondere über Änderungen des Angebots oder des Preises, sind grundsätzlich un-
zulässig. Nur bei preisgleichen Angeboten mehrerer geeigneter Bieter darf der Ausschreibungsführer ausnahms-
weise über den Preis verhandeln. 

(4) Schließt der Ausschreibungsführer einen Bieter wegen Ungeeignetheit oder Vorliegens eines der in den 
§§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Gründe aus oder erfüllt das Angebot 
nicht die vorgegebenen Mindestanforderungen, so wird ihm vom Betreiber der elektronischen Ausschreibungs-
plattform das nächstgünstigste Angebot zur Prüfung vorgelegt. 

(5) Nach der Zuschlagsentscheidung hat der Betreiber der elektronischen Ausschreibungsplattform die Bie-
ter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, unverzüglich über den Namen des Unternehmens, dessen 
Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und 
über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu informieren; die hierfür erforderlichen Informationen er-
hält er vom Ausschreibungsführer.  

(6) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 5 geschlossen wer-
den. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen 
Bieter kommt es nicht an. 
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§ 35 

Einspruch; Schiedsgerichtsverfahren 

(1) Jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem Sammelauftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten 
durch Nichtbeachtung der Bestimmungen über das Ausschreibungsverfahren geltend macht, kann die Ausschrei-
bung und die Zuschlagsentscheidung durch ein Schiedsgericht prüfen lassen. Der schriftliche und begründete 
Antrag auf Durchführung eines Schiedsverfahrens ist spätestens innerhalb von 15 Kalendertagen nach Absendung 
der Information nach § 34 Absatz 5 bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. einzureichen; 
sofern eine solche Information unterblieben ist, ist der Antrag spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss ein-
zureichen. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Ausschreibungs-
vorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.  

(2) Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. informiert unverzüglich den Ausschreibungs-
führer in Textform über den Antrag auf Durchführung eines Schiedsverfahrens. Während der Dauer des Schieds-
verfahrens darf der Ausschreibungsführer den Zuschlag nicht erteilen. 

(3) Das Schiedsverfahren wird nach der Schiedsgerichtsordnung und den ergänzenden Regeln für beschleu-
nigte Verfahren der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. und, soweit erforderlich, nach den 
Bestimmungen des deutschen Schiedsrechts nach den §§ 1025 bis 1066 der Zivilprozessordnung unter Ausschluss 
des ordentlichen Rechtswegs durch einen Schiedsrichter, der durch die Deutsche Institution für Schiedsgerichts-
barkeit e. V. nach Anhörung der Parteien benannt wird, endgültig entschieden. Die Entscheidung ergeht schriftlich 
und nach Möglichkeit innerhalb einer Frist von acht Wochen ab Eingang des Antrags bei der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e. V.  

(4) Das Schiedsgericht entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist und trifft die geeig-
neten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine Schädigung der betroffenen Interessen zu 
verhindern. Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Schiedsverfahren durch 
Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung des Ausschreibungsverfahrens oder in sonsti-
ger Weise erledigt, stellt das Schiedsgericht auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgele-
gen hat. Die Zuständigkeiten der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
bleiben unberührt. 

§ 36 

Elektronische Ausschreibungsplattform 

(1) Einzelheiten zur elektronischen Ausschreibungsplattform und zum Ausschreibungsverfahren regeln die 
Systembetreiber untereinander. Sie legen die beabsichtigten Regelungen rechtzeitig vor deren Umsetzung dem 
Bundeskartellamt vor.  

(2) Der Zugang zur elektronischen Ausschreibungsplattform wird über die Zentrale Stelle Verpackungsre-
gister bereitgestellt.  

(3) Die Systeme gewährleisten, dass die Entwicklung und der Betrieb der elektronischen Ausschreibungs-
plattform sowie die technische Durchführung der Ausschreibungen durch einen zur Verschwiegenheit hinsichtlich 
der über die Plattform abgewickelten Informationen verpflichteten neutralen Dienstleister erfolgen. 

§ 37 

Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung 

Soweit in den §§ 32 bis 36 nichts anderes geregelt ist, gelten die §§ 121 bis 126, 128 und 132 Absatz 1 bis 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und § 133 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
sowie die §§ 5 bis 7 und 29 Absatz 1 der Vergabeordnung, die §§ 31 bis 34, 36, 43 bis 47 und 48 Absatz 1, 2 
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und 4 bis 8 der Vergabeordnung, die §§ 49 und 53 Absatz 7 bis 9 der Vergabeverordnung, die §§ 56, 57 und 60 
Absatz 1 bis 3 der Vergabeverordnung und die §§ 61 und 63 der Vergabeverordnung entsprechend. 

Kapitel 6 
Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Verpackungen 

§ 38 

Getrennte Sammlung 

Restentleerte Verpackungen, die in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen als Abfall 
anfallen, sind einer vom gemischten Siedlungsabfall getrennten Sammlung nach den nachfolgenden Vorschriften 
dieses Kapitels zuzuführen. Die Vorgaben nach der Gewerbeabfallverordnung bleiben unberührt.  

§ 39 

Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur Rücknahme und Verwertung  

(1) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber sind verpflichtet, folgende gebrauchte, rest-
entleerte Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe wie die von ihnen im Bundesgebiet bereitgestellten 
am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe getrennt von übrigen Abfällen zu sammeln 
und unentgeltlich zurückzunehmen: 

1. Transportverpackungen, die nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig sind, 

2. Verkaufs- und Umverpackungen, die nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig sind, 

3. Primärproduktionsverpackungen, die nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 systembeteiligungspflichtig sind, 

4. systembeteiligungspflichtige Verpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Absatz 5 
Satz 1 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, 

5. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter und 

6. wiederverwendbare Verpackungen nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2025/40.  

Für Endvertreiber beschränkt sich die Rücknahmepflicht nach Satz 1 auf Verpackungen, die von solchen Waren 
stammen, die der Vertreiber in seinem Sortiment führt. Endvertreiber von Verpackungen nach Satz 1 müssen die 
Endabnehmer durch geeignete Maßnahmen in angemessenem Umfang über die Rückgabemöglichkeit und deren 
Sinn und Zweck informieren. Im Rahmen wiederkehrender Belieferungen kann die Rücknahme auch bei einer 
der nächsten Anlieferungen erfolgen. Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber können unterei-
nander sowie mit den Endabnehmern, sofern es sich bei diesen nicht um Verbraucher handelt, abweichende Ver-
einbarungen über den Ort der Rückgabe und die Kostenregelung treffen.  

(2) Ist einem Hersteller oder in der Lieferkette nachfolgenden Vertreiber von Verpackungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Rücknahme am Ort der tatsächlichen 
Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich, kann die Rücknahme auch in einer zentralen Annah-
mestelle erfolgen, wenn diese in einer für den Rückgabeberechtigten zumutbaren Entfernung zum Ort der tatsäch-
lichen Übergabe liegt und zu den geschäftsüblichen Öffnungszeiten des Vertreibers zugänglich ist. Endvertreiber 
von Verpackungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 müssen die Verbraucher durch deutlich erkennbare und 
lesbare Schrifttafeln in der Verkaufsstelle und im Fernabsatz durch andere geeignete Maßnahmen auf die Rück-
gabemöglichkeit hinweisen. 

(3) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber, die Verpackungen nach Absatz 1 Satz 1 zu-
rücknehmen oder, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der 
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Fassung vom 19. Dezember 2024, verpackte Produkte auspacken, sind verpflichtet, die Verpackungen einer Wie-
derverwendung oder einer Verwertung nach den Anforderungen des § 42 Absatz 5 zuzuführen. Die Anforderun-
gen des § 42 Absatz 5 können auch durch die Rückgabe an einen Vorvertreiber erfüllt werden. Hersteller und in 
der Lieferkette nachfolgende Vertreiber nach Satz 1 haben über die Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungs-
anforderungen nach den Sätzen 4 und 5 Nachweis zu führen. Hierzu sind jährlich bis zum 15. Mai die im voran-
gegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bereitgestellten beziehungsweise, im Falle des Artikels 3 Absatz 1 
Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024, beim Auspacken 
verpackter Produkte angefallenen sowie die zurückgenommenen und verwerteten Verpackungen in nachprüfbarer 
Form zu dokumentieren. Die Dokumentation ist aufgeschlüsselt nach Materialart und Masse zu erstellen. Zur 
Bewertung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation sind geeignete Mechanismen zur Selbstkon-
trolle einzurichten. Die Dokumentation ist der zuständigen Landesbehörde, auf deren Gebiet der Hersteller oder 
Vertreiber ansässig ist, auf Verlangen vorzulegen. Die Übertragung der erweiterten Herstellerverantwortung für 
die Gesamtheit oder eine Teilmenge der im Bundesgebiet bereitgestellten Verpackungen ist der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister unter Nennung der beauftragten sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung un-
verzüglich elektronisch zu übermitteln. 

(4) Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber von Verpackungen nach Absatz 1 Satz 1 sind 
verpflichtet, die finanziellen und organisatorischen Mittel vorzuhalten, um ihren Pflichten nach dieser Vorschrift 
nachzukommen. Sie haben zur Bewertung ihrer Finanzverwaltung, die auch die finanziellen Mittel zur Erfüllung 
ihrer Pflichten nach dieser Vorschrift, insbesondere nach Absatz 1 Satz 1 und 5 sowie Absatz 3 Satz 3 bis 7 um-
fassen muss, geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 

(5) Falls kein System eingerichtet ist, gelten die Rücknahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1, die Hinweis-
pflicht nach Absatz 2 Satz 2 sowie die Pflichten nach Absatz 4 in Bezug auf systembeteiligungspflichtige Verpa-
ckungen entsprechend. Für Endvertreiber mit einer Verkaufsfläche von weniger als 200 Quadratmetern be-
schränkt sich die Rücknahmepflicht nach Satz 1 auf Verpackungen der Marken, die der Vertreiber in seinem 
Sortiment führt. Hersteller und in der Lieferkette nachfolgende Vertreiber müssen nach den Sätzen 1 und 2 zu-
rückgenommenen Verpackungen einer Wiederverwendung oder einer Verwertung entsprechend den Anforderun-
gen des § 42 Absatz 1 bis 3 zuführen. Die Anforderungen nach Satz 3 können auch durch die Rückgabe an einen 
Vorvertreiber erfüllt werden. Über die Erfüllung der Rücknahme- und Verwertungsanforderungen ist von den 
nach Satz 3 Verpflichteten ein Nachweis entsprechend den Vorgaben in Absatz 3 Satz 4 und 5 zu führen und der 
zuständigen Landesbehörde, auf deren Gebiet der Hersteller oder Vertreiber ansässig ist, auf Verlangen vorzule-
gen. 

(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten können eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
nach § 3 Absatz 10 mit der Erfüllung ihrer Pflichten nach den Absätzen 1, 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 beauf-
tragen. Sie haben die Zentrale Stelle Verpackungsregister unverzüglich über eine solche Beauftragung unter An-
gabe des Namens und der Anschrift des Sitzes der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung zu infor-
mieren. Satz 1 gilt nicht für die Pflichten nach Absatz 3 Satz 3 bis 6.  

§ 40 

Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, Verwertung und Information 

(1) Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten Sied-
lungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung aller restentleerten Verpackungen, die in privaten Haushaltun-
gen oder bei vergleichbaren Anfallstellen anfallen über ein Holsystem oder in deren Nähe über ein Bringsystem 
oder durch eine Kombination beider Varianten in ausreichender Weise und für die privaten Haushaltungen und 
die vergleichbare Anfallstelle unentgeltlich sicherzustellen. Die Sammelsysteme müssen geeignet sein, alle in 
privaten Haushaltungen und bei vergleichbaren Anfallstellen anfallenden restentleerten Verpackungen bei einer 
regelmäßigen Leerung aufzunehmen. Die Sammlung ist auf Abfälle aus privaten Haushaltungen sowie auf Abfälle 
vergleichbarer Anfallstellen zu beschränken. Mehrere Systeme können bei der Einrichtung und dem Betrieb ihrer 
Sammelstrukturen zusammenwirken. 

(2) Die von den Systemen erfassten Abfälle sind einer Verwertung nach den Anforderungen des § 42 Ab-
satz 1 Satz 1, Absatz 2 und 4 Satz 1 zuzuführen. 
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(3) Die Systeme sind verpflichtet, die Verbraucher und vergleichbaren Anfallstellen in angemessenem Um-
fang über Sinn und Zweck der getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen, über die hierzu eingerichteten 
Sammelsysteme und über die erzielten Verwertungsergebnisse zu informieren; § 31 Absatz 2 ist zu beachten. Im 
Hinblick auf Einwegkunststoffverpackungen müssen die Systeme darüber hinaus informieren: 

1. über die Auswirkungen einer Vermüllung auf die Umwelt, insbesondere auf die Meeresumwelt, und 

2. über Maßnahmen zur Vermeidung dieser Vermüllung, insbesondere über die Verfügbarkeit von wiederver-
wendbaren Verpackungen als Alternative zu den in Teil G des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/904 ge-
nannten Einwegkunststoffverpackungen.  

Die Information hat in regelmäßigen Zeitabständen zu erfolgen und soll sowohl lokale als auch überregionale 
Maßnahmen beinhalten. Bei der Vorbereitung der Informationsmaßnahmen sind die Einrichtungen der kommu-
nalen Abfallberatung und Verbraucherschutzorganisationen zu beteiligen. 

(4) Neben der Bereitstellung der Informationen nach Artikel 46 Absatz 4 und Artikel 55 Absatz 1 und 2 
der Verordnung (EU) 2025/40 haben die Systeme die folgenden Informationen auf ihren Internetseiten zu veröf-
fentlichen und regelmäßig zu aktualisieren: 

1. ihre Eigentums- und Mitgliederverhältnisse,  

2. die von den beteiligten Herstellern geleisteten Entgelte je im Bundesgebiet bereitgestellter systembeteili-
gungspflichtiger Verpackung oder je Masseeinheit an systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und  

3. das Verfahren, das sie zur Auswahl der Abfallbewirtschaftungseinrichtungen verwenden, soweit diese nicht 
nach den Vorgaben der §§ 32 bis 37 ausgewählt werden.  

Die Veröffentlichungspflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn es sich um ein Geschäftsgeheimnis handelt. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister kann bei Zweifeln an dem Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses von den Systemen 
eine Begründung in Textform verlangen, warum es sich bei der nicht veröffentlichten Information um ein Ge-
schäftsgeheimnis handelt. 

§ 41 

Pflichten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 

(1) Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten 
Hersteller eine vom sonstigen gewerblichen Abfall getrennte Sammlung aller bei ihnen beteiligten restentleerten 
Verpackungen beim Anfallort oder in dessen Nähe oder durch eine Kombination der beiden Varianten in ausrei-
chender Weise und für die Erzeuger der Verpackungsabfälle unentgeltlich sicherzustellen. Hersteller nach Arti-
kel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e können abweichende Vereinbarungen über den Ort der Rückgabe und die 
Kostenregelung mit der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung treffen. Die Sammelsysteme müssen 
geeignet sein, alle der bei ihnen beteiligten bei den Anfallorten anfallenden restentleerten Verpackungen bei einer 
regelmäßigen Leerung aufzunehmen. Die Sammlung darf nicht bei privaten Haushaltungen oder vergleichbaren 
Anfallstellen hinsichtlich systembeteiligungspflichtiger Verpackungen erfolgen.  

(2) Die von den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung erfassten Verpackungen sind von 
diesen Organisationen einer Wiederverwendung oder einer Verwertung nach den Anforderungen des § 42 
Absatz 5 zuzuführen. 

(3) Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung haben über die Verwertung der durch die Samm-
lung nach Absatz 1 Satz 1 erfassten restentleerten Verpackungen ab dem Zeitpunkt der Zulassung kalenderjähr-
lich einen Nachweis zu führen. Hierzu sind jährlich bis zum 15. Mai die im vorangegangenen Kalenderjahr be-
teiligten Verpackungen sowie vollständig dokumentierte Angaben über die erfassten und über die der Vorberei-
tung zu Wiederverwendung, dem Recycling, dem werkstofflichen Recycling oder der Verwertung zugeführten 
Mengen zu dokumentieren. Die Dokumentation ist nach den Materialien Glas, Papier, Pappe und Karton, Flüs-
sigkeitskartons, Eisenmetalle, Aluminium, Kunststoff und Holz aufzuschlüsseln. Sonstige Materialien sind je-
weils zu einer einheitlichen Angabe zusammenzufassen. Verbundverpackungen sind dem entsprechenden Haupt-
verpackungsmaterial nach Satz 3 zuzuordnen. Zur Bewertung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnung 
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haben die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle ein-
zurichten. Die Dokumentation ist den beteiligten Herstellern und der zuständigen Landesbehörde, auf deren Ge-
biet der Hersteller ansässig ist, auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung müssen die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
unverzüglich über den Abschluss eines Vertrages mit einem Hersteller über die Beteiligung von Verpackungen 
unter Angabe des Namens, der Adresse und der Registrierungsnummer des Herstellers informieren. 

(5) § 40 Absatz 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die zu veröffentlichenden Angaben nach Num-
mer 2 auf die beteiligten nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und Verpackungen nach § 39 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezogen werden.  

§ 42 

Anforderungen an die Verwertung 

(1) Die Systeme haben die durch die Sammlung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 erfassten restentleerten Verpa-
ckungen nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig einer Vorbereitung 
zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. Soweit die Abfälle nach Satz 1 nicht verwertet werden, 
sind sie dem zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach Maßgabe des § 17 Absatz 1 Satz 2 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu überlassen. 

(2) Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmittel mindestens folgende Anteile der bei ihnen beteiligten 
Verpackungen dem Recycling zuzuführen: 

1. 90 Masseprozent bei Glas, 

2. 90 Masseprozent bei Papier, Pappe und Karton, 

3. 90 Masseprozent bei Eisenmetallen, 95 Masseprozent ab dem 1. Januar 2028, 

4. 90 Masseprozent bei Aluminium, 95 Masseprozent ab dem 1. Januar 2028, 

5. 80 Masseprozent bei Getränkekartonverpackungen,  

6. 70 Masseprozent bei sonstigen Verbundverpackungen, 

7. 75 Masseprozent bei Kunststoffen ab dem 1. Januar 2028, 80 Masseprozent ab dem 1. Januar 2030. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Flüssigkeitskartons. Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmittel mindestens 
63 Masseprozent, ab dem 1. Januar 2028 mindestens 70 Masseprozent und ab dem 1. Januar 2030 mindestens 
75 Masseprozent der bei ihnen beteiligten Verpackungen aus Kunststoff dem werkstofflichen Recycling zuzufüh-
ren. Die Differenz zwischen den in Satz 1 Nummer 7 und den in Satz 2 genannten Quoten kann durch die Zufüh-
rung zu anderen als den in Satz 2 genannten Recyclingverfahren ausgeglichen werden. 

(3) Bei Verbundverpackungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 ist insbesondere das Recycling der 
Hauptmaterialkomponente sicherzustellen, soweit nicht das Recycling eines anderen Materialkomponente den 
Zielen der Kreislaufwirtschaft besser entspricht. Soweit Verbundverpackungen einem eigenen Verwertungsweg 
zugeführt werden, ist ein eigenständiger Nachweis der Quoten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 zulässig. 
Für Verbundverpackungen, die im Strom einer der in Absatz 2 Satz 1 und 2 genannten Hauptmaterialarten erfasst 
und einer Verwertung zugeführt werden, sind die Quoten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 durch geeignete 
Stichprobenerhebungen nachzuweisen. 

(4) Die Systeme sind verpflichtet, von den im Rahmen der Sammlung der restentleerten Kunststoff-, Me-
tall- und Verbundverpackungen nach § 40 Absatz 1 Satz 1 insgesamt erfassten Abfälle im Jahresmittel mindes-
tens 50 Masseprozent, 55 Masseprozent ab dem 1. Januar 2028 und 60 Masseprozent ab dem 1. Januar 2030 dem 
Recycling zuzuführen. Im Falle einer einheitlichen Wertstoffsammlung im Sinne des § 28 Absatz 1 bezieht sich 
die Quote nach Satz 1 auf den Anteil des Sammelgemisches, der entsprechend dem Verhältnis der Kunststoff-, 
Metall- und Verbundverpackungen zu den stoffgleichen Nichtverpackungen in der einheitlichen Wertstoffsamm-
lung den Systemen zur Verwertung zuzuordnen ist. 
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(5) Die nach § 39 Absatz 1 Satz 1 zurückgenommenen und nach § 41 Absatz 1 Satz 1 und 2 gesammelten 
Verpackungen sind nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorrangig einer Vor-
bereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. 

(6) Verpackungsabfälle, die aus der Union ausgeführt werden, dürfen für die Erfüllung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 bis 5 nur berücksichtigt werden, wenn der Ausführer nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 oder der Verordnung (EU) 2024/1157 schriftliche Nachweise vorlegt, dass die Verbringung der 
Abfälle den Anforderungen der genannten Verordnung entspricht, einschließlich der Anforderung, dass die Be-
handlung der Verpackungsabfälle in einem Drittland unter Bedingungen erfolgt ist, die den Anforderungen des 
einschlägigen Umweltrechts der Union entsprechen. 

§ 43 

Mengenstromnachweis 

(1) Die Systeme haben die Verwertung der durch die Sammlung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 erfassten rest-
entleerten Verpackungen kalenderjährlich in nachprüfbarer Form in einem Mengenstromnachweis zu dokumen-
tieren. Grundlage des Mengenstromnachweises sind die an einem System beteiligten Mengen an Verpackungen 
sowie vollständig dokumentierte Angaben über die erfassten und über die der Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung, dem Recycling der werkstofflichen oder der energetischen Verwertung zugeführten Mengen. Die dem Men-
genstromnachweis zugrunde liegenden Entsorgungsnachweise müssen mindestens den Auftraggeber, das beauf-
tragte Entsorgungsunternehmen sowie die Masse der entsorgten Abfälle unter Angabe des Abfallschlüssels und 
der Abfallbezeichnung nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung enthalten. Der Mengenstromnachweis 
ist nach den in § 42 Absatz 2 Satz 1 genannten Materialarten aufzuschlüsseln; sonstige Materialien sind jeweils 
zu einer einheitlichen Angabe zusammenzufassen. Im Mengenstromnachweis ist außerdem darzustellen, welche 
Mengen in den einzelnen Ländern erfasst wurden. Zur Bewertung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Men-
genstromnachweises haben die Systeme geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 

(2) Der Mengenstromnachweis ist durch einen registrierten Sachverständigen zu prüfen und zu bestätigen. 
Die Prüfung des Mengenstromnachweises umfasst insbesondere auch die Überprüfung der den Angaben nach 
Absatz 1 Satz 2 zugrunde liegenden Dokumente. 

(3) Die Systeme haben den Mengenstromnachweis spätestens bis zum 1. Juni des auf den Berichtszeitraum 
folgenden Kalenderjahres elektronisch bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu hinterlegen. Die Bestäti-
gung nach Absatz 2 Satz 1 ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister kann für die Hinterlegung die Verwendung bestimmter elektronischer Formulare und Ein-
gabemasken sowie eine bestimmte Verschlüsselung vorschreiben. Die zugehörigen Dokumente sind auf Verlan-
gen der Zentralen Stelle Verpackungsregister im Original vorzulegen. 

Kapitel 7 
Getränkeverpackungen 

§ 44 

Förderung von wiederverwendbaren Getränkeverpackungen 

Der Anteil der in wiederverwendbaren Getränkeverpackungen abgefüllten Getränke soll mit dem Ziel der 
Abfallvermeidung gestärkt und das Recycling von Getränkeverpackungen in geschlossenen Kreisläufen gefördert 
werden. Ziel ist es, einen Anteil von in wiederverwendbaren Getränkeverpackungen abgefüllten Getränken in 
Höhe von mindestens 70 Prozent zu erreichen. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der in diesem Gesetz vorgese-
henen Förderung der Wiederverwendung von Verpackungen ermittelt das Bundesministerium für Umwelt, Kli-
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit jährlich den Anteil der in wiederverwendbaren Getränkeverpa-
ckungen abgefüllten Getränke und gibt die Ergebnisse bekannt.  
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§ 45 

Mindestrezyklatanteil bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff 

(1) Hersteller von Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff, die hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat 
bestehen, dürfen diese Flaschen im Bundesgebiet nur bereitstellen, wenn sie jeweils zu mindestens 25 Massepro-
zent aus Kunststoffrezyklaten bestehen.  

(2) Ab dem 1. Januar 2030 dürfen Hersteller von Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff diese Flaschen 
im Bundesgebiet nur bereitstellen, wenn sie jeweils zu mindestens 30 Masseprozent aus Kunststoffrezyklaten 
bestehen. 

(3) Ein Hersteller von Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff kann die Vorgaben nach Absatz 1 auch 
dadurch erfüllen, dass die Gesamtmasse der von ihm in einem Kalenderjahr im Bundesgebiet bereitgestellten 
Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff einen entsprechenden Kunststoffrezyklatanteil aufweist. In diesem Fall 
hat er die Art und Masse der von ihm für die Flaschenproduktion eingesetzten Kunststoffrezyklate sowie der 
insgesamt für die Flaschenproduktion verwendeten Kunststoffe in nachprüfbarer Form zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist der zuständigen Landesbehörde, auf deren Gebiet der Hersteller ansässig ist, auf Verlangen 
vorzulegen. 

§ 46 

Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkeverpackungen 

(1) Erstinverkehrbringer von mit Getränken befüllten Einweggetränkeverpackungen sind verpflichtet, von 
ihren Abnehmern ein Pfand in Höhe von mindestens 0,25 Euro einschließlich Umsatzsteuer je Verpackung zu 
erheben. Das Pfand ist von jedem weiteren Inverkehrbringer auf allen Handelsstufen bis zur Abgabe an den End-
abnehmer zu erheben. Die Einweggetränkeverpackungen sind vom Erstinverkehrbringer vor der Bereitstellung 
im Bundesgebiet dauerhaft, deutlich lesbar und an gut sichtbarer Stelle als pfandpflichtig zu kennzeichnen. Die 
Erstinverkehrbringer nach Satz 1 sind verpflichtet, sich an einem bundesweit tätigen, einheitlichen Pfandsystem 
zu beteiligen, das den Teilnehmern die Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen untereinander ermöglicht 
und auf einer Internetseite in geeignetem Umfang Informationen für den Endabnehmer zum Rücknahme- und 
Sammelsystem für pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen und zur Verwertung der zurückgenommenen 
Verpackungen veröffentlicht. 

(2) Inverkehrbringer von mit Getränken befüllten Einweggetränkeverpackungen sind verpflichtet, restent-
leerte Einweggetränkeverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe zu den 
geschäftsüblichen Öffnungszeiten unentgeltlich zurückzunehmen und das Pfand zu erstatten. Ohne eine Rück-
nahme der Verpackung darf das Pfand nicht erstattet werden. Die Rücknahmepflicht nach Satz 1 beschränkt sich 
auf Einweggetränkeverpackungen der jeweiligen Materialarten Glas, Metall, Papier, Pappe und Karton sowie 
Kunststoff einschließlich sämtlicher Verbundverpackungen aus diesen Hauptmaterialarten, die der rücknahme-
pflichtige Inverkehrbringer in seinem Sortiment führt. Für Inverkehrbringer mit einer Verkaufsfläche von weniger 
als 200 Quadratmetern beschränkt sich die Rücknahmepflicht nach Satz 1 auf Einweggetränkeverpackungen der 
Marken, die der Inverkehrbringer in seinem Sortiment führt. Beim Verkauf aus Automaten hat der Endvertreiber 
die Rücknahme durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu den Verkaufsautomaten 
zu gewährleisten. Im Fernabsatz hat der Endvertreiber die Rücknahme durch geeignete Rückgabemöglichkeiten 
in zumutbarer Entfernung zum Endabnehmer zu gewährleisten. 

(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 zurückgenommenen Einweggetränkeverpackungen sind durch den Zurück-
nehmenden einer Verwertung entsprechend den Anforderungen des § 42 Absatz 5 zuzuführen. Die Anforderun-
gen des § 42 Absatz 5 können auch durch die Rückgabe der restentleerten Einweggetränkeverpackungen an einen 
vorherigen Inverkehrbringer erfüllt werden. § 39 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 

1. Getränkeverpackungen, die nachweislich nicht dazu bestimmt sind, im Bundesgebiet an den Endabnehmer 
abgegeben zu werden; 

2. Getränkeverpackungen mit einem Füllvolumen von weniger als 0,1 Litern; 

3. Getränkeverpackungen mit einem Füllvolumen von mehr als 3,0 Litern; 

4. Getränkekartonverpackungen, sofern es sich um Blockpackungen, Giebelpackungen oder Zylinderpackun-
gen handelt; 

5. Getränke-Polyethylen-Schlauchbeutel-Verpackungen; 

6. Folien-Standbodenbeutel; 

7. Getränkeverpackungen, die eines der folgenden Getränke enthalten: 

a) Sekt, Sektmischgetränke mit einem Sektanteil von mindestens 50 Prozent und schäumende Getränke 
aus alkoholfreiem oder alkoholreduziertem Wein; 

b) Wein und Weinmischgetränke mit einem Weinanteil von mindestens 50 Prozent und alkoholfreien oder 
alkoholreduzierten Wein; 

c) weinähnliche Getränke und Mischgetränke, auch in weiterverarbeiteter Form und auch alkoholfrei oder 
alkoholreduziert, mit einem Anteil an weinähnlichen Erzeugnissen von mindestens 50 Prozent; 

d) Alkoholerzeugnisse, die nach § 1 Absatz 1 des Alkoholsteuergesetzes der Alkoholsteuer unterliegen, 
es sei denn, es handelt sich um Erzeugnisse, die nach § 1 Absatz 2 des Alkopopsteuergesetzes der Al-
kopopsteuer unterliegen; 

e) sonstige alkoholhaltige Mischgetränke mit einem Alkoholgehalt von mindestens 15 Prozent; 

f) Milch und Milchmischgetränke mit einem Milchanteil von mindestens 50 Prozent; 

g) sonstige trinkbare Milcherzeugnisse nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 der Milchproduktqualitätsverord-
nung, insbesondere Joghurt und Kefir, wenn den sonstigen trinkbaren Milcherzeugnissen kein Stoff 
zugesetzt ist, der in Anlage 8 der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung aufgeführt ist; 

h) Fruchtsäfte im Sinne der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung und Gemüsesäfte; 

i) Fruchtnektare ohne Kohlensäure im Sinne der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung und 
Gemüsenektare ohne Kohlensäure; 

j) Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe g der 
Verordnung (EU) Nr. 609/2013, 

k) Getränke mit einem Alkoholgehalt von nicht mehr als 1,2 Volumenprozent, die als alkoholfreie oder 
alkoholreduzierte Alternativen zu Getränken der Position 2208 der Kombinierten Nomenklatur im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 4 des Alkoholsteuergesetzes 
in Verkehr gebracht werden und deren beschreibende Bezeichnung und Aufmachung auf ein solches 
Getränk hindeuten.  

Die Ausnahme nach Satz 1 Nummer 7 gilt nicht, wenn die in Satz 1 Nummer 7 genannten Getränke in Einweg-
getränkeflaschen aus Kunststoff oder in Getränkedosen abgefüllt sind.  

(5) Hersteller von Verpackungen, die der Pfandpflicht nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen, sowie Inverkehr-
bringer nach Absatz 2 Satz 1 sind verpflichtet, die finanziellen und organisatorischen Mittel vorzuhalten, um ihren 
Pflichten nach diesem Gesetz nachzukommen. Zur Bewertung ihrer Finanzverwaltung zur ordnungsgemäßen Er-
füllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz haben sie geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle einzurichten. 
Von den kalenderjährlich erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff sind 
mindestens 77 Masseprozent und ab dem 1. Januar 2029 mindestens 90 Masseprozent zum Zweck des Recyclings 
getrennt zu sammeln, soweit nicht ein Fall des § 9 Absatz 3 Nummer 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorliegt. 
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§ 47 

Hinweispflichten 

(1) Endvertreiber von mit Getränken befüllten Einweggetränkeverpackungen, die nach § 46 Absatz 1 
Satz 1 der Pfandpflicht unterliegen, sind verpflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch deutlich sicht- 
und lesbare, in unmittelbarer Nähe zu den Einweggetränkeverpackungen befindliche Informationstafeln oder -
schilder mit dem Schriftzeichen „EINWEG“ darauf hinzuweisen, dass diese Verpackungen nach der Rückgabe 
nicht wiederverwendet werden. 

(2) Endvertreiber von mit Getränken befüllten wiederverwendbaren Getränkeverpackungen sind verpflich-
tet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch deutlich sicht- und lesbare, in unmittelbarer Nähe zu den wie-
derverwendbaren Getränkeverpackungen befindliche Informationstafeln oder -schilder mit dem Schriftzeichen 
„MEHRWEG“ auf die Wiederverwendbarkeit dieser Verpackungen hinzuweisen. Satz 1 gilt nicht für wiederver-
wendbare Getränkeverpackungen, deren Füllvolumen mehr als 3,0 Liter beträgt oder die eines der in § 46 Absatz 4 
Nummer 7 aufgeführten Getränke enthalten. 

(3) Im Fernabsatz sind die Hinweise nach den Absätzen 1 und 2 in den jeweils verwendeten Darstellungs-
medien entsprechend zu geben. 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 vorgeschriebenen Hinweise müssen in Gestalt und Schriftgröße mindes-
tens der Preisauszeichnung für das jeweilige Produkt entsprechen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Endvertreiber, die nach § 4 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 der Preisan-
gabenverordnung bezüglich der von ihnen im Bundesgebiet bereitgestellten Getränkeverpackungen von der 
Pflicht zur Angabe des Grundpreises befreit sind. 

Kapitel 8 
Zentrale Stelle Verpackungsregister 

§ 48 

Errichtung und Rechtsform; Stiftungssatzung 

(1) Die nach § 24 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung errichtete 
Stiftung „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ bleibt bestehen. Im Falle einer Auflösung haben Hersteller von 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen sowie Erzeuger und Vertreiber, die noch nicht befüllte Verkaufs-, 
Service- oder Umverpackungen sowie Verpackungen für den elektronischen Handel im Bundesgebiet bereitstel-
len oder gewerbsmäßig in das Bundesgebiet einführen, oder von ihnen getragene Interessenverbände diese unter 
dem Namen „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit einem 
Stiftungsvermögen von mindestens 100 000 Euro erneut zu errichten. 

(2) Im Falle einer Neuerrichtung der Zentralen Stelle Verpackungsregister legen die in Absatz 1 Satz 2 
genannten Hersteller, Erzeuger und Vertreiber oder Interessenverbände die Stiftungssatzung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit fest. Die Stiftungs-
satzung muss auch im Falle einer Neuerrichtung der Zentralen Stelle Verpackungsregister 

1. die in § 54 genannten, von der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu erfüllenden Aufgaben verbindlich 
festschreiben,  

2. die Organisation und Ausstattung der Zentralen Stelle Verpackungsregister so ausgestalten, dass eine ord-
nungsgemäße Erfüllung der in § 54 genannten Aufgaben sichergestellt ist,  
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3. im Rahmen der Ausgestaltung und Organisation der Zentralen Stelle Verpackungsregister sicherstellen, dass 

die in Satz 1 genannten Hersteller, Erzeuger und Vertreiber ihre Interessen zu gleichen Bedingungen und in 
angemessenem Umfang einbringen können,  

4. sicherstellen, dass die Neutralität der Zentralen Stelle Verpackungsregister gegenüber allen Marktteilneh-
mern stets gewahrt bleibt,  

5. sicherstellen, dass die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen eingehalten werden, insbesondere gegenüber den Mitgliedern des Kuratoriums, des 
Verwaltungsrats, des Beirats Erfassung, Sortierung und Verwertung sowie gegenüber Dritten und der Öf-
fentlichkeit.  

Die Stiftungssatzung ist im Internet zu veröffentlichen. 

(3) Änderungen der Stiftungssatzung sind dem Kuratorium vorbehalten. Das Kuratorium entscheidet über 
Satzungsänderungen mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Jede Satzungs-
änderung bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit. 

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit kann das Ein-
vernehmen nach Absatz 2 Satz 1 und die Zustimmung nach Absatz 3 Satz 3, auch nachdem sie unanfechtbar ge-
worden sind, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr den An-
forderungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 2 bis 5 entsprechen. Es wird unwiderleglich vermutet, dass die tat-
sächlichen Verhältnisse nicht mehr den Anforderungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3 entsprechen, wenn der 
Anteil der in einem Kalenderjahr von den Mitgliedsunternehmen der im Kuratorium vertretenen Verbände an 
Systemen beteiligten oder über Branchenlösungen zurückgenommenen Verpackungen auf unter 75 Prozent der 
insgesamt in dem jeweils gleichen Kalenderjahr an Systemen beteiligten oder über Branchenlösungen zurückge-
nommenen Verpackungen sinkt. 

§ 49 

Organisation 

(1) Organe der Zentralen Stelle Verpackungsregister sind  

1. das Kuratorium,  

2. der Vorstand,  

3. der Verwaltungsrat und  

4. der Beirat „Erfassung, Sortierung und Verwertung“.  

Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person in einem Organ der Zentralen Stelle Verpackungsregister schließt die 
Mitgliedschaft dieser natürlichen Person in einem anderen Organ der Zentralen Stelle Verpackungsregister aus. 
Abweichend von Satz 2 ist eine teilweise Personenidentität mit Mitgliedern des Verwaltungsrats möglich.  

(2) Das Kuratorium legt die Leitlinien der Geschäftstätigkeit fest, entscheidet über die Aufnahme von Dar-
lehen nach § 51 Absatz 6 und entlässt den Vorstand. Es setzt sich zusammen aus: 

1. acht Vertretern aus der Gruppe der Hersteller, Erzeuger und Vertreiber nach § 48 Absatz 1, 

2. zwei Vertreten aus der Gruppe der Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen, 

3. zwei Vertretern der Länder,  

4. einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,  

5. einem Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und  

6. einem Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.  
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Das Kuratorium trifft Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Über die Bestellung und Ent-
lassung des Vorstands entscheidet es mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.  

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte der Zentralen Stelle Verpackungsregister in eigener Verantwortung 
und vertritt diese gerichtlich und außergerichtlich. Er setzt sich aus bis zu zwei Personen zusammen. 

(4) Der Verwaltungsrat berät das Kuratorium und den Vorstand bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er setzt 
sich zusammen aus:  

1. zehn Vertretern aus der Gruppe der Hersteller, Erzeuger und Vertreiber nach § 48 Absatz 1,  

2. zwei Vertretern aus der Gruppe der Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen,  

3. einem Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie,  

4. einem Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit,  

5. einem Vertreter des Umweltbundesamtes,  

6. zwei Vertretern der Länder,  

7. einem Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,  

8. einem Vertreter der kommunalen Entsorgungswirtschaft,  

9. einem Vertreter der privaten Entsorgungswirtschaft, 

10. einem Vertreter der Systeme,  

11. einem Vertreter der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und  

12. zwei Vertretern der Umwelt- und Verbraucherverbände.  

(5) Der Beirat „Erfassung, Sortierung und Verwertung“ erarbeitet eigenverantwortlich Empfehlungen zur 
Verbesserung der Erfassung, Sortierung und Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle einschließlich der Qualitätssi-
cherung sowie zu Fragen von besonderer Bedeutung für die Zusammenarbeit von Kommunen und Systemen und 
kann diese Empfehlungen in geeigneter Weise veröffentlichen. Der Beirat setzt sich zusammen aus:  

1. drei Vertretern der kommunalen Spitzenverbände,  

2. einem Vertreter der kommunalen Entsorgungswirtschaft, 

3. zwei Vertretern der Systeme und 

4. zwei Vertretern der privaten Entsorgungswirtschaft.  

(6) Nähere Regelungen zum Besetzungsverfahren, zu den Verfahrensabläufen, zu den genauen Befugnis-
sen und Aufgaben der Stiftungsorgane sowie zu der Einsetzung weiterer Gremien bleiben der Stiftungssatzung 
vorbehalten.  

§ 50 

Finanzierung durch Systeme und Betreiber von Branchenlösungen 

(1) Die Systeme und Betreiber von Branchenlösungen sind verpflichtet, sich gemäß ihrem jeweiligen 
Marktanteil an der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister einschließlich der erforderlichen Er-
richtungs- und Erweiterungskosten zu beteiligen. Zu diesem Zweck schließen sie mit der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister Finanzierungsvereinbarungen, welche die Einzelheiten der Finanzierung unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der nachfolgenden Absätze regeln. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister erhält aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen von den Sys-
temen und Betreibern von Branchenlösungen Umlagen, die dem Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung genügen müssen. Die Umlagen nach Satz 1 sind so zu bemessen, dass sie ausschließlich die 
voraussichtlichen Kosten, die ausschließlich systembeteiligungspflichtigen Verpackungen zugeordnet werden 
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können, und den voraussichtlichen Anteil an den Gemeinkosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach 
§ 53 decken. 

(3) Kosten im Sinne von Absatz 2 Satz 2 sind solche, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen an-
satzfähig sind, insbesondere Personal- und Sachkosten sowie kalkulatorische Kosten. Zu den Kosten gehören 
auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen sowie die Kosten der Rechts- und Fachaufsicht. Ne-
ben den Kosten nach Absatz 2 Satz 2 hat die Zentrale Stelle Verpackungsregister auch notwendige Ausgaben für 
Erstinvestitionen in die Bemessung der Umlagen nach Absatz 2 einzubeziehen, soweit diese aufgrund zusätzlicher 
gesetzlicher Aufgaben, veränderter allgemeiner, insbesondere technologischer, Standards oder zur Aufrechterhal-
tung der informationstechnologischen Sicherheit der Zentralen Stelle Verpackungsregister erforderlich sind. 

(4) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden durch eine Nachkalkulation für den dem laufenden 
Kalkulationszeitraum vorangehenden Kalkulationszeitraum ermittelt. Kostenüber- und Kostenunterdeckungen 
sind innerhalb von zwei Kalkulationszeiträumen nach § 52 Absatz 2 auszugleichen. 

(5) Die Bemessung des Gesamtumlageaufkommens nach § 52 sowie dessen Nachkalkulation nach Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 51 Absatz 4 Absatz 4 sind durch das Umweltbundesamt im Rahmen der Rechts- und 
Fachaufsicht zu genehmigen. Voraussetzung der Genehmigung ist jeweils eine von der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister vorzulegende Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers über die 
ordnungsgemäße Ermittlung der voraussichtlichen Kosten, der abzurechnenden Kosten nach Absatz 3 Satz 1 und 
2 sowie der nach Absatz 3 Satz 3 voraussichtlich notwendigen und tatsächlich getätigten notwendigen Ausgaben. 
Das Umweltbundesamt kann Auskünfte sowie die Vorlage weiterer Unterlagen und sonstiger Daten von der Zent-
ralen Stelle Verpackungsregister verlangen, soweit dies für die Prüfung der Bescheinigungen nach Satz 2, der 
Dokumentation der zugrunde liegenden Methode der Bemessung des Umlageaufkommens, der Durchführung der 
Nachkalkulation oder deren Anwendung durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister oder für die Prüfung der 
Angemessenheit der Höhe des Umlageaufkommens, einschließlich der Nachkalkulation, erforderlich ist. 

(6) Die nach Absatz 1 Satz 1 Verpflichteten leisten auf Verlangen der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
eine angemessene insolvenzfeste Sicherheit bis zu einer Höhe von drei Monatsumlagen. 

§ 51 

Finanzierung durch sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und durch Hersteller nicht 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen 

(1) Die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, die Hersteller von nicht systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackungen und die Hersteller von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind ver-
pflichtet, sich an der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister, einschließlich der Erweiterungskos-
ten, zu beteiligen. Zu diesem Zweck schließen sie mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister Finanzierungs-
vereinbarungen, welche die Einzelheiten der Finanzierung unter Berücksichtigung der Vorgaben der nachfolgen-
den Absätze sowie derjenigen nach § 52 regeln. Die Pflicht nach Satz 2 gilt nicht, wenn ein Hersteller nicht sys-
tembeteiligungspflichtiger Verpackungen oder von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in dem 
betreffenden Kalkulationszeitraum die Erfüllung seiner erweiterten Herstellerverantwortung für die Gesamtheit 
seiner Verpackungen einer oder mehreren nach § 22 zugelassenen sonstigen Organisationen für Herstellerverant-
wortung in seinem Namen übertragen hat. Die Finanzierungsvereinbarungen nach Satz 2 werden elektronisch 
mittels einfacher elektronischer Bestätigung geschlossen. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister erhält aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen von den 
sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, den Herstellern von nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen und den Herstellern von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Umlagen, die dem 
Äquivalenzprinzip und dem Grundsatz der Gleichbehandlung genügen müssen. Die Umlagen nach Satz 1 sind 
unter entsprechender Anwendung des § 50 Absatz 3 so zu bemessen, dass sie die voraussichtlichen Kosten und 
notwendigen Ausgaben, die ausschließlich nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder Verpackun-
gen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 zugeordnet werden können, und den voraussichtlichen Anteil an den 
Gemeinkosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach § 53 decken. Ein Anspruch der sonstigen Organi-
sation für Herstellerverantwortung oder des Herstellers auf anteilige oder vollständige Rückzahlung der Umlage 
wegen unterjähriger Einstellung des Betriebs oder unterjährigem Ausscheiden aus dem Markt besteht nicht. 
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(3) Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder Verpackungen nach § 39 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 tragen die in der Umlageberechnung nach Absatz 2 veranschlagten Kosten einschließ-
lich des Anteils an den in der Umlageberechnung veranschlagten Gemeinkosten nach § 53 je Hersteller zu jeweils 
gleichen Teilen. Die Höhe des von einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung zu tragenden Anteils 
an den Kosten nach Satz 1 entspricht der Höhe des von den Herstellern nach Satz 1 zu zahlenden Betrags multi-
pliziert mit der Anzahl der Hersteller, für welche die Organisation in dem betreffenden Kalkulationszeitraum tätig 
ist. Wird eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung nach dem Abschluss der Finanzierungsverein-
barung von einem oder mehreren Herstellern von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder Verpa-
ckungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 beauftragt, hat diese der Zentralen Stelle Verpackungsregister die 
nach Satz 2 für diese zu entrichtenden Anteile unverzüglich nachzuzahlen. Es besteht kein Anspruch auf anteilige 
oder vollständige Rückzahlung der Umlage, wenn die Beauftragung einer sonstigen Organisation für Herstel-
lerverantwortung unterjährig beendet wurde. 

(4) § 50 Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Kostenüber- und Kostenunterdeckungen aus Umlagen der sons-
tigen Organisationen für Herstellerverantwortung sowie der Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Ver-
packungen und Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nicht über Nach- oder Rückzahlun-
gen, sondern über die Bemessung der Umlagen der beiden nachfolgenden Kalkulationszeiträume ausgeglichen. 
Das Recht zur Bildung von Rücklagen nach Absatz 5 bleibt unberührt. 

(5) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann aus den Kostenüberdeckungen Rücklagen bilden für 

1. notwendige Ausgaben für Erstinvestitionen, soweit diese aufgrund zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben, ver-
änderter allgemeiner, insbesondere technologischer, Standards oder zur Aufrechterhaltung der informations-
technologischen Sicherheit der Zentralen Stelle Verpackungsregister erforderlich sind, 

2. Zahlungsausfälle von Herstellern und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und 

3. den Fall, dass die tatsächlichen Kosten nach Absatz 3 Satz 1 die Höhe der vereinnahmten Umlagen für das 
betreffende Kalenderjahr überschreiten. 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann bei der Bemessung des Umlageaufkommens nach Absatz 2 zu den 
in Satz 1 genannten Zwecken einen Risikoaufschlag von höchstens 10 Prozent des bemessenen Umlageaufkom-
mens vornehmen. Die Höhe der Rücklagen darf die Gesamthöhe der Umlagen der zwei vorangegangenen abge-
schlossenen Kalenderjahre für die Kosten nach Absatz 2 Satz 2 nicht übersteigen. Darüberhinausgehende Beträge 
sind in die Berechnung der Umlagen für die folgenden Kalkulationszeiträume einzubeziehen und über diese ab-
zubauen. 

(6) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann zur Finanzierung von Erstinvestitionen, die zur Errich-
tung des Aufgabenbereichs bezüglich nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen und Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erforderlich sind, Darlehen aufnehmen und diese durch Einholung einer Bürg-
schaft oder anderer Sicherungsrechte absichern. Erstinvestition nach Satz 1 sind auch solche, die für die Errich-
tung des Registers nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 erforderlich sind. Die Kosten für die 
Rückzahlung dieser Darlehen und die Zahlung der auf diese zu entrichtenden Zinsen sind über die Finanzierungs-
vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 2 vollständig auf die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 
und die Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen undvon Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 umzulegen. Die Umlegung der Kosten und Zinsen nach Satz 2 hat in angemes-
senem Umfang über mindestens drei Kalenderjahre zu erfolgen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister hat bei 
der Aufnahme der Darlehen nach Satz 1 wirtschaftlich und sparsam zu handeln. Der Abschluss eines Vertrages 
zur Aufnahme eines Darlehens nach Satz 1 bedarf zu seiner Wirksamkeit der vorherigen Genehmigung des Um-
weltbundesamtes. 

§ 52 

Gesamtumlage und Kalkulationszeitraum 

(1) Die Umlagen nach § 50 Absatz 2 und § 51 Absatz 2 bilden jeweils einen Teil einer gemeinsamen Ge-
samtumlage. 
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(2) Die Gesamtumlage nach Absatz 1 ist für einen Kalkulationszeitraum von höchstens einem Geschäfts-
jahr zu bemessen. 

§ 53 

Gemeinkosten 

(1) Gemeinkosten im Sinne von § 50 Absatz 2 Satz 2 und § 51 Absatz 2 Satz 2 sind die Kosten, die weder 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen noch nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen direkt oder 
ausschließlich zugeordnet werden können.  

(2) Gemeinkosten werden von den Systemen, den Betreibern von Branchenlösungen, den sonstigen Orga-
nisationen für Herstellerverantwortung, den Herstellern von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 
und den Herstellern von Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 gemeinsam getragen. 

(3) Zu den Gemeinkosten gehören insbesondere Mieten, Personalkosten für die Erfüllung von Aufgaben 
nach § 54, Entgelte für hierbei in Anspruch genommenen Fremdleistungen sowie die Kosten der Rechts- und 
Fachaufsicht. Zu den Gemeinkosten gehören insbesondere auch die Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
des Registers sowie der Kostenbeitrag zur Durchführung von Erhebungen über die Zusammensetzung gesammel-
ter gemischter Siedlungsabfälle nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2025/40, welche die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister dem Umweltbundesamt nach § 54 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 zu erstatten 
hat. Systeme und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung sind verpflichtet, ihre Beteiligungsentgelte 
so zu bemessen, dass sie die Kosten zur Durchführung von Erhebungen über die Zusammensetzung gesammelter 
gemischter Siedlungsabfälle nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2025/40, die sie auf-
grund der Finanzierungsvereinbarungen nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und § 51 Absatz 1 Satz 2 an die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister zahlen, abdecken. 

(4) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister legt die Gemeinkosten anhand von objektiven Kriterien jeweils 
zu einem angemessenen Anteil auf die Gruppe bestehend aus den Systemen und den Betreibern von Branchenlö-
sungen einerseits und der Gruppe bestehend aus den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, den 
Herstellern von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und den Herstellern von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 andererseits um. Bei der Erstellung der Kriterien nach Satz 1 hat die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister insbesondere den Anteil der jeweiligen Gruppe an dem Gesamtaufwand an der Erfül-
lung der Aufgaben, die sowohl in Bezug auf systembeteiligungspflichtige Verpackungen als auch nicht system-
beteiligungspflichtige Verpackungen und Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 zu erfüllen sind, 
zu berücksichtigen.  

(5) Die nach Absatz 4 erstellten Kriterien sind durch das Umweltbundesamt im Rahmen der Rechts- und 
Fachaufsicht zu genehmigen. Diese sind von der Zentralen Stelle Verpackungsregister regelmäßig, mindestens 
alle drei Jahre, zu überprüfen und, soweit erforderlich, nach vorheriger Genehmigung durch das Umweltbundes-
amt anzupassen. 

§ 54 

Aufgaben 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist mit der Wahrnehmung der in Satz 2 aufgeführten hoheitli-
chen Aufgaben beliehen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 

1. nimmt auf Antrag Registrierungen nach § 6 Absatz 1 vor, erteilt Bestätigungen nach § 6 Absatz 3 Satz 2, 
veröffentlicht nach § 6 Absatz 4 eine Liste der registrierten Hersteller im Internet und kann nach 
§ 6 Absatz 4 Satz 4 Registrierungen widerrufen, 

2. kann nach § 7 Absatz 5 die Aufnahme einer systembeteiligungspflichtigen Verpackung in ein System unter-
sagen, 
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3. prüft Anzeigen nach § 8 Absatz 4 sowie Mengenstromnachweise nach § 8 Absatz 4 und trifft die zur Über-

wachung einer Branchenlösung im Einzelfall erforderlichen Anordnungen, 

4. ist die für das Register zuständige Behörde im Sinne von Artikel 44 der Verordnung (EU) 2025/40, 

5. prüft die nach § 9 übermittelten Datenmeldungen, 

6. kann den Systemen nach § 9 Absatz 4 die Möglichkeit einräumen, die sich auf ihr System beziehenden Da-
tenmeldungen elektronisch abzurufen, 

7. prüft die nach § 10 Absatz 3 hinterlegten Vollständigkeitserklärungen, insbesondere im Hinblick auf ihre 
Übereinstimmung mit den Registerangaben nach § 6, mit den Datenmeldungen nach § 9 und mit den Jahres-
meldungen nach § 25 Absatz 1 Nummer 2, kann erforderlichenfalls Anordnungen nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 4 und 5 erteilen und informiert im Falle von nicht aufklärbaren Unregelmäßigkeiten die 
zuständigen Landesbehörden über das Ergebnis ihrer Prüfung, 

8. kann nach § 10 Absatz 4 Satz 2 die Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung anordnen, 

9. veröffentlicht im Internet eine Liste der Hersteller, die eine Vollständigkeitserklärung nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 hinterlegt haben, 

10. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Zulassung von Herstellern nach § 19 und gibt im Falle 
der Zulassung diese nach § 19 Absatz 1 Satz 2 bekannt, 

11. kann erforderlichenfalls Anordnungen nach § 19 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 22 Absatz 2 
Satz 2, erteilen, 

12. informiert die Antragsteller nach § 19 Absatz 3 Satz 2 auch in Verbindung mit § 22 Absatz 2 Satz 2, 

13. verlangt eine angemessene Sicherheit nach § 19 Absatz 4 und § 22 Absatz 3, 

14. kann die Leistung von Sicherheiten nach § 50 Absatz 6 verlangen, 

15. widerruft die Zulassung nach § 18 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 und kann die Zulassung nach § 18 
Absatz 1 Satz 1und Absatz 3 Satz 1 widerrufen,  

16. prüft auf Anforderung der zuständigen Landesbehörden die nach § 21 Absatz 3 Satz 3 übermittelten Unter-
lagen und teilt den zuständigen Landesbehörden ihre Einschätzung zur finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Systems mit, 

17. prüft die nach § 25 Absatz 1 übermittelten Meldungen der Systeme, kann erforderlichenfalls Anordnungen 
nach § 25 Absatz 2 Satz 3 und 4 erteilen, nimmt erforderlichenfalls Schätzungen nach § 25 Absatz 2 Satz 5 
vor und informiert im letztgenannten Falle hierüber unverzüglich die zuständigen Landesbehörden, 

18. benennt erforderlichenfalls Systemprüfer nach § 25 Absatz 4 Satz 2, 

19. prüft die nach § 25 Absatz 5 Satz 1 übermittelten Meldungen der Systeme, kann erforderlichenfalls Anord-
nungen nach § 25 Absatz 5 Satz 4 erteilen und informiert unverzüglich die zuständigen Landesbehörden, 
wenn ein System keine Meldung nach § 25 Absatz 5 Satz 1 übermittelt hat oder die Anhaltspunkte nach 
§ 25 Absatz 5 Satz 4 nicht zur Überzeugung der Zentralen Stelle Verpackungsregister ausräumen kann, 

20. kann nähere Verfahrensanweisungen für die Registrierung nach § 6 Absatz 3 Satz 3, die Datenmeldungen 
nach § 9 Absatz 3, die Hinterlegung der Vollständigkeitserklärungen nach § 10 Absatz 3 Satz 3, die Zulas-
sung von Herstellern nach § 19 Absatz 5 Satz 2, die Zulassung von sonstigen Organisationen für Herstel-
lerverantwortung nach § 19 Absatz 4 Satz in Verbindung mit § 22 Absatz 4, die Hinterlegung der Mengen-
stromnachweise nach § 43 Absatz 3 Satz 3 und die Übermittlung der Zwischen- und Jahresmeldungen nach 
§ 25 Absatz 2 Satz 2 erteilen und veröffentlichen, 

21. entwickelt und veröffentlicht im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt ein Verfahren zur Berechnung 
der Marktanteile der einzelnen Systeme an der Gesamtmenge der an allen Systemen beteiligten Verpackun-
gen, 
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22. entwickelt und veröffentlicht im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt ein Verfahren zur Berechnung 

der Marktanteile der einzelnen Systeme und Branchenlösungen an der Gesamtmenge der an allen Systemen 
und Branchenlösungen beteiligten Verpackungen, 

23. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröffentlichten Verfahren vierteljährlich nach Erhalt der Zwischen-
meldungen nach § 25 Absatz 1 Nummer 1 die den einzelnen Systemen in diesem Zeitraum vorläufig zuzu-
ordnenden Marktanteile, stellt diese durch Verwaltungsakt fest und veröffentlicht das Ergebnis der Feststel-
lung im Internet, 

24. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröffentlichten Verfahren kalenderjährlich nach Erhalt der Jahres-
meldungen nach § 25 Absatz 1 Nummer 2 die den einzelnen Systemen in diesem Zeitraum zuzuordnenden 
Marktanteile, stellt diese durch Verwaltungsakt fest und veröffentlicht das Ergebnis der Feststellung im In-
ternet, 

25. berechnet gemäß dem nach Nummer 21 veröffentlichten Verfahren kalenderjährlich nach Erhalt der Jahres-
meldungen nach § 25 Absatz 1 Nummer 2 und der Vollständigkeitserklärungen nach § 10 die den einzelnen 
Systemen und Branchenlösungen in diesem Zeitraum zuzuordnenden Marktanteile, stellt diese durch Ver-
waltungsakt fest und veröffentlicht das Ergebnis der Feststellung im Internet, 

26. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Zulassung von sonstigen Organisationen für Herstel-
lerverantwortung nach § 22 und veröffentlicht nach § 22 Absatz 1 Satz 3 eine Liste der zugelassenen sonsti-
gen Organisationen für Herstellerverantwortung auf ihrer Internetseite, 

27. kann nach § 19 Absatz 7 und § 22 Absatz 4, jeweils in Verbindung mit § 20 Absatz 3, erforderlichenfalls 
Nebenbestimmungen erlassen, 

28. nimmt die Berichte der Systeme nach § 26 Absatz 2 entgegen, prüft diese auf Plausibilität und erteilt, sofern 
sich aus der Prüfung keine Beanstandungen ergeben, im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt dem 
jeweiligen System die Erlaubnis, den Bericht zu veröffentlichen,  

29. kann nach § 26 Absatz 2 Satz 3 im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt verbindliche Vorgaben hin-
sichtlich der Form der Berichte nach § 26 Absatz 2 Satz 1 beschließen und veröffentlichen, 

30. entwickelt und veröffentlicht nach § 26 Absatz 3 im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt einen Min-
deststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen, 

31. kann von den Systemen eine Begründung nach § 40 Absatz 4 Satz 3 und von den sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung eine Begründung nach § 41 Absatz 5 in Verbindung mit § 40 Absatz 4 Satz 3 
verlangen, prüft die übermittelte Begründung und informiert im Fall fortbestehender Zweifel am Vorliegen 
von Geschäftsgeheimnissen unverzüglich die zuständigen Landesbehörden über das Ergebnis der Prüfung, 

32. prüft die von den Systemen nach § 43 Absatz 3 Satz 1 hinterlegten Mengenstromnachweise, kann nach 
§ 43 Absatz 3 Satz 4 die Vorlage der zugehörigen Prüfdokumente verlangen und informiert die zuständigen 
Landesbehörden und die Systeme über das Ergebnis ihrer Prüfung, 

33. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Einordnung einer Verpackung als systembeteiligungs-
pflichtig im Sinne von § 3 Absatz 6; sie kann hierzu Verwaltungsvorschriften erlassen, 

34. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Einordnung einer Verpackung als wiederverwendbare 
Verpackung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, 

35. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Einordnung einer Getränkeverpackung als pfand-
pflichtig im Sinne von § 46, 

36. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Einordnung einer Anfallstelle von Abfällen als ver-
gleichbare Anfallstelle im Sinne von § 3 Absatz 7, 

37. entscheidet auf Antrag durch Verwaltungsakt über die Aufnahme von Sachverständigen und sonstige Prüfern 
nach § 54 Absatz 3 oder § 56 Absatz 2 in das Prüferregister und veröffentlicht dieses im Internet, 

38. überprüft nach § 56 Absatz 3 Satz 2 das Prüferregister regelmäßig auf Aktualität und kann die dazu erfor-
derlichen Anordnungen nach § 56 Absatz 3 Satz 3 erteilen,  
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39. ist befugt, im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt Prüfleitlinien zu entwickeln, die von den Systemprü-

fern und den registrierten Sachverständigen sowie von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und vereidigten 
Buchprüfern bei Prüfungen im Rahmen dieses Gesetzes zu beachten sind, 

40. soll Registrierte aus dem Prüferregister nach § 56 Absatz 6 Satz 1 bis 4 entfernen, 

41. gewährt den zuständigen Landesbehörden auf deren Verlangen Einsicht in die bei ihr hinterlegten Daten-
meldungen nach § 9, Vollständigkeitserklärungen nach § 10, Zulassungsdaten der Hersteller nach § 19, Zu-
lassungsdaten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22, Mengenstromnachweise 
nach § 43 sowie Meldungen der Systeme nach § 25 Absatz 1 und erteilt ihnen auf der Grundlage der §§ 4 
bis 8 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte, 

42. informiert die zuständigen Landesbehörden unverzüglich, wenn ihr konkrete Anhaltspunkte für die Bege-
hung einer Ordnungswidrigkeit nach § 66 vorliegen, und fügt vorhandene Beweisdokumente bei, 

43. übermittelt nach § 15 Absatz 2 des Umweltstatistikgesetzes den statistischen Ämtern der Länder und dem 
Statistischen Bundesamt auf Anforderung die für die Erhebung nach § 5a Absatz 2 bis 6 des Umweltstatis-
tikgesetzes erforderlichen Namen, Anschriften und E-Mail-Adressen der in diese Erhebungen einbezogenen 
Stellen, 

44. übermittelt nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a des Umweltstatistikgesetzes den statistischen Ämtern 
der Länder und dem Statistischen Bundesamt auf Anforderung die die für die Erhebung nach § 5a des Um-
weltstatistikgesetzes erforderlichen Daten, soweit sie der Zentralen Stelle Verpackungsregister aufgrund ih-
rer Pflichten nach diesem Gesetz vorliegen,  

45. stellt dem Umweltbundesamt nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Einwegkunststofffondsgesetzes die vorhan-
denen Registerangaben nach § 7 einschließlich der notwendigen technischen Informationen zum Datenabruf 
zur Verfügung, 

46. verwendet die nach § 8 Absatz 3 Satz 1 des Einwegkunststofffondsgesetzes vom Umweltbundesamt über-
mittelten Registerangaben zur Erfüllung ihrer Aufgaben und legt nach § 8 Absatz 3 Satz 2 des Einwegkunst-
stofffondsgesetzes im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt das Format des elektronischen Datenaus-
tauschs fest und 

47. ist befugt, die mit der Erfüllung der ihr nach diesem Absatz zugewiesenen Aufgaben notwendigerweise zu-
sammenhängenden Tätigkeiten durchzuführen. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister nimmt die in Satz 2 aufgeführten Aufgaben in eigener Verant-
wortung nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften wahr. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 

1. errichtet und betreibt die elektronischen Datenverarbeitungssysteme, die für die Registrierung nach § 6 und 
Artikel 44 der Verordnung (EU) 2025/40, die Übermittlung der Daten nach den §§ 9, 10 und 25, den auto-
matisierten Datenabgleich nach § 13 Absatz 4 Satz 3, die Zulassung von Herstellern nach § 19, die Zulas-
sung von sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22 und die Zulassung von Sachver-
ständigen und Prüfern nach § 56 erforderlich sind, 

2. stellt für die wettbewerbsneutrale Ausschreibung von Sammelleistungen nach § 36 Absatz 2 den Zugang zu 
einer elektronischen Ausschreibungsplattform zur Verfügung, 

3. schließt Finanzierungsvereinbarungen nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und nach § 51 Absatz 1 Satz 2 mit Syste-
men, Betreibern von Branchenlösungen, sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, Herstellern 
von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und Herstellern von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 

4. kann Finanzierungsvereinbarungen nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und nach § 51 Absatz 1 Satz 2 kündigen, 
wenn Systeme, die Betreiber von Branchenlösungen, sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung, 
Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder Hersteller von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ihre gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister bestehenden ge-
setzlichen oder vertraglichen Pflichten in erheblichem Maße verletzen, insbesondere indem sie wiederholt 
Meldepflichten, die Auswirkungen auf die Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister haben, 
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trotz Aufforderung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erfüllen, mit der Entrichtung eines nicht uner-
heblichen Teils der vereinbarten Umlage im Verzug sind oder die nach § 50 Absatz 6 geforderte Sicherheit 
nicht leisten, 

5. kann nach § 51 Absatz 6 Darlehen aufnehmen und Bürgschaften oder andere Sicherungsrechte einholen, 

6. erstattet dem Umweltbundesamt die im Rahmen der Erhebungen über die Zusammensetzung gesammelter 
gemischter Siedlungsabfälle nach Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2025/40 entstan-
denen Kosten, 

7. führt mindestens zweimal jährlich eine Schulung nach § 56 Absatz 4 Satz 2 durch und kann im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen für registrierte Sachverständige an-
bieten, 

8. kann sich in ihrem Aufgabenbereich mit anderen Behörden und Stellen, auch aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, in angemessenem Umfang austauschen und 

9. informiert in ihrem Aufgabenbereich die nach diesem Gesetz Verpflichteten und die Öffentlichkeit in sach-
bezogenem und angemessenem Umfang, insbesondere über Entscheidungen in Bezug auf die Einordnung 
von Verpackungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 33 bis 36. 

(3) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister darf nur die ihr durch die Absätze 1 und 2 zugewiesenen Auf-
gaben wahrnehmen. Mit Ausnahme der Finanzierungsvereinbarungen nach den §§ 50 und 51 darf sie Verträge 
mit Systemen, Branchenlösungen, sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, Herstellern oder Ent-
sorgungsunternehmen weder schließen noch vermitteln. 

§ 55 

Automatisierung  

Verwaltungsakte nach § 6 Absatz 1 Satz 1, § 19 Absatz 2 Satz 1, § 22 Absatz 2 Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 3 Satz 2 können vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen werden, sofern kein Anlass 
besteht, den Einzelfall durch eine Person zu bearbeiten. § 24 Absatz 1 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. 

§ 56 

Registrierung von Sachverständigen und sonstigen Prüfern 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister nimmt Sachverständige, die beabsichtigen, Prüfungen nach 
§ 8 Absatz 5, § 10 Absatz 1 Satz 2 oder § 43 Absatz 2 durchzuführen, auf Antrag bei Vorliegen der Vorausset-
zung nach Satz 3 in ein Prüferregister auf und veröffentlicht dieses auf ihrer Internetseite. Der Antrag nach Satz 1 
ist elektronisch zu stellen. Er muss einen geeigneten Nachweis über eine Berechtigung nach § 3 Absatz 16 ent-
halten. 

(2) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister nimmt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und vereidigte Buch-
prüfer, die beabsichtigen, Prüfungen nach § 10 Absatz 1 Satz 2 durchzuführen, auf Antrag bei Vorliegen der Vo-
raussetzung nach Satz 3 in eine gesonderte Abteilung des Prüferregisters auf. Der Antrag nach Satz 1 ist elektro-
nisch zu stellen. Er muss einen geeigneten Nachweis über die Berufsberechtigung enthalten.  

(3) Registrierte Sachverständige und nach Absatz 2 registrierte Prüfer sind verpflichtet, die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister unverzüglich zu informieren, wenn sie die Prüfertätigkeit aufgegeben haben oder ihre Be-
rufsberechtigung oder Berechtigung nach § 3 Absatz 16 weggefallen ist. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
überprüft das Prüferregister regelmäßig auf Aktualität der enthaltenen Informationen. Hierfür kann sie von den 
nach den Absätzen 1 und 2 Registrierten insbesondere Auskunft darüber verlangen, ob eine Fortsetzung der Tä-
tigkeit als registrierter Sachverständiger oder Prüfer weiterhin beabsichtigt wird und ob bei den Registrierten die 
Berechtigung nach § 3 Absatz 16 oder die Berufsberechtigung fortbesteht. 
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(4) Registrierte Sachverständige und nach Absatz 2 registrierte Prüfer sind verpflichtet, die Vorgaben der 
auf Grundlage von § 54 Absatz 1 Nummer 39 entwickelten Prüfleitlinien im Rahmen ihrer Prüftätigkeit zu be-
achten. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister bietet mindestens halbjährlich eine Schulung zu ihrem Software-
system einschließlich der Datenformate und zur Anwendung der Prüfleitlinien nach § 54 Absatz 1 Nummer 39 
an. Nach den Absätzen 1 und 2 Registrierte sind verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Aufnahme 
in das Prüferregister und sodann alle fünf Jahre an einer dieser Schulungen teilzunehmen. 

(5) Die Tätigkeit als registrierter Sachverständiger oder als nach Absatz 2 registrierter Prüfer ist unverein-
bar mit  

1. der Tätigkeit als Bevollmächtigter für die erweiterte Herstellerverantwortung, 

2. der Tätigkeit als beauftragter Dritter, 

3. der Stellung als Angestellter, als Eigentümer oder Teilhaber oder einer vergleichbaren rechtlichen Beziehung 
zu einem System, zu einer Branchenlösung oder zu einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwor-
tung, 

4. der Vermittlung von Verträgen für Hersteller mit den Systemen, einer Branchenlösung oder sonstigen Orga-
nisationen für Herstellerverantwortung,  

5. der Stellung als Angestellter, Eigentümer oder Teilhaber oder einer vergleichbaren rechtlichen Beziehung 
zu einer Prüfgesellschaft, die mehrheitlich im Eigentum von einem Bevollmächtigten für erweiterte Herstel-
lerverantwortung, einem System, einer Branchenlösung oder einer sonstigen Organisation für Herstellerver-
antwortung ist.  

(6) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister soll einen Registrierten nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 aus dem Prüferregister entfernen, wenn 

1. sie feststellt, dass die Berechtigung nach § 3 Absatz 16 oder die Berufsberechtigung nicht vorliegt, 

2. ein registrierter Sachverständiger oder ein nach Absatz 2 registrierter Prüfer wiederholt und grob pflichtwid-
rig gegen die Prüfleitlinien nach diesem Gesetz oder das Einwegkunststofffondsgesetz verstoßen hat, 

3. ein registrierter Sachverständiger oder ein nach Absatz 2 registrierter Prüfer der Aufforderung nach Absatz 3 
Satz 3 in einer von der Zentralen Stelle Verpackungsregister gesetzten, angemessenen Frist nicht nach-
kommt, 

4. der registrierte Sachverständige oder ein nach Absatz 2 registrierter Prüfer seiner Pflicht nach Absatz 4 
Satz 3 nicht nachkommt oder 

5. eine Unvereinbarkeit nach Absatz 5 vorliegt.  

Die Entfernung aus dem Prüferregister nach Satz 1 Nummer 1 erfolgt bis zum Nachweis der Berechtigung nach 
§ 3 Absatz 16 oder der Berufsberechtigung. Die Entfernung nach Satz 1 Nummer 3 oder 4 erfolgt, bis der Auf-
forderung nach Absatz 3 Satz 3 oder der Pflicht nach Absatz 4 Satz 3 nachgekommen wurde. Die Entfernung 
nach Satz 1 Nummer 5 erfolgt, solange die Unvereinbarkeit nach Absatz 5 fortbesteht. Die Entfernung nach Satz 1 
Nummer 2 kann für bis zu fünf Jahre erfolgen. Ein Antrag auf erneute Aufnahme in das Prüferregister nach den 
Absätzen 1 oder 2 ist für Personen, die nach Satz 1 entfernt wurden, für die Dauer der Entfernung ausgeschlossen. 

§ 57 

Aufsicht und Finanzkontrolle 

(1) Die Zentrale Stelle Verpackungsregister untersteht hinsichtlich der ihr nach § 54 Absatz 1 übertragenen 
Aufgaben der Rechts- und Fachaufsicht des Umweltbundesamtes. Das Umweltbundesamt kann von der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister Ersatz für die Kosten verlangen, die ihm für die Rechts- und Fachaufsicht entstehen. 
Der Anspruch darf der Höhe nach die im Haushaltsplan des Bundes für die Durchführung der Rechts- und Fach-
aufsicht veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen.  
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(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Zentralen Stelle Verpackungsregister unterliegt der Prüfung 
durch den Bundesrechnungshof.  

(3) Erfüllt die Zentrale Stelle Verpackungsregister die ihr nach § 54 Absatz 1 übertragenen Aufgaben nicht 
oder nicht ausreichend, ist das Umweltbundesamt befugt, die Aufgaben selbst durchzuführen oder im Einzelfall 
durch einen Beauftragten erfüllen zu lassen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Zentrale Stelle Verpackungs-
register trifft geeignete Vorkehrungen, um im Falle eines Selbsteintritts nach Satz 1 die Arbeitsfähigkeit des Um-
weltbundesamtes oder des von ihm beauftragten Dritten sicherzustellen. Hierzu gehört, dass die jeweils aktuellen 
Datenbestände sowie die für die Erledigung der hoheitlichen Aufgaben unabdingbar benötigte Software und deren 
Nutzungsrechte durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister zur Verfügung gestellt werden. Im Falle der Auf-
lösung der Zentralen Stelle Verpackungsregister gehen die aktuellen Datenbestände sowie die für die Aufgaben-
erfüllung unabdingbar benötigte Software und deren Nutzungsrechte an das Umweltbundesamt über. 

§ 58 

Partieller Ausschluss des Widerspruchsverfahrens und der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungs-
klage; Widerspruchsbehörde 

(1) Vor Erhebung einer Klage gegen Verwaltungsakte nach § 54 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 bis 25 findet 
ein Widerspruchsverfahren nicht statt. In den Fällen des Satzes 1 hat eine Anfechtungsklage keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) In Fällen, in welchen ein Widerspruchsverfahren stattfindet, entscheidet über den Widerspruch gegen 
einen Verwaltungsakt der Zentralen Stelle Verpackungsregister das Umweltbundesamt. 

Kapitel 9 
Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsabfällen 

§ 59 

Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungsmaßnahmen 

(1) Systeme, sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung, Betreiber von Branchenlösungen und 
Hersteller, die die Erfüllung ihrer erweiterten Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen, sind verpflichtet, 
Maßnahmen zur Reduzierung und Prävention von Verpackungen und Verpackungsabfällen durchzuführen. 

(2) Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere: 

1. Maßnahmen, die darauf abzielen, den Anteil von wiederverwendbaren Verpackungen zu erhöhen zum Bei-
spiel durch Förderung der gemeinsamen Verwendung oder Verbreitung standardisierter wiederverwendbarer 
Verpackungen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur, Organisation und Koordination für Rück-
nahme, Rekonditionierung und Abfüllung,  

2. Investitionen in Anlagen und Entwicklungen zur Reduktion des Materialeinsatzes für wiederverwendbare 
Verpackungen,  

3. Aufklärungsmaßnahmen über Verpackungsabfallvermeidung durch Wiederverwendung oder Wiederbefül-
lung und Maßnahmen zur Förderung der kostengünstigen oder kostenlosen Abgabe von Leitungswasser 
durch gastronomische Betriebe in einem wiederverwendbaren oder vom Verbraucher bereitgestellten wie-
derbefüllbaren Behältnis.  

Maßnahmen nach Absatz 1 können in Form von Investitionen in Prozesse und sonstige Maßnahmen, die der Ver-
meidung von Verpackungen und Verpackungsabfällen durch Wiederverwendung und Wiederbefüllung dienen, 
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oder durch die Förderung von Maßnahmen Dritter, die diesem Zweck dienen, erfolgen. Die nach Absatz 1 Ver-
pflichteten können sich bei der Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 1 unter Einhaltung der Vorgaben des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen koordinieren oder gemeinschaftlich erfüllen.  

(3) Die nach Absatz 1 durchgeführten Maßnahmen sind von den in Absatz 1 genannten Verpflichteten bis 
zum 31. März eines jeden Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation ist der zuständigen Landesbehörde auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. 

§ 60 

Wiederverwendbare Alternative für Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und 
Einweggetränkebecher  

(1) Endvertreiber von Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und von Einweggetränkebechern, die 
jeweils erst beim Endvertreiber mit Waren befüllt werden, sind verpflichtet, die in diesen Einwegverpackungen 
angebotenen Waren am Ort der Bereitstellung im Bundesgebiet jeweils auch in wiederverwendbaren Verpackun-
gen zum Verkauf anzubieten. Diese Pflicht bezieht sich auch auf Verschlüsse und Deckel von Getränkebechern. 
Die Endvertreiber dürfen dabei die Verkaufseinheit aus Ware und wiederverwendbare Verpackung nicht zu einem 
höheren Preis oder zu schlechteren Bedingungen anbieten als die Verkaufseinheit aus der gleichen Ware und einer 
Einwegverpackung. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den Vertrieb durch Verkaufsautomaten, die in Betrieben 
zur Versorgung der Mitarbeiter nicht öffentlich zugänglich aufgestellt sind. 

(2) Endvertreiber nach Absatz 1 Satz 1 sind verpflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch 
deutlich sicht- und lesbare Informationstafeln oder -schilder auf die Möglichkeit, die Waren in wiederverwend-
baren Verpackungen zu erhalten, hinzuweisen. Im Fall einer Lieferung von Waren ist dieser Hinweis in den je-
weils verwendeten Darstellungsmedien zu geben. 

(3) Abweichend von § 39 Absatz 1 Satz 2 beschränkt sich die Rücknahmepflicht für Endvertreiber nach 
Absatz 1 Satz 1 auf diejenigen wiederverwendbaren Verpackungen, die sie im Bundesgebiet bereitgestellt haben. 

§ 61 

Erleichterungen für kleine Unternehmen und für Verkaufsautomaten 

(1) Endvertreiber nach § 60 Absatz 1 Satz 1 mit insgesamt nicht mehr als fünf Beschäftigten, deren Ver-
kaufsfläche 80 Quadratmeter nicht überschreitet, können die Pflicht nach § 60 Absatz 1 Satz 1 auch erfüllen, in-
dem sie Endabnehmern anbieten, die Waren in von diesen zur Verfügung gestellte wiederverwendbare Behält-
nisse abzufüllen; im Fall einer Lieferung von Waren gelten als Verkaufsfläche zusätzlich alle Lager- und Ver-
sandflächen. Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu 
berücksichtigen. § 60 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Beim Vertrieb durch Verkaufsautomaten können Endvertreiber die Pflicht nach § 60 Absatz 1 Satz 1 
auch erfüllen, indem sie Endabnehmern anbieten, die Waren in von diesen zur Verfügung gestellte wiederver-
wendbare Behältnisse abzufüllen. § 60 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Endvertreiber haften gegenüber Endabnehmern und Dritten bei Schäden, die aus der Befüllung wieder-
verwendbarer Behältnisse von Endabnehmern nach den Absätzen 1 und 2 entstehen, nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.  

(4) Endvertreiber, welche die Erleichterung nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 in Anspruch neh-
men, sind verpflichtet, die Endabnehmer in der Verkaufsstelle durch deutlich sicht- und lesbare Informationstafeln 
oder -schilder auf das Angebot, die Ware in von Endabnehmern zur Verfügung gestellten wiederverwendbaren 
Behältnissen abzufüllen, hinzuweisen. Im Falle einer Lieferung von Waren ist dieser Hinweis in den jeweils ver-
wendeten Darstellungsmedien zu geben.  
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T e i l  3  
K o n f o r m i t ä t s b e w e r t u n g  

§ 62 

Sprache der EU-Konformitätserklärungen 

Eine unterzeichnete Version der EU-Konformitätserklärung nach Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2025/40 muss nach Wahl des Herstellers entweder in deutscher oder englischer Sprache vorgehalten werden. Sie 
ist auf Verlangen der zuständigen Behörde in die deutsche Sprache zu übersetzen. 

§ 63 

Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Verpackung 

Die Unterrichtung der Europäischen Kommission und der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
bei Nichtkonformität einer Verpackung nach Artikel 58 Absatz 3 und 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
2025/40 hat die Marktüberwachungsbehörde unverzüglich über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin vorzunehmen. 

§ 64 

Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Verpackung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union 

(1) Erhält die Marktüberwachungsbehörde aufgrund von Artikel 58 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verord-
nung (EU) 2025/40 Informationen darüber, dass in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine 
vorläufige Maßnahme nach Artikel 58 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 getroffen worden 
ist, und hält die Marktüberwachungsbehörde diese Maßnahme für gerechtfertigt, so hat die Marktüberwachungs-
behörde alle geeigneten vorläufigen Maßnahmen zu treffen. Sie hat die Europäische Kommission und die anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unverzüg-
lich zu unterrichten über 

1. die geeigneten vorläufigen Maßnahmen, die sie getroffen hat, und 

2. alle weiteren ihr vorliegenden Informationen hinsichtlich der Nichtkonformität der Verpackung. 

(2) Sofern die Marktüberwachungsbehörde die von dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
getroffene vorläufige Maßnahme nicht für gerechtfertigt hält, hat sie die Europäische Kommission und die ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin darüber 
innerhalb der in Artikel 58 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2025/40 genannten Frist zu unterrichten und ihre Ein-
wände anzugeben. 

(3) Hält die Europäische Kommission die Einwände der Marktüberwachungsbehörde nach Absatz 2 für 
nicht gerechtfertigt, so hat die Marktüberwachungsbehörde die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und über 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Europäische Kommission über die getroffenen Maß-
nahmen zu unterrichten. 



Drucksache 21/5346 – 54 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

§ 65 

Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität einer Verpackung 

Die Unterrichtung der Europäischen Kommission und der anderen Mitgliedstaaten der Europäische Union 
bei Risiken trotz Konformität einer Verpackung nach Artikel 60 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 hat die 
Marktüberwachungsbehörde unverzüglich über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vorzu-
nehmen. 

T e i l  4  
B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ;  Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n   

§ 66 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig registrieren 
lässt,  

2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht,  

3. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an mindestens 
einem System beteiligt,  

4. entgegen § 7 Absatz 6 ein Entgelt oder einen Vorteil verspricht oder gewährt,  

5. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstat-
tet,  

6. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3, § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 68 Absatz 3 Satz 1, oder § 43 
Absatz 3 Satz 1 einen Mengenstromnachweis oder eine Vollständigkeitserklärung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig hinterlegt,  

7. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 68 
Absatz 3 Satz 1, oder entgegen § 9 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 68 Absatz 3 Satz 1, eine An-
gabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

8. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 oder 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder § 45 Absatz 1 oder 2 eine 
Verpackung bereitstellt oder ein Produkt auspackt, 

9. entgegen § 13 Absatz 4 Satz 1 eine dort genannte Tätigkeit erbringt, 

10. ohne Zulassung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 oder § 22 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 3 
Satz 1, ein System, eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung oder eine Branchenlösung be-
treibt,  

11. entgegen § 25 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht,  

12. entgegen § 26 Absatz 2 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
stattet, 

13. entgegen § 39 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1, eine dort genannte Verpackung 
nicht zurücknimmt,  
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14. entgegen § 39 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1, einen Hinweis nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gibt,  

15. entgegen § 39 Absatz 3 Satz 1, Absatz 5 Satz 3 oder § 41 Absatz 2 eine dort genannte Verpackung einer 
Wiederverwendung und einer Verwertung nicht oder nicht richtig zuführt,  

16. entgegen § 39 Absatz 3 Satz 3, auch in Verbindung mit § 46 Absatz 3 Satz 3, entgegen § 39 Absatz 5 Satz 5 
oder § 41 Absatz 3 Satz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschrie-
benen Weise führt,  

17. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 1 oder § 41 Absatz 1 Satz 1 die Sammlung von dort genannten Verpackungen 
nicht sicherstellt,  

18. entgegen § 40 Absatz 2 die dort genannten Abfälle einer Verwertung nicht oder nicht richtig zuführt,  

19. entgegen § 41 Absatz 4 die Zentrale Stelle Verpackungsregister nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig informiert,  

20. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 1 oder 2 ein Pfand nicht oder nicht richtig erhebt,  

21. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 3 eine Einweggetränkeverpackung nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,  

22. entgegen § 46 Absatz 1 Satz 4 sich an einem Pfandsystem nicht beteiligt,  

23. entgegen § 46 Absatz 2 Satz 1 eine Einweggetränkeverpackung nicht zurücknimmt oder das Pfand nicht er-
stattet,  

24. entgegen § 46 Absatz 2 Satz 2 ein Pfand ohne Rücknahme der Verpackung erstattet,  

25. entgegen § 46 Absatz 3 Satz 1 eine Einweggetränkeverpackung einer Verwertung nicht oder nicht richtig 
zuführt,  

26. entgegen § 47 Absatz 1 oder 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit § 47 Absatz 3, entgegen § 60 Absatz 2 
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 61 Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gibt,  

27. entgegen § 59 Absatz 3 Satz 2 eine dort genannte Dokumentation nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

28. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 eine Ware nicht richtig anbietet oder  

29. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 61 Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 2, eine Ver-
kaufseinheit anbietet. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 
2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 6 Absatz 10 Unterabsatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Artikel 18 
Absatz 1 eine Verpackung in Verkehr bringt, die einer Anforderung nach Artikel 5 Absatz 4 oder 5 Unter-
absatz 1, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 oder 2, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2 oder Arti-
kel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder 4 Satz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 8 Satz 1 oder Absatz 9 Satz 2 oder 3 
nicht entspricht, 

3. entgegen Artikel 15 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, ein Konformitätsbewer-
tungsverfahren nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführen lässt oder eine dort genannte Dokumentation nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 

4. entgegen Artikel 15 Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, eine dort genannte Doku-
mentation oder EU-Konformitätserklärung nicht oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt, 
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5. entgegen Artikel 15 Absatz 5, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, nicht gewährleistet, dass 

eine Verpackung eine dort genannte Nummer oder ein Kennzeichen trägt, und nicht gewährleistet, dass eine 
dort genannte Information angegeben wird,  

6. entgegen Artikel 15 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit Satz 2, je-
weils auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Artikel 18 Absatz 3 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht vor dem 
Inverkehrbringen der Verpackung macht, 

7. entgegen Artikel 15 Absatz 8 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Ar-
tikel 18 Absatz 6 Satz 1 eine dort genannte Maßnahme nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig ergreift, 

8. entgegen Artikel 15 Absatz 8 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Ar-
tikel 18 Absatz 6 Satz 2 oder Artikel 19 Absatz 5 Unterabsatz 2 eine Unterrichtung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

9. entgegen Artikel 15 Absatz 10 Satz 1 in Verbindung mit den Sätzen 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung 
mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Artikel 18 Absatz 8 Satz 1 in Verbindung mit den Sätzen 2 
oder 3 oder Artikel 19 Absatz 6 Unterabsatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 eine Information oder eine 
Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
aushändigt, 

10. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a nicht sicherstellt, dass ein Konformitätsbewertungs-
verfahren durchgeführt wurde oder der Erzeuger eine Dokumentation nach Anhang VII Nummer 2 erstellt 
hat, 

11. entgegen Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d nicht sicherstellt, dass der Erzeuger eine dort ge-
nannte Anforderung erfüllt, 

12. entgegen Artikel 18 Absatz 7 eine dort genannte Kopie nicht bereithält oder nicht dafür sorgt, dass eine Do-
kumentation nach Anhang VII Nummer 2 vorgelegt werden kann, 

13. entgegen Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 1 eine Verpackung bereitstellt, 

14. entgegen Artikel 19 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Maßnahme ergriffen 
wird, 

15. entgegen Artikel 20 nicht gewährleistet, dass die dort genannten Bedingungen die Konformität der Verpa-
ckungen mit den Anforderungen nach Artikel 5 Absatz 4 oder 5 Unterabsatz 1, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 
Absatz 1 oder 2, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 oder 4 
Satz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 8 Satz 1 oder Absatz 9 Satz 2 oder 3 nicht beeinträchtigen, 

16. entgegen Artikel 22 Absatz 1 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

17. entgegen Artikel 24 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass sich das Leerraumverhältnis als Prozentsatz ausgedrückt 
auf maximal 50 Prozent beläuft, 

18. entgegen Artikel 25 Absatz 1 eine Verpackung in Verkehr bringt, 

19. entgegen Artikel 26 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Wiederverwendungssystem 
vorhanden ist, 

20. entgegen Artikel 27 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3 Unterabsatz 2, nicht sicherstellt, dass eine 
Verpackung rekonditioniert wird, 

21. entgegen Artikel 28 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine Wiederbefüllungsstation die Anforderungen nach 
Anhang VI Teil C erfüllt,  

22. entgegen Artikel 28 Absatz 3 nicht sicherstellt, dass eine Verpackung oder ein Behältnis nicht kostenlos 
bereitgestellt wird, 
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23. entgegen Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 nicht gewährleistet, dass mindestens 40 Prozent der dort genann-

ten Verpackungen wiederverwendbare Verpackungen sind, 

24. entgegen Artikel 29 Absatz 2 oder 3 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Verpackung wiederverwend-
bar ist, 

25. entgegen Artikel 29 Absatz 5 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass mindestens 10 Prozent der dort genannten 
Verpackungen wiederverwendbare Verpackungen sind, 

26. entgegen Artikel 29 Absatz 6 Unterabsatz 1 nicht sicherstellt, dass mindestens 10 Prozent der dort genannten 
Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen bereitgesellt werden, 

27. entgegen Artikel 29 Absatz 9 Satz 3 ein Pfand nicht auszahlt oder eine Rückgabe nicht oder nicht richtig 
anzeigt,  

28. entgegen Artikel 31 Absatz 1 in Verbindung mit den Absätzen 2, 3 oder 4 einen dort genannten Bericht nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

29. entgegen Artikel 32 Absatz 1 ein dort genanntes System nicht oder nicht rechtzeitig vorsieht, 

30. entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1 oder Artikel 33 Absatz 3 ein Produkt zu einem höheren Preis 
oder zu weniger günstigen Bedingungen anbietet,  

31. entgegen Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder Artikel 33 Absatz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise gibt,  

32. entgegen Artikel 33 Absatz dem Verbraucher eine dort genannte Möglichkeit nicht einräumt, 

33. entgegen Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einholt, 

34. entgegen Artikel 45 Absatz 7 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

35. entgegen Artikel 45 Absatz 8 Unterabsatz 2 eine Aufforderung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt, 

36. entgegen Artikel 47 Absatz 4 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder 

37. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 58 Absatz 5 Unterabsatz 1, Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b, c 
oder d, Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe g bis n oder Artikel 62 Absatz 2 zuwiderhandelt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3, 4, 10, 17 und 18 und des 
Absatzes 2 Nummer 23, 25, 26, 29 und 32 mit einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1, 5, 6, 8, 9, 11 bis 16, 19 bis 23, 25 und 27 und des Absatzes 2 Nummer 28, 33 und 35 bis 37 
mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro und in den übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 67 

Einziehung 

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 66 Absatz 1 oder 2 begangen worden, so können Gegenstände eingezo-
gen werden, 

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder 

2. die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind. 

§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 
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§ 68 

Übergangsvorschriften 

(1) Vorbehaltlich abweichender privatrechtlicher Vereinbarungen gelten Systembeteiligungen nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung, die vor dem 12. August 2026 erfolgt sind, fort, längstens jedoch bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2026. 

(2) Wer nach § 9 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung registriert 
ist, gilt auch nach § 6 als registriert. Änderungen nach § 6 Absatz 1 Satz 2 sind bis zum 12. November 2026 vor-
zunehmen. Hersteller, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 erstmals zur Registrierung verpflichtet sind und nicht bereits 
nach § 9 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung zur Registrierung verpflich-
tet waren, müssen sich bis zum 12. September 2026 registrieren.  

(3) Für Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 3 Absatz 14 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 gel-
tenden Fassung, die vor dem 12. August 2026 Verkaufs- und Umverpackungen im Sinne von § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung in Verkehr gebracht 
haben und keine Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der Ver-
ordnung (EU) 2025/40 sind, gelten die Pflichten zur Datenmeldung nach § 9 und zur Hinterlegung einer Vollstän-
digkeitserklärung nach § 10 in Bezug auf diese Verpackungen entsprechend. Sofern die Daten nach § 10 des 
Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung nach Satz 1 übermittelt wurden, ist für 
dieselbe Verpackung keine zusätzliche Datenmeldung nach § 9 vorzunehmen. Für Verpackungen, die im Kalen-
derjahr 2026 im Bundesgebiet bereitgestellt wurden, gilt ausschließlich § 10. Eine zusätzliche Vollständigkeits-
erklärung nach § 11 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung ist für das Ka-
lenderjahr 2026 nicht zu hinterlegen. Für die Aufschlüsselung der Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 in der 
Datenmeldung nach § 9 und in der Vollständigkeitserklärung nach § 10 finden § 3 Absatz 5 des Verpackungsge-
setzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung und § 16 Absatz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes in 
der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(4) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 und Träger von Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2, die ihren Betrieb entsprechend § 8 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung vor dem 12. August 2026 angezeigt haben, dürfen Aufgaben nach § 8 ohne Zulassung nach 
§ 8 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. Oktober 2027 wahrnehmen. 
Die Pflichten des § 8 des Verpackungsgesetzes gelten entsprechend fort. 

(5) Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 und Träger von Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 
Satz 2, die ihren Betrieb nach dem 11. August 2026 aufnehmen, dürfen Aufgaben nach § 8 ohne Zulassung nach 
§ 8 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 längstens bis zum 31. Oktober 2027 wahrnehmen. 
Die Pflichten des § 8 Absatz 2 bis 5 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
gelten entsprechend fort.  

(6) Für systembeteiligungspflichtige Verpackungen, die in die Quotenberechnung für das Jahr 2026 einzu-
beziehen sind, finden bis zum 31. Dezember 2026 § 3 Absatz 5 in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung 
und in diesem Zusammenhang § 16 Absatz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung entsprechende Anwendung. § 42 Absatz 2 und 3 gilt ab dem 1. Januar 2027. 

(7) Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen und von Verpackungen nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 dürfen ohne Zulassung nach § 19 längstens bis zum 31. Dezember 2027 Verpa-
ckungen im Bundesgebiet bereitstellen. 

(8) Für die Aufschlüsselung der Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 in dem Mengenstromnachweis nach 
§ 43 Absatz 1 finden § 3 Absatz 5 in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung und § 16 Absatz 2 und 3 
des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 
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(9) Systeme, die zum 11. August 2026 nach § 18 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. Au-
gust 2026 geltenden Fassung genehmigt sind, gelten auch im Sinne des § 20 Absatz 1 als zugelassen, sofern das 
jeweilige System bis zum 1. Januar 2027 zusätzlich zu § 18 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes in der bis 
zum 11. August 2026 geltenden Fassung die Erfüllung der folgenden weiteren Anforderungen des § 20 Absatz 2 
nachweist,  

1. dass nach Nummer 1 die erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere Vereinbarungen mit Vertreibern, Be-
hörden oder Dritten getroffen wurden, die im Namen des Systems die Abfallbewirtschaftung durchführen,  

2. dass nach Nummer 3 über die notwendigen Sortier- und Recyclingkapazitäten verfügt wird, um sicherzu-
stellen, dass die gesammelten Verpackungsabfälle einer Vorbehandlung und einem hochwertigen Recycling 
unterzogen werden,  

3. dass es nach Nummer 5 geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanzverwaltung 
nach Absatz 7 Satz 2 eingerichtet hat und 

4. dass es nach Nummer 6 eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach § 14 Absatz 6 geleistet hat. 

(10) Privatrechtlich als juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften organisierte Organi-
sationen, die Aufgaben einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung wahrnehmen, dürfen diesen 
Aufgaben ohne Zulassung nach § 22 längstens bis zum 31. Oktober 2027 nachgehen. 

(11) Für die Aufschlüsselung der Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 in den Meldungen der Systeme nach 
§ 25 Absatz 1 findet § 3 Absatz 5 in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung und § 16 Absatz 2 und 3 des 
Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(12) In Gebieten, in denen zum 1. Januar 2019 bereits eine einheitliche Wertstoffsammlung auf Grundlage 
einer freiwilligen Vereinbarung zwischen den Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger durch-
geführt wurde, kann diese weiterhin im gegenseitigen Einvernehmen fortgesetzt werden. 

(13) Die vor dem 12. August 2026 erteilten Einordnungsentscheidungen der Zentralen Stelle Verpackungs-
register nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 bis 26 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung bleiben wirksam. Für Einordnungsanträge, die bis zum 11. August 2026 gestellt wurden, gelten 
die Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten nach dem Verpackungsgesetz in der bis zum 11. August 2026 
geltenden Fassung fort. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister soll eine Einordnungsentscheidung für die Zu-
kunft und rückwirkend für den Zeitraum ab dem 12. August 2026 ändern, wenn sie aufgrund der Vorschriften 
dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) 2025/40 berechtigt wäre, die Einordnungsentscheidung mit einem 
anderen Inhalt zu erlassen. Für den Inhalt der Änderungsentscheidung nach Satz 3 gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes und der Verordnung (EU) 2025/40. 

(14) Nach § 27 des Verpackungsgesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung Registrierte 
gelten auch im Sinne des § 56 als registriert. Bis zum 31. Dezember 2027 ist die Teilnahme an einer Schulung 
nach § 56 Absatz 4 Satz 2 nachzuweisen; andernfalls gelten die Registrierungen von nach § 27 des Verpackungs-
gesetzes in der bis zum 11. August 2026 geltenden Fassung Registrierten ab dem 1. Januar 2028 als aufgehoben. 
Die Regelungen des § 56 Absatz 6 bleiben unberührt. 

(15) § 66 Absatz 2 ist erst ab dem 12. Februar 2027 anzuwenden. 
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Anlage 1 
(zu § 3 Nummer 4) 

Schadstoffhaltige Füllgüter nach § 3 Absatz 5 
Stoffe und Gemische, die bei einem Vertrieb im Einzelhandel dem Selbstbedienungsverbot nach § 8 Absatz 4 der 
Chemikalien-Verbotsverordnung unterliegen würden,  

Pflanzenschutzmittel, die nur für die Anwendung durch berufliche Anwender nach dem Pflanzenschutzgesetz 
zugelassen sind,  

Gemische von Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI), soweit diese nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
als atemwegssensibilisierend der Kategorie 1 (Resp. Sens. 1) einzustufen sowie mit dem H-Satz H334 zu kenn-
zeichnen sind und in Druckgaspackungen im Bundesgebiet bereitgestellt werden, und 

Öle, flüssige Brennstoffe und sonstige ölbürtige Produkte, die als Abfall unter die Abfallschlüssel 12 01 06, 12 01 07, 
12 01 10, 16 01 13 oder 16 01 14 oder unter Kapitel 13 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung fallen 
würden. 
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Anlage 2 
(zu § 4) 

Kennzeichnung von Verpackungen 
Bei Verwendung von Abkürzungen dürfen nur Großbuchstaben verwendet werden. Bei Verbundstoffen ist ein C 
mit der Abkürzung des Hauptbestandteils der Hauptmaterialart anzugeben (C/). 

1. Nummern und Abkürzungen für Kunststoffe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Polyethylenterephtalat PET 1 

Polyethylen hoher Dichte HDPE 2 

Polyvinylchlorid PVC 3 

Polyethylen niedriger Dichte LDPE 4 

Polypropylen PP 5 

Polystyrol PS 6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

2. Nummern und Abkürzungen für Papier und Pappe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Wellpappe PAP 20 

Sonstige Pappe PAP 21 
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2. Nummern und Abkürzungen für Papier und Pappe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Papier PAP 22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39 

3. Nummern und Abkürzungen für Metalle 

Stoff Abkürzung Nummer 

Stahl FE 40 

Aluminium ALU 41 

    42 

    43 

    44 

    45 

    46 

    47 
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3. Nummern und Abkürzungen für Metalle 

Stoff Abkürzung Nummer 

    48 

    49 

4. Nummern und Abkürzungen für Holzmaterialien 

Stoff Abkürzung Nummer 

Holz FOR 50 

Kork FOR 51 

    52 

    53 

    54 

    55 

    56 

    57 

    58 

    59 

5. Nummern und Abkürzungen für Textilien 

Stoff Abkürzung Nummer 

Baumwolle TEX 60 

Jute TEX 61 

    62 

    63 

    64 

    65 

    66 

    67 

    68 

    69 
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6. Nummern und Abkürzungen für Glas 

Stoff Abkürzung Nummer 

Farbloses Glas GL 70 

Grünes Glas GL 71 

Braunes Glas GL 72 

    73 

    74 

    75 

    76 

    77 

    78 

    79 

7. Nummern und Abkürzungen für Verbundstoffe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Papier und Pappe/verschiedene Metalle   80 

Papier und Pappe/Kunststoff   81 

Papier und Pappe/Aluminium   82 

Papier und Pappe/Weißblech   83 

Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium   84 

Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium/Weißblech   85 

    86 

    87 

    88 

    89 

Kunststoff/Aluminium   90 

Kunststoff/Weißblech   91 

Kunststoff/verschiedene Metalle   92 

    93 

    94 

Glas/Kunststoff   95 
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7. Nummern und Abkürzungen für Verbundstoffe 

Stoff Abkürzung Nummer 

Glas/Aluminium   96 

Glas/Weißblech   97 

Glas/verschiedene Metalle   98 

    99 

Artikel 2 

Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 30 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 10 wird die Angabe „wurden.“ durch die Angabe „wurden,“ ersetzt. 

b) Nach Nummer 10 wird die folgende Nummer 11 eingefügt: 

11. „ Maßnahmen, die zur Umsetzung der Artikel 48, 50 und 52 der Verordnung (EU) 2025/40 getrof-
fen wurden in einem besonderen Kapitel über Verpackungen und die Bewirtschaftung der daraus 
entstehenden Abfälle.“ 

2. Nach § 33 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe n wird der folgende Buchstabe o eingefügt: 

o) „ Maßnahmen, die zur Umsetzung der Artikel 43 und 51 der Verordnung (EU) 2025/40 getroffen wur-
den in einem besonderen Kapitel über die Vermeidung von Verpackungen, Verpackungsabfällen und 
achtlos in der Umwelt entsorgten Verpackungen,“. 

Artikel 3 

Folgeänderungen 

(1) Die Anzeige- und Erlaubnisverordnung vom 5. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4043), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 12 Absatz 1 wird die Angabe „Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungs-
gesetzes“ ersetzt. 

(2) Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2770), die zuletzt durch 
Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

In Anlage 1 Nummer 3 Buchstabe c wird die Angabe „Verpackungsgesetz“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetz“ ersetzt. 

(3) Die Abfallbeauftragtenverordnung vom 2. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2789), die zuletzt durch Arti-
kel 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
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1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Transportverpackungen gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Verpackungsgesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch die Angabe „Transportverpackungen, die nicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungs-
recht-Durchführungsgesetzes systembeteiligungspflichtig sind, nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

bb) In Buchstabe b wird die Angabe „§ 8 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 8 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

cc) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Verpackungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 39 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Verpackungsrecht-Durchführungsgeset-
zes“ ersetzt. 

dd) In Buchstabe d wird die Angabe „§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Verpackungsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 39 Absatz 1 Nummer 5 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ er-
setzt. 

b) In Nummer 3 Buchstabe a wird die Angabe „§ 14 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes“ durch die An-
gabe „§ 40 Absatz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

2. In Anlage 1 Teil I Nummer 3 Buchstabe c wird die Angabe „Verpackungsgesetz“ durch die Angabe „Ver-
packungsrecht-Durchführungsgesetz“ ersetzt. 

(4) Die Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die zuletzt durch Artikel 9 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

In § 1 Absatz 3 wird die Angabe „Verpackungsgesetz“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungsge-
setz“ und die Angabe „Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ er-
setzt. 

(5) Die Einwegkunststoffverbotsverordnung vom 20. Januar 2021 (BGBl. 2021 I S. 95) wird wie folgt ge-
ändert: 

In § 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 1 der Verordnung (EU) 2025/40“ ersetzt. 

(6) Das Einwegkunststofffondsgesetz vom 11. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124, Nr. 183) geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Nummer 10 wird durch die folgende Nummer 10 ersetzt:  

„10. Zentrale Stelle Verpackungsregister: die nach § 48 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes bei-
behaltene oder neu eingerichtete Stiftung;“. 

2. In § 7 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

3. § 8 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes“ und die Angabe „Zentralen Stelle“ durch die Angabe „Zent-
ralen Stelle Verpackungsregister“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Zentrale Stelle“ durch die Angabe „Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter“ ersetzt. 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Verpackungsgesetz“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchfüh-
rungsgesetz“ und die Angabe „Zentralen Stelle“ durch die Angabe „Zentralen Stelle Verpackungs-
register“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Zentrale Stelle“ durch die Angabe „Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter“ ersetzt. 

4. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Die Meldung bedarf der Prüfung und Bestätigung durch einen registrierten Sachverständigen nach § 3 
Absatz 16 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes oder einen nach § 56 Absatz 2 des Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes registrierten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigten 
Buchprüfer.“ 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 46 des Ver-
packungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Zentralen Stelle“ durch die Angabe „Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister“ ersetzt. 

5. In Anlage 2 wird die Angabe „§ 31 des Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 46 des Verpackungs-
recht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

(7) Das Umweltstatistikgesetz vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Die Erhebung erfasst jährlich, beginnend mit dem Berichtsjahr 2022, bei den Unternehmen, die 
Abfälle aus nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungs-
recht-Durchführungsgesetzes sowie Abfälle aus pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen nach 
§ 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes einsammeln oder entsorgen, die Erhe-
bungsmerkmale Art, Menge und Verbleib dieser Abfälle aus Verpackungen.“ 

2. § 5a Absatz 1 bis 4 wird durch die folgenden Absätze 1 bis 4 ersetzt: 

(1) „ Die Erhebung erfasst jährlich, beginnend mit dem Berichtsjahr 2022, bei der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister nach § 3 Absatz 14 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes folgende Erhebungs-
merkmale: 

1. Materialart und Menge der erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungen nach § 3 Absatz 6 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes, 

2. Materialart und Menge der Verpackungsabfälle, die bei privaten Haushaltungen und vergleichbaren 
Anfallstellen nach § 3 Absatz 7 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes von den Systemen nach 
§ 40 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes gesammelt oder von den Bran-
chenlösungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes zurückgenom-
men worden sind, gegliedert nach Ländern, 

3. Verbleib und Entsorgung der Verpackungsabfälle nach Nummer 2. 

Die Erhebung wird vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. 

(2) Die Erhebung erfasst jährlich, beginnend mit dem Berichtsjahr 2022, bei denjenigen, die eine ge-
meinschaftliche Nutzung von wiederverwendbaren Verpackungen nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2025/40 durch mehrere Unternehmen ermöglichen, folgende Erhebungsmerkmale, jeweils gegliedert 
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nach Verkaufsverpackungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2025/40 und 
sonstigen wiederverwendbaren Verpackungen, soweit ihnen diese Daten vorliegen: 

1. Art und Menge der erstmals an die teilnehmenden Unternehmen abgegebenen wiederverwendbaren 
Verpackungen, 

2. Art und Menge der insgesamt im Verkehr befindlichen wiederverwendbaren Verpackungen, 

3. Anzahl der Umläufe der wiederverwendbaren Verpackungen und 

4. Art und Menge der als Abfall ausgesonderten wiederverwendbaren Verpackungen sowie deren Ver-
bleib und Entsorgung. 

(3) Die Erhebung erstreckt sich auf Hersteller nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der Verordnung 
(EU) 2025/40, die mit Ware befüllte Verpackungen im Bundesgebiet bereitstellen. Die Erhebung wird be-
ginnend mit dem Berichtsjahr 2023 alle zehn Jahre als Vollerhebung durchgeführt. In den dazwischenlie-
genden Jahren wird die Erhebung jährlich als Stichprobenerhebung durchgeführt. Hierfür erfolgt die Aus-
wahl der Erhebungseinheiten nach mathematisch-statistischen Verfahren. § 6 Absatz 4 des Bundesstatistik-
gesetzes findet keine Anwendung. Die Erhebung erfasst folgende Erhebungsmerkmale: 

1. Art und Menge der erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten nicht systembeteiligungspflichtigen Ver-
packungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes, mit Ausnahme 
von wiederverwendbaren Verpackungen nach Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, 

2. Art und Menge der nach § 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes zurückge-
nommenen Verpackungen, mit Ausnahme von wiederverwendbaren Verpackungen nach Artikel 11 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, sowie deren Verbleib und Entsorgung, 

3. Art und Menge der erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten wiederverwendbaren Verpackungen nach 
Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40, die Art und Menge der insgesamt im Verkehr be-
findlichen wiederverwendbaren Verpackungen und die Anzahl ihrer Umläufe, jeweils gegliedert nach 
Verkaufsverpackungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2025/40 und 
sonstigen wiederverwendbaren Verpackungen, soweit sie nicht nach Absatz 2 erfasst werden und so-
weit ihnen diese Daten vorliegen, 

4. Art und Menge der als Abfall ausgesonderten wiederverwendbaren Verpackungen sowie deren Ver-
bleib und Entsorgung, gegliedert nach Verkaufsverpackungen und sonstigen wiederverwendbaren Ver-
packungen, soweit sie nicht nach Absatz 2 erfasst werden und soweit ihnen diese Daten vorliegen, 

5. Art und Menge der erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten Einweggetränkeverpackungen, die der 
Pfand- und Rücknahmepflicht nach § 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgeset-
zes unterliegen, sowie bei Einwegkunststoffgetränkeflaschen zusätzlich der Rezyklatanteil, 

6. Art und Menge der zurückgenommenen Einweggetränkeverpackungen, die der Pfand- und Rücknah-
mepflicht nach § 46 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes unterliegen, sowie 
deren Verbleib und Entsorgung. 

(4) Die Erhebung erfasst jährlich, beginnend mit dem Berichtsjahr 2022, bei den Unternehmen, die 
sehr leichte Kunststofftragetaschen nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 57 der Verordnung (EU) 2025/40 erst-
mals im Bundesgebiet bereitstellen, das Erhebungsmerkmal Menge der erstmals im Bundesgebiet bereitge-
stellten sehr leichten Kunststofftragetaschen.“ 

3. In § 14 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a wird die Angabe „§ 3 Absatz 18 des Verpackungsgesetzes“ durch 
die Angabe „§ 3 Absatz 14 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes“ ersetzt.  

4. § 15 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt: 

(2) „ Die Zentrale Stelle Verpackungsregister nach § 3 Absatz 14 des Verpackungsrecht-Durchfüh-
rungsgesetzes, die mit der Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des Ver-
packungsrecht-Durchführungsgesetzes befasste juristische Person und die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden übermitteln den statistischen Ämtern der Länder auf Anforderung die für die Erhebungen nach § 5a 
erforderlichen Namen, Anschriften und europäischen oder internationalen Steuernummern der Hersteller 
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nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2025/40 sowie der durch die Erhebungen nach 
§ 5a Absatz 2 bis 6 betroffenen Unternehmen, soweit sie ihnen vorliegen.“ 

(8) Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Drogist/zur Drogistin vom 30. Juni 1992 (BGBl. I 
S. 1197), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) geändert worden 
ist wird wie folgt geändert: 

Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 3.1 Buchstabe d und Nummer 4.3 Buchstabe b wird jeweils die Angabe „Verpackungsgesetz“ 
durch die Angabe „Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz“ ersetzt. 

2. In Nummer 9.4 Buchstabe c wird die Angabe „Verpackungsgesetzes“ durch die Angabe „Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes 

Das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz vom [einsetzen: Datum und Fundstelle] wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Die §§ 14 bis 16 werden gestrichen. 

3. Die §§ 17 und 18 werden gestrichen. 

4. In § 60 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Einweggetränkebechern“ durch die Angabe „Einwegkunststoff-
getränkebechern“ ersetzt. 

Artikel 5 

Außerkrafttreten 

Das Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 11. August 2026 außer Kraft. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 4 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. 

(2) Artikel 4 Nummer 2 tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Beschluss 2009/292/EG durch den Delegier-
ten Rechtsakt der Kommission nach Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufgehoben worden ist. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt den Tag des Inkraft-
tretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 
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(3) Artikel 4 Nummer 3 tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Beschluss 2001/171/EG durch den Delegier-
ten Rechtsakt der Kommission nach Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 aufgehoben worden ist. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gibt den Tag des Inkraft-
tretens im Bundesgesetzblatt bekannt. 

(4) Artikel 4 Nummer 4 tritt am 12. Februar 2028 in Kraft. 

(5) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 12. August 2026 in Kraft. 

EU-Rechtsakte 

1. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allge-
meinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2024/908 vom 17. Januar 2024 (ABl. L, 2024/908, 20.3.2024) geändert worden ist 

2. Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von 
Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1; L 318 vom 28.11.2008, S. 15; L 334 vom 13.12.2013, S. 46; L 277 vom 22.10.2015, 
S. 61), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/3229 vom 18. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/3229, 20.12.2024) 
geändert worden ist 

3. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des 
Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2025/941 vom 7. Mai 2025 (ABl. L, 2025/941, 20.5.2025) geändert worden ist 

4. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1; L 16 vom 20.1.2011, 
S. 1; L 94 vom 10.4.2015, S. 9; L 349 vom 21.12.2016, S. 1; L 190 vom 27.7.2018, S. 20; L 55 vom 25.2.2019, S. 18; L 117 
vom 3.5.2019, S. 8; L, 2024/90811, 13.12.2024), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1222 vom 2. April 
2025 (ABl. L, 2025/1222, 20.6.2025) geändert worden ist 

5. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlament und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 
90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kom-
mission (ABl. L 304, 22.11.2011, S. 18; L 331 vom 18.11.2014, S. 41; L 50 vom 21.2.2015, S. 48; L 266 vom 30.9.2016, S. 7; 
L 142 vom 1.6.2023, S. 41), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2024/2512 vom 17. April 2024 (ABl. L, 
2024/2512, 25.9.2024) geändert worden ist  

6. Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über Lebensmittel für Säug-
linge und Kleinkinder, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende Er-
nährung und zur Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 
2006/141/EG der Kommission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnun-
gen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 des Rates und der Kommission (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 35; L 349 vom 
5.12.2014, S. 67), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1735 vom 4. Juni 2025 (ABl. L, 2025/1735, 
12.8.2025) geändert worden ist 

7. Richtlinie 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt (ABl. L 155 vom 12.6.2019, S. 1; L, 2025/90573, 4.7.2025), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2025/40 vom 19. Dezember 2024 (ABl. L, 2025/40, 22.1.2025) geändert worden ist 

8. Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die 
Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/40 vom 19. Dezember 2024 
(ABl. L, 2025/40, 22.1.2025) geändert worden ist 

9. Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1; L 310 vom 1.12.2022, S. 17; L, 2025/90880, 5.11.2025), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/2050 
vom 1. Juli 2025 (ABl. L, 2025/2050, 9.10.2025) geändert worden ist 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 71 – Drucksache 21/5346 
 
 
10. Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, 

zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG 
(ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1; L, 2024/90243, 17.4.2024; L, 2024/90256, 23.4.2024; L, 2025/90109, 5.2.2025; 
L, 2025/90794, 8.10.2025), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1561 vom 18. Juli 2025 (ABl. L, 2025/1561, 
30.7.2025) geändert worden ist  

11. Verordnung (EU) 2024/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über die Verbringung von Ab-
fällen, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1257/2013 und (EU) 2020/1056 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 (ABl. L, 2024/1157, 30.4.2024; L, 2024/90786, 9.12.2024), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2024/3230 vom 18. Oktober 2024 (ABl. L, 2024/3230, 20.12.2024) geändert worden ist 

12. Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Verpackungen und Ver-
packungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 und der Richtlinie (EU) 2019/904 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 94/62/EG (ABl. L, 2025/40, 22.1.2025) 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Am 11. Februar 2025 ist die Verordnung (EU) 2025/40 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. De-
zember 2024 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 2025/40 vom 22.01.2024, EU-Verpackungs-
verordnung) in Kraft getreten. Wesentliche Vorschriften werden 18 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung, 
d. h. am 12. August 2026, wirksam. Die Vorschriften gelten dann vielfach unmittelbar in Deutschland. Für einige 
Vorschriften enthält die Verordnung jedoch gesonderte Inkrafttretens-, Wirksamkeits- oder Übergangsregelun-
gen.  

Die neue Verordnung basiert auf der Rechtsgrundlage des Artikels 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) und hat als Ziel die Etablierung eines Europäischen Binnenmarktes im Verpa-
ckungsbereich. Das der EU-Verpackungsverordnung zugrunde liegende Prinzip der Harmonisierung des Europä-
ischen Binnenmarktes verdeutlicht Artikel 4 der EU-Verpackungsverordnung, der grundsätzlich regelt, dass die 
Bereitstellung von Verpackungen, die die Nachhaltigkeits-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen der 
EU-Verpackungsverordnung erfüllen, von den Mitgliedstaaten nicht verboten, eingeschränkt oder behindert wer-
den darf. 

Die EU-Verpackungsverordnung sieht ein breites Bündel von Regelungen entlang des Lebenszyklus von Verpa-
ckungen vor, u. a. zu Nachhaltigkeitsanforderungen (Artikel 5 bis 11), zu Etikettierungs-, Kennzeichnungs- und 
Informationsanforderungen (Artikel 12 bis 14), zu allgemeinen Pflichten für Erzeuger, Importeure, Vertreiber und 
Fulfilment-Dienstleister (Artikel 15 bis 23), Pflichten zur Verringerung von Verpackungen und Verpackungsab-
fällen (Artikel 24 bis 33), zu Kunststofftragetaschen (Artikel 34), zur Konformität von Verpackungen (Artikel 35 
bis 39), zur Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen (Artikel 40 bis 57), zum Umgang mit 
Verpackungen, mit denen ein Risiko verbunden ist (Artikel 58 bis 62) sowie zur umweltorientierten Auftrags-
vergabe (Artikel 63). 

Die EU-Verpackungsverordnung enthält daneben auch eine Reihe von optionalen Öffnungsklauseln für den nati-
onalen Gesetzgeber. Zugleich enthält die EU-Verpackungsverordnung konkrete, an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Regelungsaufträge. Daraus ergibt sich ein nationaler Anpassungs- und Durchführungsbedarf. 

Um ein reibungsloses Zusammenspiel der EU-Verpackungsverordnung mit dem stark ausdifferenzierten, auf der 
abzulösenden Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle basierenden deutschen Recht sicherzustellen, ist es erforderlich, das bis-
herige Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen 
(Verpackungsgesetz – VerpackG) durch das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz abzulösen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Die EU-Verpackungsverordnung gilt grundsätzlich ab dem 12. August 2026 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. 
Es gibt für verschiedene Regelungsbereiche jedoch auch längere Übergangsvorschriften. Die in der Verordnung 
enthaltenen Regelungen machen eine Anpassung des bisherigen Verpackungsgesetzes sowie Neuregelungen in 
den bisher nicht geregelten Bereichen erforderlich. Vor diesem Hintergrund soll das bisherige Verpackungsgesetz 
aufgehoben und durch das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz ersetzt werden. 
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Das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz erhält eine neue Struktur und regelt in Teil 1 Allgemeine Vorschrif-
ten. Teil 2 zur Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen enthält in sechs Kapiteln folgende 
Regelungen: 

Kapitel 1: Bereitstellung von Verpackungen im Bundesgebiet 

Kapitel 2: Organisationen für erweiterte Herstellerverantwortung 

Kapitel 3: Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Verpackungen 

Kapitel 4: Getränkeverpackungen 

Kapitel 5: Zentrale Stelle Verpackungsregister 

Kapitel 6: Minderung des Verbrauchs bestimmter Einwegverpackungen 

In Teil 3 werden Vorgaben zur Erfüllung der Konformitätsbewertung und in Teil 4 Schlussbestimmungen gere-
gelt. 

Die weitreichenden Neuerungen im Verpackungssektor durch die EU-Verpackungsverordnung stellen die Rah-
menbedingungen für die europäische Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen auf eine neue 
Grundlage und machen eine vollständige Überarbeitung des bisherigen nationalen Verpackungsgesetzes erforder-
lich. Diese ist auch deshalb notwendig, um Widersprüche zwischen dem künftig geltenden neuen Verpackungs-
recht-Durchführungsgesetz und den unmittelbar wirkenden Rechtsvorschriften der EU-Verpackungsverordnung 
auszuschließen. 

Dabei trifft das Gesetz nur dann Regelungen, wenn dies für die Durchführung der unmittelbar geltenden Verord-
nung erforderlich ist, die Verordnung selbst den Mitgliedstaaten die Festlegung von nationalen Regelungen vor-
schreibt oder den Mitgliedstaaten ein Ermessenspielraum hinsichtlich weitergehender Regelungen eröffnet wird. 

Da zahlreiche Regelungsdetails der EU-Verpackungsverordnung erst in den kommenden Jahren in Kraft treten, 
bzw. notwendige Grundlagen durch entsprechende konkretisierende Rechtsakte von der Europäische Kommission 
gelegt werden müssen, schreibt der vorliegende Gesetzentwurf zahlreiche bestehende Vorschriften des Verpa-
ckungsgesetzes fort. Der Gesetzentwurf regelt Begriffsbestimmungen dort, wo sie für den nationalen Vollzug 
erforderlich sind und wo keine entsprechende Begriffsbestimmung durch die EU-Verpackungsverordnung vorge-
nommen wird. 

Ziel des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes ist, die Beibehaltung und Weiterentwicklung etablierter und 
bewährter Strukturen zu ermöglichen, soweit die EU-Verpackungsverordnung diese Möglichkeit eröffnet. 
Dadurch soll die Umstellung für alle betroffenen Akteure erleichtert und eine Überbeanspruchung durch vermeid-
bare bürokratische Lasten vermieden werden. 

Die im Verpackungsgesetz angelegten Prozesse werden beibehalten und erweitert auf die neuen Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung. So werden der Zentralen Stelle Verpackungsregister neue Aufgaben übertragen, um 
dem durch die europäische Rechtssetzung erweiterten Kreis von Verpflichteten hinsichtlich der erweiterten Her-
stellerverantwortung und der Registrierung Rechnung zu tragen. Die Ausweitung der Aufgaben der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister erfordern entsprechende Strukturanpassungen. Neben den bisher beteiligten Kreisen 
(u. a. Systeme, Kommunen, Verbände) werden ergänzend nicht systembeteiligungspflichtige Hersteller und sons-
tige Organisationen für Herstellerverantwortung berücksichtigt. Darüber hinaus nimmt der vorliegende Gesetz-
entwurf begriffliche Anpassungen und Vereinheitlichungen vor, um das nationale Recht mit den Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung zu harmonisieren. 

Im Einzelnen sind folgende Gesichtspunkte hervorzuheben: 

Das Bereitstellen von Verpackungen im Bundesgebiet ist künftig nur möglich, wenn die Vorgaben zur Erfüllung 
der erweiterten Herstellerverantwortung eingehalten werden. Hierzu wird die bisherige Systematik des Verpa-
ckungsgesetzes in das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz übernommen, soweit dies die EU-Verpa-
ckungsverordnung zulässt. Bisher bestehende Ausnahmen von Beschränkungen können teilweise beibehalten 
werden. Die bekannten Kennzeichnungsvorschriften gelten vorläufig weiter. 
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Die Vorgaben für die Beauftragung Dritter und Bevollmächtigter sowie für die Registrierung entsprechen im 
Wesentlichen den Regelungen des bisherigen Verpackungsgesetzes. Ebenso werden unter anderem die Vorschrif-
ten zur Systembeteiligungspflicht, für die Datenmeldungen oder für die Vollständigkeitserklärungen aus dem bis-
herigen Verpackungsgesetz weitgehend übernommen. 

Neu ist eine durch die EU-Verpackungsverordnung statuierte Zulassungspflicht für Organisationen für die erwei-
terte Herstellerverantwortung und Hersteller, die ihren Pflichten der erweiterten Herstellerverantwortung indivi-
duell nachkommen. Zur Anpassung können für die Organisationen für systembeteiligungspflichtige Verpackun-
gen (Systeme) die bekannten Genehmigungsregeln des bisherigen § 18 des Verpackungsgesetzes im Wesentli-
chen übernommen werden. Die Zulassung erfolgt weiter durch die zuständige Landesbehörde. Etablierte Rege-
lungen des Verpackungsgesetzes, wie beispielsweise für eine Gemeinsame Stelle, für Meldepflichten der Systeme 
oder für die Abstimmung mit öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, werden im Wesentlichen ebenfalls in das 
Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz überführt. 

Neu eingeführt werden automatisierte Zulassungsverfahren durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister für 
Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen sowie für sonstige Organisationen für Herstel-
lerverantwortung, um Artikel 47 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung zu konkretisieren und vollzugsfähig 
auszugestalten. 

Ebenfalls neu eingeführt wird gemäß Artikel 51 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung eine Verpflichtung für 
Regime der erweiterten Herstellerverantwortung sowie für Pfand- und Rücknahmesysteme, einen Mindestanteil 
ihres Budgets für Reduzierungs- und Präventionsmaßnahmen aufzuwenden. Die Neuregelung sieht die Organisa-
tion in der Verantwortung der Wirtschaftsbeteiligten vor, die in eigener Verantwortung Reduzierungs- und Prä-
ventionsmaßnahmen fördert und von den Systemen, Branchenlösungen, sonstigen Organisationen für Herstel-
lerverantwortung und Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen finanziert wird. 

Die bisherigen Regelungen des Verpackungsgesetzes zur Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Verpa-
ckungen können im Wesentlichen in das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz übernommen werden. Die ge-
änderten Anforderungen an die Verwertung im Vergleich zum bestehenden § 16 des Verpackungsgesetzes dienen 
überwiegend der Anpassung an die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung. 

Die bisherigen Regelungen des Verpackungsgesetzes zu Getränkeverpackungen können im Wesentlichen in das 
Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz übernommen werden. Bis europaweit einheitlich geltende Vorgaben für 
den Mindestrezyklateinsatz in Kunststoffverpackungen von der Europäische Kommission vorgelegt werden, gel-
ten die bestehenden Regelungen fort. 

Aufgrund der neuen Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung fallen im Zuge der Neufassung des Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes der Zentralen Stelle Verpackungsregister neue Aufgaben zu. Hierzu gehört 
insbesondere die Einrichtung und Durchführung automatisierter Zulassungsverfahren für Hersteller von nicht sys-
tembeteiligungspflichtigen Verpackungen sowie für sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung.  

Die Regelungen für eine Pflicht zum Angebot einer wiederverwendbaren Alternative für Einwegkunststofflebens-
mittelverpackungen und Einweggetränkebecher sowie Erleichterungen für kleine Unternehmen und Verkaufsau-
tomaten entsprechen den bekannten Vorschriften des Verpackungsgesetzes. 

Neu eingeführt werden Vorschriften zum Vollzug der EU-Konformitätserklärungen. Insbesondere werden Vor-
gaben zur Sprache sowie Möglichkeiten der Kontrolle durch die zuständigen Behörden der Länder eingeführt. 

III. Exekutiver Fußabdruck 

Die in § 9 Absatz 2 aufgenommene Erleichterung hinsichtlich der Datenmeldungen an die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister beruht unter anderem auf einem Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
und des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Dieser Vorschlag ist aus dem Praxis-
check zur Bürokratieentlastung im Lebensmittelhandwerk hervorgegangen, der durch das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, Bundeslandwirtschaftsministerium und durch das Sächsische Wirtschaftsministerium durchgeführt 
wurde.  
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IV. Alternativen 

Keine. Eine grundlegende Überarbeitung des nationalen Verpackungsrechts ist erforderlich, da die EU-Verpa-
ckungsverordnung unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union entfaltet und aus Grün-
den der Rechtsklarheit Widersprüche zwischen nationalen und europäischen Rechtsvorgaben verhindert werden 
müssen. 

V. Gesetzgebungskompetenz 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs betreffen die Wirtschaft, die Abfallwirtschaft und das Strafrecht. Nach Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 1, 11 und 24 des Grundgesetzes unterfallen die Gebiete des Rechts der Wirtschaft, der 
Abfallwirtschaft und des Strafrechts nach Artikel 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 des Grundgesetzes der konkur-
rierenden Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes. Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgeset-
zes). Die EU-Verpackungsverordnung legt Anforderungen an den gesamten Lebenszyklus von Verpackungen in 
Bezug auf ihre ökologische Nachhaltigkeit und Kennzeichnung fest, die für das Inverkehrbringen von Verpackun-
gen erfüllt werden müssen. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die national erforderlichen Regelungen zu 
Zuständigkeiten und für die Durchführung der betreffenden Vorgaben in Deutschland. Dieses Ziel könnte nicht 
erreicht werden, wenn die Länder jeweils eigene oder keine Regelungen erlassen würden. Eine nicht hinnehmbare 
Rechtszersplitterung durch uneinheitliche Regelungen auf Länderebene kann nur durch die hier getroffenen bun-
deseinheitlichen Regelungen vermieden werden, die damit zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich sind. 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundes-
republik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VII. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das Gesetz beinhaltet keine wesentliche Rechts- oder Verwaltungsvereinfachung.  

Bei der Ausgestaltung der Regelungen wurde darauf geachtet, durch eine möglichst weitgehende Nutzung bereits 
bestehender Strukturen und Digitalisierungsmöglichkeiten möglichst unbürokratische und einfache Verwaltungs-
verfahren zu schaffen. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz passt die Regelungen des nationalen Verpackungsrechts an die 
europarechtlichen Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung an. Durch die europaweite Harmonisierung der 
Verpackungsentsorgung werden Synergien sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung geschaffen. 
Das Gesetz trägt wie folgt zur Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, 
SDGs) sowie der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie (Weiterentwicklung 2021) der Bundesregierung bei: 
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SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie 

7.1 Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen 
7.1.b Primärenergieverbrauch: Das Regelungsvorhaben dient der verbesserten Kreislaufführung wertvoller Res-
sourcen. Hierdurch wird insbesondere der Bedarf zur Gewinnung von Materialien für die Herstellung von Verpa-
ckungen aus Primärrohstoffen, wie zum Beispiel auf Basis von Holz oder Rohöl, gesenkt. Dies senkt insbesondere 
den Verbrauch fossiler Primärenergieträger. 

SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum  

8.1 Ressourcenschonung: Ressourcen sparsam und effizient nutzen 

8.1.a Gesamtrohstoffproduktivität: Das Regelungsvorhaben dient der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben der 
EU-Verpackungsverordnung unter anderem zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen, zur 
Festlegung von Mindestrezyklatanteilen in Kunststoffverpackungen, zur Minimierung von Verpackungen, zur 
Vermeidung von Verpackungsabfällen zur Einhaltung der Wiederverwendungsziele und zur Fortschreibung der 
Recyclingziele. Durch eine steigende Kreislaufführung der verschiedenen Verpackungsmaterialien werden die 
eingesetzten Rohstoffe so effizient wie möglich genutzt. 

8.4 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern 

8.4.a Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Für ein dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum muss es 
langfristig gelingen, Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung voneinander zu entkoppeln. Der Gesetzentwurf 
unterstützt dieses Ziel, indem er die Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion verbessert. Die neuen Rege-
lungen stärken nachhaltige Innovationen und Technologien in diesem Bereich. 

SDG 9 Industrie, Innovationen und Infrastruktur 

9.1 Innovation: Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten 

Die Harmonisierung der Verpackungsabfallentsorgung durch die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung ver-
größert die Möglichkeiten der fortschrittlichen deutschen Entsorgungswirtschaft, auf dem europäischen Markt 
mit innovativen Lösungen neue Standards für nachhaltige Verpackungen und Entsorgungstechniken zu setzen. 

SDG 12 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion  

12.2 Nachhaltige Produktion: Anteil nachhaltiger Produktion stetig erhöhen 

Das Regelungsvorhaben wird dazu beitragen, die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung zur Verbesserung 
der Recyclingfähigkeit von Verpackungen, zur Festlegung von Mindestrezyklatanteilen in Kunststoffverpackun-
gen, zur Minimierung von Verpackungen, zur Vermeidung von Verpackungsabfällen zur Einhaltung der Wieder-
verwendungsziele und zur Fortschreibung der Recyclingziele zu erreichen. Die Entwicklung und Produktion 
nachhaltiger Verpackungsprodukte wird gestärkt, sodass Abfälle vermieden und die Kreislaufführung verbessert 
werden kann. 

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz 

13.1 Klimaschutz: Treibhausgase reduzieren 

Das Regelungsvorhaben wird dazu beitragen, den Ressourcenschutz zu stärken. Es dient damit auch dem Klima-
schutz, weil der Verbrauch wertvoller Ressourcen entweder ganz vermieden werden kann oder weil wertvolle 
Ressourcen besser recycelt werden können und damit weniger Primärrohstoffe eingesetzt werden müssen. 

Der Gesetzentwurf steht zudem in Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Ak-
tualisierung 2021) und fördert die Verwirklichung der darin enthaltenen Ziele. Im Einzelnen trägt der Gesetzent-
wurf wie folgt zur Verwirklichung der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als Bestandteile der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bei: 

Prinzip 1: Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entschei-
dungen anwenden 

Der Gesetzentwurf leistet einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigeren Umgang mit Verpackungen und damit 
zu einem nachhaltigeren Umgang mit Rohstoffen und für eine saubere Umwelt. 
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Prinzip 2: Global Verantwortung wahrnehmen 

Deutschland kann als große Industrienation besonders wirkungsvoll zur weltweiten Reduzierung des Verbrauchs 
primärer, v. a. nicht erneuerbarer Ressourcen beitragen. Der Bereich Verpackungen, die häufig nur einmal ver-
wendet werden und oftmals aus Primärrohstoffen bestehen, ist hier ein wichtiger Ansatzpunkt. 

Der Gesetzentwurf stärkt die Nutzung von recyclingfähigen Verpackungen, um die Kreislaufführung wertvoller 
Ressourcen zu fördern. Die Anpassung des nationalen Verpackungsrechts an die Vorgaben der EU-Verpackungs-
verordnung, die einheitlich für den europäischen Binnenmarkt gelten, setzt Innovationsanreize im Bereich der 
Verpackungsentwicklung sowie der Verwertungsinfrastruktur, wodurch eine positive globale Ausstrahlungswir-
kung auf die Kreislaufführung von Rohstoffen angestoßen wird.  

Prinzip 3: Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 

Das Regelungsvorhaben stärkt den sparsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Naturgütern. Im Hinblick auf die 
schädlichen Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Ökosysteme und ihre Bewohner an Land und im 
Wasser soll das Regelungsvorhaben einen Beitrag leisten, die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu erhal-
ten. 

Prinzip 4: Nachhaltiges Wirtschaften stärken 

Der Gesetzentwurf leistet einen Beitrag dazu, dass der Energie- und Ressourcenverbrauch durch eine bessere 
Kreislaufführung von Verpackungen, durch Vermeidung und durch eine Stärkung des Recyclings von Verpa-
ckungsmaterialien vom Wirtschaftswachstum entkoppelt wird. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Beim Umweltbundesamt entsteht der Bedarf von einer halben (Plan-)Stelle im höheren Dienst (hd) sowie damit 
verbundene Personal-Sachausgaben in Höhe von ca. 120 000 Euro pro Jahr.  

Die Ausgaben von 126 252,61 Euro pro Jahr berechnen sich anhand der PSK-Sätze des BMF vom 23. Juni 2025 
wie folgt: Durchschnitt höherer Dienst Besoldung 87 535 Euro/2 zzgl. 36,9 Prozent Versorgung zzgl. 3 400 Euro 
Personalnebenkosten zzgl. 17 350 Euro sächliche Verwaltungsausgaben, 6 050 Euro Investitionen, 10 850 Euro 
Büroräume und zzgl. 29,4 Prozent Gemeinkostenzuschlag. 

Die Verwaltungseinnahmen für die Durchführung der Rechts- und Fachaufsicht durch das Umweltbundesamt 
aufgrund des Vollzugs dieses Gesetzes werden wie bereits nach dem bisherigen Verpackungsgesetz durch das 
Umweltbundesamt im Einzelplan 16 vereinnahmt. Es werden jährliche Einnahmen in Höhe von 602 000 Euro 
prognostiziert. Die Einnahmen entsprechen voraussichtlich dem Wert der beim Umweltbundesamt jährlich ent-
stehenden Aufwendungen.  

Etwaige sich ergebende Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln im Bereich des Bundes sind im Rahmen der 
geltenden Haushalts- und Finanzplanung finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan gegen zu finanzie-
ren. 

4. Erfüllungsaufwand 

Mit diesem Gesetz wird das Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) aufgehoben. Mit dem Ver-
packungsrecht-Durchführungsgesetz werden etablierte und bewährte Strukturen des bisher in Deutschland gel-
tenden Verpackungsrechts im Wesentlichen beibehalten und, soweit notwendig, an die neuen Erfordernisse des 
europäischen Verpackungsrechts angepasst. Daraus ergeben sich im Einzelnen die unter den Nummern 4.1 bis 
4.3 genannten, erfüllungsaufwandsrelevanten Änderungen. 

Die getroffenen Schätzungen basieren auf Ermittlungen durch das Statistische Bundesamt und auf Erfahrungs-
werten mit dem bisherigen Verpackungsgesetz sowie auf Aussagen von Wirtschaftsbeteiligten und betroffenen 
Behörden. 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die Änderungen infolge der Anpassung der nationalen Gesetzgebung an die Verordnung (EU) 2025/40 sind ohne 
Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger. 
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4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Soweit nunmehr im Zusammenhang mit dem Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz Mehrkosten für die Wirt-
schaft entstehen, beruhen diese Mehrkosten im Wesentlichen unmittelbar auf der Verordnung (EU) 2025/40 
selbst. Hierzu wird auf die Folgenabschätzung der Europäische Kommission verwiesen.  

Lediglich für einzelne Vorgaben sind Konkretisierungen im nationalen Recht erforderlich, um zwingende Anfor-
derungen des EU-Rechts zu erfüllen. Durch das Anpassungsgesetz ergeben sich hierdurch jährliche Belastungen 
für die Wirtschaft in Höhe von rund 2 457 000 Euro. Zudem ergibt sich ein einmaliger Umstellungsaufwand für 
die Wirtschaft in Höhe von 4 458 000 Euro. 

Der sich hieraus ergebende Erfüllungsaufwand stellt sich dabei unter Berücksichtigung des Wegfalls des Verpa-
ckungsgesetzes und des hierdurch entfallenen jährlichen Erfüllungsaufwandes und ohne Berücksichtigung der 
durch die Verordnung (EU) 2025/40 entstehenden Aufwände wie folgt dar: 

lfd. Nr. Norm (§§); Bezeichnung der 
Vorgabe IP 

Jährliche 
Fallzahl und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Einmali-
ger Er-

füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 
oder 

„gering-
fügig“ 

(Begrün-
dung) 

2.1 
§ 5 Absatz 2, 3, 5 und 6 Ver-
packDG; Beauftragung Dritter 
und Bevollmächtigung (Ände-
rung) 

      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.2 
§ 6 Absatz 1 VerpackG; Regist-
rierungspflicht für Hersteller von 
Serviceverpackungen (Abschaf-
fung) 

Ja   
„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

  
„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.3 § 7 VerpackDG; Systembeteili-
gungspflicht (Änderung)       

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.4 § 8 Absatz 1 VerpackDG; Bran-
chenlösungen (Änderung) Ja     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.5. 
§ 9 Absatz 2 VerpackDG 
Meldung der systembeteiligten 
Verpackungen an die Zentrale 
Stelle (Änderung) 

Ja - 100.000 

12,9 Euro 
= (20 / 60 
* 38,60 
Euro/h 
(WZ: A–S 
ohne O)) 

- 1.287    
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lfd. Nr. Norm (§§); Bezeichnung der 
Vorgabe IP 

Jährliche 
Fallzahl und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Einmali-
ger Er-

füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 
oder 

„gering-
fügig“ 

(Begrün-
dung) 

2.6 
§ 14 VerpackDG; Streichung der 
Ausnahmen für Mehrwegverpa-
ckungen und Verpackungen aus 
Bleikristallglas (Änderung) 

      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.7 
§ 12 Absatz 1 VerpackDG; Ver-
bot des Inverkehrbringens von 
sehr leichten Kunststofftrageta-
schen (Änderung) 

     0.0     

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.8 
§ 19 VerpackDG; Zulassung von 
Herstellern nicht systembeteili-
gungspflichtiger Verpackungen 
(Neu) 

Ja     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

60.000 

19,3 Euro 
= (30 / 60 
* 38,60 
Euro/h 
(WZ: A-S 
ohne O) 0 
Euro) 

1.158 

2.9 
§ 22 VerpackDG; Zulassung 
sonstiger Organisationen für 
Herstellerverantwortung (Neu) 

Ja     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.10 

§ 39 Absatz 3 und 6 VerpackDG; 
erweiterte Dokumentations- und 
Mitteilungspflichten für Herstel-
ler und nachfolgende Vertreiber 
(Änderung: id-ip 
2006092915090513) 

Ja   
„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

  
„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 

2.11 
§ 40 Absatz 4  und § 41 Absatz 5 
VerpackDG; Veröffentlichung 
von Informationen (Änderung: 
id-ip 2021020310324801) 

Ja     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

    

„gering-
fügig“ 
(gering-
fügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

2.12 

§ 41 Absatz 4 VerpackDG; Mel-
depflichten der sonstigen Orga-
nisationen für Herstellerverant-
wortung (Neu) 

Ja     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl) 
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lfd. Nr. Norm (§§); Bezeichnung der 
Vorgabe IP 

Jährliche 
Fallzahl und 

Einheit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Jährlicher 
Erfül-

lungs-auf-
wand (in 

Tsd. 
Euro) 

oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Wirt-

schafts-
zweig) + 

Sachkosten 
in Euro) 

Einmali-
ger Er-

füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 
oder 

„gering-
fügig“ 

(Begrün-
dung) 

2.13 

§§ 50 bis 53 VerpackDG; Pflicht 
zur Umlagefinanzierung der 
Zentralen Stelle Verpackungsre-
gister durch betroffene Unter-
nehmen (Änderung: id-ip 
2022092815322800_) 

  60.000 Sys-
teme etc. 25 Euro  1.500 

60.000 
Systeme 
etc. 

55 Euro 
 3.300 

2.14 
§ 56 Absatz 3 VerpackDG; Mit-
teilungspflichten von Sachver-
ständigen und sonstigen Prüfern 
(Neu) 

Ja      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl 
und ge-
ringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

  0.0 

2.15 
§ 56 Absatz 4 Satz 3 Ver-
packDG; Pflicht zur Teilnahme 
an Schulungen (Änderung: id-ip 
2017031710041701) 

      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl) 

  0.0 

2.16 
§ 59 Absatz 1 VerpackDG 
Pflicht zur Durchführung von 
Reduzierungs- und Präventions-
maßnahmen (Neu) 

   

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

  

„gering-
fügig“ 
(gering-
fügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

2.17 
§ 59 Absatz 3 VerpackDG 
Pflicht zur Erstellung von 
Dokumentationen (Neu) 

Ja 
60.000 Sys-
teme, Her-
steller etc. 

37,4 Euro 
= (60 / 60 
* 37,40 
Euro/h 
(WZ: E)) 

2.244       

2.18 

§ 49 Absatz 2a KrWG; Informa-
tionspflichten für Verpackungs-
abfallbewirtschafter über die 
elektronischen Register gemäß 
Artikel 35 Absatz 1 der EU-Ab-
fallrahmenrichtlinie  (Änderung) 

Ja      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe 
Fallzahl 
und ge-
ringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

    

„gering-
fügig“ 
(geringe 
Fallzahl 
und ge-
ringfügi-
ger Auf-
wand 
pro Fall) 

Summe (in Tsd. Euro) 2.457     4.458 

...davon aus Informationspflichten (IP) 957       
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Lfd. Nr. 2.5 (Informationspflicht): Meldung der systembeteiligten Verpackungen an die Zentrale Stelle; 
§ 9 Absatz 2 VerpackDG 

Grundsätzlich sind die Hersteller nach § 9 VerpackDG – wie bisher gemäß § 10 VerpackG – dazu verpflichtet, 
die Menge der systembeteiligungspflichtigen Verpackungen der Zentralen Stelle zu melden. Absatz 2 führt dabei 
für jene Hersteller, die im vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet eine Masse an systembeteiligungs-
pflichtigen Verpackungen von insgesamt weniger als 10 Tonnen als Hersteller bereitgestellt haben, eine Aus-
nahme von der Pflicht ein, unmittelbar nach der Meldung an das jeweilige System an die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister zu melden. Stattdessen können diese Hersteller eine einzige Meldung bis zum 1. Juni des darauf-
folgenden Kalenderjahres an die Zentrale Stelle Verpackungsregister vornehmen. 

Laut der ZVSR meldeten im Jahr 2024 200 000 in Deutschland ansässige Hersteller weniger als 10 Tonnen an 
systembeteiligungspflichtigen Verpackungen. Die Zahl der notwendigen Meldungen im Verlauf eines Jahres 
ergibt sich dabei aus den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Systemen und den Herstellern. Insbesondere 
kleinere Hersteller müssen dabei häufig lediglich eine Jahresmeldung abgeben. Laut Zentraler Stelle Verpa-
ckungsregister melden die oben genannten Hersteller im Durchschnitt anderthalb Mal jährlich, wobei die aller-
meisten ein oder zwei Mal jährlich melden. Es wird daher angenommen, dass 100 000 Hersteller von der Aus-
nahme Gebrauch machen können und dabei eine Meldung pro Jahr sparen. Geht man davon aus, dass eine Mel-
dung 20 Minuten an Zeit erfordert, ergibt sich eine Personalkostenersparnis von etwa 1 287 000 Euro (100 000 
entfallende Meldungen * 20/60 Stunden * 38,60 Euro/Stunde Durchschnittslohn in der Gesamtwirtschaft). 

Lfd. Nr. 2.8 (Informationspflicht): Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpa-
ckungen; § 19 VerpackDG 

Die Neuregelung sieht für Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen künftig die Pflicht 
vor, sich vor dem erstmaligen Bereitstellen dieser Verpackungen im Bundesgebiet oder, im Falle des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40, vor dem Auspacken von in solchen Verpackun-
gen verpackten Produkten, durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister zulassen zu lassen. Jährlich ist mit ei-
nem geringfügigen Erfüllungsaufwand zu rechnen. 

Einmalig wird es jedoch Erfüllungsaufwand der Wirtschaft infolge der Zulassung bereits im Markt agierender 
Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen entstehen. Wie viele Hersteller von der Zulassungs-
pflicht betroffen sein werden ist nicht bekannt. Im Verpackungsregister sind aktuell rund 60 000 Hersteller aus 
Deutschland, die eine Registrierung in Bezug auf nicht-systembeteiligungspflichtige Verpackungen vorgenom-
men haben. Entsprechend der Anzahl an Eintragungen im Verpackungsregister und ausgehend von einer, laut 
Experten, hohen Dunkelziffer im Bereich der Hersteller nicht-systembeteiligungspflichtiger Verpackungen, wird 
zum Zweck der Schätzung von einmalig 60 000 betroffenen Herstellern ausgegangen. 

Zur weiteren Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands wird eine vergleichbare Vorgabe in der Datenbank 
des Erfüllungsaufwands herangezogen. Demnach wird ein Zeitaufwand pro Fall von 30 Minuten angenommen 
(vgl. (vergleichbare) Vorgaben 2017031710032101, www.ondea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorga-
ben/Einzelansicht/Vorgabe_Einzelansicht.html?idVorgabe=137671 sowie 2021020309141801, www.on-
dea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorgaben/Einzelansicht/Vorgabe_Einzelansicht.html?idVor-
gabe=142965). 

Lfd. Nr. 2.13 ( Weitere Vorgabe): Pflicht zur Umlagefinanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregis-
ter durch betroffene Unternehmen; §§ 50 bis 53 VerpackDG 

Infolge der Rechtsänderungen und den neuen Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister insbesondere 
nach den §§ 6, 19, 22, 54 Absatz 1 und § 56 VerpackDG ergeben sich notwendige einmalige Umstellungen und 
jährlicher Mehraufwand für die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Dies betrifft insbesondere die Führung des 
Verpackungs- und des Sachverständigenregisters, neue Zulassungs- und Antragsverfahren, gesetzlich vorge-
schriebene Schulungsangebote sowie Mehraufwand im Bereich der Überwachung. 
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Da zu den neuen Aufgaben keine Erfahrungswerte vorliegen und die zugrunde liegende Fallzahlen mit großer 
Unsicherheit behaftet sind, kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister lediglich eine grobe Schätzung im Sinne 
des Leitfadens vornehmen (vgl. Leitfaden, S. 6). Demnach ergibt sich eine Erhöhung des laufenden Erfüllungs-
aufwands der Wirtschaft um ca. 1 500 000 Euro. Darin enthalten sind für den Bund rund 120 000 Euro Entgelt 
für gestiegenen Aufwand im Zuge der Rechts- und Fachaufsicht durch das Umweltbundesamt. Zudem entstehen 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister einmalige Kosten von rund 3 300 000 Euro. 

Für den Bund entsteht ein (Plan-)Stellenbedarf von ca. einer halben hD-Stelle beim Umweltbundesamt, da sich 
der Aufwand für die Rechts- und Fachaufsicht über die Zentrale Stelle Verpackungsregister erhöht. Entsprechend 
entstehen Personal- und Sachausgaben. Die Kosten der Rechts- und Fachaufsicht werden dem Umweltbundesamt 
– wie bereits nach dem bisherigen Verpackungsgesetz – von der Zentrale Stelle Verpackungsregister erstattet. 

Die Ausgaben von 126 252,61 Euro pro Jahr berechnen sich anhand der PSK-Sätze des BMF vom 23. Juni 2025 
wie folgt: Durchschnitt höherer Dienst Besoldung 87 535 Euro/2 zzgl. 36,9 Prozent Versorgung zzgl. 3 400 Euro 
Personalnebenkosten zzgl. 17.350 Euro sächliche Verwaltungsausgaben, 6 050 Euro Investitionen, 10 850 Euro 
Büroräume und zzgl. 29,4 Prozent Gemeinkostenzuschlag.  

Diese zusätzlichen Kosten werden gemäß den §§ 50 bis 53 VerpackDG per Umlage durch die Systeme, Bran-
chenlösungen sowie sonstige Hersteller finanziert. 

Lfd. Nr. 2.16 (Weitere Vorgabe): Pflicht zur Durchführung von Reduzierungs- und Präventionsmaßnah-
men; § 59 Absatz 1 VerpackDG 

Die Neuregelung verpflichtet Systeme und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung sowie Hersteller, 
die die Erfüllung ihrer erweiterten Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen, Maßnahmen zur Reduzie-
rung und Prävention von Verpackungen und entsprechenden Abfällen zu ergreifen, indem sie selbst entsprechende 
Maßnahmen ergreifen oder Maßnahmen Dritter fördern. 

Welche Maßnahmen sie umsetzen, obliegt dabei den Betroffenen. Mögliche Maßnahmen reichen von einer ver-
besserten Informationsbereitstellung bis zu Investitionen in ressourcenschonendere Verfahren. Es ist davon aus-
zugehen, dass viele Unternehmen entsprechende Maßnahmen bereits umsetzen, beispielsweise da sie sich davon 
Vorteile im Wettbewerb versprechen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Maßnahmen geringfügigen zusätz-
lichen Erfüllungsaufwand auslösen. 

Lfd. Nr. 2.17 (Informationspflicht): Pflicht zur Erstellung von Dokumentationen; § 59 Absatz 3 Ver-
packDG 

Die Systeme und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung sowie Hersteller, die die Erfüllung ihrer 
erweiterten Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen, werden dazu verpflichtet, Maßnahmen nach 
§ 59 Absatz 1 VerpackDG einmal jährlich für das vergangene Kalenderjahr zu dokumentieren und vorzuhalten. 

Die Anzahl der Betroffenen lässt sich durch die Zahl der Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpa-
ckungen approximieren. Der Zeitaufwand wird anhand der Zeitwerttabelle Wirtschaft des Leitfadens auf 60 Mi-
nuten pro Fall geschätzt (Beschaffung von Daten, Berechnungen durchführen, Überprüfung der Eingaben, Auf-
bereitung der Daten). Bei einem durchschnittlichen Lohnsatz von 37,40 Euro in Wirtschaftszweig-Abschnitt E 
ergibt sich ein jährlicher Aufwand in Höhe von 2,2 Millionen Euro. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Soweit nunmehr im Zusammenhang mit dem Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz Mehrkosten für die Ver-
waltung entstehen, beruhen diese Mehrkosten im Wesentlichen unmittelbar auf der Verordnung (EU) 2025/40 
selbst. Hierzu wird auf die Folgenabschätzung der Europäische Kommission verwiesen. Lediglich für einzelne 
Vorgaben sind Konkretisierungen im nationalen Recht erforderlich, um zwingende Anforderungen des EU-Rechts 
zu erfüllen bzw. konkrete Zuständigkeiten festgeschrieben. Der sich hieraus ergebende Erfüllungsaufwand stellt 
sich dabei wie folgt dar: 
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lfd. 
Nr. Norm (§§); Bezeichnung der Vorgabe Bund/ 

Land 

Jähr-
liche 
Fall-
zahl 
und 
Ein-
heit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sach-

kosten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 
oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-
dung)“ 

Einma-
lige 

Fallzahl 
und Ein-

heit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkosten 
pro Stunde 

(Hierar-
chieebene) 
+ Sachkos-
ten in Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 
oder „ge-
ringfügig“ 
(Begrün-

dung) 

3.1 
§ 12 VerpackDG; Überwachungs-
pflichten (Änderung: id-ip 
2020012107143201) 

Land     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

  0.0 

3.2 §§ 63, 64, 65 VerpackDG; Maßnah-
men bei Nichtkonformität (Neu) 

Land, 

Bund 
    

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

    

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

3.3 
§ 66 VerpackDG; Ordnungswidrigkei-
ten (Änderung: id-ip 
2021020813193101) 

Land     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl) 

  0.0 

3.4 § 30 Absatz 6 Nummer 11 KrWG; 
Abfallwirtschaftspläne (Änderung) Land     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

    

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

3.5 
§ 33 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe o 
KrWG; Abfallvermeidungspro-
gramme (Änderung) 

Land     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

    

„geringfü-
gig“ (ge-
ringfügiger 
Aufwand 
pro Fall) 

3.6 
§ 49 Absatz 2a KrWG; Informations-
pflichten für Verpackungsabfallbe-
wirtschafter (Neu) 

Land     

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl und 
geringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

  0.0 

3.7 Artikel 3 Änderung des UStatG Bund      

„geringfü-
gig“ (ge-
ringe Fall-
zahl und 
geringfügi-
ger Auf-
wand pro 
Fall) 

Summe (in Tsd. Euro) geringfü-
gig     geringfü-

gig 

... davon auf Bundesebene 0     geringfü-
gig 

Für den Bund entstehen zunächst zusätzliche Kosten, da sich der Aufwand für die Rechts- und Fachaufsicht über 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister erhöht. Entsprechend entstehen Personal- und Sachausgaben. Die Ausga-
ben von 126 252,61 Euro pro Jahr berechnen sich anhand der PSK-Sätze des BMF vom 23. Juni 2025 wie folgt: 
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Durchschnitt höherer Dienst Besoldung 87 535 Euro/2 zzgl. 36,9 Prozent Versorgung zzgl. 3 400 Euro Personal-
nebenkosten zzgl. 17 350 Euro sächliche Verwaltungsausgaben, 6 050 Euro Investitionen, 10 850 Euro Büro-
räume und zzgl. 29,4 Prozent Gemeinkostenzuschlag. Diese Kosten werden von der Wirtschaft refinanziert (s. Ta-
belle Erfüllungsaufwand Wirtschaft, lfd. Nr. 2.15). 

Darüber hinaus bedingen Anpassungen im UStatG die zentrale einmalige Fortschreibung von Bezügen und Defi-
nitionen in der Erhebungssoftware für die amtlichen Statistik und Kommunikation der Änderungen gegenüber 
den Statistischen Ämtern der Länder und den Berichtspflichtigen durch das Statistische Bundesamt, wodurch 
geringfügiger Erfüllungs-aufwand entsteht (Lfd. Nr. 3.7). 

Etwaige sich ergebende Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln im Bereich des Bundes sind im Rahmen der 
geltenden Haushalts- und Finanzplanung finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan vollständig und 
dauerhaft gegen zu finanzieren. 

5. Weitere Kosten 

Ob und in welchem Umfang die zusätzlichen Kosten durch die neuen europäischen und nationalen Vorgaben auf 
die Verbraucherpreise umgelegt werden, ist von einer Reihe von Einflussfaktoren abhängig, u. a. von der Wett-
bewerbsintensität auf den jeweiligen Märkten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere 
auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

a) Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung 

Im Zuge der gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) vorzunehmenden 
Relevanzprüfung sind durch das Gesetz unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen 
und Männern keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen zuwiderlaufen. 

b) Demographie-Check 

Von dem Vorhaben sind keine demographischen Auswirkungen – unter anderem auf die Geburtenentwicklung, 
Altersstruktur, Zuwanderung, regionale Verteilung der Bevölkerung oder das Generationenverhältnis – zu erwar-
ten. 

c) Gleichwertige Lebensverhältnisse 

Entsprechend dem Leitfaden zur Durchführung des „Gleichwertigkeits-Checks“ (GL-Check) bei Gesetzesvorha-
ben des Bundes vom 20. April 2020 wurde geprüft, ob und welche Auswirkungen das Regelungsvorhaben des 
Bundes auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der Menschen im Bundesgebiet hat. Das Vorhaben be-
einflusst danach die Lebensverhältnisse der Menschen in den unterschiedlichen Regionen gleichermaßen. 

d) Digitalcheck 

Entsprechend dem Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode wurde das Regelungsvorhaben einem Digitali-
sierungscheck unterzogen. Um einer modernen digitalen Verwaltung gerecht zu werden, erfolgt die Abwicklung 
der Verwaltungsverfahren mit Blick auf die Registrierung von Herstellern und die Zulassung von Organisationen 
für die Herstellerverantwortung auch weiterhin im Wesentlichen elektronisch.  

VIII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung des Durchführungsgesetzes kommt nicht in Betracht, da die Regelungen zur Durchführung der 
EU-Verpackungsverordnung auf Dauer angelegt sind.  

Die EU-Verpackungsverordnung enthält in Artikel 69 Regelungen für eine Evaluierung auf EU-Ebene. Demnach 
nimmt die Europäische Kommission bis zum 12. August 2034 eine Evaluierung der EU-Verpackungsverordnung 
sowie ihres Beitrags zum Funktionieren des Binnenmarkts und zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit 
von Verpackungen vor. Die Evaluierung hat unter anderem die Auswirkungen der EU-Verpackungsverordnung 
auf den Agrar- und Lebensmittelsektor und die Lebensmittelverschwendung zum Gegenstand. Die EU-Kommis-
sion übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
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dem Ausschuss der Regionen einen Bericht über die wichtigsten Ergebnisse dieser Evaluierung. Die Bundesre-
publik Deutschland wird hierbei unterstützend tätig, indem sie der EU-Kommission in Erfüllung ihrer Pflicht nach 
Artikel 69 Satz 4 der EU-Verpackungsverordnung alle zur Ausarbeitung des genannten Berichts erforderlichen 
Informationen übermittelt. 

Des Weiteren bewertet die EU-Kommission gemäß Artikel 50 Absatz 11 Unterabsatz 3 der EU-Verpackungsver-
ordnung bis zum 1. Januar 2038 in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Umsetzung von Artikel 50 und 
ermittelt, wie die Interoperabilität der Pfand- und Rücknahmesysteme maximiert werden kann. 

Zusätzlich soll nach fünf Jahren auf nationaler Ebene eine Evaluierung dieses Gesetzes erfolgen. Dabei soll eva-
luiert werden, ob die nationalen Vorgaben in diesem Gesetz zur Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung für 
die betroffenen Wirtschaftsbeteiligten, Behörden und sonstigen Akteure praktikabel umsetzbar sind und die Re-
gelungen wirksam vollzogen werden können. Daneben soll evaluiert werden, ob die umweltpolitischen Zielvor-
gaben nach Artikel 1 der EU-Verpackungsverordnung durch die mit diesem Gesetz getroffenen Maßnahmen in 
Deutschland erreicht werden können und ob sonstige Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung hinreichend um-
gesetzt wurden. Zu den umweltpolitischen Zielen nach Artikel 1 der EU-Verpackungsverordnung gehört es ins-
besondere, nachteilige Auswirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen auf die Umwelt auf der 
Grundlage eines hohen Umweltschutzniveaus zu verhindern oder zu verringern und durch die Festlegung von 
Maßnahmen im Einklang mit der in Artikel 4 der EU-Abfallrahmenrichtlinie genannten Abfallhierarchie zum 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen, Artikel 1 Absatz 2 und 3 der EU-Verpackungsverordnung. 

Als Kriterien können etwa positive Auswirkungen auf die Anzahl der bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
registrierten Hersteller, die Entwicklung der Recyclingquoten der Systeme und des Aufkommens an Verpa-
ckungsabfällen oder positive Erfahrungen der betroffenen Akteure in Bezug auf die Abläufe bei der Durchführung 
der Regelungen dieses Gesetzes herangezogen werden. Für die Evaluierung können dann etwa vorhandene statis-
tische Daten über die Masse der entstandenen Verpackungsabfälle, der Recyclingquoten oder der Anzahl der 
registrierten Hersteller, insbesondere des Statistischen Bundesamtes, der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
oder des Umweltbundesamtes sowie wissenschaftliche Studie, wie etwa die jährliche Studie „Aufkommen und 
Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland“ des Umweltbundesamtes herangezogen werden. Ebenso 
möglich ist eine Einbindung der betroffenen Wirtschaftsbeteiligten, Behörden und sonstigen Akteure. Hierzu zäh-
len etwa das Umweltbundesamt, die Zentrale Stelle Verpackungsregister, die dualen Systeme oder die Hersteller 
von Verpackungen. Dabei soll insbesondere die Wirksamkeit der folgenden Regelungen evaluiert werden:  

Die Regelungen zur Bevollmächtigung gemäß § 5 Absatz 2, 3, 5 und 6 sollen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, ins-
besondere im Hinblick auf mögliche weitere Voraussetzungen für das Tätigwerden des Bevollmächtigten für die 
erweiterte Herstellerverantwortung, evaluiert werden. Als Kriterium kann insbesondere auf die Zuverlässigkeit 
der beauftragten Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung im Hinblick auf die Erfüllung der 
Pflichten der ausschließlich im Ausland ansässigen Hersteller abgestellt werden, wobei insoweit Einschätzungen 
und Informationen der zuständigen Vollzugsbehörden und der Zentralen Stelle Verpackungsregister eingeholt 
werden können.  

Die neu geschaffenen Zulassungsverfahren für sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Herstel-
ler von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen sollten ebenfalls überprüft werden. Zu bewerten ist 
hier, ob der Ablauf der neuen Zulassungsverfahren verbessert werden kann und welche Markteffekte sich durch 
die neu hinzugekommene Zulassung von sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung ergeben haben. 
Zur Überprüfung können als Grundlage beispielsweise Ergebnisse aus Befragungen der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister oder der verpflichteten Wirtschaftsakteure herangezogen werden. 

Die Maßnahmen der Verpflichteten und die Auswirkungen der durchgeführten Reduzierungs- und Präventions-
maßnahmen nach § 59 sind zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu evaluieren. Die Evaluation erfolgt unter Berücksich-
tigung der Entwicklung des relativen Anteils der wiederverwendbaren Verpackungen am gesamten Verpackungs-
aufkommen im Vergleich zu den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Entwicklung des 
Anteils von wiederverwendbaren Verpackungen am gesamten Verpackungsaufkommen in Deutschland seit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes unter Berücksichtigung der nach Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 
zu erreichenden Vermeidungsziele. Sollten bei der Evaluierung Defizite erkannt werden, kann mit der gesetzli-
chen Festlegung einer konkreten Mindestsumme für Reduktions- und Präventionsmaßnahmen für die Normad-
ressanten in § 59 Absatz 1 reagiert werden. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2025/40 betreffend Verpackungen) 

Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckt sich auf alle Verpackungen im Sinne der EU-Verpackungsver-
ordnung, die im Bundesgebiet bereitgestellt werden. 

Zu § 2 (Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften) 

Zu Absatz 1 
Satz 1 regelt die ergänzende Geltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Damit wird klargestellt, dass die EU-Ver-
packungsverordnung und das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz nur für den speziellen Bereich der Verpa-
ckungen gesonderte Regelungen treffen. Die Streichung der zuvor in Satz 2 stehenden Änderung ist eine rechts-
förmliche Änderung, die die Anwendbarkeit des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Vergleich zur bisherigen Rege-
lung in § 2 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes nicht ändert. Sowohl die direkte, als auch die entsprechende An-
wendbarkeit der Normen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sind umfasst.  

Zu Absatz 2 
Die in Absatz 2 enthaltene Unberührtheitsklausel stellt klar, dass das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz be-
reits existierende Gesetze, die die dort genannten Aspekte betreffen, nicht verdrängt, sondern dass diese Regelun-
gen neben dem Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz anwendbar bleiben. Dies betrifft zum Beispiel lebens-
mittelrechtliche oder verkehrsrechtliche Vorschriften, die besondere Anforderungen an die Sicherheit, den Ge-
sundheitsschutz, die Hygiene oder die Qualität von Verpackungen oder verpackten Waren oder die Beförderung 
von verpackten Waren oder Verpackungsabfällen stellen. Selbiges gilt beispielsweise für Vorschriften aus den 
Bereichen des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts sowie für Kennzeichnungspflichten aus anderen Rechtsberei-
chen. Dies gilt jedoch nur, soweit die Regelungen der EU-Verpackungsverordnung nicht entgegenstehen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 stellt – wie bereits § 2 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes – klar, dass die Vorschriften des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch das vorliegende Gesetz unberührt bleiben. Dementsprechend dürfen 
beispielsweise ein vom vorliegenden Gesetz vorgeschriebenes Zusammenwirken von Marktteilnehmern, wie die 
Beteiligung der Systeme an einer Gemeinsamen Stelle, oder ein vom vorliegenden Gesetz ermöglichtes Zusam-
menwirken von Marktteilnehmern, wie die gemeinsame Einrichtung und der gemeinsame Betrieb einer Sammel-
struktur durch Systeme und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung, nicht gegen kartellrechtliche 
Vorschriften verstoßen. 

Zu Absatz 4 
Mit der Unberührtheitsklausel in Absatz 4 wird – wie bereits mit dem bisherigen § 2 Absatz 5 des Verpackungs-
gesetzes – der öffentlichen Hand die Befugnis gewährt, bei der Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Grund-
stücke durch Dritte Auflagen mit dem Ziel der Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu erlassen. Die im 
bisherigen § 2 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes enthaltene Formulierung „Die Befugnis des Bundes, der Län-
der, der Kreise und der Gemeinden“ wurde aus Gründen der Rechtsförmlichkeit durch die Formulierung „Die 
Befugnis der zuständigen Behörden von Bund und Ländern“ ersetzt. Inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus 
nicht.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 erklärt das Marktüberwachungsgesetz für anwendbar. 

Zu § 3 (Ergänzende Begriffsbestimmungen) 
Abweichend von den bisherigen Begrifflichkeiten im Verpackungsgesetz wird in diesem Gesetz der Begriff „Her-
stellerverantwortung“ und nicht „Produktverantwortung“ verwendet. Der Begriff „Herstellerverantwortung“ wird 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 87 – Drucksache 21/5346 
 
 
in der EU-Verpackungsverordnung verwendet, von diesem sollte in der Anpassung des deutschen Rechts nicht 
abgewichen werden. Aus der Nutzung des Begriffs „Herstellerverantwortung“ ergeben sich gegenüber dem Be-
griff „Produktverantwortung“ keine inhaltlichen Änderungen. 

Zu Absatz 1 
Grundsätzlich legt Artikel 3 der EU-Verpackungsverordnung sämtliche Begriffsbestimmungen fest. Diese erset-
zen in der Regel die im Verpackungsgesetzes etablierten Begrifflichkeiten. § 3 nimmt zu Artikel 3 der EU-Ver-
packungsverordnung ergänzende Begriffsbestimmungen vor, die für die nationale Anwendung der EU-Verpa-
ckungsverordnung und zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind. 

Zu Absatz 2 
Die Begriffsbestimmung für Getränkeverpackungen entspricht der Regelung des bisherigen § 3 Absatz 2 des Ver-
packungsgesetzes und verweist unmittelbar auf die einschlägige EU-Verordnung. 

Zu Absatz 3 
Bereitstellung im Bundesgebiet konkretisiert den Begriff der Bereitstellung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 11 der EU-Verpackungsverordnung. Die Bereitstellung im Bundesgebiet er-
setzt den Begriff des Inverkehrbringens nach § 3 Absatz 1 Nummer 9 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 4 
Die Begriffsbestimmung in Absatz 4 entspricht im Wesentlichen der Begriffsbestimmung der restentleerten Ver-
packung nach dem bisherigen § 3 Absatz 6 des Verpackungsgesetzes. Die vorgenommene Ergänzung dient der 
Klarstellung, dass fortan insbesondere auch verwendete durchlässige Tee- oder Kaffeebeutel und undurchlässige 
Einzelportionseinheiten für ein Tee- oder Kaffeesystem, die mit dem Produkt, also befüllt, verwendet und entsorgt 
werden, restentleerte Verpackungen sind. Die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f und g der EU-Verpa-
ckungsverordnung genannten Verpackungen waren nach der bisherigen Anlage 1 des Verpackungsgesetzes keine 
Verpackungen. Nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung sind diese, da ihr Inhalt bestimmungsgemäß aus-
geschöpft wurde, restentleert. 

Zu Absatz 5 
Die Begriffsbestimmung der schadstoffhaltigen Füllgüter entspricht der Regelung im bisherigen § 3 Absatz 7 des 
Verpackungsgesetzes. Die Auflistung der einzelnen Füllgüter aus der Anlage 2 zum Verpackungsgesetz wurde in 
Anlage 1 (neu) übernommen. 

Zu Absatz 6 
Die in Absatz 6 enthaltene Begriffsbestimmung zu systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bestimmt, wel-
che Verpackungen künftig an einem System im Sinne von Absatz 8 zu beteiligen sind. Anders als die bisherige 
Definition in § 3 Absatz 8 des Verpackungsgesetzes ist die Voraussetzung, dass es sich dabei um mit Ware be-
füllte Verpackungen handelt, nicht mehr enthalten. Hintergrund ist, dass die Frage, ob eine Verpackung mit Pro-
dukten befüllt ist, nun im Rahmen der Herstellerdefinition nach Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 15 der 
EU-Verpackungsverordnung Berücksichtigung findet. 

Die in der EU-Verpackungsverordnung vorgenommenen Definitionen der einzelnen Verpackungsarten weichen 
in Teilen von den bisherigen Definitionen im Verpackungsgesetz ab. Insofern ist es erforderlich, Primärproduk-
tionsverpackungen hier explizit zu nennen. Der Begriff der in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 4 der EU-Verpackungs-
verordnung definierten Primärproduktionsverpackungen wurde mit dieser Verordnung neu eingeführt. Durch die 
Nennung wird sichergestellt, dass auch Primärproduktionsverpackungen systembeteiligungspflichtig sind, soweit 
die übrigen Voraussetzungen für die Systembeteiligungspflicht erfüllt sind. Transportverpackungen, die typi-
scherweise mehrheitlich beim privaten Endverbraucher anfallen, sind insbesondere Verpackungen für den elekt-
ronischen Handel und andere Transportverpackungen, die zum Versand von Waren dienen, bei denen der Ver-
tragsabschluss zum Kauf – anders als bei den Verpackungen für den elektronischen Handel – bei gleichzeitiger 
physischer Anwesenheit erfolgt aber dennoch eine Übergabe mit einer Transportverpackung stattfindet. Verpa-
ckungen für den elektronischen Handel sind in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 der EU-Verpackungsverordnung als 
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Unterkategorie der Transportverpackungen definiert. Im bisherigen Verpackungsgesetz waren die analog defi-
nierten Versandverpackungen eine Untergruppe der Verkaufsverpackungen (s. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b des Verpackungsgesetzes). Eine inhaltliche Änderung ergibt sich dadurch nicht. 

Klarstellend wird die bisher verwendete Formulierung „typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall 
anfallen“ durch die Formulierung „bezogen auf den Gesamtmarkt typgleicher Verpackungen, typischerweise 
mehrheitlich in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen“ ersetzt. Diese 
Umformulierung dient lediglich der Präzisierung der bisherigen Formulierung. Eine inhaltliche Änderung der 
bisherigen Praxis ergibt sich daraus nicht. Wie bereits in der Begründung der Bundestagsrucksache 18/11274, 
S. 83, ausgeführt, ist bei der Betrachtung eine „ex-ante-Einschätzung bezüglich der späteren Anfallstellen vorzu-
nehmen, wobei bisherige Erfahrungen mit vergleichbaren Verpackungen und Produkten einbezogen werden kön-
nen“. Insofern dient „mehrheitlich auf den Gesamtmarkt typgleicher Verpackungen bezogen“ der Klarstellung 
der bereits in der ursprünglichen Begründung angelegten Intention des Gesetzgebers, dass als Maßstab der Ge-
samtmarkt ausschlaggebend ist und es nicht auf die individuellen Distributionsstrukturen des einzelnen Herstel-
lers ankommt. Sobald über die Hälfte einer Gruppe typgleicher Verpackungen bezogen auf den Gesamtmarkt 
typischerweise mehrheitlich in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfällt, 
gelten alle Verpackungen dieser Gruppe als systembeteiligungspflichtig. 

Da Serviceverpackungen ausschließlich beim Verbraucher oder vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen, 
werden diese losgelöst von den oben genannten Voraussetzungen am Ende der Begriffsbestimmung genannt. 

Darüber hinaus wird auf die Begründung der Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 83 verwiesen. 

Zu Absatz 7 
Absatz 7 definiert die vergleichbaren Anfallstellen. Die Begriffsbestimmung entspricht inhaltlich der Begriffsbe-
stimmung nach dem bisherigen § 3 Absatz 11 Satz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes. Diese war Teil der bisheri-
gen Definition der „privaten Endverbraucher“ nach dem bisherigen § 3 Absatz 11 des Verpackungsgesetzes. Die 
Bezugsgruppe der „privaten Endverbraucher“ im Sinne des § 3 Absatz 11 des Verpackungsgesetzes wird fortan 
in den entsprechenden Regelungen durch eine unmittelbare Bezugnahme auf die privaten Haushaltungen und 
vergleichbare Anfallstellen ersetzt. 

Artikel 48 Absatz 1 und Absatz 5 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung regelt zudem eine Pflicht zur 
getrennten Sammlung in Geschäftsräumen und öffentlichen Räumen. Die vergleichbaren Anfallstellen umfassen 
– wie auch bereits nach dem bisherigen § 3 Absatz 11 Satz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes – neben den dort 
aufgeführten Beispielen auch sonstige Geschäftsräume. Zu diesen zählen insbesondere auch Verwaltungsbereiche 
von Unternehmen, wie beispielsweise des Handels und der Industrie mit den dazugehörigen Pausen- oder Auf-
enthaltsräumen für die Mitarbeitenden. Die vergleichbaren Anfallstellen umfassen zudem weiterhin auch insbe-
sondere öffentliche Gebäude, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. 

In Satz 1 wird auf die Definition „Gastgewerbe“ in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der EU-Verpackungsverord-
nung verwiesen. Durch diesen Verweis entsteht keine inhaltliche Veränderung. Die Ergänzung dient der Klarstel-
lung und stellt den Bezug auf Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung her. 

Der Begriff Raststätten umfasst wie bisher nur die bewirtschafteten Raststätten.  

Zu Absatz 8 
Absatz 8 enthält eine Begriffsbestimmung für die bislang in § 3 Absatz 16 des Verpackungsgesetzes definierten 
Systeme. Die Definition ist erforderlich, da für Systeme, die die erweiterte Herstellerverantwortung für Hersteller 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen wahrnehmen, nach diesem Gesetz andere Vorschriften gelten als für 
sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung.  

Systeme sind eine Form der Organisationen für erweiterte Herstellerverantwortung, die die erweiterte Herstel-
lerverantwortung ausschließlich für Verpackungen wahrnehmen dürfen, für die eine Pflicht zur Beteiligung an 
einer Organisation für Herstellerverantwortung gilt (systembeteiligungspflichtige Verpackungen). Systeme wer-
den dabei künftig als Organisation für Herstellerverantwortung nach Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 66 
der EU-Verpackungsverordnung definiert, die darüber hinaus die bislang in § 3 Absatz 16 des Verpackungsge-
setzes enthaltenen Tatbestandsmerkmale erfüllen. Die Definition wurde dabei entsprechend der nunmehr in der 
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EU-Verpackungsverordnung und diesem Paragrafen genutzten Begrifflichkeiten angepasst. Nach Artikel 3 Ab-
satz 1 Nummer 66 muss eine Organisation für Herstellerverantwortung immer für mehrere Hersteller die Erfül-
lung der Verpflichtung im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung organisieren. 

Zu Absatz 9 
Absatz 9 ergänzt die Begriffsbestimmung in Absatz 8.  

Zu Absatz 10 
Der Begriff der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung wird in Absatz 10 als Organisation für Her-
stellerverantwortung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 66 der EU-Verpackungsverordnung 
in Abgrenzung zum Begriff „System“ nach Nummer 8 definiert. Die Definition ist erforderlich, um hinsichtlich 
dieser Organisationen für Herstellerverantwortung Regelungen treffen zu können, die von für Systeme geltenden 
Vorschriften abweichen. Systeme nach Nummer 8 fallen auch dann nicht unter die „sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung“, wenn sie die Zulassungsvoraussetzungen für Systeme nach § 20 noch nicht, nicht, oder 
nicht mehr erfüllen. Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung können grundsätzlich die erweiterte 
Herstellerverantwortung nicht für systembeteiligungspflichtige Verpackungen übernehmen, da ausschließlich 
Systeme mit der Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung dieser Verpackungen betraut werden 
können. Eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung muss nach der Definition in Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 66 der EU-Verpackungsverordnung für mehrere Hersteller, also mindestens zwei, die Erfüllung der Ver-
pflichtung im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung für nicht systembeteiligungspflichtige Verpa-
ckungen organisieren. Juristische Personen, die sowohl die Pflichten von Systemen als auch von sonstigen Orga-
nisationen für Herstellerverantwortung übernehmen, benötigen Zulassungen nach beiden Vorschriften, d. h. so-
wohl nach § 19 als auch nach § 22. Dabei muss sichergestellt sein, dass eine organisatorische Trennung zwischen 
den beiden Tätigkeitsbereichen besteht, die es insbesondere ermöglicht, dass die Nachweisführung der jeweils 
maßgeblichen beteiligten, gesammelten und verwerteten Verpackungen erfolgen kann. 

Zu Absatz 11 
Der Begriff des Anfallortes wird in Abgrenzung zu dem bereits etablierten und auch im bisherigen Verpackungs-
gesetz verwendeten Begriff der vergleichbaren Anfallstellen definiert. Anfallorte sind diejenigen Orte, an denen 
Verpackungsabfälle bei Wirtschaftsakteuren zur Abholung bereitgestellt werden, die von sonstigen Organisatio-
nen für Herstellerverantwortung abgefahren werden. 

Zu Absatz 12 
Die Begriffsbestimmung entspricht der Definition im bisherigen § 3 Absatz 17 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 13 
Die Begriffsbestimmung entspricht inhaltlich der Definition im bisherigen § 3 Absatz 19 des Verpackungsgeset-
zes. Die sprachlichen Anpassungen dienen lediglich der Klarstellung, wie sich das werkstoffliche Recycling in 
die Abfallhierarchie einfügt. In Abgrenzung zu den Begriffen „stoffliches Recycling“ und „hochwertiges Recyc-
ling“ In Artikel 3 Absatz 1 Nummer 40 und 41 der EU-Verpackungsverordnung ist das werkstoffliche Recycling 
dahingehend restriktiver, als das die chemische Struktur des Materials im Recyclingprozess erhalten bleibt. Der 
Begriff ermöglicht werkstoffliche Recyclingverfahren explizit gegenüber sonstigen Verfahren abzugrenzen.  

Zu Absatz 14 
Die Begriffsbestimmung entspricht teilweise der Definition im bisherigen § 3 Absatz 18 des Verpackungsgeset-
zes. Zur Vereinheitlichung mit der Formulierung in § 48 wird das Wort „Verpackungsregister“ in der Bezeich-
nung ergänzt. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht. 

Die Zentrale Stelle wurde bereits aufgrund des bisherigen § 24 Absatz 1 des bisherigen Verpackungsgesetzes 
errichtet. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist nach § 48 Absatz 1 beizubehalten und im Falle einer Auflö-
sung neu zu errichten.  

Zu Absatz 15 
Die Begriffsbestimmung der Finanzierungsvereinbarung entspricht teilweise der bisherigen Legaldefinition im 
bisherigen § 25 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes. Diese wird inhaltlich erweitert und bezieht sich fortan 
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neben den vertraglichen Vereinbarungen der Zentralen Stelle Verpackungsregister mit den Systemen und Betrei-
bern von Branchenlösungen nach § 50 Absatz 1 Satz 2 zusätzlich auf diejenigen mit den sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung und Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2. Hinsichtlich der Begründung der hinzutretenden inhaltlichen Vorgaben für die Finanzie-
rungsvereinbarungen wird auf die Begründung zu den §§ 50 bis 53 verwiesen. 

Zu Absatz 16 
Die Begriffsbestimmung entspricht der Definition im bisherigen § 3 Absatz 15 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 17 
Die Begriffsbestimmung entspricht in ihrem Umfang der bisherigen Definition des Herstellers in § 3 Absatz 14 
des Verpackungsgesetzes.  

Zu Absatz 18 
Die Begriffsbestimmung entspricht in ihrem Umfang der bisherigen Definition des Vertreibers in § 3 Absatz 12 
des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 19 
Die Begriffsbestimmung entspricht der Definition im bisherigen § 3 Absatz 4a des Verpackungsgesetzes. Sie ba-
siert auf der Definition „Einwegkunststoffartikel“ aus Artikel 3 Nummer 2 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie.  

Zu Absatz 20 
Die Begriffsbestimmung entspricht der Definition im bisherigen § 3 Absatz 4b des Verpackungsgesetzes. 

Zu Teil 2 (Bewirtschaftung von Verpackungen und Verpackungsabfällen) 

Zu Kapitel 1 (Bereitstellung von Verpackungen im Bundesgebiet) 

Zu § 4 (Kennzeichnung zur Identifizierung des Verpackungsmaterials) 
Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 6 des Verpackungsgesetzes. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung gilt Artikel 8 Absatz 2 der EU-Verpa-
ckungsrichtlinie zunächst fort. § 4 setzt daher weiterhin diese Vorgaben der EU-Verpackungsrichtlinie und die 
Entscheidung 97/129/EG der Europäischen Kommission zur Festsetzung eines Kennzeichnungssystems für Ver-
packungsmaterialien vom 28. Januar 1997 um.  

Mittelfristig beansprucht Artikel 12 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung Anwendungsvorrang. Dement-
sprechend wird bei Kenntnis des Zeitpunkts der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der EU-Verpackungsver-
ordnung (ab dem 12. August 2028 oder ab 24 Monaten ab Inkrafttreten der in Artikel 12 Absatz 6 oder 7 der EU-
Verpackungsverordnung genannten Durchführungsrechtsaktes, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) 
geregelt werden, dass § 4 zu diesem dann bestimmten Zeitpunkt außer Kraft tritt. 

Zu § 5 (Beauftragung Dritter und Bevollmächtigung) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 35 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. Die Regelung dient 
– wie ihre Vorgängerregelungen – insbesondere der Klarstellung gegenüber ausländischen Akteuren, dass be-
stimmte gesetzliche Verpflichtungen durch einen beauftragten Dritten erfüllt werden können (vgl. Bundestags-
drucksache 13/10943 S. 28). Eine Beauftragung Dritter zur Pflichterfüllung ist unabhängig von der vorliegenden 
Regelung bereits nach den Vorschriften des Zivilrechts möglich. Im Übrigen wird auf die Gesetzesbegründungen 
zu den Vorgängerregelungen, wie § 35 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes, § 33 des Verpackungsgesetzes in der 
Vorgängerfassung und § 11 der Verpackungsverordnung in den Bundestagsdrucksachen 19/27634 S. 84; 
18/11274 S. 135 und 13/10943 S. 28 verwiesen. Satz 1 nennt fortan zur Klarstellung zusätzlich ausdrücklich auch 
die Verpflichteten der EU-Verpackungsverordnung. Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 35 Ab-
satz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht teilweise dem bisherigen § 35 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Wie zuvor der bisherige 
§ 35 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes dient Absatz 2 der Umsetzung der Vorgaben aus Artikel 8a Absatz 5 
Unterabsatz 3 der EU-Abfallrahmenrichtlinie (vgl. Bundestagsdrucksache 19/27634 S. 84).  

Im Unterschied zur Vorgängerregelung werden die betroffenen Hersteller ohne Niederlassung im Bundesgebiet 
in den Sätzen1 und 2 fortan zur Beauftragung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung 
verpflichtet. Die Pflicht in Satz 1 dient der Ergänzung von Artikel 45 Absatz 3 Satz 1 der EU-Verpackungsver-
ordnung, welcher in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Hersteller zur Benennung eines Bevollmäch-
tigten für die erweiterte Herstellerverantwortung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 20 der EU-Verpackungsver-
ordnung verpflichtet. Die Benennung als Bevollmächtigter für die erweiterte Herstellerverantwortung schließt 
originär gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 20 und Artikel 45 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung lediglich 
die Verpflichtungen gemäß Kapitel VIII der EU-Verpackungsverordnung ein. Satz 1 verpflichtet die von Arti-
kel 45 Absatz 3 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung erfassten Hersteller, den von ihnen beauftragten Bevoll-
mächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung zusätzlich mit der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen 
nach diesem Gesetz zu beauftragen. Diese Erweiterung gewährleistet ein einheitliches Vorgehen und dient dem 
Zweck, den Vollzug von nationalen Herstellerpflichten gegenüber in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 
Herstellern zu vereinfachen. Durch die Beauftragung eines Verantwortlichen vor Ort wird das Risiko verringert, 
dass sich Hersteller aus anderen Mitgliedstaaten ihren Pflichten vollständig entziehen und die darauffolgenden 
Bußgelder nicht vollstreckt werden können. 

Satz 2 dient der Umsetzung und Ergänzung der Öffnungsklausel nach Artikel 45 Absatz 3 Satz 2 der EU-Verpa-
ckungsverordnung. Gemäß Artikel 45 Absatz 3 Satz 2 der EU-Verpackungsverordnung können die Mitgliedstaa-
ten vorsehen, dass in Drittländern niedergelassene Hersteller bei der erstmaligen Bereitstellung von Verpackun-
gen oder verpackten Produkten auf dem Markt in ihrem Hoheitsgebiet durch eine schriftliche Vollmacht einen 
Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung benennen. Von dieser Öffnungsklausel wird Ge-
brauch gemacht. Die Regelung dient der Gleichstellung und Gleichbehandlung von in einem anderen Mitglied-
staat niedergelassenen Herstellern und von in einem Drittstaat niedergelassenen Herstellern. Ziel der nationalen 
Verpflichtung ist es, entsprechend der Begründung zu Satz 1, den Vollzug von Herstellerpflichten auch in Bezug 
auf Verpackungen aus Drittändern zu vereinfachen.  

Zu Absatz 3 
Die Sätze 1 und 2 entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen § 35 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Verpackungsge-
setzes. Zur Begründung wird auf die Bundestagsdrucksache 19/27634 S. 84 verwiesen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt die Beauftragung des Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung. Die Regelung 
entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 35 Absatz 2 Satz 4 und 5 des Verpackungsgesetzes. Bei den vorge-
nommenen Änderungen handelt es sich um eine Anpassung an die an Formulierung und der damit einhergehenden 
Systematik der Beauftragung nach in Artikel 45 Absatz 3 Satz 2 der EU-Verpackungsverordnung. Die Beauftra-
gung hat bei der erstmaligen Bereitstellung von Verpackungen oder verpackten Produkten durch eine schriftliche 
Vollmacht in deutscher Sprache zu erfolgen. Des Weiteren ist der Bevollmächtigte für die erweiterte Herstel-
lerverantwortung gemäß Absatz 5 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 im Rahmen der Registrierung 
bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu benennen, wobei der Hersteller unter anderem die schriftliche 
Beauftragung vorzulegen hat. Hinsichtlich des Verfahrens zur Beauftragung und Benennung des Bevollmächtig-
ten für die erweiterte Herstellerverantwortung wird vorliegend eine schlanke Regelung gewählt. Vor dem Hinter-
grund des Zwecks der Verpflichtung zur Benennung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverant-
wortung, den Vollzug der Herstellerpflichten von im Ausland niedergelassenen Herstellern möglichst effektiv zu 
gestalten, käme auch ein formelles Zulassungsverfahren für Bevollmächtigte für die erweiterte Herstellerverant-
wortung in Betracht. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 regelt die Modalitäten der Benennung des Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung. 
Die Benennung erfolgt – wie bisher – gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister im Rahmen der Re-
gistrierung nach § 6 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Hierzu zählt auch die Änderungsmitteilung nach 
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§ 6 Absatz 1 Satz 2 und 3. Absatz 4 dient diesbezüglich der Klarstellung. Um die Aktualität der der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister vorliegenden Informationen sicherzustellen, sind Änderungen und die Beendigung der 
Beauftragung dieser nach § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 unverzüglich mitzuteilen. Eine Bestätigung über die Benen-
nung erteilt die Zentrale Stelle Verpackungsregister bisher bereits. Die Benennung eines Bevollmächtigten gehört 
zu den Stammdaten der Registrierung. Hersteller erhalten bereits jeweils eine Bestätigung über die Änderung der 
Stammdaten. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 regelt das Ende einer Beauftragung und Benennung. Beides ist der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
mitzuteilen und wird erst durch Bestätigung wirksam. Der Bevollmächtigte bleibt jedoch auch nach Beendigung 
der Beauftragung für die Erfüllung der Verpflichtungen verantwortlich, die während der Zeit seiner Beauftragung 
entstanden sind. Informationen über die Bevollmächtigung sind von der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
nach § 6 Absatz 4 Satz 1 zu veröffentlichen. 

Zu § 6 (Registrierung; zuständige Behörde) 
Das bereits aktuell in Deutschland bestehende Verpackungsregister bleibt in seiner bereits bisher etablierten Form 
zunächst bestehen. Insoweit wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 ab Seite 92 und die 
Bundestagsdrucksache 19/27634 ab Seite 65 verwiesen. Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung, der die Ver-
pflichtung zur Etablierung eines Registers mit bestimmten verpflichtenden inhaltlichen Vorgaben trifft, entfaltet 
erst spätestens 18 Monate nach dem Inkrafttreten des Durchführungsrechtsaktes nach Artikel 44 Absatz 14 der 
EU-Verpackungsverordnung Wirkung. Zuvor trifft die EU-Verpackungsverordnung keine Regelungen zu einem 
Register über Verpackungshersteller, sodass hier kein Konflikt zwischen der EU-Verpackungsverordnung und 
dem nationalen Recht besteht. 

Das bereits etablierte Verpackungsregister dient der Umsetzung von Artikel 8a Absatz 5 der EU-Abfallrahmen-
richtlinie als Teil des geeigneten Überwachungs- und Durchsetzungsrahmens zur Einhaltung der Pflichten der 
erweiterten Herstellerverantwortung. Insofern wäre ein Wegfall des Registers nicht mit dem europäischen Recht 
vereinbar. Eine Vorwegnahme der Regelungen des Artikels 44 der EU-Verpackungsverordnung ist nicht möglich, 
da notwendige Details im Durchführungsrechtsakt nach Artikel 44 Absatz 14 EU-Verpackungsverordnung fest-
gelegt werden und folglich noch nicht bekannt sind. 

Die bisher bestehenden Vorschriften zum Register werden so angepasst, dass sie mit den übrigen Vorgaben in der 
EU-Verpackungsverordnung, insbesondere Begriffsbestimmungen, möglichst konsistent sind. Nachdem der 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 44 Absatz 14 der EU-Verpackungsverordnung erlassen wurde, muss das 
nationale Register binnen 18 Monaten an die dann geltenden Regelungen dieses Durchführungsbeschlusses und 
des Artikels 44 der EU-Verpackungsverordnung angepasst werden. Das bisherige Register wird dann durch das 
neue, gemäß der EU-Verpackungsverordnung gestaltete Register abgelöst. 

Zu Absatz 1 
Die Begriffsbestimmungen des Verpackungsgesetzes werden von den Begriffsbestimmungen der EU-Verpa-
ckungsverordnung abgelöst. Der Adressatenkreis der Vorschriften zur Registrierung verändert sich infolgedessen. 
Es wird nicht mehr an die Hersteller von mit Ware befüllten Verpackungen angeknüpft, sondern an die Hersteller 
im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung. Diese Begriffsbestimmung wird 
gemäß Artikel 44 Absatz 2 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung eingeschränkt auf die Hersteller, die im Bun-
desgebiet je nach Fall des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung Verpackungen oder 
verpackte Produkte erstmals bereitstellen oder verpackte Produkte auspacken. Ein Hersteller kann nach den Be-
griffsbestimmungen in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 und 22 der EU-Verpackungsverordnung nicht gleichzeitig 
Verbraucher sein. Damit entspricht der Adressatenkreis bereits jetzt dem zukünftig in Artikel 44 der EU-Verpa-
ckungsverordnung adressierten Kreis. Die Einschränkung des Adressatenkreises verhindert, dass mehrere Her-
steller im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung, die aus verschiedenen Mit-
gliedstaaten stammen, sich hinsichtlich derselben Verpackung oder hinsichtlich desselben verpackten Produkts 
registrieren müssen. Ausländische Hersteller sind von dieser Pflicht zur Registrierung umfasst, wenn sie nach 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe c und d der EU-Verpackungsverordnung Transport-, Service- oder Pri-
märproduktionsverpackungen direkt an Endabnehmer erstmals bereitstellen.  
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Die Regelung knüpft an das Bereitstellen von Verpackungen durch den Hersteller an. Darin inkludiert ist auch, 
wenn ein Hersteller insbesondere nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe b oder d ein verpacktes Produkt 
bereitstellt. Mit der Bereitstellung von verpackten Produkten durch diese Hersteller wird jeweils notwendiger-
weise auch eine Verpackung bereitgestellt. Dies gilt auch für weitere Vorschriften, in denen Pflichten der Her-
steller an das Bereitstellen von Verpackungen anknüpfen.  

Satz 3 stellt klar, dass die Änderungsmitteilungen nach Satz 2 – wie bisher – auch Änderungen und eine Beendi-
gung der Beauftragung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung umfassen. 

Zu Absatz 2 
Satz 1 entspricht im Wesentlichen der Vorgängerregelung im bisherigen § 9 Absatz 2 Satz 1 des Verpackungsge-
setzes.  

Die Bevollmächtigung durch ausschließlich im Ausland ansässige Hersteller ist künftig in § 5 Absatz 2 geregelt, 
daher werden die Verweise angepasst. Aufgrund der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 19 der 
EU-Verpackungsverordnung, welche den „Bevollmächtigten“ als eine Person definiert, die ausschließlich von 
dem Erzeuger zur Erfüllung dessen Pflichten beauftragt wird, kann der Begriff des Bevollmächtigten im Zusam-
menhang mit den Pflichten des Herstellers gemäß dem bisherigen § 35 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes nicht 
beibehalten werden. Dieser wird daher fortan gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 20 der EU-Verpackungsverord-
nung als Bevollmächtigter für die erweiterte Herstellerverantwortung bezeichnet. Zudem wird in Absatz 2 als 
Änderung gegenüber dem bisherigen § 9 Absatz 2 Nummer 2 des Verpackungsgesetzes auf die Verpflichtung zur 
Beauftragung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung Bezug genommen. Eine Pflicht 
zur Bevollmächtigung war im bisherigen § 35 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes nicht vorgesehen. Hinsichtlich 
der Begründung der neu eingeführten Pflicht wird auf die Begründung zu § 5 Absatz 2 verwiesen. Hersteller, die 
ausschließlich im Ausland ansässig sind und im Rahmen der Registrierung vorsätzlich oder fahrlässig keinen 
Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerverantwortung bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister benen-
nen oder nach Absatz 1 Satz 2 keine diesbezüglich erforderliche Änderungsmitteilung einreichen, begehen gemäß 
§ 66 Absatz 1 Nummer 1 und 2 eine Ordnungswidrigkeit. In Nummer 6 wurde der Verweis auf die Nummern 1 
bis 6 des § 39 Absatz 1 Satz 1 gestrichen, da dieser entbehrlich ist. Inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus 
nicht.  

Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 9 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Verpackungsgesetzes. Neu 
eingefügt wird Satz 3, der eine Satz 2 entsprechende Regelung für den Fall, dass Hersteller nach § 39 Absatz 1 
Satz 1 ihre erweiterte Herstellerverantwortung ausschließlich durch Beteiligung an einer oder mehreren sonstigen 
Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 3 Absatz 10 erfüllen, vorsieht.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich den Regelungen des bisherigen § 9 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. Die Pflicht 
zur Nutzung des von der Zentralen Stelle Verpackungsregister zur Verfügung gestellten elektronischen Datenver-
arbeitungssystem bezieht sich dabei auch auf die nach Absatz 2 Satz 2 bis 4 abzugebenden Erklärungen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht weitgehend der Vorgängerregelung. im bisherigen § 9 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes. 
Lediglich Satz 4 wurde neu angefügt. Darin wird geregelt, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister Regist-
rierungen, deren Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht oder nicht mehr vorliegen, widerrufen kann. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob diese Voraussetzungen von Anfang an nicht vorlagen, nachträglich entfallen sind 
oder sich durch Gesetzesänderung erledigt haben. Die Eigenschaft als Hersteller gilt als Registrierungsvorausset-
zung. Insbesondere umfasst sind auch Registrierungen von (juristischen oder natürlichen) Personen, die unter dem 
bisherigen Verpackungsgesetz als Hersteller galten und nach der EU-Verpackungsverordnung keine Hersteller 
mehr sind. 

Zu Absatz 5 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist nach Absatz 5 berechtigt, die Registrierung zu widerrufen, soweit 
wenn die Voraussetzungen für die Registrierung nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise nicht vorliegen. 
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Zu Absatz 6 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister wird aus Transparenzgründen bereits jetzt als zuständige Behörde für die 
Führung des Registers nach Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung festgelegt. 

Zu § 7 (Systembeteiligungspflicht) 
§ 7 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 7 des Verpackungsgesetzes. Die rechtliche Grundlage auf EU-
Ebene findet sich fortan in der Öffnungsklausel nach Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 der EU-Verpackungsverordnung.  

Im Unterschied zur Vorgängerregelung im bisherigen Verpackungsgesetz ist die generelle Möglichkeit für Her-
steller von Serviceverpackungen, die Systembeteiligungspflicht für diese Verpackungen gemäß dem bisherigen 
§ 7 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes auf die Vorvertreiber vor zu verlagern, nicht mehr enthalten. Der Anwen-
derkreis für die Möglichkeit der Vorverlagerung wird beschränkt auf die Fälle, in denen abweichend von der 
Herstellerdefinition in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung auf Grund der Regelun-
gen des Artikels 21 ein Vertreiber als Hersteller gilt. Eine Vorverlagerung der Systembeteiligungspflicht findet 
fortan bereits aufgrund der angepassten Begriffsbestimmung der systembeteiligungspflichtigen Verpackung nach 
§ 3 Absatz 6 in Verbindung mit dem neuen Herstellerbegriff nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a 
und c der EU-Verpackungsverordnung statt, welche fortan nicht mehr bei jeder Verpackungsart auf die Verpa-
ckung im befüllten Zustand abstellt. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den Begriffs-
bestimmungen der systembeteiligungspflichtigen Verpackung im bisherigen § 3 Absatz 8 des Verpackungsgeset-
zes und derjenigen in diesem Gesetz wird auf die Begründung zu § 3 Absatz 6 verwiesen. Hersteller einer sys-
tembeteiligungspflichtigen Serviceverpackung ist gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a und c der 
EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit § 3 Absatz 6 der Hersteller der Verpackung selbst und nicht wie 
etwa bei der Verkaufsverpackung der Hersteller des verpackten Produkts. Eine Übertragung der Herstellerpflich-
ten nach den bisherigen §§ 9 bis 11 des Verpackungsgesetzes gemäß dem bisherigen § 7 Absatz 2 Satz 3 des 
Verpackungsgesetzes ist fortan entbehrlich. Der Adressatenkreis der den bisherigen §§ 9 bis 11 des Verpackungs-
gesetzes entsprechenden Pflichten entspricht dem der Systembeteiligungspflicht nach Absatz 1 Satz 1.  

Durch dieses Ergebnis werden auch weiterhin kleine und mittlere Betriebe, wie Marktstände oder Imbisse entlas-
tet (vgl. Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 88). 

Eine Entlastung von Kleinstunternehmen findet zusätzlich über die Ausnahme nach Artikel 3 Absatz 1 Num-
mer 13 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung statt, welche diese unter bestimmten Voraussetzungen aus 
der Begriffsbestimmung des Erzeugers und den damit einhergehenden Pflichten herausnimmt. 

Verbote bestimmter Tätigkeiten nach dem bisherigen § 7 Absatz 7 des Verpackungsgesetzes finden sich fortan in 
§ 13.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 7 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. Aufgrund der neuen Begriffsbestim-
mungen zum Hersteller und der systembeteiligungspflichtigen Verpackung ändert sich jedoch fortan teilweise der 
Adressatenkreis. Zudem hat die Systembeteiligung künftig vor der erstmaligen Bereitstellung im Bundesgebiet 
zu erfolgen. Die Formulierung knüpft, wie auch an anderen Stellen des Gesetzes, an die in Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 11 der Verordnung (EU) 2025/40 definierte „Bereitstellung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats“ an. 
Dabei wird das „Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats“ konkret als „Bundesgebiet“ bezeichnet. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen der Regelung des bisherigen § 7 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Der 
Anwenderkreis wird beschränkt auf die Fälle, in denen abweichend von der Herstellerdefinition in Artikel 3 Ab-
satz 1 Nummer 1 der EU-Verpackungsverordnung aufgrund der Regelungen des Artikels 21 ein Vertreiber als 
Hersteller gilt. Im Ergebnis entspricht dies im Wesentlichen der Vorgängerregelung. Die Pflicht nach Satz 2 be-
zieht sich dabei nur auf Verpackungen, für die Betreiber von Branchenlösungen und Hersteller, die die Erfüllung 
ihrer erweiterten Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen, auch die Herstellereigenschaft besitzen. Im 
Falle von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a und c der EU-Verpackungsverordnung bezieht sie sich 
somit auf erstmals bereitgestellte Verpackungen, im Falle von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe b und d 
der EU-Verpackungsverordnung auf Verpackungen, in denen verpackte Produkte erstmals bereitgestellt werden. 
Auf die Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 90 wird verwiesen.  
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 7 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes Hinsichtlich der Be-
gründung wird daher auf die dazugehörige Gesetzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 88. 
verwiesen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 7 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes. Hinsichtlich der Begrün-
dung wird daher auf die entsprechende Gesetzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 89 ver-
wiesen. Die vorgenommenen Änderungen beruhen auf der Ablösung der Regelungen zur Genehmigung der Sys-
teme nach dem bisherigen § 18 des Verpackungsgesetzes durch die Regelungen zur Zulassung nach § 20 in Ver-
bindung mit Artikel 47 der EU-Verpackungsverordnung. Der Widerruf der Zulassung ergibt sich unmittelbar aus 
Artikel 45 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung und § 20 Absatz 5. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
Wirksamkeit ergibt sich aus § 20 Absatz 5 und dem Verwaltungsverfahrensgesetz.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 7 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. Hinsichtlich der Begründung wird 
daher auf die entsprechende Gesetzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 89 verwiesen. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 7 Absatz 6 des Verpackungsgesetzes. Hinsichtlich der Begründung wird 
daher auf die entsprechende Gesetzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 90 verwiesen. 

Zu § 8 (Branchenlösungen) 

Zu den Absätzen 1 und 2 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der entsprechenden Regelung des bisherigen § 8 Absatz 1 des Verpackungs-
gesetzes. Begrifflichkeiten wurden an die EU-Verpackungsverordnung angepasst. Für eine bessere Lesbarkeit 
wurde der ursprüngliche Absatz in mehrere Absätze untergliedert Darüber hinaus wird auf die Begründung der 
Bundestagsdrucksachen 18/11274, S. 90 und 19/27634, S. 64 verwiesen.  

Der Anforderung des Artikels 47 der EU-Verpackungsverordnung, wonach Hersteller, die ihrer erweiterten Her-
stellerverantwortung individuell nachkommen und Organisationen für Herstellerverantwortung eine Zulassung 
beantragen müssen, wird mit Satz 4 nachgekommen. Da es sich bei Branchenlösungen unabhängig davon, ob sie 
von einem oder mehreren Herstellern getragen werden um Strukturen handelt, die Sammlung und Verwertung 
von Verpackungsabfällen, die an verschiedenen Orten als Abfall anfallen, sind sie in Struktur und Funktion näher 
an einer Organisation für Herstellerverantwortung als an einem Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverant-
wortung individuell wahrnimmt. Insofern ist es sachgerecht, dass Branchenlösungen die Zulassungsanforderun-
gen der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung entsprechend § 22 erfüllen müssen.  

Der Anwendungsbereich, in dem Branchenlösungen aktiv werden können, ist begrenzt. Da Branchenlösungen 
ausschließlich die Sammlung und Verwertung von Abfällen an vergleichbaren Anfallstellen übernehmen dürfen, 
ist es nicht erforderlich, dass sie in jedem Bundesland ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Die im bisherigen 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes geregelten Anforderungen müssen dabei zusätzlich zu den in § 19 
dargelegten Zulassungsanforderungen nachgewiesen werden. Der Nachweis dieser Anforderungen ist zwingend 
erforderlich, da diese Anforderungen spezifisch für Branchenlösungen entwickelt wurden. Die Einhaltung ist er-
forderlich um die Sammlung und Verwertung der Verpackungsabfälle zu gewährleisten. Die Anforderungen der 
Ziffern 1 bis 3 und der Satz 2 in Absatz 3 entsprechen den bisherigen Anforderungen, die Branchenlösungen im 
Rahmen der Anzeige einer Branchenlösung gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu erfüllen hatten 
(§ 8 Absatz 1 und 2 Verpackungsgesetz). Auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 19/27634, S. 90 f. 
wird verwiesen.  

Das Erfordernis für Branchenlösungen, eine Zulassung zu erlangen, dient der europarechtskonformen Umsetzung 
der Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung in nationales Recht. Alternativen zum Zulassungsverfahren wer-
den in der EU-Verpackungsverordnung nicht eröffnet, sodass die Umsetzung der Zulassungsanforderungen zwin-
gend erforderlich ist. 
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Absatz 2 ist eine Konkretisierung von Artikel 47 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung. Dort ist bereits fest-
gelegt, dass Hersteller und Organisationen für Herstellerverantwortung bestimmte Informationen unverzüglich 
der zuständigen Behörde mitteilen müssen. Absatz 2 regelt dazu detailliertere Anforderungen und stellt klar, dass 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister hier die zuständige Behörde ist. Anders als im bisherigen § 8 Absatz 2 
des Verpackungsgesetzes muss der Beginn der Branchenlösung nicht mehr angezeigt werden, da dies im Wege 
des Zulassungsverfahrens nach Absatz 1 bereits geschehen ist. 

Zu den Absätzen 3 und 4 
Die Absätze 3 und 4 entsprechen der Regelung im bisherigen § 8 Absatz 3 und 4 des Verpackungsgesetzes. Hin-
sichtlich der Begründung wird auf die Bundestagsdrucksachen 18/11274, S. 91 und 19/27634, S. 64 verwiesen. 

Zu § 9 (Datenmeldungen) 
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 10 des Verpackungsgesetzes. Sie dient der Umset-
zung von Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe 
c der EU-Abfallrahmenrichtlinie, nach welchem Mitgliedstaaten gehalten sind, Berichterstattungssysteme über 
die in Verkehr gebrachten Produkte, die einer erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, zu etablieren. Die 
Meldepflichten nach dem Vorbild des bisherigen § 10 des Verpackungsgesetzes können daher derzeit noch bei-
behalten werden. Das Register nach Artikel 44 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung ist erst bei Vorliegen 
der dort genannten Voraussetzungen national zu erstellen. Die Meldepflichten nach dem Vorbild des bisherigen 
§ 10 des Verpackungsgesetzes können daher vorläufig bis zur Geltung des neuen Datenmeldesystems nach Arti-
kel 44 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung beibehalten werden. Im Übrigen wird auf die Begründung der 
Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 93 ff. verwiesen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 10 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 ist gegenüber dem bisherigen § 10 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes neu. Dieser führt eine Mengen-
schwelle für die Meldepflichten gegenüber der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach Absatz 1 ein. Hat ein 
Hersteller im vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet eine Masse an systembeteiligungspflichtigen Ver-
packungen von insgesamt weniger als 10 Tonnen erstmals bereitgestellt und im Falle von Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2025/40 ausgepackt, ist er von den Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 
und 2 zur laufenden und unterjährigen Meldung befreit. Stattdessen sind Hersteller, die diese Mengenschwelle 
nicht erreichen, verpflichtet, sämtliche Angaben nach Absatz 1 Satz 1 für die von ihnen in einem Kalenderjahr 
erstmals im Bundesgebiet bereitgestellten oder nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) ausgepackten systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bis zum 1. Juni des darauffolgenden Kalender-
jahres an die Zentrale Stelle Verpackungsregister zu übermitteln.  

Die neuen Regelungen nach Absatz 2 sollen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen Bürokratie ab-
bauen. Die Mengenschwelle von 10 Tonnen orientiert sich an derjenigen nach Artikel 44 Absatz 8 der EU-Ver-
packungsverordnung.  

Die in Absatz 2 neu eingefügte Regelung ist Ergebnis der Überprüfung der Pflichten nach dem bisherigen Verpa-
ckungsgesetz auf Möglichkeiten zur bürokratischen Entlastung der verpflichteten Akteure, die im Rahmen der 
Erstellung dieses Gesetzes stattgefunden hat. Zur Unterstützung wurden hierbei insbesondere die Rückmeldungen 
aus der Länder- und Verbändeanhörung und der Praxischeck zur Bürokratieentlastung im Lebensmittelhandwerk, 
der durch Bundeswirtschaftsministerium, Bundeslandwirtschaftsministerium und Sächsisches Wirtschaftsminis-
terium durchgeführt wurde, herangezogen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 10 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Es wurde lediglich ein 
Verweis auf den neuen Absatz 2 ergänzt.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 10 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu § 10 (Vollständigkeitserklärungen) 
§ 10 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 11 des Verpackungsgesetzes. Er dient der Umsetzung von 
Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 1 Nummer c der EU-
Abfallrahmenrichtlinie, nachdem Mitgliedstaaten gehalten sind, Berichterstattungssysteme über die in Verkehr 
gebrachten Produkte, die einer erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, zu etablieren. Die Meldepflichten 
nach dem Vorbild des bisherigen § 11 des Verpackungsgesetzes können daher vorläufig bis zur Geltung des neuen 
Datenmeldesystems nach Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung beibehalten werden. Im Übrigen wird auf 
die Begründung der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 93 ff. verwiesen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 11 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. Die Aufzählung 
der relevanten Verpackungskategorien wird an die neuen Begrifflichkeiten der EU-Verpackungsverordnung an-
gepasst. Nach der EU-Verpackungsverordnung fallen etwa Serviceverpackungen und Verpackungen für den 
elektronischen Handel, die bislang unter den Begriff der Versandverpackungen gefasst wurden, anders als im 
Verpackungsgesetz, nicht unter den Begriff der Verkaufsverpackungen. Verpackungen für den elektronischen 
Handel sind nach der EU-Verpackungsverordnung eine Unterkategorie der Transportverpackungen. Sie werden 
daher fortan zusätzlich aufgeführt (vgl hierzu auch die Begründung zu der Begriffsbestimmung für „systembetei-
ligungspflichtige Verpackungen“). 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 11 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes.  

Zur Ergänzung der Serviceverpackungen und Verpackungen für den elektronischen Handel in Satz 1 Nummer 2 
wird auf die Begründung von Absatz 1 verwiesen. Anstelle des privaten Endverbrauchers wird in Nummer 2 auf 
die typischerweise an vergleichbaren Anfallstellen oder beim Verbraucher in privaten Haushaltungen als Abfall 
anfallenden Verpackungen abgestellt. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 11 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 4 
Die Schwellenwerte nach Satz 1 können jedenfalls bis zur Geltung der neuen Meldepflichten nach Artikel 44 der 
EU-Verpackungsverordnung bestehen bleiben. Die einzelnen Schwellenwerte wurden aus Gründen der besseren 
Verständlichkeit in Nummern gegliedert. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht. 

In Satz 2 wird lediglich klarstellend ergänzt, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister oder die zuständige 
Landesbehörde jederzeit auch unabhängig von den Schwellenwerten nach Satz 1 eine Vollständigkeitserklärung 
verlangen kann. Der Hersteller hat diesem Verlangen innerhalb einer von der Zentralen Stelle Verpackungsregis-
ter oder der Landesbehörde gesetzten angemessenen Frist nachzukommen. Wie bereits bisher vom Gesetzgeber 
beabsichtigt, ist dafür weder das Unter-, noch das Überschreiten der Schwelle zu beweisen.  

Zu § 11 (Ausnahmen von der Systembeteiligungspflicht) 
§ 11 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 12 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Aufgrund der struktu-
rellen Änderungen in diesem Gesetz gegenüber dem bisherigen Verpackungsgesetz wird fortan nicht mehr auf 
den betreffenden Abschnitt, sondern die konkreten Regelungen in den §§ 7 bis 10 verwiesen. Die Ausnahme in 
dem bisherigen § 12 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes wird in veränderter Form in Nummer 4 übernommen. 
Durch diese Änderung sind fortan auch Hersteller, deren Verpackungen nachweislich ausschließlich im Ausland 
an den Endabnehmer abgegeben werden, zur Registrierung nach § 9 verpflichtet. Ziel ist ein Gleichlauf mit den 
Zulassungsvorschriften.  

Der Begriff des Endverbrauchers wird aufgrund der fortan geltenden Begriffsbestimmung nach Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 23 der EU-Verpackungsverordnung durch den Begriff des Endabnehmers ersetzt.  
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Zu Nummer 1 
Nummer 1 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 12 Absatz 2 Nummer 1 des Verpackungsge-
setzes. Der Begriff der Mehrwegverpackung und die dazugehörige Begriffsbestimmung nach dem bisherigen § 3 
Absatz 3 des Verpackungsgesetzes wird aufgrund des Begriffs der wiederverwendbaren Verpackung gemäß z. B. 
der Überschrift in Artikel 11 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung nicht in dieses Gesetz übernommen. Dem-
entsprechend wird der Begriff in Nummer 1 fortan durch den Begriff der wiederverwendbaren Verpackung er-
setzt. Da die Begriffsbestimmung der wiederverwendbaren Verpackung im Gegensatz zu der Begriffsbestimmung 
der Mehrwegverpackung nicht das Vorhandensein einer ausreichenden Rücknahme- und Wiederverwendungslo-
gistik mit einem Anreizsystem voraussetzt, wird in Nummer 1 das Bestehen eines Wiederverwendungssystems 
im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 31 der EU-Verpackungsverordnung gefordert. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 12 Absatz 2 Nummer 2 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 12 Absatz 2 Nummer 3 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 regelt in Anlehnung an den bisherigen § 12 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes eine Ausnahme für 
Verpackungen, die nachweislich nicht im Bundesgebiet an den Endabnehmer abgegeben werden. Diese sind wei-
terhin von den Regelungen für systembeteiligungspflichtige Verpackungen befreit. Eine Ausnahme von der Re-
gistrierungspflicht entfällt fortan, um einen Gleichlauf mit den Zulassungsregelungen zu gewährleisten.  

Zu Kapitel 2 (Beschränkung der Bereitstellung und anderer Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen im 
Bundesgebiet) 

Zu § 12 (Beschränkungen der Bereitstellung bestimmter Verpackungen) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 5 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. In diesem bisherigen 
§ 5 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes wurde die Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 1a der EU-Verpackungs-
richtlinie umgesetzt. Dieser wird durch die Öffnungsklausel in Artikel 34 Absatz 1 der EU-Verpackungsverord-
nung abgelöst. Satz 1 stellt eine Umsetzung dieser Öffnungsklausel dar und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 des Verpackungsgesetzes. Zur Begründung von Satz 1 wird daher im Wesentlichen und sinn-
gemäß auf die Gesetzesbegründung zu dem bisherigen § 5 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes in der Bundestags-
drucksache 19/16503 S. 14 ff. verwiesen. 

Verschiedene, für die Regelung maßgebliche Begriffsbestimmungen finden sich nunmehr unmittelbar in der EU-
Verpackungsverordnung. So ist der Begriff der Kunststofftragetasche in Artikel 3 Absatz 55, der Begriff der leich-
ten Kunststofftragetasche in Artikel 3 Nummer 56 und der Begriff der sehr leichten Kunststofftragetaschen in 
Artikel 3 Nummer 57 der EU-Verpackungsverordnung geregelt. 

Die bislang in § 5 Absatz 2 Satz 2 des Verpackungsgesetzes getroffene Regelung ist auf der Grundlage der Öff-
nungsklausel nach Artikel 34 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung zunächst national auch weiterhin zuläs-
sig. 

Ab dem 1. Januar 2030 ist das Inverkehrbringen von sehr leichten Kunststofftragetaschen nach Artikel 25 in Ver-
bindung mit Anhang V Ziffer 6 der EU-Verpackungsverordnung europaweit verboten. Allerdings sind in der 
vorgenannten Regelung sehr leichte Kunststofftragetaschen von dem Verbot des Inverkehrbringens ausgenom-
men, die aus Hygienegründen erforderlich sind oder als Verkaufsverpackung für lose Lebensmittel vorgesehen 
sind, sofern dies zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung beiträgt. Mit Blick auf diese ab dem 1. Januar 
2030 unmittelbar geltenden Regelung nach Artikel 25 in Verbindung mit Anhang V Ziffer 6 der EU-Verpackungs-
verordnung wird die rein nationale Regelung dann obsolet und gestrichen. 
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Zu Absatz 2 
Die Regelung in Absatz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 5 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. Bei den 
Beschränkungen des Inverkehrbringens nach § 3 der Einwegkunststoffverbotsverordnung handelt es sich um eine 
nationale Umsetzung von Artikel 5 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie (vgl. Bundestagsdrucksache 19/27634 
S. 62). Diese gilt weiterhin und hat im Konfliktfall im Rahmen ihres Geltungsbereichs gegenüber den Regelungen 
der EU-Verpackungsverordnung grundsätzlich Vorrang (siehe Erwägungsgrund 180 der EU-Verpackungsverord-
nung). 

Zu Absatz 3  
Die Regelung in Absatz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 4 Nummer 1 des Verpackungsgesetzes. Diese 
übernimmt weiterhin die grundlegenden Anforderungen an die Herstellung und Zusammensetzung von Verpa-
ckungen aus Artikel 9 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 1 der EU-Verpackungsrichtlinie 
(vgl. Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 86), welche gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b der EU-Verpa-
ckungsverordnung bis zum 31. Dezember 2029 fortgelten. Darüber hinaus gilt fortan Artikel 10 Absatz 2 der EU-
Verpackungsverordnung. Dieser regelt die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Leistungskriterien für Ver-
packungen und verbietet Eigenschaften, die lediglich das wahrgenommene Volumen des Produkts vergrößern 
sollen.  

Der bisherige § 4 Nummer 2 bis 4 des Verpackungsgesetzes wurde indes nicht übernommen. Die Nummern 2 
und 4 dienten im Wesentlichen der Umsetzung der EU-Verpackungsrichtlinie (vgl. Bundestagsdrucksache 
18/11274 S. 86), welche durch Artikel 70 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung aufgehoben wurde. Die Re-
gelung des bisherigen § 4 Nummer 3 des Verpackungsgesetzes kann ebenfalls nicht in dieses Gesetz übernommen 
werden, da diese durch die unmittelbar geltende Regelung in Artikel 5 Absatz 1 der EU-Verordnungsverordnung 
ersetzt wird. 

Zu § 13 (Verbot bestimmter Tätigkeiten in Bezug auf Verpackungen) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 2 entspricht der Regelungen des bisherigen Verpackungsgesetzes in § 9 Absatz 5 Satz 1. Satz 2 
entspricht dem bisherigen § 7 Absatz 7 Satz 1 des Verpackungsgesetzes. Das Verbot bezieht sich dabei auf das 
Bereitstellen von Verpackungen. Je nach Anknüpfungspunkt in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpa-
ckungsverordnung kann dies befüllte oder unbefüllte Verpackungen betreffen. Lediglich der Begriff „Versand-
verpackung“ wurde gemäß der neuen Begriffsbestimmung in der EU-Verpackungsverordnung durch „Verpa-
ckung für den elektronischen Handel“ ersetzt. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht. Auf die Bun-
destagsdrucksachen 18/11274 S. 93 und 19/27643 S. 63 und 67 wird verwiesen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 stellt klar, dass die Zulassung nach § 19 Voraussetzung für das erstmalige Bereitstellen von Verpackun-
gen im Bundesgebiet nach § 11 Nummer 4, § 39 Absatz 1 Satz 1 und Verpackungen, die nach § 46 ist. Ist ein 
Hersteller nicht zugelassen und stellt er dennoch erstmals im Bundesgebiet Verpackungen bereit, verhält er sich 
ordnungswidrig. Die Zulassungspflicht entfällt nur dann, wenn der Hersteller seine Pflichten zur Erfüllung der 
erweiterten Herstellerverantwortung an eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung übertragen hat. 
Diese muss gemäß § 22 zugelassen sein. Auf die Übergangsvorschrift in § 68 Absatz 10 wird verwiesen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechen Teilen der bisherigen Regelungen im Verpackungsgesetz in § 7 Absatz 7 und 
§ 9 Absatz 5. Auf die Bundestagsdrucksachen 18/11274 S. 93 und 19/27643 S. 63 und 67 wird verwiesen.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 Satz 1 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelungen in § 7 Absatz 7 Satz 3 und § 9 Absatz 5 
Satz 2 des Verpackungsgesetzes. Auf die Bundestagsdrucksache 19/27643, S. 67 wird verwiesen. 

Die Regelung ist erforderlich, da die Regelungen in Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a in Verbindung 
mit Absatz 7 bis 9 EU-Verpackungsverordnung erst zu einem späteren Zeitpunkt gelten werden. Dieser Zeitpunkt 
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hängt von der Geltung der Registrierungspflicht nach Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung ab, der sich 
nach Artikel 44 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Absatz 14 Unterabsatz 1 richtet. 

Der Begriff Fulfilment-Dienstleister ist in der EU-Verpackungsverordnung nicht definiert, diese verweist jedoch 
mit Artikel 3 Absatz 1 Nummer 71 der EU-Verpackungsverordnung in die Verordnung (EU) 2019/1020 (Markt-
überwachungsverordnung). Die dort in Bezug genommene Definition des Begriffs Fulfilment-Dienstleister in Ar-
tikel 3 Nummer 11 der Marktüberwachungsverordnung entspricht weitestgehend der bisherigen Definition in § 3 
Absatz 14c des Verpackungsgesetzes; der Anwendungsbereich ändert sich insofern kaum.  

Satz 2 weist auf die Regelungen des Unionsrechtes hin, die Anbieter von Online-Plattformen, die Verbrauchern 
den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Herstellern ermöglichen, sowie Fulfilment-Dienstleister zu beachten 
haben.  

Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act) findet in Bezug auf An-
bieter von Online-Plattformen Anwendung, da die Regelungen in Artikel 45 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
und Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung erst zu einem späteren Zeitpunkt gelten werden, siehe dazu die 
Begründung zu Satz 1. 

Bei dem von der Zentralen Stelle Verpackungsregister geführten Register handelt es sich um ein ähnliches öffent-
liches Register im Sinne von Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe d des Digital Services Act. Damit sind Anbieter von 
Online-Plattformen gemäß Artikel 30 Absatz 1 des Digital Services Act verpflichtet sicherzustellen, dass Herstel-
ler diese Online-Plattformen nur dann benutzen können, um bei Verbrauchern in der Union für ihre Produkte zu 
werben und ihnen diese anzubieten, wenn sie vor der Benutzung ihrer Dienste Informationen zur Eintragung im 
von der Zentralen Stelle Verpackungsregister geführten Register, insbesondere die Registrierungsnummer, erhal-
ten haben. Auch die weiteren in Artikel 30 des Digital Services Act enthaltenen Pflichten und Rechtsfolgen sind 
anwendbar. Insbesondere müssen sich die Anbieter von solchen Online-Plattformen gemäß Artikel 2 Unterabsatz 
1 des Digital Services Act nach besten Kräften bemühen, die nach Artikel 30 Absatz 1 des Digital Services Act 
von den Herstellern, die ihre Online-Plattform nutzen wollen, erhaltenen Informationen auf ihre Verlässlichkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen. Bei Hinweisen oder sonstigen Gründen zur Annahme, dass die erhaltenen Infor-
mationen zur Registrierung unrichtig, unvollständig oder nicht auf dem aktuellen Stand sind, müssen die Anbieter 
von Online-Plattformen den Hersteller zur unverzüglichen Abhilfe auffordern. Geschieht dies nicht, so setzen die 
Anbieter der Online-Plattform ihre Dienste in Bezug auf das Angebot von Produkten für Verbraucher in der Union 
für die betreffenden Hersteller zügig aus (Artikel 30 Absatz 3 Unterabsatz 2 des Digital Services Act). 

Weiterhin prüfen müssen der Anbieter einer solchen Online-Plattform nach Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe b der 
EU-Verpackungsverordnung die Selbstbescheinigung des Herstellers, in der bestätigt wird, dass er nur Verpa-
ckungen anbietet, für die die in den Absätzen 1, 2 und 3 des Artikels 45 der EU-Verpackungsverordnung genann-
ten Anforderungen der erweiterten Herstellerverantwortung in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher ansäs-
sig ist, erfüllt sind. Die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt in der Regel durch 
Bescheinigung der Erfüllung der Systembeteiligungspflicht nach § 7 dieses Gesetzes, kann aber je nach Verpa-
ckungsart auch anders erfolgen, beispielsweise durch Nachweis der Einhaltung der Pfand- und Rücknahmepflich-
ten nach § 46. Die Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 45 Absatz 3 betrifft ausschließlich ausländische 
Hersteller. Bei diesen ist darüber hinaus die Benennung eines Bevollmächtigten für die erweiterte Herstellerver-
antwortung nach Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 oder nach § 5 Absatz 2 dieses Gesetzes zu 
bescheinigen. Aufgrund des in Artikel 45 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung enthaltenen Verweises auf 
Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe e des Digital Services Act sind auch hier die in Artikel 30 Absatz 2 bis 7 enthalte-
nen weiteren Pflichten und Rechtsfolgen anwendbar.  

Für Fulfilment-Dienstleister gilt die Pflicht nach Artikel 45 Absatz 7 in Verbindung mit Absatz 4 Buchstabe b der 
EU-Verpackungsverordnung, wobei sich die Rechtsfolgen nach den Absätzen 8 und 9 dieses Artikels richten.  

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister stellt bereits jetzt für Online-Plattformen und Fulfilment-Dienstleister 
die Möglichkeit zur Verfügung, täglich einen Abgleich mit den Registerdaten durchzuführen. Satz 3 soll sicher-
stellen, dass dies auch künftig erfolgt. Dies wurde aus Klarstellungsgründen in der Aufgabe der Zentralen Stelle 
in § 44 Absatz 2 Nummer 1 entsprechend ergänzt. 
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Zu § 14 (Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für schwermetallhaltige 
Kunststoffkästen und -paletten) 
Die §§ 14 bis 18 übernehmen soweit national weiterhin erforderlich bzw. zulässig die Regelungen aus dem bis-
herigen § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummern 2 und 4 sowie den Anlagen 3 und 4 des Verpackungsgesetzes. Die Rege-
lungen der Anlagen 3 und 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes wurden aufgrund neuer Vorgaben zur Rechts-
förmlichkeit von Gesetzen in den Regelungsteil übernommen. Inhaltliche Änderungen ergeben sich hieraus nicht.  

Das bisher national geregelte Beschränkungsverbot nach dem bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungs-
gesetzes ist künftig auf europäischer Ebene in Artikel 5 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 15 Absatz 12 oder Artikel 21, oder mit Artikel 18 Absatz 1 der EU-Verpackungsverord-
nung mit unmittelbarer Geltung in den Mitgliedstaaten geregelt. 

Die Beschränkungen des Inverkehrbringens von Verpackungen und Verpackungsbestandteilen aufgrund der in 
ihnen enthalten Konzentration von Blei, Cadmium, Quecksilber und Chrom VI gemäß dem bisherigen § 5 Ab-
satz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes wird durch die Beschränkung nach Artikel 5 Absatz 1, 4 und 8 in Verbin-
dung mit Artikel 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 12 oder Artikel 21, oder mit Artikel 18 
Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung abgelöst. Die bisherigen Ausnahmen dieser Beschränkungen gemäß 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes können nur teilweise beibehalten werden. 

Die §§ 14 und 17 entsprechen inhaltlich den Regelungen nach dem bisherigen § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 4 des 
Verpackungsgesetzes. Sie können jedenfalls vorläufig noch bestehen bleiben, da die ihnen zugrunde liegenden 
Beschlüsse 2001/171/EG und 2009/292/EG zur Ergänzung der EU-Verpackungsrichtlinie gemäß Artikel 70 Ab-
satz 3 der EU-Verpackungsverordnung in Kraft bleiben und weiterhin gelten, bis sie durch delegierte Rechtsakte, 
die die Europäische Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung erlässt, aufgehoben 
werden. Die §§ 14 bis 16 setzen nunmehr die Vorgaben des Beschlusses 2009/292/EG national um. Die 
§§ 17 und 18 setzen nunmehr die Vorgaben des Beschlusses 2001/171/EG um. 

Die bisherigen Ausnahmen für Mehrwegverpackungen und Verpackungen aus Bleikristallglas gemäß dem bishe-
rigen § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 3 des Verpackungsgesetzes können indes nicht in dieses Gesetz übernommen 
werden. Die Ausnahme für Mehrwegverpackungen nach dem bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Ver-
packungsgesetzes kann wegen der abschließenden Geltung von Artikel 5 Absatz 1, Absatz 4 und Absatz 8 in Ver-
bindung mit Artikel 15 Absatz 1 oder Artikel 18 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung nicht beibehalten wer-
den. Diese beruhte auf einer nationalen Entscheidung (siehe Bundestagsdrucksache 13/10943 S. 28 und 18/11274 
S. 86).  

Die Ausnahmen nach dem bisherigen § 5 Absatz 1 Nummern 2 bis 4 des Verpackungsgesetzes beruhten auf der 
Umsetzung von Artikel 11 der EU-Verpackungsrichtlinie (Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 86). Die EU-Ver-
packungsrichtlinie wird gemäß den Artikeln 70 Absatz 1 und 71 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung ab 
dem Zeitpunkt der Anwendbarkeit der EU-Verpackungsverordnung, d. h. ab dem 12. August 2026, aufgehoben. 
Ab diesem Zeitpunkt gelten Artikel 15 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1, Absatz 4 und Absatz 8 der 
EU-Verpackungsverordnung hinsichtlich der Beschränkung und den dazugehörigen Ausnahmen unmittelbar und 
abschließend in den Mitgliedstaaten – soweit nicht wie für die Inhalte des bisherigen § 5 Absatz 1 Nummern 2 
und 4 des Verpackungsgesetzes Sonderregelungen vorgesehen sind (dazu oben). 

§ 14 übernimmt mit den notwendigen Anpassungen aufgrund der EU-Verpackungsverordnung den Inhalt und die 
Voraussetzungen des bisherigen § 5 Absatz 1 Nummer 2 und der Anlage 3 Nummer 1 und 3 des bisherigen Ver-
packungsgesetzes.  

„Geschlossene und kontrollierte Produktkreisläufe“ sind wie nach der Nummer 2 der Anlage 3 des bisherigen 
Verpackungsgesetzes Kreisläufe, in denen Produkte auf Grund eines kontrollierten Vertriebs- und Mehrwegsys-
tems zirkulieren und in denen die Sekundärrohstoffe nur aus im Kreislauf befindlichen Einheiten stammen, die 
Zugabe von Stoffen, die nicht aus dem Kreislauf stammen, auf das technisch mögliche Mindestmaß beschränkt 
ist, und aus denen die Einheiten nur durch ein zu diesem Zweck zugelassenes Verfahren entnommen werden 
dürfen, um eine möglichst hohe Rückgabequote zu erzielen.  

Wie gemäß Nummer 2 der Anlage 3 des bisherigen Verpackungsgesetzes ist die „bewusste Zugabe“ im Sinne 
von § 14 Nummer 5 der beabsichtigte Einsatz eines Stoffes in der Formel einer Verpackung oder Verpackungs-
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komponente mit dem Ziel, durch sein Vorhandensein in der Verpackung oder Verpackungskomponente ein be-
stimmtes Merkmal, Aussehen oder eine bestimmte Qualität zu erzielen. Nicht als „bewusste Zugabe“ anzusehen 
ist, wenn bei der Herstellung neuer Verpackungsmaterialien Sekundärrohstoffe verwendet werden, die zum Teil 
Metalle enthalten können, die Konzentrationsgrenzwerten unterliegen. 

Als „zufällige Präsenz“ gilt weiterhin das unbeabsichtigte Vorhandensein eines Stoffes in einer Verpackung oder 
Verpackungskomponente 

Zu § 15 (Systemanforderungen für die Rückgabe und Entsorgung von schwermetallhaltigen 
Kunststoffkästen und -paletten) 
§ 15 entspricht inhaltlich der Nummer 4 der Anlage 3 des bisherigen Verpackungsgesetzes.  

Zu § 16 (Konformitätserklärung und Jahresbericht für schwermetallhaltige Kunststoffkästen und -
paletten) 
§ 16 entspricht inhaltlich der Nummer 5 der Anlage 3 des bisherigen Verpackungsgesetzes.  

Zu § 17 (Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2025/40 für bestimmte 
Glasverpackungen) 
Die §§ 17 und 18 entsprechen inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 5 Absatz 1 Nummer 4 und der An-
lage 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes. Änderungen gegenüber den bisherigen Pflichten nach § 5 Absatz 1 
Nummer 4 in Verbindung mit Anlage 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes ergeben sich hieraus nicht. Für wei-
tere Einzelheiten wird auf die Begründung zu § 14 verwiesen.  

Als „bewusste Zugabe“ im Sinne von § 17 Nummer 2 gilt wie nach Nummer 1 der Anlage 4 in Verbindung mit 
Nummer 2 der Anlage 3 des bisherigen Verpackungsgesetzes der beabsichtigte Einsatz eines Stoffes in der Formel 
einer Verpackung oder Verpackungskomponente mit dem Ziel, durch sein Vorhandensein in der Verpackung oder 
Verpackungskomponente ein bestimmtes Merkmal, Aussehen oder eine bestimmte Qualität zu erzielen. Nicht als 
„bewusste Zugabe“ anzusehen ist, wenn bei der Herstellung neuer Verpackungsmaterialien Sekundärrohstoffe 
verwendet werden, die zum Teil Metalle enthalten können, die Konzentrationsgrenzwerten unterliegen. 

Zu § 18 (Kontrolle der Einhaltung des Schwermetallgrenzwertes bei Glasverpackungen) 
§ 18 entspricht inhaltlich Nummer 3 der Anlage 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes.  

Zu Kapitel 3 (Zulassung) 

Zu § 19 (Zulassung von Herstellern) 
§ 19 regelt in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung die Zulassung von Herstellern 
nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen. Soweit die Anforderungen und Einzelheiten des Zulassungs-
verfahrens von denen des für sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung in § 22 vorgesehenen Zulas-
sungsverfahrens abweichen, wird von dem durch Artikel 47 Absatz 2 Satz 2 der EU-Verpackungsverordnung ein-
geräumten Spielraum Gebrauch gemacht. Zulassung und Registrierung eines Herstellers können unabhängig von-
einander erfolgen, sie können jedoch miteinander verbunden werden, sobald die Regelungen dieses Gesetzes voll-
ständig Wirksamkeit entfalten. Das Vorliegen, sowohl der Registrierung als auch der Zulassung, ist jedoch jeweils 
Voraussetzung dafür, Verpackungen auf dem Markt bereitstellen zu dürfen. Analog zur Registrierung ist auch die 
Zulassung auf der Internetseite der Zentralen Stelle Verpackungsregister bekannt zu geben.  

Zu Absatz 1 
Gemäß Absatz 1 Satz 1 sind Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder verpackten 
Produkten, je nach Fall des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung, verpflichtet, sich 
vor dem erstmaligen Bereitstellen dieser im Bundesgebiet durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister zulassen 
zu lassen. Da im Falle des Artikels 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der EU-Verpackungsver-
ordnung in dem Fall, dass es keinen Hersteller im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 15 Buch-
staben a bis d der EU-Verpackungsverordnung gibt, auch derjenige, der verpackte Produkte auspackt, ohne selbst 
Endabnehmer zu sein, Hersteller sein kann, muss die zulassungspflichtige Handlung in diesem Fall das Auspacken 
und nicht das erstmalige Bereitstellen im Bundesgebiet sein. Diese Situation tritt zum Beispiel in dem Fall ein, in 
dem ein Importeur in Transportverpackungen verpackte Produkte entpackt und die Transportverpackung nicht 
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weiterverwendet und entsorgt wird. Wie auch für die Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerverant-
wortung ist die Zentrale Stelle Verpackungsregister für die Zulassung von Herstellern zuständig, siehe die Be-
gründung zu § 22 Absatz 1.  

Gemäß Satz 2 ist eine Zulassung indes nicht erforderlich, soweit ein Hersteller seine erweiterte Herstellerverant-
wortung einer gemäß § 22 zugelassenen sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung in seinem Namen 
übertragen hat. Die Zulassung ist nur dann nicht erforderlich, wenn diese Übertragung sämtliche vom Hersteller 
im Bundesgebiet bereitgestellten bzw. ausgepackten Verpackungen umfassen und der Hersteller die sonstige Or-
ganisation der Zentralen Stelle Verpackungsregister benannt hat. Hiermit wird der Vorgabe des Artikels 47 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 entsprochen, wonach der Hersteller nur im Falle der individuellen Erfüllung 
der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung eine Zulassung beantragen muss, im 
Falle der kollektiven Erfüllung dieser Verpflichtungen dagegen die damit betraute Organisation für Herstellerver-
antwortung. Es ist möglich, dass Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen die erweiterte Her-
stellerverantwortung für bestimmte Verpackungen an eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
übertragen und ihren Pflichten für andere Verpackungen individuell nachkommen. Für die individuelle Erfüllung 
der erweiterten Herstellerverantwortung ist immer eine Zulassung zu beantragen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 legt die Voraussetzungen fest, bei deren Vorliegen die Zulassung erteilt wird. Die Frist für die Bearbei-
tung des Zulassungsantrags wird dabei in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 2 Satz 4 der EU-Verpackungsver-
ordnung grundsätzlich auf vier Wochen begrenzt. Grund dafür ist, dass die Zulassung vor dem Bereitstellen von 
Verpackungen im Bundesgebiet beziehungsweise, in den Fällen des Artikels 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Num-
mer 15 Buchstabe e der EU-Verpackungsverordnung, vor dem Auspacken von verpackten Produkten vorliegen 
muss. Um Verzögerungen für Hersteller bei einer dieser Handlungen möglichst zu vermeiden, ist die Frist daher 
möglichst kurz, aber immer noch ausreichend, um, soweit erforderlich, eine Prüfung des Einzelfalls durch die 
Zentrale Stelle Verpackungsregister gemäß Absatz 5 Satz 1 zu ermöglichen. Satz 2 ermächtigt die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister Unterlagen einzufordern, die sie zur Prüfung der Zulassungsanforderungen benötigt. Satz 3 
stellt klar, dass der Antragsteller von der Zentralen Stelle Verpackungsregister zu informieren ist über den voll-
ständigen Eingang aller für die Prüfung der Zulassung erforderlichen Unterlagen. Mit dem Eingang aller Unter-
lagen startet die Zulassungsfrist nach Satz 1.  

Zu Nummer 1 
Mit Nummer 1 werden Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Ar-
tikel 8a Absatz 3 Buchstaben a und b der EU-Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt. In Satz 1 sind die Zulassungsvo-
raussetzungen festgelegt. Zulassungsvoraussetzung ist, dass Hersteller im Anwendungsbereich des 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 die Anforderungen des § 39 erfüllen, also insbesondere die unentgeltliche Rücknahme und 
Verwertung gebrauchter, restentleerter Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe wie die von ihnen erst-
mals im Bundesgebiet bereitgestellten am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe an-
bieten. Für Hersteller im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe e der EU-Verpackungsverordnung, 
also ein Vertreiber, Importeur oder Produzent, der verpackte Produkte auspackt ohne Endabnehmer zu sein, gelten 
die Pflichten analog für die bei ihm anfallenden Verpackungen. Ebenfalls ist nach Satz 1 Zulassungsvorausset-
zung, dass Hersteller im Anwendungsbereich des § 46 die Anforderungen des § 46 erfüllen, also insbesondere die 
Bepfandung, Kennzeichnung und Beteiligung an einem bundesweit einheitlichen System zur Pfandrückerstattung 
sicherstellen.  

Satz 2 stellt klar, dass ein Wirtschaftsakteur auch dann das Herstellerkriterium erfüllt und der Zulassung bedarf, 
wenn er verpackte Produkte auspackt und kein anderer Wirtschaftsakteur im Sinne von Artikels 3 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 Nummer 15 Buchstabe a bis d der EU-Verpackungsverordnung Hersteller ist.  

Zu den Nummern 2 und 3 
Die Nummern 2 und 3 dienen der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverord-
nung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c und d der EU-Abfallrahmenrichtlinie. Diese Anforde-
rungen mussten Hersteller bereits nach dem bisherigen § 15 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes einhalten, nun 
wird sie im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Verpackungsrichtlinie zur Zulassungsvoraussetzung. Auf 
die Begründung in der Bundestagsdrucksache 19/27634, S. 71 wird verwiesen. 
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Zu Nummer 4 
Nummer 4 dient der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e der EU-Verpackungsverordnung in Ver-
bindung mit Absatz 6 selbigen Artikels. Hersteller müssen sicherstellen, dass die Verwertung der von ihnen erst-
mals im Bundesgebiet bereitgestellten Verpackungen durch eine entsprechende Sicherheitsleistung sichergestellt 
ist. Dies gilt sowohl für den Fall, dass sie ihren Pflichten trotz entsprechender finanzieller Mittel nicht nachkom-
men als auch für den Fall, dass der Hersteller insolvent ist oder seinen Betrieb einstellt. Die Sicherheitsleistung 
muss die entsprechenden Kosten abdecken. Sie kann dabei in Abhängigkeit vom Verpackungsmaterial unter-
schiedlich hoch ausfallen. Bei der Festsetzung der Sicherheitsleistung kann die Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter u. a. berücksichtigen, wie sich die Marktpreise für das Verpackungsmaterial in der Vergangenheit entwickelt 
haben. Im Falle von Verpackungsmaterialien, bei denen der Marktwert der jeweiligen Verpackungsabfälle regel-
mäßig positiv ist, ist die Sicherheitsleitung dementsprechend auf Null Euro festzusetzen. 

Zu Nummer 5 
Nummer 5 dient der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe d der EU-Verpackungsverordnung. Die Vor-
behandlung und das hochwertigen Recyclings müssen die Hersteller sicherstellen. Vertragliche Regelungen sind 
für dieses Zulassungskriterium ausreichend. 

Zu Nummer 6 
Durch die Finanzierungsvereinbarung als Zulassungserfordernis nach Nummer 6 wird sichergestellt, dass die 
Kosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister, die durch die Errichtung der digitalen Infrastruktur und die 
Bearbeitung der Zulassungsanträge der Hersteller entstehen, durch die Antragsteller gedeckt werden. Dabei ist 
insbesondere sicherzustellen, dass die bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister durch die Zulassung der Her-
steller entstehenden Kosten nicht zu Lasten der Systeme gehen, die die Finanzierung der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister hinsichtlich aller Aspekte der systembeteiligungspflichtigen Verpackungen sicherstellen. Die Fi-
nanzierungsvereinbarungen sind Ausdruck der erweiterten Herstellerverantwortung. Sie sind auch als Ausgestal-
tung und Konkretisierung von Artikel 40 Absatz 2 der EU-Verpackungsverordnung zu verstehen. Die Finanzie-
rung der Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister erfolgt fortlaufend für jedes Kalenderjahr. Insofern 
sind Zahlungen jährlich zu leisten. Über die Finanzierungsvereinbarungen mit der Zentralen Stelle Verpackungs-
register refinanzieren die Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen gemeinsam mit den sons-
tigen Organisationen für Herstellerverantwortung, den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen die 
Durchführung der Erhebungen über die Zusammensetzung gesammelter gemischter Siedlungsabfälle gemäß Ar-
tikel 45 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EU) 2025/40, welche die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
dem Umweltbundesamt gemäß § 54 Absatz 2 Nummer 6 zu erstatten hat. Satz 2 ermöglicht es der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister Unterlagen, die für Erteilung der Zulassung erforderlich sind, elektronisch bei den 
Herstellern anzufordern. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 ermächtigt die Zentrale Stelle Verpackungsregister, die rein digitale Übermittlung von ggf. zusätzlich 
erforderlichen Unterlagen zu verlangen. Satz 2 verpflichtet die Zentrale Stelle Verpackungsregister die Antrag-
steller über den vollständigen Eingang aller erforderlichen Unterlagen und den Beginn der Zulassungsfrist zu 
informieren.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 konkretisiert die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 4 hinsichtlich der Kosten, die durch die Sicherheit 
abgedeckt werden müssen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann auf Grundlage von 
§ 54 Absatz 1 Nummer 13 Konkretisierungen hinsichtlich der Ausgestaltung dieser Sicherheit vornehmen. Zu be-
rücksichtigen ist dabei insbesondere, dass der Marktwert für verschiedene der betroffenen Verpackungen in der 
Regel positiv ist. Die Marktsituation ist bei der Ausgestaltung zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 stellt klar, dass ausschließlich ein elektronisches Zulassungsverfahren zulässig ist und dies von der Zent-
ralen Stelle Verpackungsregister näher konkretisiert werden darf, sowohl in Form von den genutzten Formularen 
als auch durch die Konkretisierung des Verfahrens. Auch etwaige Änderungsmitteilungen haben über das elekt-
ronische Datenverarbeitungssystem zu erfolgen. Ein rein elektronisches Zulassungsverfahren über Internetseiten 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 105 – Drucksache 21/5346 
 
 
der Zentrale Stelle Verpackungsregister dient einer bürokratiearmen Umsetzung und ist für die vorgesehene Au-
tomatisierung des Zulassungsverfahrens unerlässlich.  

Zu Absatz 6 
Absatz 6 enthält eine Zulassungsfiktion, wonach die Zulassung nach Ablauf der in Satz 1 vorgesehenen vierwö-
chigen Entscheidungsfrist als erteilt gilt. Es handelt sich dabei um eine Genehmigungsfiktion im Sinne von § 42 
Absatz 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die Regelung des § 42a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2 bis 
4 und Absatz 3 wird für entsprechend anwendbar erklärt.  

Zu Absatz 7 
Absatz 7 verweist auf § 20 Absatz 3. Ebenda sind die Verfahren zum Erlass von Nebenbestimmungen geregelt. 
Für die Zulassungen nach § 19 ist abweichend von der Formulierung in § 20 Absatz 3 die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister die zuständige Behörde. Auf die entsprechende Begründung wird verwiesen.  

Zu § 20 (Zulassung von Systemen) 
§ 20 regelt in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung die Zulassung von Systemen. 
Nach § 20 beantragt ein System eine Zulassung zur Erfüllung der erweiterten Herstellerverantwortung bei der 
zuständigen Behörde oder den zuständigen Behörden. Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackungen 
müssen sich gemäß § 7 an einem System beteiligen. Es handelt sich somit um eine kollektive Erfüllung der Ver-
pflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung, womit jeweils die Organisation für Herstel-
lerverantwortung, hier die Systeme, anstelle des Herstellers zulassungspflichtig ist. Abweichend von den Begriff-
lichkeiten der Vorgängerregelung im Verpackungsgesetz wird hier in Anlehnung an die EU-Verpackungsverord-
nung von Zulassung und nicht von Genehmigung gesprochen. Mit der Änderung dieses Begriffs sind jedoch keine 
inhaltlichen Änderungen verbunden. Die Regelungen zur Zulassung lehnen sich an die bisherigen Regelungen in 
§ 18 des Verpackungsgesetzes an, in dem bisher die Genehmigung der Systeme geregelt wurde. Auf die Bundes-
tagsdrucksachen 18/11274, S. 102 ff. und 19/27634, S. 73 ff. wird verwiesen.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 bestimmt entsprechend der bislang in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes enthaltenen 
Regelung, dass der Betrieb eines Systems der Zulassung bedarf. Dabei wird für die Zulassung an den Betrieb des 
Systems angeknüpft, um Artikel 47 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung zu konkretisieren und vollzugsfä-
hig auszugestalten. Satz 2 sieht entsprechend der bisher bereits für Systeme geltenden Regelung des § 18 Absatz 1 
Satz 3 des Verpackungsgesetzes die öffentliche Bekanntgabe der Zulassung eines Systems vor. Auch die Wirk-
samkeit der Zulassung hängt von diesem Zeitpunkt ab. Die öffentliche Bekanntgabe der Zulassung ist erforderlich, 
damit Hersteller auf das System zugehen können, um ihre Verpackungen zu beteiligen. Die mit der Bekanntgabe 
eintretende Wirksamkeit ermöglicht es den Systemen, ihren Betrieb sofort aufzunehmen und ist somit im Sinne 
der Wirtschaftsakteure. Im Falle von Änderungszulassungen ist die sofortige Wirksamkeit im Interesse der Her-
steller, die bereits Verpackungen beim betroffenen System beteiligt haben.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 legt entsprechend der Vorgängerregelung im bisherigen § 18 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes 
die Voraussetzungen fest, bei deren Vorliegen die Zulassung eines Systems auf Antrag zu erteilen ist.  

Dabei wird in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 2 Satz 4 der EU-Verpackungsverordnung eine 18-wöchige Frist 
für die Bearbeitung des Zulassungsantrags ergänzt, die mit der Einreichung vollständiger Antragsunterlagen zu 
laufen beginnt, das heißt konkret dem Vorliegen aller für die Antragsbearbeitung erforderlichen Informationen 
und Unterlagen. Diese Frist ist als angemessene Frist im Sinne des § 75 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung an-
zusehen. Entscheidet die zuständige Behörde nicht innerhalb dieser Frist über den Antrag, so steht dem Antrag-
steller die Untätigkeitsklage gemäß § 75 der Verwaltungsgerichtsordnung offen. Insofern informiert die zustän-
dige Behörde den Antragsteller über den vollständigen Eingang der Unterlagen und den Beginn der Zulassungs-
frist. Abweichend von dem Wortlaut der deutschen Fassung der EU-Verpackungsverordnung wird für die Ertei-
lung der Zulassung keine Frist von 18 Monaten, sondern von 18 Wochen gesetzt. Die genannten 18 Monate sind 
ein Übersetzungsfehler in der deutschen Fassung der EU-Verpackungsverordnung, der in der Anpassung des 
deutschen Rechts – im Einklang mit dem Wortlaut der anderen Sprachfassungen der EU-Verpackungsverordnung 
– nicht fortgeführt wird. 
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Die bislang in § 18 Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes enthaltenen Zulassungsvoraussetzungen wurden 
aufgrund der Anforderungen des Artikels 47 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2025/40 angepasst. Die Regelungen 
in § 20 Absatz 2 Nummer 2, 4 und 7 entsprechen unverändert den bisherigen Nummern 2, 4 und 5 des § 18 Ab-
satz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes. Insoweit wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 
18/11274, Seite 103 ff. und in der Bundestagsdrucksache 19/27634, Seite 74 ff., verwiesen. Die Finanzierungs-
vereinbarungen sind Ausdruck der erweiterten Herstellerverantwortung und dienen unter anderem auch der Fi-
nanzierung der erforderlichen Mechanismen des kompetitiven Systems der Systeme. Sie sind auch als Konkreti-
sierung von Artikel 40 Absatz 2 der EU-Verpackungsverordnung zu verstehen.  

Zu Nummer 1 
Nummer 1 enthält wie auch bereits die Anforderung im bisherigen § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Verpa-
ckungsgesetzes die Voraussetzung der flächendeckenden Einrichtung eines Systems. Insbesondere müssen die 
nach Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung notwendigen Sammelstrukturen vorhan-
den und die zu diesem Zweck erforderlichen Vorkehrungen mit Betreibern, Behörden oder Dritten, die im Namen 
des Systems Abfallbewirtschaftung durchführen, getroffen worden sein. Diese Sammelstrukturen und damit zu-
sammenhängende Vorkehrungen müssen die kostenlose Sammlung bei privaten Haushaltungen und vergleichba-
ren Anfallstellen sicherstellen. Durch diese Ergänzung der Anforderung im Vergleich zur Vorgängerregelung 
wird den Anforderungen nach Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe b und c der EU-Verpackungsverordnung Rechnung 
getragen. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 passt den bisherigen § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Verpackungsgesetzes an die in Artikel 47 
Absatz 3 Buchstabe d der EU-Verpackungsverordnung enthaltene Anforderung an. Danach muss das Zulassungs-
verfahren sicherstellen, dass die erforderlichen Sortier- und Recyclingkapazitäten vorhanden sind, um sicherzu-
stellen, dass die gesammelten Verpackungsabfälle einer Vorbehandlung und einem hochwertigen Recycling un-
terzogen werden. Die Vorbehandlung meint dabei insbesondere die Sortierung, kann aber beispielsweise auch die 
Entfernung von Schadstoffen oder Lacken beinhalten. Der Begriff des hochwertigen Recyclings ist in Artikel 3 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Nummer 41 der EU-Verpackungsverordnung legaldefiniert. Als Nachweis können unter 
anderem entsprechende Verträge mit Sortieranlagen und Verwertungsunternehmen dienen. 

Zu Nummer 5 
Nummer 5 führt in Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung in Verbin-
dung mit Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe d der EU-Abfallrahmenrichtlinie eine im Vergleich zum bisherigen § 18 
Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes neue Zulassungsanforderung ein. Danach ist Voraussetzung für die 
Zulassung, dass das System geeignete Maßnahmen zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanzverwaltung 
eingerichtet hat. Bereits im bisherigen Verpackungsgesetz waren die Systeme zur Bewertung der Finanzverwal-
tung in Umsetzung der europarechtlichen Vorgabe in Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe d Ziffer i der EU-Abfallrah-
menrichtlinie gemäß § 18 Absatz 5 Satz 2 des Verpackungsgesetzes verpflichtet, siehe dazu Bundestagsdrucksa-
che 19/27634, Seite 74 f. Diese Vorgaben werden aufgrund der Bezugnahme auf Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe 
a bis d der EU-Abfallrahmenrichtlinie durch Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung 
nun auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens überprüft.  

Bei der Überprüfung der Zulassungsanforderung nach Nummer 5 kann die in Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe d 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie genannte Unterstützung der Systeme durch regelmäßig erfolgende unabhängige 
Prüfungen zur Bewertung der Finanzverwaltung beziehungsweise der übermittelten Datenqualität als Indiz dafür 
gewertet werden, dass ein geeigneter Eigenkontrollmechanismus eingerichtet ist. 

Zu Nummer 6 
Nummer 6 dient der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 6 der EU-Ver-
packungsverordnung. Danach ist eine weitere Voraussetzung für die Zulassung, dass das antragstellende System 
eine angemessene, insolvenzfeste Sicherheit nach Maßgabe von Absatz 4 geleistet hat. Diese schon im bisherigen 
§ 18 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes enthaltene Pflicht wird damit nun, anders als im bisherigen Verpackungs-
gesetz, ebenfalls als Voraussetzung für die Zulassung eines Systems normiert. 

Im Einzelfall kann nach Satz 2 eine Verlängerung der Frist zur Erteilung der Zulassung vorgesehen werden. 
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 18 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Klarstellend wird 
eingefügt, dass die Regelung unbeschadet der unmittelbar anwendbaren Regelung in Artikel 47 Absatz 4 Satz 2 
der EU-Verpackungsverordnung gilt, wonach die Zulassung auf Grundlage der von der Organisation für Herstel-
lerverantwortung gemeldeten Änderungen geändert werden kann. Die Beibehaltung der nunmehr in Absatz 4 ent-
haltenen Regelung erfolgt in Ausübung des durch Artikel 47 Absatz 2 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung 
eingeräumten Spielraums. Die Möglichkeit für die zulassende Behörde, die Zulassung auch nachträglich mit Ne-
benbestimmungen zu versehen, ist im Vergleich zum Widerruf der Zulassung das mildere Mittel. Zu den mögli-
chen Nebenbestimmungen gehört auch die nachträgliche Anpassung der insolvenzfesten Sicherheit nach Absatz 3 
Nummer 6. Im Falle der Nichteinhaltung von Nebenbestimmungen kann dies zum Widerruf der Zulassung führen, 
wenn das Vorliegen der zugrunde liegenden Zulassungsvoraussetzungen sonst nicht mehr sichergestellt sind. Um 
die Prüfung etwaig erforderlicher Nebenbestimmungen zu ermöglichen, muss die zuständige Behörde entspre-
chende Unterlagen anfordern können. Dies wird mit Satz 2 ermöglicht.  

Im Übrigen wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 103 verwiesen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht der Vorgängerregelung im bisherigen § 18 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes und ist ledig-
lich sprachlich leicht angepasst worden. Nach Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 6 der 
EU-Verpackungsverordnung stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Hersteller und Organisationen für Herstel-
lerverantwortung eine Garantie für den Insolvenzfall oder die sonstige Einstellung des Betriebes leisten. Der in 
der EU-Verpackungsverordnung genutzte Begriff Garantie ist in der EU-Verpackungsverordnung nicht weiter 
definiert. Er entspricht nicht der Garantie im Sinne von § 443 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, da im Falle der 
Garantie nach der EU-Verpackungsverordnung die Garantie von Finanzmitteln durch, z. B. eine Bankbürgschaft, 
eine Hinterlegung oder ähnliches gemeint ist. An dieser Stelle wird die in Artikel 47 Absatz 6 EU-Verpackungs-
verordnung angelegte Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anforderungen an die Garantie festzule-
gen, zur Konkretisierung des Begriffs entsprechend der Sicherheitsleistung der Vorgängerregelung genutzt. Dar-
über hinaus wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 103, verwiesen.  

Die in Absatz 6 konkretisierte Sicherheitsleistung ist zu unterscheiden vom Nachweis der finanziellen Leistungs-
fähigkeit nach Absatz 3. Mit der Sicherheitsleistung wird die Anforderung des Artikels 47 Absatz 3 Buchstabe e 
in Verbindung mit Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung umgesetzt. Der Nachweis der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit dient der Umsetzung von Artikel 8 a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie. Die 
Sicherheitsleistung soll es öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und Behörden ermöglichen, die Pflichten 
eines Systems, das diese aufgrund einer Insolvenz oder aus anderen Gründen nicht mehr wahrnimmt, zu überneh-
men ohne dabei öffentliche Mittel verausgaben zu müssen. Diese Sicherheitsleistung ist einmalig zu hinterlegen. 
Der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit ist hingegen ein wiederkehrend, d. h. alle 12 Monate, vorzu-
bringender Beleg darüber, dass das System über die finanziellen Mittel verfügt, um den Verpflichtungen im Rah-
men der erweiterten Herstellerverantwortung nachzukommen. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 18 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. Es wird auf die Begründung in der 
Bundestagsdrucksache 19/27634, Seite 74 f. verwiesen.  

Zu § 21 (Finanzielle Leistungsfähigkeit der Systeme) 
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 18 Absatz 1a des Verpackungsgesetzes. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit wurde der Absatz in einen eigenen § überführt und in mehrere Absätze aufgegliedert. 
Ergänzend zur Vorgängerregelung wird klargestellt, dass die Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenz-
falles nach Satz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Absatz 6 unabhängig vom Nachweis der finanziellen Leistungs-
fähigkeit zu hinterlegen ist. Die Auflistung der Kriterien, nach denen die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht ge-
geben ist, ist nicht abschließend. So können zum Beispiel auch ausstehende Zahlungen an die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister die finanzielle Leistungsfähigkeit in Frage stellen. Es wird zudem klargestellt, dass der Jah-
resabschluss des Systems und zusätzlich ein etwaiger Konzernabschluss zu übermitteln ist, ebenso die Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung des Systems, wie sie auch im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses vor-
liegen müssen. Die Regelung zur Vorlage einer Vermögensübersicht ist damit entbehrlich. 
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Die Behörde wird ausdrücklich berechtigt, von dem System weitere Unterlagen anzufordern. Der Prüfbericht des 
Wirtschaftsprüfers enthält über das Testat hinausgehende wichtige Einschätzungen des Prüfers zur Lage des Un-
ternehmens. Ein Rückstellungsspiegel der Systeme kann Erkenntnisse über die Entsorgungskosten und damit die 
tatsächliche Ertragslage eines Systems liefern. Nach Erfahrungen aus der Praxis sind die hohen Rückstellungen, 
die Systeme für Entsorgungsleistungen bilden, ein wesentlicher Faktor zur Beurteilung der Ertragslage. Für die 
Bildung von Rückstellungen verfügen Unternehmen über zulässige Ermessensspielräume. Ein Rückstellungsspie-
gel kann Erkenntnisse über den Hintergrund von Veränderungen und Nutzung von Ermessensspielräumen liefern. 
Die Änderungen dienen der fundierten Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Systeme und sind 
erforderlich, um die reibungslose Entsorgung von bei privaten Haushaltungen und vergleichbaren Anfallstellen 
anfallenden Verpackungsabfällen dauerhaft sicherzustellen.  

Darüber hinaus können von dem System die Übermittlung weiterer geeigneter Unterlagen einer Bank, einer öf-
fentlichen Sparkasse, eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers verlangt werden; ein entspre-
chendes Verlangen gegenüber der Bank, der öffentlichen Sparkasse, dem Wirtschaftsprüfer oder dem vereidigten 
Buchprüfer selbst ist hingegen unzulässig. Geeignete Unterlagen eines Wirtschaftsprüfers oder eines vereidigten 
Buchprüfers können unter anderem die Handakten sein, insofern kann § 51b Absatz 3 Satz 1 der Wirtschaftsprü-
ferordnung zu beachten sein. Im Übrigen wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 19/27634, Seite 
74, verwiesen. 

Zu § 22 (Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerverantwortung) 
§ 22 regelt die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen die Zulassung einer sonstigen Organisation für Herstel-
lerverantwortung auf Antrag zu erteilen ist. Dies können insbesondere gewerbliche Rücknahmesysteme sein. Ab-
weichend von den Regelungen der Vorgängerregelung, nach denen die gewerblichen Rücknahmesysteme keiner 
Zulassung bedürfen, sieht die EU-Verpackungsverordnung vor, dass alle Organisationen für Herstellerverantwor-
tung zugelassen werden und im Rahmen der Zulassung gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Diese Vorschrift 
dient der Umsetzung dieser Anforderungen des EU-Rechts, soweit sie nicht bereits – wie für Systeme – an anderer 
Stelle dieses Gesetzes umgesetzt werden. Anders als bei den Systemen befassen sich die sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung mit Abfällen, die im gewerblichen und industriellen Bereich anfallen. Die Sammlung 
von nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen stellt andere Anforderungen als die von systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen.  

Zur Sammlung und Verwertung von Verpackungen, die bisher unter den § 15 des Verpackungsgesetzes fielen, 
hat sich in Deutschland ein funktionierendes System etabliert. Dieses baut insbesondere darauf auf, dass die ent-
sorgten Verpackungsabfälle in der Regel werthaltig sind. Insofern kommt eine Vielzahl von Herstellern ihrer 
Herstellerverantwortung individuell nach. Parallel haben sich einzelne kollektive Rücknahmesysteme etabliert. 
Dass dieses System funktioniert, zeigt sich unter anderem dadurch, dass die gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe 
c und d der EU-Verpackungsverordnung erst für das Jahr 2030 vorgegebenen Recyclingziele in Deutschland be-
reits zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei der Rücknahme gewerblicher Verpackungen (bisheriger § 15 des Verpa-
ckungsgesetzes) erfüllt werden.  

Die Anforderung der EU-Verpackungsverordnung, dass alle kollektiven Sammelsysteme für Verpackungen als 
Organisationen für Herstellerverantwortung einer Zulassung bedürfen, ist ein Novum für die Entsorgung der Ver-
packungen nach dem bisherigen § 15 des Verpackungsgesetzes. Da die Entsorgung dieser Verpackungen auf-
grund des in der Regel positiven Marktwertes im Regelfall sichergestellt ist und sich seit Einführung der Ver-
pflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung mit der Verpackungsverordnung und dem des Verpa-
ckungsgesetzes wirtschaftliche Entsorgungsstrukturen etabliert haben, soll die Anforderung der EU-Verpa-
ckungsverordnung zur Zulassung ohne Systembrüche zu verursachen, ausgestaltet werden. Vor diesem Hinter-
grund und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Recyclingziele für diese Verpackungen aktuell bereits 
erfüllt werden, ist davon auszugehen, dass die in Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a bis d der EU-Verpackungsver-
ordnung aufgeführten Vorgaben im Grundsatz bereits erfüllt werden. 

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist künftig für die Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerver-
antwortung zuständig. Im Gegensatz zur Zulassungsregelung der Systeme in § 20 soll so vermieden werden, dass 
sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung in allen Bundesländern zugelassen werden müssen. Der mit 
den Zulassungsverfahren einhergehende Bürokratieaufwand wird dadurch verringert. Um den bestehenden Struk-
turen und funktionierenden Entsorgungsverfahren gerecht zu werden und um eine bürokratiearme Antragstellung 
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und schnelle Bearbeitung zu ermöglichen, ist für einzelne Zulassungsvoraussetzungen ausreichend, diese durch 
eine Anzeige oder Selbsterklärung zu bestätigen. Die Zulassung sonstiger Organisationen für Herstellerverant-
wortung kann auf dieser Grundlage automatisiert, digital und bürokratiearm erfolgen. Hierfür erhält die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister die Befugnis zum Erlass von Verwaltungsvorschriften, Verfahrensanweisungen und 
zur weitreichenden Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme und automatischer Einrichtungen. Die Er-
teilung einer Zulassung soll hierbei weitgehend auf Angaben und Erklärungen der Antragsteller erfolgen können 
und damit eine zügige Zulassung in einem bürokratiearmen Verfahren ermöglichen. 

Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung unterscheiden sich in ihren Aufgaben von den Systemen 
nach § 20. Aspekte wie die flächendeckende Einrichtung oder die Abstimmung mit Behörden und öffentlich-
rechtlichen Entsorgern sind nachrangig, da diese sonstigen Organisationen, anders als die Systeme, die erweiterte 
Herstellerverantwortung lediglich für Verpackungen übernehmen dürfen, die bei gewerblichen und industriellen 
Endverbrauchern, die keine vergleichbaren Anfallstellen sind, anfallen. Eine enge Abstimmung mit den öffentli-
che-rechtlichen Entsorgern hinsichtlich der Sammlung ist daher nicht im gleichen Maße notwendig wie für die 
Systeme. Auch ist es für die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung möglich, ihre Dienste auf spe-
zifische Formate oder Materialien einzugrenzen.  

In Ergänzung zu den Regelungen des Zulassungsverfahrens ist eine Pflicht der zugelassenen sonstigen Organisa-
tionen für Herstellerverantwortung vorgesehen, der Zentralen Stelle Verpackungsregister unverzüglich alle Än-
derungen gemäß Artikel 47 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung zu melden. Entsprechende Meldungen 
können nach Prüfung im Ergebnis zum Entzug von Zulassungen führen. 

Die Zuordnung der Zuständigkeit zum Bund erfolgt dabei auf Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes (GG). Da der Bund gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG zur Gesetzgebung berechtigt ist, 
kann er unter den Voraussetzungen von Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG auch die Verwaltungszuständigkeit für 
diese Materie an sich ziehen. Dass privatrechtliche Organisationsformen wie Stiftungen, als welche die gemäß 
§ 54 Absatz 1 mit hoheitlichen Aufgaben beliehene Zentrale Stelle Verpackungsregister organisiert ist, nicht in 
Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG erwähnt sind, ist dabei unschädlich. Denn auf die Aufgabenwahrnehmung von 
Verwaltungsträgern in Privatrechtsform ist Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 GG entsprechend anzuwenden.  

Eine Bearbeitung der Zulassungsverfahren durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister stößt auch im Hinblick 
auf das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Gebot unparteiischen Verwaltungshandelns nicht auf Bedenken. 
Zwar finanzieren die Systeme und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung die Zentrale Stelle Ver-
packungsregister durch die in den § 20 und § 22 vorgesehenen Finanzierungsvereinbarungen. Allerdings besteht 
für die Zentrale Stelle Verpackungsregister kein Anreiz, die Entscheidung über die Zulassung eines in Absatz 1 
Satz 1 genannten Antragstellers von einer im Falle eines negativen Bescheids möglicherweise ausbleibenden Fi-
nanzierung abhängig zu machen. Denn sollte der jeweilige Antragsteller nicht zugelassen werden, müssten die 
hiervon betroffenen Hersteller ihre Herstellerverantwortung auf anderem Wege wahrnehmen. Dadurch würden 
sie auch für die Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister sorgen, entweder indirekt über die Finan-
zierungsvereinbarung einer anderen sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung, auf die der Hersteller 
seine erweiterte Herstellerverantwortung überträgt, oder direkt über die Finanzierungsvereinbarung, die der Her-
steller, der seinen Pflichten individuell nachkommt, mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister abschließt. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass der Betrieb einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung der Zulas-
sung bedarf. Dabei wird für die Zulassung an den Betrieb der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung 
angeknüpft, um Artikel 47 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung zu konkretisieren und vollzugsfähig auszu-
gestalten. Satz 2 sieht die öffentliche Bekanntgabe der Zulassung einer sonstigen Organisation für Herstellerver-
antwortung vor. Auch die Wirksamkeit der Zulassung hängt von diesem Zeitpunkt ab. Satz 3 ermöglicht es der 
Zentrale Stelle Verpackungsregister, die zugelassenen sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Eine solche Übersicht kann es Herstellern erleichtern, eine zugelassene 
sonstige Organisation für Herstellerverantwortung ausfindig zu machen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 legt die Voraussetzungen fest, bei deren Vorliegen die Zulassung einer sonstigen Organisation für Her-
stellerverantwortung auf Antrag zu erteilen ist. 
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Aufgrund des automatisierten Verfahrens soll die nach der EU-Verpackungsverordnung maximal mögliche Frist 
von 18 Wochen für die Zulassung nicht vollständig ausgenutzt werden. Stattdessen ist eine maximale Frist von 
drei Monaten für diese Verfahren vorgesehen. Diese Frist ist als angemessene Frist im Sinne des § 75 Satz 1 
Verwaltungsgerichtsordnung anzusehen. Entscheidet die zuständige Behörde nicht innerhalb dieser Frist über den 
Antrag, so steht dem Antragsteller die Untätigkeitsklage gemäß § 75 der Verwaltungsgerichtsordnung offen. In-
sofern informiert die Zentrale Stelle Verpackungsregister den Antragsteller über den vollständigen Eingang der 
Unterlagen und den Beginn der Zulassungsfrist. 

Zu Nummer 1 
Die Nummern 1 und 2 setzen Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung 
mit Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe a und b der EU-Abfallrahmenrichtlinie um. 

Mittels der nach Nummer 1 geforderten klar definierten Abdeckung in Bezug auf ein geographisches Gebiet, 
Verpackungen und Materialien wird sichergestellt, dass sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung nur 
in Bezug auf die von ihnen angebotenen Sammel- und Verwertungsleistungen die Herstellerverantwortung über-
nehmen können. Dabei dürfen sie die Sammlung- und Bewirtschaftung nicht auf diejenigen Verpackungsabfälle 
beschränken, bei denen dies am profitabelsten ist. So muss beispielsweise sichergestellt sein, dass auch an abge-
legenen Anfallstellen Verpackungsabfälle abgeholt werden, für die eine sonstige Organisation für Herstellerver-
antwortung die Herstellerverantwortung übernommen hat. Vergleichbares gilt für Verpackungsmaterialien, deren 
Verwertung besonders teuer ist. Auch bezüglich Verpackungen aus diesen Materialien muss eine Organisation 
für Herstellerverantwortung nach § 41 Absatz 1 die Sammlung sicherstellen und sie nach § 41 Absatz 2 einer 
Wiederverwendung oder einer Verwertung gemäß den Anforderungen des § 42 Absatz 5 zuführen, wenn sie für 
diese die erweiterte Herstellerverantwortung trägt. Auf Erwägungsgrund 25 zur Richtlinie (EU) 2018/851 zur 
Änderung der EU-Abfallrahmenrichtlinie wird verwiesen. 

Zu Nummer 2 
Die in Nummer 2 vorgesehene Bereitstellung von Abfallsammelsystemen in gebotenem Umfang kann sowohl im 
Wege eines Hol- als auch eines Bringsystems erfüllt werden. Ein Abfallsammelsystem ist in gebotenem Umfang 
bereitgestellt, wenn den Anfallstellen die Überlassung der Verpackungsabfälle an die sonstige Organisation für 
Herstellerverantwortung mit zumutbarem Aufwand möglich ist. Ein unzumutbarer Aufwand kann im Falle eines 
Bringsystems beispielsweise anzunehmen sein, wenn so wenige Sammelpunkte eingerichtet sind, dass die Über-
lassung der Abfälle für Anfallstellen regelmäßig mit längeren Anfahrten verbunden ist. Im Falle eines Holsystems 
kann ein unzumutbarer Aufwand beispielsweise bei nur selten erfolgenden Abholungen gegeben sein, die eine 
Lagerung der Verpackungsabfälle über längere Zeiträume erforderlich machen. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 dient der Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe c der EU-Verpackungsverordnung. Eine 
sonstige Organisation für Herstellerverantwortung muss im Rahmen der Zulassung bestätigen, dass sie, soweit 
dies für die Organisation erforderlich ist, die für die Abfallbewirtschaftung erforderlichen Vereinbarungen getrof-
fen hat. Diese Vereinbarungen können unter anderem die Sammelstruktur oder das Recycling betreffen. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 setzt Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung 
um. Danach ist Voraussetzung für die Zulassung, dass die antragstellende sonstige Organisation eine angemes-
sene, insolvenzfeste Sicherheit nach Maßgabe von Absatz 4 geleistet hat. 

Zu Nummer 5 
Die in Nummer 5 festgelegte Anforderung, einen Finanzierungsvereinbarung entsprechend § 50 Absatz 1 Satz 2 
abzuschließen dient der Finanzierung der Zulassungsverfahren der sonstigen Organisationen für Herstellerverant-
wortung inklusive der Kosten für die Etablierung und Aufrechterhaltung und Aktualisierung der erforderlichen 
IT-Systeme bei und durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Im Zusammenhang mit der Finanzierung der 
Aufgaben, die durch § 22 entstehen ist insbesondere sicherzustellen, dass die bei der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister durch die Zulassung der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung entstehenden Kos-
ten nicht zu Lasten der Systeme gehen, die die Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister hinsichtlich 
aller Aspekte der systembeteiligungspflichtigen Verpackungen sicherstellen. Die Finanzierungsvereinbarungen 
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sind Ausdruck der erweiterten Herstellerverantwortung. Sie sind auch als Ausgestaltung und Konkretisierung von 
Artikel 40 Absatz 2 der EU-Verpackungsverordnung zu verstehen.  

Zu Nummer 6 
In Nummer 6 wird auf Anforderungen aus § 20 verwiesen. Hinsichtlich des Verweises auf die Anforderung nach 
§ 20 Absatz 2 Nummer 3 wird auf die Begründung zu selbigem verwiesen.  

Der Verweis auf § 20 Absatz 2 Nummer 4 dient der Umsetzung des Artikels 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-
Abfallrahmenrichtlinie. Auf eine weitergehende Prüfung der Erfüllung dieser Anforderungen wie er bei den Sys-
temen entsprechend § 20 erfolgt, wird zunächst verzichtet. Insbesondere ergeben sich durch den Ausfall einer 
solchen Organisation in der Regel keine Einnahmeausfälle für die öffentliche Hand. Durch die Aufnahme des 
Kriteriums der finanziellen Leistungsfähigkeit als Zulassungsanforderung greift bei einer Änderung der finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit Artikel 47 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung. Demnach muss die sonstige Orga-
nisation die zulassende Stelle, hier die Zentrale Stelle Verpackungsregister, unverzüglich über Änderungen der 
im Zulassungsantrag enthaltenen Informationen informieren. Diese Informationen ermächtigen die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister die Zulassung einer erneuten Prüfung zu unterziehen. 

Der Verweis auf § 20 Absatz 2 Nummer 5 stellt sicher, dass die Anforderungen nach Artikel 47 Absatz 3 Buch-
stabe a der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe d Ziffer i der EU-
Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Nach dieser Vorgabe müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
Organisationen, die für Hersteller Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung wahrnehmen, einen 
geeigneten Eigenkontrollmechanismus einrichten zur Bewertung unter anderem ihrer Finanzverwaltung. Auf-
grund der möglichen Heterogenität der einzelnen sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung ist es da-
bei weder sachgerecht noch angemessen, die Form dieser Eigenkontrollmechanismen im Detail vorzuschreiben. 
Vielmehr überlässt die getroffene Regelung mit Blick auf die zahlreichen möglichen, unterschiedlichen Organi-
sationsformen der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung es ihrer Eigenverantwortung, in welcher 
Art und Weise sie – ausgehend von den bestehenden Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts – die erfor-
derlichen Eigenkontrollmechanismen ausgestalten.  

Satz 2 ermächtigt die Zentrale Stelle Verpackungsregister von den Antragstellern Unterlagen anzufordern, die für 
die Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen erforderlich sind. Die Ermächtigung ist erforderlich um über das 
automatisierte Verfahren hinaus zulassungsrelevante Dokumente und Unterlagen anzufordern, soweit die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister dies als erforderlich ansieht. Beispielhaft seinen hier im Zusammenhang mit der Prü-
fung der finanziellen Leistungsfähigkeit die Unterlagen einer Bank, einer öffentlichen Sparkasse, eines Wirt-
schaftsprüfers oder eines vereidigten Buchprüfers genannt.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 setzt Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e in Zusammenhang mit Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung 
um. Die von den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung zu leistende insolvenzfeste Sicherheit 
dient als Absicherung für beteiligte Dritte für den Fall, dass die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung 
ihren Pflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt, über den Zeitpunkt einer etwaigen Einstellung des Betriebs 
hinaus Kosten entstehen oder für den Insolvenzfall. Diese Kosten können sowohl bei den beteiligten Herstellern 
als auch bei anderen Wirtschaftsbeteiligten entstehen, mit denen die sonstige Organisation für Herstellerverant-
wortung Verträge zur Abfallbewirtschaftung abgeschlossen hat, wie etwa Unternehmen, die im Auftrag der sons-
tigen Organisation für Herstellerverantwortung die Sammlung oder Verwertung von Abfällen übernehmen. Die 
Sicherheitsleistung kann dabei in Abhängigkeit vom Verpackungsmaterial unterschiedlich hoch ausfallen. Bei der 
Festsetzung der Sicherheitsleistung kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister u. a. berücksichtigen, wie sich 
die Marktpreise für die Verpackungsmaterialien in der Vergangenheit entwickelt haben. Es können auch andere 
Sachverhalte, die Auswirkungen auf die Angemessenheit haben, berücksichtigt werden. 

Zur Auslegung des in Artikel 47 Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung genutzten Begriffs der Garantie wird 
auf die Begründung zu § 20 Absatz 4 verwiesen. 

Zu Absatz 4  
Absatz 4 verweist auf § 20 Absatz 3. Die dort gefassten Regelungen gelten entsprechend für die Zulassungen von 
sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung. Auf die entsprechende Begründung wird verwiesen. 
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Zu § 23 (Widerruf der Zulassung) 

§ 23 ergänzt die in Artikel 47 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung festgelegten Wiederrufsgründe um 
weitere Tatbestände.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 führt aus, unter welchen Bedingungen eine Herstellerzulassung nach § 19 widerrufen werden kann be-
ziehungsweise wann diese zu widerrufen ist. Kommt ein Hersteller seinen Pflichten zur Sammlung und Rück-
nahme nach § 39 Absatz 1 und 2 nicht nach oder erfüllt er die Zulassungsanforderungen nach § 19 Absatz 2 
Satz 1 nicht mehr kann die Zulassung widerrufen werden. Eine Zulassung ist im Falle der individuellen Herstel-
lerzulassungen zu widerrufen, wenn ein Hersteller den Betrieb einstellt oder der Hersteller seiner Zahlung aus der 
Finanzierungsvereinbarung mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister nicht fristgemäß nachkommt. Diese Re-
gelung stellt die Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister sicher, die unbedingt gegeben sein muss.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 ergänzt die Anforderungen zum Widerruf nach Artikel 47 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung um 
die bisherige Regelung zum Widerruf der Systemzulassungen nach dem bisherigen § 18 Absatz 3 des Verpa-
ckungsgesetzes. Auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 103, wird verwiesen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 führt aus, unter welchen Bedingungen eine Zulassung einer sonstigen Organisation für Herstellerverant-
wortung nach § 22 widerrufen werden kann beziehungsweise wann diese zu widerrufen ist. Kommt eine sonstige 
Organisation für Herstellerverantwortung Pflichten zur Sammlung und Rücknahme nach § 39 Absatz 1 und 2 
nicht nachkommt oder die Zulassungsanforderungen nach § 19 Absatz 2 Satz 1 nicht mehr erfüllt werden. Die 
Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Zentrale Stelle Verpackungsregister feststellt, dass der Betrieb eingestellt 
wurde. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 stellt klar, dass die zuständige Behörde den Widerruf der Zulassung öffentlich bekannt zu geben hat. 

Zu Kapitel 4 (Pflichten der Systeme) 

Zu § 24 (Gemeinsame Stelle der Systeme) 

Zu Absatz 1 
Satz 1 enthält die Pflicht der Systeme zur Beteiligung an einer Gemeinsamen Stelle und entspricht somit dem 
bisherigen § 19 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes sowie dessen Vorgängerregelung § 6 Absatz 7 Satz 1 
der (nationalen) Verpackungsverordnung. Durch den Erhalt der Gemeinsamen Stelle sowie der Pflicht der Sys-
teme, sich an dieser zu beteiligen, werden insbesondere die Vorgaben der Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpa-
ckungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 46 
Absatz 1 der EU-Abfallrahmenrichtlinie umgesetzt. Gemäß Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung 
tragen Hersteller eine erweiterte Herstellerverantwortung nach Artikel 8 und 8a der EU-Abfallrahmenrichtlinie. 
Diese können sie gemäß Artikel 46 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung auf eine zugelassene Organisation 
für Herstellerverantwortung übertragen. In Bezug auf die Regime der erweiterten Herstellerverantwortung sorgen 
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe a der EU-Abfallrahmenrichtlinie für die genaue Defi-
nition der Rollen und Verantwortlichkeiten aller einschlägigen beteiligten Akteure. Zudem treffen die Mitglied-
staaten gemäß Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie die erforderlichen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass Hersteller von Erzeugnissen oder Organisationen, die für diese Verpflichtungen der er-
weiterten Herstellerverantwortung wahrnehmen über die erforderlichen finanziellen Mittel oder finanziellen und 
organisatorischen Mittel verfügen, um ihren Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung 
nachzukommen. 

Hersteller systembeteiligungspflichtiger Verpackungen übertragen ihre erweiterte Herstellerverantwortung im 
Sinne von Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 1 Buch-
stabe a und Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie gemäß Artikel 46 Absatz 1 Satz 2 der EU-Ver-
packungsverordnung auf die Systeme. Durch die Einrichtung der Gemeinsamen Stelle wird gemäß Artikel 8a 
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Absatz 1 Buchstabe a der EU-Abfallrahmenrichtlinie im Rahmen des Regimes der erweiterten Herstellerverant-
wortung für systembeteiligungspflichtige Verpackungen für die genaue Definition der Rollen und (finanziellen) 
Verantwortlichkeiten aller einschlägigen beteiligten Akteure gesorgt. 

Der Grund für die Einrichtung einer Gemeinsamen Stelle lag bei ihrer Einführung durch § 6 Absatz 7 Satz 1 der 
(nationalen) Verpackungsverordnung in dem Umstand, dass bei einer größeren Zahl von am Markt tätigen Sys-
tembetreibern eine Koordinierung im Hinblick auf die Ermittlung der anteilig zuzuordnenden Verpackungsmen-
gen mehrerer Systeme im Gebiet eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, die Aufteilung der abgestimm-
ten Nebenentgelte sowie die wettbewerbsneutrale Koordination der Ausschreibungen notwendig wurde (vgl. Bun-
destagsdrucksache 16/7954 S. 21). Die Aufteilung der abgestimmten Nebenentgelte sowie die wettbewerbsneut-
rale Koordination der Ausschreibungen zur Vergabe von Sammelleistungen liegen gemäß Absatz 2 Nummer 2 
und 3 (neu) auch weiterhin in ihrem Aufgabenbereich. 

Die Einrichtung einer Gemeinsamen Stelle der Systeme ist – trotz der Errichtung einer Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister – weiterhin erforderlich, da die Gemeinsame Stelle notwendige Aufgaben der Koordinierung und 
Abrechnung der Systeme untereinander zu übernehmen hat, welche nicht zum überwiegend hoheitlichen Aufga-
benbereich der Zentralen Stelle Verpackungsregister passen würden (s. so bereits Bundestagsdrucksache 
18/11274, S. 104).  

Satz 2 legt zum Schutz der Funktionsfähigkeit der Gemeinsamen Stelle– wie dem Sinne nach bereits § 19 Ab-
satz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes und § 6 Absatz 7 Satz 3 der Verpackungsverordnung – fest, dass die Zu-
lassung nach § 20 automatisch erlischt, wenn ein System sich nicht innerhalb von drei Monaten nach Erteilung 
der Zulassung an der Gemeinsamen Stelle beteiligt. Da die Beteiligung dauerhaft erfolgen muss, führt eine Wei-
gerung zur weiteren Mitarbeit in der Gemeinsamen Stelle ebenfalls zum Erlöschen der Zulassung.  

Satz 2 stellt eine Maßnahme zur Festlegung der Anforderungen und Einzelheiten des Zulassungsverfahrens und 
damit eine Umsetzung von Artikel 47 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 a) in Verbindung mit 40 Absatz 2 der EU-
Verpackungsverordnung und Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie dar. Durch die Be-
teiligung an der Gemeinsamen Stelle als Zulassungsanforderung wird sichergestellt, dass die Systeme gemäß Ar-
tikel 47 Absatz 3 Buchstabe a der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe 
c der EU-Abfallrahmenrichtlinie über die finanziellen und organisatorischen Mittel verfügen, um ihren Verpflich-
tungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung nachzukommen. Ohne eine Beteiligung an der Ge-
meinsamen Stelle würden die betreffenden Systeme insbesondere nicht in die Aufteilung der Entsorgungskosten, 
die Bestimmung der Ausschreibungsführer oder die Bestimmung gemeinsamer Vertreter einbezogen werden. 
Eine verlässliche Organisation und Finanzierung der flächendeckenden Sammlung, Sortierung und Verwertung 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen wäre damit nicht mehr gewährleistet. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Aufgaben der Gemeinsamen Stelle und entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 19 Absatz 2 
des Verpackungsgesetzes. Es wird daher auf Seite 104 der Gesetzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 
18/11274 verwiesen. Die Gemeinsame Stelle stellt durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben sicher, dass Hersteller 
systembeteiligungspflichtiger Verpackungen durch die Systeme gemäß Artikel 46 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 45 
Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8 und Artikel 8a der EU-Abfallrahmenricht-
linie ihrer erweiterten Herstellerverantwortung nachkommen können. Sie definiert insbesondere gemäß Artikel 8a 
Absatz 1 Buchstabe a der EU-Abfallrahmenrichtlinie die Verantwortlichkeit der Systeme, indem sie ihre finanzi-
elle und gebietsbezogene Verantwortung für die Sammlung, Sortierung und Verwertung bestimmt. Sie stellt damit 
gemäß Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie sicher, dass die Systeme über die notwen-
digen finanziellen Mittel und organisatorischen Mittel zur Wahrnehmung ihrer Pflichten verfügen. 

Darüber hinaus können die Systeme vereinbaren, weitere Aufgaben der Systemkoordination im organisatorischen 
Rahmen der Gemeinsamen Stelle wahrzunehmen. 

Zu Nummer 1 
Nach Nummer 1 muss die Gemeinsame Stelle die Entsorgungskosten auf die einzelnen Systeme aufteilen (soge-
nanntes Clearing). 
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Zu Nummer 2 
Nach Nummer 2 muss die Gemeinsame Stelle die gemäß § 31 Absatz 2 mit den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern vereinbarten Nebenentgelte auf die einzelnen Systeme aufteilen. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 umfasst insbesondere die Bestimmung der Ausschreibungsführer für jedes Sammelgebiet. 

Zu Nummer 4 
Nach Nummer 4 kann die Gemeinsame Stelle Einzelheiten zur elektronischen Ausschreibungsplattform und zum 
Ausschreibungsverfahren gemäß § 36 festlegen. 

Zu Nummer 5 
Nach Nummer 5 benennt die Gemeinsame Stelle den gemeinsamen Vertreter nach § 31 Absatz 1 Satz 1. 

Zu Nummer 6 
Nach Nummer 6 muss die Gemeinsame Stelle die Systemprüfer gemäß § 25 Absatz 4 benennen. Diese dienen 
gemäß Artikel 8a Absatz 5 der EU-Abfallrahmenrichtlinie einem Überwachungsrahmen, um sicherzustellen, dass 
die Hersteller und Systeme als Organisationen ihre Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung 
wahrnehmen. 

Zu Nummer 7 
Nach Nummer 7 hat die Gemeinsame Stelle die nach § 40 Absatz 3 vorgeschriebenen Informationsmaßnahmen 
zu bestimmen und die Kosten dieser Maßnahmen auf die Systeme zu verteilen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 19 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes sowie dessen Vorgängerregelung § 6 
Absatz 7 Satz 4 und 5 der Verpackungsverordnung. Der in § 19 Absatz 3 Satz 1 des Verpackungsgesetzes bislang 
enthaltene Verweis auf die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten wurde gestrichen, da diese Vor-
schriften (insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung) ohnehin einzuhalten sind. 

Zu § 25 (Meldepflichten der Systeme) 
§ 25 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20 des Verpackungsgesetzes. Die enthaltenen Regelungen die-
nen der Umsetzung von Artikel 45 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a Ab-
satz 1 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie, nach dem Mitgliedstaaten gehalten sind, Berichterstattungs-
systeme über die in Verkehr gebrachten Produkte, die einer erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, zu 
etablieren. Die Meldepflichten nach dem Vorbild des bisherigen § 20 des Verpackungsgesetzes können daher 
vorläufig bis zur Geltung des neuen Datenmeldesystems nach Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung beibe-
halten werden. Im Übrigen wird auf die Begründung der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 105 ff. verwiesen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20 Absatz 1 Verpackungsgesetzes. Lediglich § 20 Ab-
satz 1 Satz 2 wurde gestrichen, da auf Grund der Verbunddefinition in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 der EU-
Verpackungsverordnung auch der in Bezug genommene § 16 Absatz 3 Satz 4 des Verpackungsgesetzes gestri-
chen wurde. 

Zu Absatz 2 bis 4 
Die Absätze 2 bis 4 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 bis 4 des bisherigen § 20 des Verpackungsgesetzes. 
Auf die Begründung der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 105 ff. wird verwiesen. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes und setzt weiterhin 
die Verpflichtung nach Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Abfallrahmenrichtlinie um (vgl. Bundestags-
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drucksache 19/27634 S. 75). Denn die Pflicht zur Umsetzung von Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Ab-
fallrahmenrichtlinie durch die Mitgliedstaaten bleibt gemäß Artikel 47 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a der 
EU-Verpackungsverordnung bestehen. 

Die Pflicht zur Herausgabe weiterer für die Prüfung im Einzelfall erforderlicher Unterlagen nach Satz 3 richtet 
sich ausschließlich gegen die Systeme. Solche Unterlagen können unter anderem die Handakten eines Wirt-
schaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers sein, insofern kann § 51b Absatz 3 Satz 1 der Wirtschaftsprüferord-
nung zu beachten sein. 

Zu § 26 (Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten) 
§ 26 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 21 des Verpackungsgesetzes. Hinsichtlich der Begründung 
wird daher auf die Gesetzesbegründungen in den Bundestagsdrucksachen 18/11274, S. 107 und 19/27634, S. 75 
verwiesen. 

Die sprachlichen Anpassungen in Absatz 1 gegenüber dem bisherigen § 21 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes 
dienen der besseren Verständlichkeit. 

Die Regelung des bisherigen § 21 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes wird indes nicht übernommen. Die darin 
enthaltene Frist bis zum 1. Januar 2022 ist zwischenzeitlich verstrichen und die vorgeschriebene Evaluierung 
erfolgt.  

Eine darüberhinausgehende Anpassung der in § 26 enthaltenen Regelungen wird voraussichtlich zu einem späte-
ren Zeitpunkt erforderlich, um die Vorgaben nach Artikel 6 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung durchzu-
führen. Gemäß Artikel 6 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung werden 18 Monate nach Inkrafttreten der ge-
mäß Artikel 6 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung erlassenen delegierten Rechtsakte und der gemäß Arti-
kel 6 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung erlassenen Durchführungsrechtsakte die Finanzbeiträge, die von 
den Herstellern zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung entrich-
tet werden, im Einklang mit den Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit moduliert, um die Recyclingfähigkeit 
von Verpackungen zu erhöhen. Die Delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 Absatz 4 und die Durchführungsrechts-
akte nach Artikel 6 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Die 
Europäische Kommission erlässt die betreffenden delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 Absatz 4 der EU-Verpa-
ckungsverordnung bis zum 1. Januar 2028. Die betreffenden Durchführungsrechtsakte erlässt sie gemäß Artikel 6 
Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung bis zum 1. Januar 2030. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 21 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 21 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 3 
Die Europäische Kommission erlässt gemäß Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a bis c der EU-Verpackungsverord-
nung bis zum 1. Januar 2028 delegierte Rechtsakte, in welchen unter anderem die Kriterien für die Leistungsstufen 
der Recyclingfähigkeit und die Art und Weise der Bemessung der Recyclingfähigkeit festgelegt werden. Diese 
lösen damit voraussichtlich gemeinsam inhaltlich den Mindeststandard ab. Mit Geltung dieser delegierten Rechts-
akte wird ein nationaler Mindeststandard somit entbehrlich. Bis zur Geltung eines umfassenden und einheitlichen 
EU-Standards zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen soll der Mindeststandard weiterhin für 
die Bemessung der Recyclingfähigkeit herangezogen werden. Um Aufwände und Kosten des nationalen Mindest-
standards im Hinblick auf den erwarteten EU-Standard in Grenzen zu halten, soll dieser ab Geltung des ersten der 
delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a bis c der EU-Verpackungsverordnung indes nicht 
weiter aktualisiert werden. 

Zu Kapitel 5 (Gestaltung der Sammlung von Verpackungsabfällen) 

Zu § 27 (Abstimmung zwischen Systemen und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern) 
Die Vorschriften der §§ 27 bis 31 entsprechen weitgehend dem bisherigen § 22 des Verpackungsgesetzes. Auf 
die Bundestagsdrucksache 18/11274 ab Seite 108 wird verwiesen. Aus Gründen der Rechtsförmlichkeit wurde 
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der ursprüngliche Paragraph in mehrere Paragraphen aufgeteilt. Dadurch soll die Lesbarkeit für den Rechtsan-
wender verbessert werden. Inhaltliche Änderungen ergeben sich aus dieser neuen Strukturierung nicht.  

In § 27 Absatz 1 Satz 5 wurde aus rechtsformalen Gründen das Wort „zwingend“ gestrichen. Inhaltliche Ände-
rungen ergeben sich daraus nicht. Die Rahmenvorgabe ist genauso zu beachten, wie vor dieser Streichung, 

Zu § 28 (Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur; Wertstoffsammlung) 
Auf die Begründung zu § 27 wird verwiesen.  

Zu § 29 (Rahmenvorgabe) 
Auf die Begründung zu § 27 wird verwiesen.  

Zu § 30 (Berechnung der Entgelte) 
Auf die Begründung zu § 27 wird verwiesen.  

Zu § 31 (Weitere Pflichten der Systeme im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen) 
Auf die Begründung zu § 27 wird verwiesen.  

Zu § 32 (Ausschreibung von Sammelleistungen; Ausschreibungsführer) 
Die Regelungen des bisherigen § 23 des Verpackungsgesetzes bleiben inhaltlich bestehen, Aus Gründen der 
Rechtsförmlichkeit wurde der ursprüngliche Paragraph in mehrere Paragraphen aufgeteilt, sodass sich diese Re-
gelungen nun in den §§ 32 bis 37 befinden. Dadurch soll die Lesbarkeit für den Rechtsanwender verbessert wer-
den. Inhaltliche Änderungen ergeben sich aus dieser neuen Strukturierung nicht. Außerdem werden Verweise auf 
andere Normen angepasst. Auf die Bundestagsdrucksache 18/11274 ab Seite 117 wird verwiesen.  

Zu § 33 (Durchführung des Ausschreibungsverfahrens) 
Auf die Begründung zu § 32 wird verwiesen.  

Zu § 34 (Zuschlagserteilung, Vertragsschluss) 
Auf die Begründung zu § 32 wird verwiesen.  

Zu § 35 (Einspruch, Schiedsgerichtsverfahren) 
Auf die Begründung zu § 32 wird verwiesen.  

Zu § 36 (Elektronische Ausschreibungsplattform) 
Auf die Begründung zu § 32 wird verwiesen.  

Zu § 37 (Anwendbarkeit des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung) 
Auf die Begründung zu § 32 wird verwiesen.  

Zu Kapitel 6 (Rücknahme, Sammlung und Verwertung von Verpackungen) 

Zu § 38 (Getrennte Sammlung) 
§ 38 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 13 des Verpackungsgesetzes.  

Gemäß Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass Sys-
teme und Infrastrukturen für die Rücknahme und getrennte Sammlung aller bei den Endabnehmern anfallenden 
Verpackungsabfälle eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass sie im Einklang mit den Artikeln 4, 10 und 13 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie behandelt werden, und um die Vorbereitung für die Wiederverwendung und für 
ein hochwertiges Recycling zu erleichtern. Die einzurichtenden Sammel- und Rücknahmesysteme und die dazu-
gehörigen Infrastrukturen umfassen gemäß Artikel 48 Absatz 5 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung die 
getrennte Sammlung in öffentlichen Räumen, Geschäftsräumen und Wohngebieten. 

Die §§ 38 und 40 beziehen sich speziell auf restentleerte Verpackungen, die in privaten Haushaltungen oder bei 
vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen. Darüber hinaus enthält dieses Gesetz in den §§ 39 und 46 weitere 
Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 48 der EU-Verpackungsverordnung. Verpackungsabfälle, die bei den 
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übrigen Endabnehmern, die keine private Haushaltungen oder vergleichbare Anfallstellen sind, als Abfall anfal-
len, werden hierüber erfasst.  

Die aufgrund der §§ 38, 39, 40 und 46 umfassend eingerichteten Sammel- und Rücknahmesysteme sowie die 
dazugehörigen Infrastrukturen stellen gemeinsam im Sinne des Artikels 48 Absatz 1 und Absatz 5 der EU-Ver-
packungsverordnung eine umfassende Rücknahme und getrennte Sammlung aller bei den Endabnehmern anfal-
lenden Verpackungsabfälle sicher. Diese bestanden bereits aufgrund der bisherigen §§ 13, 14, 15 und 31 des Ver-
packungsgesetzes. Verpackungsabfälle, die beim Verbraucher in privaten Haushaltungen oder bei vergleichbaren 
Anfallstellen anfallen, sind gemäß den §§ 38 und 40 getrennt zu sammeln und von den Systemen zurückzuneh-
men. Die vergleichbaren Anfallstellen sind in § 3 Absatz 7 definiert. Diese umfassen sowohl Geschäftsräume als 
auch öffentliche Gebäude. Verpackungsabfälle aus Gewerbe und Industrie sind gemäß § 39 von den Herstellern 
oder den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung zurückzunehmen und getrennt zu sammeln. Für 
bestimmte mit Getränken befüllte Einweggetränkeverpackungen besteht eine Pfand- und Rücknahmepflicht nach 
§ 46. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung wird auf die jeweilige Begründung zu den §§ 38, 39, 40 und 46 
verwiesen. 

Die Sammel- und Rücknahmesysteme und die dazugehörigen Infrastrukturen nach § 38, § 39, § 40 und § 46 stel-
len – wie bisher – sicher, dass die beim Endabnehmer anfallenden Verpackungsabfälle im Einklang mit den Ar-
tikeln 4, 10 und 13 der EU-Abfallrahmenrichtlinie behandelt werden und die Vorbereitung für die Wiederverwen-
dung und für ein hochwertiges Recycling erleichtern. Um ein hochwertiges Recycling zu erleichtern, stellen die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 48 Absatz 2 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung sicher, dass Systeme und Inf-
rastrukturen für eine umfassende Sammlung und Sortierung vorhanden sind, um das Recycling zu erleichtern und 
die Verfügbarkeit von Kunststoffrohstoffen für das Recycling sicherzustellen. Die gemäß den §§ 38, 39, 40 und 
46 gesammelten und zurückgenommenen Verpackungsabfälle sind insbesondere jeweils durch einen Verweis auf 
§ 42 Absatz 1 und 2 oder Absatz 5 im Einklang mit der Abfallhierarchie nach Artikel 4 der EU-Abfallrahmen-
richtlinie vorrangig einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. Hinsichtlich der 
von den Systemen zurückgenommenen Verpackungen sind für die Wiederverwendung und dem Recycling nach 
§ 42 Absatz 2 weiterhin verpflichtend einzuhaltende Quoten vorgegeben. Die Höhe der Quote unterscheidet sich 
je nach der Art des Materials. Um die Vorgaben hinsichtlich der Verwertung erfüllen zu können und um ein 
hochwertiges Recycling zu erleichtern, werden weiterhin im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 Satz 1 der EU-Ver-
packungsverordnung Sammel- und Rücknahmesysteme mit den dazugehörigen Infrastrukturen für eine umfas-
sende Sammlung und Sortierung eingerichtet und betrieben, die das Recycling erleichtern und die Verfügbarkeit 
von Kunststoffrohstoffen für das Recycling sicherstellen. 

Die nach § 46 der Pfandpflicht unterliegenden Einweggetränkeverpackungen müssen gemäß § 46 Absatz 3 einer 
Verwertung entsprechend der Anforderungen des § 42 Absatz 5 zugeführt werden. Sie werden aufgrund der guten 
Sortierung im Pfandsystem in der Regel sehr hochwertig recycelt. Die pfandpflichtigen Einweggetränkeverpa-
ckungen werden getrennt vom restlichen Verpackungs- und Siedlungsabfall, häufig auch nach Materialarten sor-
tiert gesammelt, wobei sichergestellt ist, dass die Verpackungen nur zur Verpackung von Lebensmitteln – nämlich 
Getränken – verwendet wurden.  

Die §§ 38, 39, 40 und 46 dienen zudem neben weiteren Vorschriften der Umsetzung von Artikel 48 Absatz 7 EU-
Verpackungsverordnung. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten Maßnahmen zu treffen, um das Recycling von 
Verpackungsabfällen zu fördern, welches den Qualitätsnormen für die Verwendung recycelter Materialien in ein-
schlägigen Sektoren entspricht. Qualitätsnormen für die Verwendung recycelter Materialen bestehen in Deutsch-
land bislang nur sehr begrenzt. Zu nennen sind beispielsweise auf unionsrechtlicher Ebene die Verordnung (EU) 
2022/1616 über Materialien und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmit-
teln in Berührung zu kommen. Eine Maßnahme zur Förderung in diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
oben erwähnte Pfand- und Rücknahmepflicht nach § 46. Auf nationaler Ebene ist zudem die DIN SPEC 91446 
zur „Klassifizierung von Kunststoff-Rezyklaten durch Datenqualitätslevel für die Verwendung und den (internet-
basierten) Handel“ zu nennen. Im Hinblick auf mögliche in Zukunft hinzutretende Qualitätsnormen, den Min-
destrezyklatanteil in bestimmten Kunststoffgetränkeflaschen nach § 45 und die künftig geltenden Vorgaben zum 
Rezyklateinsatz nach Artikel 7 der EU-Verpackungsverordnung wird national durch verschiedene Maßnahmen 
die Verfügbarkeit hochwertiger Rezyklate gefördert. Solche Maßnahmen sind beispielsweise die Pflicht zur Sys-
tembeteiligung nach § 7, die oben genannten Sammel- und Rücknahmesysteme mit den dazugehörigen Infrastruk-
turen, die Vorgaben zur Verwertung nach § 42 und die Informationspflichten der Systeme nach § 40 Absatz 3. 
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Die bei den Verbrauchern und den vergleichbaren Anfallstellen getrennt gesammelten und über die Systeme zu-
rückgenommenen Verpackungen werden anschließend gemäß den § 40 und § 42 im Einklang mit den Artikeln 4, 
10 und 13 der EU-Abfallrahmenrichtlinie behandelt.  

Zu § 39 (Pflichten der Hersteller und Vertreiber zur Rücknahme und Verwertung) 
§ 39 entspricht im Wesentlichen der Vorgängerregelung in § 15 des Verpackungsgesetzes. Insofern wird auf die 
Begründung zur Bundestagsdrucksache 19/27634 verwiesen. Insbesondere wurden die Begrifflichkeiten an die 
Begrifflichkeiten der EU-Verpackungsverordnung angepasst. Folgeanpassungen am Paragraphen werden künftig 
erforderlich werden, wenn die Regelungen der EU-Verpackungsverordnung zum nationalen Register nach Arti-
kel 44 wirksam werden. Die betrifft insbesondere Absatz 3 Satz 4 bis 6 und Absatz 5 Satz 5. 

Zu Absatz 1 
Die Änderungen gegenüber dem bisherigen § 15 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes beruhen im Wesentlichen 
auf den neuen Begrifflichkeiten nach der EU-Verpackungsverordnung. 

Anders als nach dem bisherigen Verpackungsgesetz fallen Verpackungen für den Versand an den Endabnehmer, 
wie beispielsweise Verpackungen für den elektronischen Handel nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 der EU-
Verpackungsverordnung nicht mehr unter den Begriff der Verkaufsverpackung. Sie sind nach der EU-Verpa-
ckungsverordnung eine Untergruppe der Transportverpackungen. Unter Verpackungen für den elektronischen 
Handel fallen alle Transportverpackungen, die für den Transport von Produkten über Formen des Fernabsatzes 
an Endabnehmer vorgesehen sind.  

Verpackungen für den elektronischen Handel werden in der Regel durch sogenannte Kurier- und Express-Paket-
dienste zugestellt. Aus Daten dieser Unternehmen geht hervor, dass im Jahr 2023 57 Prozent aller Sendungen in 
den Business-to-Consumer (B2C) Vertrieb gefallen sind. 37 Prozent der Sendungen sind dem Business-to-Busi-
ness (B2B) Bereich zuzuschreiben. Die verbleibenden 4 Prozent gehen auf Sendungen zwischen Verbraucherin-
nen und Verbrauchern zurück. In Verpackungen für den elektronischen Handel werden typischerweise kleinere 
Produkte (einzelne Produkte oder mehrere kleine Produkte in einer Sendung) versandt. Auf dieser Grundlage ist 
davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil der B2B Sendungen an vergleichbare Anfallstellen gerichtet ist. 
Abweichend davon ist bei gewerblichen und industriellen Anfallstellen davon auszugehen, dass aufgrund der 
Größe der Anfallstelle und dem damit zusammenhängenden größeren Bedarf und Verbrauch von Produkten, Lie-
ferungen in aller Regel über Speditionen erfolgen. Speditierte Waren werden größtenteils in der Produktverpa-
ckung, ggf. mit Unterstützung einer Transportverpackung, aber ohne eine zusätzliche Verpackung für den elekt-
ronischen Handel ausgeliefert. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass Verpackungen für 
den elektronischen Handel im Sinne der EU-Verpackungsverordnung in der Regel beim Verbraucher oder ver-
gleichbaren Anfallstellen anfallen. Durch die in § 39 Absatz 1 Nummer 1 formulierte Ausnahme von Verpackun-
gen für den elektronischen Handel von den Pflichten des § 39 bleibt die bisherige Systematik, dass Versandver-
packungen bzw. nun Verpackungen für den elektronischen Handel unter die Systembeteiligungspflicht nach § 7 
fallen, erhalten. 

Insofern ergeben sich keine wesentlichen Änderungen zur Vorgängerregelung. 

Zu den Absätzen 2 und 3 
Die Absätze 2 und 3 entsprechen im Wesentlichen § 15 Absätze 2 und 3 des Verpackungsgesetzes. Der Begriff 
„Versandhandel“ wird an die in der EU-Verpackungsverordnung verwendeten Begriffsbestimmungen angepasst 
und durch „Fernabsatz“ ersetzt. Fernabsatz bedeutet gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b lit. i der Richtlinie 
(EU) 2015/1535 „ohne gleichzeitige physische Anwesenheit“. Erfasst sind somit Geschäfte im B2B- und B2C- 
Bereich, die ohne gleichzeitige physische Anwesenheit der Vertragsparteien zustande kommen, wie beispiels-
weise Online-Verkäufe (vgl. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 EU-Verpackungsverordnung).  

Im Hinblick auf die Herstellerdefinition in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung wurde 
klargestellt, dass die Verwertungs- und Dokumentationspflichten auch gelten, soweit Hersteller nach Buchstabe 
e dieser Definition verpackte Produkte auspacken. Hersteller, die ihre erweiterte Herstellerverantwortung kom-
plett oder teilweise an eine sonstige Organisation für Herstellerverantwortung übertragen, müssen dies der Zent-
ralen Stelle Verpackungsregister unverzüglich mitteilen. Die unverzügliche Meldung ist insbesondere hinsichtlich 
der sich aus der Anzahl der bei einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung beteiligten Hersteller 
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ergebenden Höhe der Zahlungen nach der Finanzierungsvereinbarung erforderlich. Die Regelung korrespondiert 
mit der Pflicht der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung in § 41 Absatz 4, die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister unverzüglich über den Vertragsschluss mit einem Hersteller zu informieren, sodass eine 
wechselseitige Bestätigung der Beauftragung der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung besteht. 
Darüber hinaus wurden Begrifflichkeiten an die EU-Verpackungsverordnung angepasst.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht in Teilen der Vorgängerregelung in § 15 des Verpackungsgesetzes. Ergänzt wurde die Pflicht, 
eine Garantie zu hinterlegen, auf die in dem Fall, dass der Hersteller seinen Pflichten im Rahmen der erweiterten 
Herstellerverantwortung nicht nachkommt, zurückgegriffen werden kann. Die Regelung ist eng angelegt an die 
Verpflichtung nach Artikel 47 Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung und ermöglicht eine Umsetzung mit 
möglichst wenig bürokratischem Aufwand. Die Hinterlegung der Garantie ist auch eine Zulassungsvoraussetzung 
nach § 19. Die Form der Garantie wird durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister für die Zulassungsverfahren 
festgelegt. In Satz 3 wurde eine Klarstellung ergänzt, welche Aspekte die bereits bisher bestehende Pflicht zur 
Einrichtung von Mechanismen der Selbstkontrolle zur Bewertung der Finanzverwaltung der Hersteller umfassen 
muss. Diese Aspekte waren bereits bisher von der Pflicht umfasst, die Ergänzung dient lediglich der Verdeutli-
chung, welche Punkte insbesondere zu beachten sind. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht der Vorgängerregelung in § 15 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 stellt klar, dass Hersteller die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4 mit Ausnahme der Dokumentations-
pflichten und der Mechanismen der Selbstkontrolle nach Absatz 3 Satz 3 bis 6 auf sonstige Organisationen für 
Herstellerverantwortung übertragen können. Insbesondere gilt die Möglichkeit Pflichten zu übertragen nicht für 
die Dokumentationspflichten. Diese Pflicht verbleibt beim Hersteller. Soweit erforderlich muss er durch entspre-
chende Absprachen mit einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung den erforderlichen Datenaus-
tausch sicherstellen. 

Zu § 40 (Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, Verwertung und Information) 
§ 40 entspricht hinsichtlich seiner Struktur im Wesentlichen dem bisherigen § 14 des Verpackungsgesetzes. In 
Umsetzung der Vorgaben zur getrennten Sammlung gemäß Artikel 48 Absatz 1 und Absatz 5 Buchstabe b der 
EU-Verpackungsverordnung werden die Pflichten der Systeme zur getrennten Sammlung, Verwertung und Infor-
mation geregelt (siehe hierzu näher in der Begründung zu § 38).  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht hinsichtlich seiner Struktur im Wesentlichen dem bisherigen § 14 Absatz 1 des Verpackungs-
gesetzes. Sonstige Verpackungen, die beim Endabnehmer als Abfall anfallen, sind nach § 39 oder § 46 zurückzu-
nehmen und zu sammeln.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 14 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 14 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes und dient wie dieser 
der Umsetzung von Artikel 10 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Hinsichtlich der Begründung wird daher auf 
die Bundestagsdrucksache 19/27634 S. 68 ff. verwiesen.  

Zusätzlich zu den hier geregelten Pflichten gelten für die Systeme die Informationspflichten nach Artikel 55 der 
EU-Verpackungsverordnung. Die Regelung in Nummer 1 ist zur Umsetzung von Artikel 10 der EU-Einwegkunst-
stoffrichtlinie auch neben Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe e der EU-Verpackungsverordnung weiter erforderlich, 
da letzterer keinen ausdrücklichen Hinweis auf die Meeresumwelt enthält. Artikel 10 Buchstabe b der EU-Ein-
wegkunststoffrichtlinie ist insofern spezieller. Gemäß Erwägungsgrund 180 der EU-Verpackungsverordnung ist 
die EU-Einwegkunststoffrichtlinie „lex specialis“ gegenüber der EU-Verpackungsverordnung und soll im Kon-
fliktfall gegenüber der EU-Verpackungsverordnung im Rahmen ihres Geltungsbereichs Vorrang haben. 
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Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 14 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes und dient wie dieser 
der Umsetzung von Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe e und Absatz 8 der EU-Abfallrahmenrichtlinie. Zur Begrün-
dung wird daher auf die Bundestagsdrucksache 19/27634 S. 69 ff. verwiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wird fortan zusätzlich auf die Informationspflichten verwiesen, die für die Systeme nach Artikel 46 Absatz 4 gel-
ten. Zudem werden den Systemen die Pflichten nach Artikel 55 Absatz 1 und 2 der EU-Verpackungsverordnung 
auferlegt. In Artikel 55 Absatz 1 besteht im Unterschied zu Artikel 46 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung 
eine Öffnungsklausel in Bezug auf die Wahl des Verpflichteten. Verpflichtet zur Bereitstellung der Informationen 
nach Artikel 55 Absatz 1 und 2 der EU-Verpackungsverordnung sind im Bundesgebiet nach Satz 1 die Systeme 
und nach § 41 Absatz 5 die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung. 

In Satz 2 wird zusätzlich ein Verweis auf die Pflichten nach Artikel 46 Absatz 4 und Artikel 55 Absatz 1 und 2 
der EU-Verpackungsverordnung aufgenommen. Durch die Formulierung in Artikel 46 Absatz 4 der EU-Verpa-
ckungsverordnung, nach welcher die genannten Informationen zusätzlich zu denjenigen nach Artikel 8a Absatz 3 
Buchstabe e der EU-Abfallrahmenrichtlinie zu veröffentlichen sind, wird die dort aufgeführte Liste mit Informa-
tionen inhaltlich erweitert. Artikel 55 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung erweitert auf dieselbe Weise die 
Aufzählung der Informationspflichten in Artikel 8a Absatz 2 der EU-Abfallrahmenrichtlinie. Die Vorgabe nach 
Artikel 8a Absatz 8 der EU-Abfallrahmenrichtlinie, dass die in Artikel 8a vorgesehene Bereitstellung von Infor-
mationen für die Öffentlichkeit nicht die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen gemäß den ein-
schlägigen Unionsrechtsvorschriften und dem nationalen Recht berührt, gilt folglich gleichermaßen für die nach 
Artikel 46 Absatz 4 und Artikel 55 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung bereitzustellenden Informationen.  

Zu § 41 (Pflichten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung) 
§ 41 adressiert die Pflichten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung. Die Pflichten sind in Tei-
len in Anlehnung an die Pflichten der Systeme zur Sammlung, Verwertung und Information in § 40 angelegt. 
Diese Pflichten sind in den Bundestagsdrucksachen 18/11274, S. 96 f und S. 101 f und 19/27634, S. 69 ff und 
S. 72 f erläutert. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 regelt die Sammlung der restentleerten Verpackungen durch die sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung. Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung sind verpflichtet, eine Sammel-
struktur für alle Verpackungen, für die sie die erweiterte Herstellerverantwortung wahrnehmen, bereitzustellen. 
Analog zur Sammlung durch die Systeme kann die Sammlung bei den Anfallorten oder in deren Nähe erfolgen. 
Sie muss dabei für die Anfallorte, die selber nicht die Herstellereigenschaft erfüllen, unentgeltlich sein, denn die 
Kosten der Sammlung und Verwertung sind im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung durch die Her-
steller durch Zahlungen an die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung zu decken. Satz 2 ermöglicht 
von Satz 1 abweichende Regelungen hinsichtlich der Kosten und des Ortes der Übergabe für den Fall, dass der 
Anfallort zugleich Hersteller im Sinne der Herstellerdefinition der EU-Verpackungsverordnung ist. Satz 3 stellt 
klar, dass die Sammelsysteme geeignet sein müssen, die bei den Anfallorten anfallenden Verpackungsabfälle, für 
die die sonstige Organisation die erweiterte Herstellerverantwortung wahrnimmt, bei regelmäßiger Leerung auf-
zunehmen. Dies kann spezielle Sammelstrukturen und Abfuhrrhythmen erforderlich machen und ist ggf. im Ein-
zelfall mit den Anfallorten abzustimmen. Satz 4 grenzt den Tätigkeitsbereich der sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung von dem der Systeme ab. Sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung ist es 
nicht gestattet, systembeteiligungspflichtige Abfälle bei privaten Haushaltungen und vergleichbaren Anfallstellen 
zu sammeln.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 verpflichtet die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung, die erfassten Verpackungen einer 
Wiederverwendung zuzuführen oder entsprechend den Anforderungen des § 42 Absatz 5 zu verwerten. Dies be-
deutet, dass die Verpackungsabfälle vorrangig wiederzuverwenden, der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
oder dem Recycling zuzuführen sind. 
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 konkretisiert die Dokumentationspflichten der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung 
hinsichtlich der Verwertung der erfassten Verpackungen. Der Nachweis ist ab dem Zeitpunkt der Zulassung zu 
führen. Basis der Berechnung sind die bei der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung beteiligten 
Mengen. Die Dokumentation muss dabei aufschlüsseln, welche Materialien welcher Form der Verwertung zuge-
führt wurden. Papier, Pappe und Karton sind als eine Materialart gemeinsam aufzuführen. Für die Nachweisfüh-
rung sind interne Mechanismen zur Bewertung der Richtigkeit und Vollständigkeit einzurichten. Sollten beteiligte 
Hersteller oder die zuständigen Landesbehörden die Dokumentation anfordern, so ist diese vorzulegen.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 verpflichtet die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung Vertragsabschlüsse unverzüglich 
an die Zentrale Stelle Verpackungsregister zu melden. Die Meldung hat nur die in Absatz 4 genannten Informa-
tionen zu umfassen, Angaben zu beteiligten Verpackungsarten und -Mengen sind ausdrücklich nicht erforderlich. 
Die unverzügliche Meldung ist insbesondere hinsichtlich der sich aus der Anzahl der beteiligten Hersteller erge-
benden Höhe der Zahlungen nach der Finanzierungsvereinbarung erforderlich. Die Regelung korrespondiert mit 
der Pflicht der Hersteller in § 39 Absatz 3 die Zentrale Stelle Verpackungsregister unverzüglich über die Beauf-
tragung einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung zu informieren, sodass eine wechselseitige Be-
stätigung der Beauftragung der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung besteht.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 dient der Umsetzung von Artikel 8a Absatz 3 Buchstabe e und Absatz 8 der EU-Abfallrahmenrichtlinie.  

Neben den Informationspflichten nach der EU-Abfallrahmenrichtlinie haben die sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung auch die in der EU-Verpackungsverordnung angelegten Informationspflichten nach Ar-
tikel 46 Absatz 4 und Artikel 55 Absatz 1 zu erfüllen.  

Nach Satz 1 Nummer 1 sind Informationen zu den Eigentums- und Mitgliederverhältnissen zu veröffentlichen. 
Da das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach 
§ 3 Absatz 10 die Wahl lässt, ob sie sich als privatrechtlich organisierte juristische Person oder rechtsfähige Per-
sonengesellschaft gründen, stellt die Nennung von „Eigentums- oder Mitgliederverhältnissen“ sicher, dass ent-
sprechende Informationen unabhängig von der Organisationsform zu veröffentlichen sind. Über den Begriff „Mit-
gliederverhältnisse“ sind auch Organisationsformen erfasst, die keine Eigentümer, sondern Mitglieder haben, wie 
etwa Vereine. Nicht zu veröffentlichen sind dagegen Informationen dazu, welche Hersteller mit Verpackungen 
an der sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung beteiligt sind. 

Nach Satz 1 Nummer 2 sind Informationen zu den von den Herstellern zu leistenden Entgelten zu veröffentlichen. 
Die sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung können dabei selbst entscheiden, ob sie die Preise in 
Bezug auf einzelne Verpackungen (pro Stück) oder in Bezug auf eine bestimmte Masseeinheit (z. B. pro Tonne) 
angeben.  

Die Veröffentlichung der Informationen nach Nummer 3 stellt in Umsetzung der europäischen Vorgaben keine 
inhaltlichen Anforderungen an das Auswahlverfahren, sondern verlangt lediglich eine Veröffentlichung des Aus-
wahlverfahrens einschließlich der Auswahlkriterien, die einer Entscheidung der Organisation für eine Verwer-
tungseinrichtung zu Grunde liegen. Ziel ist auch bei dieser Vorgabe eine bessere Transparenz im Hinblick auf das 
Gesamtregime.  

Satz 2 stellt klar, dass eine der nach Absatz 4 Satz 1 zu veröffentlichenden Informationen, die ein Geschäftsge-
heimnis enthält, nicht veröffentlicht werden muss. Diese Regelung dient der Umsetzung von Artikel 8a Absatz 8 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie. Artikel 8a Absatz 8 der EU-Abfallrahmenrichtlinie stellt klar, dass die einschlä-
gigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften zur Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen 
unberührt bleiben. In Umsetzung dieser Vorgabe müssen Informationen, die Geschäftsgeheimnisse darstellen, 
nicht veröffentlicht werden. Ein Geschäftsgeheimnis ist nach der gesetzlichen Definition in § 2 Nummer 1 des 
Geschäftsgeheimnisgesetzes „eine Information, die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusam-
mensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen 
umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und die 
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Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen In-
haber ist und bei der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht“. Unter diese Begriffsdefinition 
fallen auch diejenigen Geheimnisse, die im deutschen Recht bislang unter den Begriff des Betriebsgeheimnisses 
gefasst wurden, wenn diese Informationen den in § 2 Nummer 1 Buchstabe a bis c des Geschäftsgeheimnisgeset-
zes aufgestellten Voraussetzungen genügen. Es kann sich bei Geschäftsheimnissen mithin sowohl um technisches 
wie auch um kaufmännisches Wissen handeln. Zur weiteren Begründung wird auf die Bundestagsdrucksache 
19/4724, S. 24 f. verwiesen. Danach zählen dazu typischerweise zum Beispiel auch Kunden- und Lieferantenlisten 
sowie Kosteninformationen 

Zu § 42 (Anforderungen an die Verwertung) 
Diese Vorschrift dient der Durchführung von Artikel 52 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung. Änderungen 
im Vergleich zu § 16 des Verpackungsgesetzes dienen überwiegend der Anpassung an die Vorgaben der EU-
Verpackungsverordnung. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 16 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht in weiten Teilen dem bisherigen § 16 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes.  

Die Streichung der Vorbereitung zur Wiederverwendung für die Quotenerfüllung dient der Angleichung an die 
EU-Verpackungsverordnung. In der Praxis spielte die Vorbereitung zur Wiederverwendung für die Quotenerfül-
lung zudem kaum eine Rolle. Absatz 1 macht gleichwohl deutlich, dass Verpackungsabfälle entsprechend der 
Abfallhierarchie weiterhin der Vorbereitung zur Wiederverwendung und dem Recycling zugeführt werden sollen. 

Die Quotenschnittstelle, die anders als Artikel 53 Absatz 3 EU-Verpackungsverordnung bei der Zuführung zum 
ersten Recyclingverfahren ansetzt, wird beibehalten. Das bedeutet die hier festgelegten Quoten orientieren sich 
an der Zuführung zum Recycling und nicht anhand des Outputs aus dem Recycling. Sie sind in der Höhe entspre-
chend bemessen. Die Quotenvorgaben sind gegenüber den bisherigen, in § 16 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes 
enthaltenen Anforderungen teilweise erhöht, teilweise beibehalten. Grundlage sind die Erfahrungen aus der Um-
setzung des Verpackungsgesetzes, Erkenntnisse aus der Überprüfung gemäß § 16 Absatz 7 des Verpackungsge-
setzes und das in Auftrag gegebene Forschungsvorhaben sowie Schlussfolgerungen des Umweltbundesamtes hie-
raus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für einige Hersteller Artikel 44 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung 
Anwendung finden wird, beispielsweise mit Blick auf Flüssigkeitskartons. 

Bei Verbundverpackungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 und anderen Verpackungen, die aus mehr als 
einem Material bestehen, ist weiterhin insbesondere das Recycling des Hauptverpackungsmaterials sicherzustel-
len, soweit nicht das Recycling eines anderen Verpackungsmaterials den Zielen der Kreislaufwirtschaft besser 
entspricht. Dabei ist die Gesamtmasse der Verpackung jeweils, also sowohl bei einem Recycling der Hauptmate-
rialart als auch im Falle des Recyclings eines anderen Materials, bei der Berechnung der Quote des entsprechen-
den Hauptverpackungsmaterials nach Absatz 2 einzubeziehen. 

Bei der Quotenermittlung für die Materialart Kunststoffe ist zwischen einer allgemeinen Zuführungsquote zum 
Recycling in Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und einer werkstofflichen Zuführungsquote zum Recycling in Satz 2 zu 
unterscheiden. Diese Recyclingquote für Verpackungen aus Kunststoff ersetzt die Verwertungsquote im bisheri-
gen § 16 Absatz 2 Satz 2 des Verpackungsgesetzes. Dies dient unter anderem der Angleichung an die EU-Verpa-
ckungsverordnung. Außerdem ist eine Verwertungsquote entbehrlich geworden, da die Verwertungsmengen weit 
über dem Vorgabewert liegen und sie die energetische Verwertung einschließt, die keines weiteren gesetzlichen 
Treibers bedarf. Zugleich entspricht der Begriff der werkstofflichen Recyclingquote (siehe § 3 Absatz 13) der 
bisherigen werkstofflichen Verwertungsquote und dient insoweit der begrifflichen Klarstellung. Dabei sollen 
Kunststofffraktionen, die keine ausreichende Qualität für ein werkstoffliches Recycling aufweisen oder für die 
nicht in ausreichendem Umfang werkstoffliche Anwendungen erschlossen werden können, vorzugsweise dem so 
genannten chemischen Recycling zugeführt werden. Hierzu dient die übergreifende Recyclingquote nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 6. Dies stellt Absatz 2 Satz 3 klar. 
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Die veränderten Quoten gelten ab dem 1. Januar 2028, damit sie rechtzeitig in die Verträge der Systeme einfließen 
können. Daneben sieht § 68 Absatz 6 eine Übergangsvorschrift für das Jahr 2026 vor, damit beispielsweise die 
geänderte Zuordnung der Gesamtmasse von Verbundverpackungen zur Hauptmaterialart nicht unterjährig erfolgt. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht weitestgehend dem bisherigen § 16 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. Der ehemalige Satz 4 
wurde nicht übernommen, da dieser auf Grund der neuen Definition der Verbundverpackungen in der EU-Verpa-
ckungsverordnung hinfällig ist.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht in weiten Teilen dem bisherigen § 16 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes. Grundlage der 
schrittweisen Anhebung der Quoten sind Erfahrungen aus der Umsetzung des Verpackungsgesetzes, Erkenntnisse 
aus der Überprüfung gemäß § 16 Absatz 7 des Verpackungsgesetzes und das in Auftrag gegebene Forschungs-
vorhaben sowie Schlussfolgerungen des Umweltbundesamtes hieraus. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 16 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. Die Anforderungen 
an die Verwertung werden an die allgemeinen Vorgaben für Systeme in Absatz 1 Satz 1 angepasst. Außerdem ist 
die Sammlung der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung gemäß § 41 Absatz 1 zu ergänzen. 

Zu Absatz 6 
Wegen der neuen EU-Abfallverbringungsverordnung ist eine Neuformulierung von Absatz 6 notwendig. Mit 
Ausnahme der Quotenschnittstelle entspricht Absatz 5 dem Artikel 53 Absatz 11 der EU-Verpackungsverord-
nung. 

Zu § 43 (Mengenstromnachweis) 
§ 43 entspricht weitestgehend dem bisherigen § 17 des Verpackungsgesetzes. Änderungen dienen der Anglei-
chung an die Überarbeitung des bisherigen § 16 des Verpackungsgesetzes in § 42. Zudem wurde die Überschrift 
angepasst. Im Übrigen wird auf die Gesetzesbegründungen in den Bundestagsdrucksachen 18/11274, S. 101 und 
19/27634, S. 72, verwiesen. 

Zu Kapitel 7 (Getränkeverpackungen) 

Zu § 44 (Förderung von wiederverwendbaren Getränkeverpackungen) 
Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 1 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. Artikel 31 der EU-
Verpackungsverordnung sieht ab Berichtsjahr 2030 eine Berichterstattung über Wiederverwendungsziele vor. 
Dabei wird auf Berichte der Wirtschaftsbeteiligten gemäß Artikel 29 Absätze 1-8 der EU-Verpackungsverord-
nung abgestellt. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung zugehöriger Regelungen im nationalen Recht kann 
die Notwendigkeit der hier geregelten Pflicht zur Ermittlung von Daten perspektivisch überprüft werden. Der 
Begriff „Mehrweggetränkeverpackung“ wird im Einklang mit den Begrifflichkeiten in der EU-Verpackungsver-
ordnung durch „wiederverwendbare Getränkeverpackung“ ersetzt. Getränkeverpackungen sind in § 3 Absatz 2 
definiert. Wie andere Verpackungsarten gelten Getränkeverpackungen als wiederverwendbar, wenn sie die An-
forderungen in Artikel 11 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung erfüllen. Der Begriff „Mehrwegförderung“ 
wird in Anlehnung an die Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 27 der EU-Verpackungsverordnung 
durch „Förderung der Wiederverwendung von Verpackungen“ ersetzt. 

Zu § 45 (Mindestrezyklatanteil bei Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff) 
Diese Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 30a des Verpackungsgesetzes.  

Mittelfristig beansprucht Artikel 7 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung Anwendungsvorrang. Dementspre-
chend wird bei Kenntnis des Zeitpunkts der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung 
(ab dem 1. Januar 2030 oder drei Jahre nach Inkrafttreten des in Artikel 7 Absatz 8 der EU-Verpackungsverord-
nung genannten Durchführungsrechtsaktes, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) geregelt werden, dass 
§ 45 zu diesem dann bestimmten Zeitpunkt außer Kraft tritt. 
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Zudem definiert die EU-Verpackungsverordnung in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 54 Einweggetränkeflaschen aus 
Kunststoff. Dies ist in § 45 sprachlich anzugleichen. 

Die meisten Ausnahmen im bisherigen § 30a Absatz 3 des Verpackungsgesetzes gelten gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 54 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Anhang Teil F der EU-Einwegkunststoffrichtli-
nie unmittelbar. Gleichzeitig ist die Definition in der EU-Verpackungsverordnung abschließend. Daher wird die-
ser der Absatz insgesamt gestrichen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der Regelung des bisherigen § 30a Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes 
und dient der Umsetzung von Artikel 6 Absatz 5 Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2019/904. Das Umset-
zungserfordernis besteht solange wie die Vorschrift nicht aufgrund des in Artikel 67 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2025/40 vorgesehenen Änderungsbefehls aufgehoben wird. Anknüpfungspunkt bei der Berechnung des 
Durchschnitts ist das Bereitstellen im Bundesgebiet. Dies entspricht den Formulierungen in der EU-Verpackungs-
verordnung. Das Bereitstellen im Bundesgebiet ist zugleich weiterhin unverändert im Sinne des Inverkehrbrin-
gens gemäß der Artikel 3 Nummer 6 und Artikel 6 Absatz 5 Satz 1 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie zu verste-
hen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen der Regelung des bisherigen § 30a Absatz 1 Satz 2 des Verpackungsgesetzes 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 30a Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. 

Zu § 46 (Pfand- und Rücknahmepflichten für Einweggetränkeverpackungen) 

Zu Absatz 1 
Der in § 31 Absatz 1 Satz 2 und 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes verwendete Begriff „Endverbraucher“ 
wird in Satz 2 und 4 jeweils durch den Begriff „Endabnehmer“ nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 23 der EU-
Verpackungsverordnung ersetzt. Darüber hinaus wird der Anknüpfungspunkt des Inverkehrbringens durch die 
Bereitstellung im Bundesgebiet ersetzt.  

Der bisher verwendete Begriff „Hersteller“, wird durch den neu eingeführten Begriff „Erstinverkehrbringer“ er-
setzt. Der bisher verwendete Begriff „Vertreiber“ wird durch den Begriff „Inverkehrbringer“ ersetzt. Damit sollen 
die Verpflichteten des Einwegpfandsystems gegenüber der bisherigen Rechtslage gleich bleiben. Damit wird un-
nötiger Umstellungsaufwand vermieden und ein etabliertes System geschützt. Artikel 50 der EU-Verpackungs-
verordnung verpflichtet lediglich die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Einrichtung von Pfand- und Rücknahme-
systemen, legt jedoch keine konkreten Adressaten für diese Regelungen fest. Insofern steht es den Mitgliedstaaten 
frei, die Verpflichteten des Pfand- und Rücknahmesystems eigenständig zu definieren. Die übrigen Hersteller-
pflichten sind von der Verlagerung der Verpflichtungen des Einwegpfandes auf Erstinverkehrbringer und Inver-
kehrbringer unbetroffen.  

Die Vorgabe einer einheitlichen Kennzeichnung der Einwegverpackungen für Getränke in Satz 3 dient der Durch-
führung von Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung. Gemäß dieser Vorschrift 
werden Verpackungen, die unter Pfand- und Rücknahmesysteme gemäß Artikel 50 Absatz 1 der EU-Verpa-
ckungsverordnung fallen, mit einer klaren und eindeutigen Kennzeichnung versehen. Satz 3 konkretisiert diese 
Anforderung. Die Kennzeichnung hat nicht nur klar und eindeutig, sondern dauerhaft, deutlich lesbar und an gut 
sichtbarer Stelle zu erfolgen.  

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der EU-Verpackungsverordnung findet Anwendung, da Einweggeträn-
keverpackungen einem Pfand- und Rückgabesystem nach Artikel 50 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung 
unterliegen.  

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 62 der EU-Verpackungsverordnung definiert ein Pfand- und Rücknahmesystem als 
ein System, bei dem der Endabnehmer beim Kauf eines verpackten oder eingefüllten Produkts, das unter dieses 
System fällt, ein Pfand entrichten muss, das zurückerstattet wird, wenn die Pfandverpackung über eines der Sam-
melsysteme, die von den nationalen Behörden für diesen Zweck eingerichtet wurden, zurückgegeben wird. Die 
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hiesige Vorschrift schreibt vor, dass bei jeder Abgabe einer Verpackung, die unter das Pfand- und Rücknahme-
system fällt, ein Pfand von 0,25 Euro erhoben werden muss. Dieses Pfand wird zurückerstattet, wenn die Verpa-
ckung bei einem der gesetzlich verpflichteten Vertreiber zurückgegeben wird. Das einheitliche Pfandsystem nach 
Satz 4 ermöglicht dieses dezentrale Rücknahmesystem durch die Abwicklung von Pfanderstattungsansprüchen 
zwischen Herstellern und Vertreibern. Die behördliche Zulassung des Sammelsystems, das durch die Verpflich-
tung der Vertreiber sichergestellt wird, besteht erst recht dann, wenn das Gesetz – wie hier durch § 46 Absatz 2, 
bzw. zuvor durch § 31 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes geschehen – dieses Sammelsystem als einzig mögliches 
vorsieht und zulässt. Folglich handelt es sich bei dem in Deutschland eingerichteten Pfand- und Rücknahmesys-
tem um ein Pfand- und Rücknahmesystem nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 62 der EU-Verpackungsverordnung.  

Es handelt sich im Übrigen um ein bereits vor dem Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung eingerichtetes 
Pfand- und Rücknahmesystem, auf das Artikel 50 Absatz 11 Unterabsatz 2 der EU-Verpackungsverordnung An-
wendung findet, soweit das Sammelziel nach Artikel 50 Absatz 1 Unterabsatz 1 auch in Zukunft erreicht wird. 
Denn das in § 29 Absatz 1 Satz 4 des bisherigen Verpackungsgesetzes geregelte Pfand- und Rücknahmesystem 
bestand bereits erheblich vor dem Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung am 11. Februar 2025. Das Pfand- 
und Rücknahmesystem wurde in seiner heutigen konsolidierten Form bereits 2005 eingeführt und besteht seitdem 
– mit verschiedenen Detailänderungen – fort. 

Hersteller nach Satz 1 sind zur Zulassung nach § 19 verpflichtet, sie erfüllen ihre erweiterte Herstellerverantwor-
tung individuell und nicht durch eine damit betraute Organisation für die erweiterte Herstellerverantwortung.  

Zu Absatz 2 
Auch hier wird der Begriff Endverbraucher durch den Begriff Endabnehmer ersetzt. Außerdem wird der Begriff 
Letztvertreiber durch den Begriff Endvertreiber nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 21 der EU-Verpackungsverord-
nung ersetzt. Der Begriff „Versandhandel“ wird an die in der EU-Verpackungsverordnung verwendeten Begriffs-
bestimmungen angepasst und durch „Fernabsatz“ ersetzt. Fernabsatz bedeutet gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe b lit. i der Richtlinie (EU) 2015/1535 „ohne gleichzeitige physische Anwesenheit“. Erfass sind somit Ge-
schäfte im B2B und B2C Bereich, die ohne gleichzeitige physische Anwesenheit der Vertragsparteien zustande 
kommen, wie beispielsweise Online-Verkäufe (vgl. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 EU-Verpackungsverordnung). 

Zu Absatz 3 
In Absatz 3 werden lediglich die Verweise in andere Vorschriften angepasst. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 Satz 1 regelt wie der bisherige § 31 Absatz 4 Satz 1 des Verpackungsgesetzes Ausnahmen von den Ab-
sätzen 1 bis 3. In Satz 1 Nummer 1 wird die Bezeichnung „Geltungsbereich dieses Gesetzes“ durch „Bundesge-
biet“ und „Endverbraucher“ durch „Endabnehmer“ ersetzt. Mehrere Verweise in andere Regelungstexte werden 
in Satz 1 Nummer 7 aktualisiert. Das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz orientiert sich – wie auch das Ver-
packungsgesetz zuvor – an den lebensmittelrechtlichen Festlegungen zu unterschiedlichen Getränken und Le-
bensmitteln. Daher wird verschiedentlich in lebensmittelrechtliche Vorschriften verwiesen und diese Verweise 
entsprechend aktualisiert.  

Durch die Änderung in Satz 1 Nummer 7 Buchstabe c werden alkoholfreie und alkoholreduzierte weinähnliche 
Getränke und Mischgetränke ergänzt. Diese sind über § 10 Absatz 7 der Verordnung über bestimmte alkoholhal-
tige Getränke (AGeV) bereits bisher von der Begriffsbestimmung weinähnlicher Getränke umfasst, sodass es sich 
hier um eine Klarstellung handelt.  

Der Verweis in Satz 1 Nummer 7 Buchstabe g) wurde angepasst, um den aktuellen Stand der Regulierung von 
Milch und Milcherzeugnissen abzubilden. Inhaltlich ergeben sich dadurch keine Änderungen.  

Durch die Änderungen von Satz 1 Nummer 7 Buchstabe h und i soll für die praktische Anwendung klargestellt 
werden, dass die lebensmittelkennzeichnungsrechtlich zulässige Bezeichnung des Getränkes maßgeblich ist. Auf 
diese Weise ist für den Verbraucher wie die Vollzugsbehörden aus der Bezeichnung des Getränkes ersichtlich, ob 
das Getränk einer Ausnahme von der Pfand- und Rücknahmepflicht unterliegt.  

In § 31 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j des Verpackungsgesetzes wurde bislang auf diätische Getränke 
im Sinne der Diätverordnung vom 28. April 2005 (BGBl. I S. 1161) Bezug genommen. Die Diätverordnung 
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wurde durch die europäische Verordnung (EU) Nr. 609/2013 abgelöst. In der Definition von Einweggetränkefla-
schen aus Kunststoff in Artikel 1 Absatz 3 Nummer 54 der EU-Verpackungsverordnung wird in Teil F des An-
hangs der EU-Einwegkunststoffrichtlinie verwiesen. Nach der dortigen Festlegung sind Getränkeflaschen, die für 
flüssige Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 
Nr. 609/2013 bestimmt sind und dafür verwendet werden, nicht von den dort definierten Einwegkunststoffartikeln 
umfasst. Folglich gelten Getränkeflaschen für die genannten Zwecke nicht als Einweggetränkeflaschen aus Kunst-
stoff im Sinne der EU-Verpackungsverordnung. Um eine größere Einheitlichkeit zwischen den Regelungen zur 
Pfand- und Rücknahmepflicht und dem europäischen Recht zu erzeugen, wird die Ausnahmeregelung in Absatz 4 
Nummer 7 Buchstabe j entsprechend angepasst. 

Es wurde ein neuer Buchstabe k eingefügt, der eine Ausnahme für alkoholfreie Spirituosenalternativen regelt. Auf 
dem Markt etablieren sich zunehmend Getränke, die als alkoholfreie oder sehr alkoholarme Alternativen zu Spi-
rituosen fungieren. Die Gestaltung und die Darbietung dieser Getränke ähneln dabei häufig sehr den vergleichba-
ren Spirituosen. Da diese Alternativprodukte jedoch oftmals aus Wasser und anderen Zutaten hergestellt werden, 
unterfielen sie bisher der Pfandpflicht. Das ist anhand der Anfallmenge und der Art der Verwendung nicht sach-
gerecht. Ziel der Regelung ist es, eine wirksame Abgrenzung gegenüber Erfrischungsgetränken zu erreichen. An-
haltspunkt für das Vorliegen einer alkoholfreien oder alkoholreduzierten Alternative zu einem Getränk der Posi-
tion 2208 der Kombinierten Nomenklatur im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a in Verbindung mit 
Absatz 4 des Alkoholsteuergesetzes ist insbesondere die Aufmachung nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Außerdem muss die beschreibende Bezeichnung des Getränkes auf ein Getränk 
der Position 2208 der Kombinierten Nomenklatur im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a in Verbin-
dung mit Absatz 4 des Alkoholsteuergesetzes hindeuten. Auch Geschmack und Geruch des Getränks können als 
Kriterien dafür herangezogen werden, ob es sich um eine alkoholfreie oder alkoholreduzierte Alternative handelt. 
Die Aufmachung nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 beinhaltet die Form, 
ihr Aussehen oder ihre Verpackung, die verwendeten Verpackungsmaterialien, die Art ihrer Anordnung und den 
Rahmen ihrer Darbietung. Bei der Verpackung und den verwendeten Verpackungsmaterialien ist dabei insbeson-
dere die Flaschenform zu berücksichtigen, die bei den Spirituosenalternativen regelmäßig an den vergleichbaren 
Spirituosen orientiert ist oder ihnen sogar gänzlich gleicht. Der Rahmen der Darbietung ist regelmäßig im Kontext 
mit alkoholhaltigen Spirituosen in der entsprechenden Abteilung der Verkaufsstelle und gerade nicht mit pfand-
pflichtigen Erfrischungsgetränken.  

Die Ausnahme nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 gilt gemäß Satz 2 nicht für Getränke, die in Einwegflaschen aus 
Kunststoff und Getränkedosen abgefüllt sind. Die bisherige Vorschrift enthielt eine Übergangsregelung, die be-
stimmte Teile der Regelung erst ab dem 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt hat. Diese inzwischen überflüssig gewor-
dene Übergangsregelung wurde entfernt.  

Zu Absatz 5 
An Absatz 5 wurde die bisher in § 1 Absatz 3 Satz 4 des Verpackungsgesetzes stehende Regelung angefügt. Dabei 
wurde in Umsetzung von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/904 ergänzt, dass die Quoten 
für die getrennte Sammlung von Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff nicht gelten, soweit ein Fall des § 9 
Absatz 3 Nummer 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorliegt. Dieser entspricht inhaltlich dem in Artikel 9 Ab-
satz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/904 genannten Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 
2008/98/EG. Außerdem wurde der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Regelung am 1. Januar 2025 gestrichen, 
da dieser inzwischen erreicht wurde. Inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus nicht. 

Zu § 47 (Hinweispflichten) 
Es werden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen. Lediglich der Begriff Letztvertreiber wird durch den 
Begriff Endvertreiber nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 21 der EU-Verpackungsverordnung ersetzt und der Be-
griff Endverbraucher wird durch den Begriff Endabnehmer nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 23 der EU-Verpa-
ckungsverordnung ersetzt. Anstatt Mehrweggetränkeverpackung wird der Begriff wiederverwendbare Geträn-
keverpackung verwendet, dieser ist im Sinne von Artikel 11 der EU-Verpackungsverordnung zu verstehen. 

Der Begriff „Versandhandel“ wird an die in der EU-Verpackungsverordnung verwendeten Begriffsbestimmungen 
angepasst und durch „Fernabsatz“ ersetzt. Fernabsatz bedeutet gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b lit. i der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 „ohne gleichzeitige physische Anwesenheit“. Erfass sind somit Geschäfte im B2B und 
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B2C Bereich, die ohne gleichzeitige physische Anwesenheit der Vertragsparteien zustande kommen, wie bei-
spielsweise Online-Verkäufe (vgl. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 der EU-Verpackungsverordnung). 

Die Pflicht zur Verwendung des Schriftzeichens „MEHRWEG“ bleibt hingegen bestehen, da sich der Begriff 
bereits im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert hat. Eine Umstellung auf einen anderen Begriff könnte zu Un-
klarheiten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern führen und hierdurch die Erreichung des Zwecks der Hin-
weispflicht beeinträchtigen. Eine Änderung könnte nach Erlass des Durchführungsrechtsaktes nach Artikel 12 
Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung aufgrund von Artikel 12 Absatz 2 Satz 3 der EU-Verpackungsverord-
nung erfolgen.  

Zu Kapitel 8 (Zentrale Stelle Verpackungsregister) 

Zu § 48 (Errichtung und Rechtsform; Stiftungssatzung) 
§ 48 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 24 des Verpackungsgesetzes. Die europarechtliche Grundlage 
für die Errichtung der Zentralen Stelle Verpackungsregister findet sich fortan in Artikel 46 Absatz 2 Satz 2 der 
EU-Verpackungsverordnung. Die Mitgliedstaaten benennen demnach einen unabhängigen Dritten, um zu über-
wachen, dass die Organisationen für Herstellerverantwortung die Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 
Herstellerverantwortung in koordinierter Weise erfüllen, oder betrauen die zuständige Behörde mit dieser Über-
wachung. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister überwacht bereits die koordinierte Erfüllung der Verpflichtun-
gen der Systeme, indem sie etwa die Mengenstromnachweise oder die Systemmeldungen überprüft. Fortan nimmt 
sie zusätzlich Aufgaben in Bezug auf sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung wahr. Sie ist zudem 
unter anderem die zuständige Behörde für die Zulassung nach Artikel 47 der EU-Verpackungsverordnung von 
Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen, sonstiger Organisationen für Herstellerverantwor-
tung und Branchenlösungen. Außerdem ist die Zentrale Stelle Verpackungsregister Teil des Überwachungs- und 
Durchsetzungsrahmens nach Artikel 8a Absatz 5 der EU-Abfallrahmenrichtlinie. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 schafft weiterhin die Grundlage für das Besehen der Zentralen Stelle Verpackungsregister. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister wurde bereits im Jahr 2017 aufgrund des bisherigen § 24 Absatz 1 des Verpackungs-
gesetzes errichtet. Sie hat am 1. Januar 2019 ihren Betrieb aufgenommen. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister 
bleibt nach Satz 1 bestehen. Eine Neuerrichtung der Zentralen Selle Verpackungsregister ist nicht vorgesehen. 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister ist lediglich nach Satz 2 im Falle einer Auflösung entsprechend der bis-
herigen Zentralen Stelle Verpackungsregister neu zu errichten. Der Adressatenkreis nach Satz 2 weicht aufgrund 
der neuen Begriffsbestimmungen der EU-Verpackungsverordnung leicht von demjenigen nach dem bisherigen 
§ 24 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes ab. Die gegenüber dem bisherigen § 24 Absatz 1 des Verpackungsgeset-
zes abweichenden Begriffe dienen dennoch einer Angleichung der Adressatenkreise. Der Begriff des Erzeugers 
wird ergänzt, da der Begriff des Vertreibers fortan in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 18 der EU-Verpackungsverord-
nung anders definiert wird als im bisherigen § 3 Absatz 12 des Verpackungsgesetzes. Ohne die vorgenommene 
Ergänzung wäre beispielsweise nicht mehr adressiert, wer gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe a der 
EU-Verpackungsverordnung eine leere Verkaufsverpackung unter eigenem Namen herstellt und diese im Bun-
desgebiet bereitstellt. Die betreffende Person wäre Erzeuger der leeren Verkaufsverpackung. Gemäß der neuen 
Begriffsbestimmung des Vertreibers nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 18 der EU-Verpackungsverordnung kann 
derjenige, der bereits Erzeuger ist, nicht gleichzeitig auch Vertreiber sein. Der Herstellerbegriff greift für Ver-
kaufsverpackungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe b und d der EU-Verpackungsverordnung 
lediglich in Bezug auf das verpackte Produkt und ist daher ebenfalls nicht einschlägig. 

Zu den Absätzen 2 bis 4 
Bei den Änderungen in den Absätzen 2 bis 4 handelt es sich um Folgeanpassungen zu den Änderungen in Absatz 1 
und des geänderten Namens des zuständigen Bundesministeriums. 

Zu § 49 (Organisation) 
§ 49 entspricht teilweise der Regelung in dem bisherigen § 28 des Verpackungsgesetzes, es wird insofern auf die 
Bundestagsdrucksache 18/11274 ab Seite 130 verwiesen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht der Regelung in dem bisherigen § 28 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu Absatz 2 
In Absatz 2 wurde die zusätzliche Aufgabe des Kuratoriums aufgenommen, über die Aufnahme von Darlehen 
nach § 51 Absatz 6 zu entscheiden. Bei der Zusammensetzung des Kuratoriums wurden zwei Vertreter aus der 
Gruppe der Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen ergänzt. Die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister erhält zusätzliche Aufgaben, die sich auf nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen bezie-
hen, und wird bezüglich dieser Aufgaben auch von den Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpa-
ckungen finanziert. Diese neuen Aufgaben und neuen Finanzierungsbeiträge sollen auch in der Zusammensetzung 
des Kuratoriums abgebildet werden. Auch die von den neuen Aufgaben betroffenen Hersteller, werden so an der 
Gestaltung der Zentralen Stelle Verpackungsregister und den internen Entscheidungsprozessen beteiligt. Die Ge-
wichtung der Hersteller verschiedener Typen von Verpackungen bildet die unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Arbeit der zentralen Stelle Verpackungsregister ab. Auch mit den neu hinzukommenden Aufgaben, betrifft die 
überwiegende Zahl der Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister systembeteiligungspflichtige Verpa-
ckungen, weshalb eine entsprechende Gewichtung des Kuratoriums sachgerecht ist. Für den Fall, dass die Orga-
nisation zur Finanzierung von Reduzierungs- und Präventionsmaßnahmen nicht gegründet wird oder die verein-
nahmten Gelder binnen 5 Jahren nicht zweckgemäß ausgeschüttet wurden, verteilt die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister die Gelder an gemeinnützige Körperschaften zwecks Förderung des in § 24. Darin immanent ist 
eine Entscheidung darüber, an welche Körperschaften die Gelder gehen sollen, dazu schlägt das Kuratorium dem 
Vorstand geeignete Körperschaften vor.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht § 28 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 4 
Auch der Verwaltungsrat enthält ergänzend zwei Vertreter aus der Gruppe der Hersteller nicht systembeteili-
gungspflichtiger Verpackungen und einen Vertreter der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung. 
Wie bei der Umgestaltung des Kuratoriums nach Absatz 2 geht es auch hier darum, die nunmehr stärker betroffe-
nen Hersteller und Organisationen ebenfalls in die interne Organisation der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
einzubeziehen. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 28 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. Die Arbeit des Beirates Erfassung, 
Sortierung und Verwertung beschränkt sich inhaltlich auf den Bereich der systembeteiligungspflichtigen Verpa-
ckungen. Dementsprechend werden hier anders als für die anderen Organen der Zentralen Stelle Verpackungsre-
gister keine Vertreter der sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung vorgeschrieben. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 28 Absatz 6 des Verpackungsgesetzes. 

Zu § 50 (Finanzierung durch Systeme und Betreiber von Branchenlösungen) 
Die Pflicht zum Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen mit der Zentralen Stelle Verpackungsregister wird 
in § 51 auf sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Hersteller nicht systembeteiligungspflichti-
ger Verpackungen erweitert. Die Begriffsbestimmung der Finanzierungsvereinbarung findet sich fortan in 
§ 3 Absatz 15. An der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister durch die Systeme und Betreiber 
von Branchenlösungen ändert sich gegenüber dem bisherigen § 25 des Verpackungsgesetzes wenig, die grund-
sätzliche Funktionsweise der Finanzierung bleibt in diesem Bereich bestehen. Insbesondere bleibt die Aufteilung 
der Kosten innerhalb der Gruppe der Systeme und Betreibern von Branchenlösungen anhand des jeweiligen 
Marktanteils bestehen. Anders als bisher werden bestimmte Kosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister, die 
sogenannten Gemeinkosten nach § 53, neben den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen fortan von den 
sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpa-
ckungen mitgetragen. Hinsichtlich der eigens für sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Her-
steller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen geltenden Vorgaben für die Finanzierungsvereinbarun-
gen wird auf die Begründung zu § 51 verwiesen. 
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Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 25 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes. Neben den Errichtungs-
kosten, werden zukünftig auch Erweiterungskosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister finanziert. Dabei 
geht es um Kosten, die nicht durch die (erstmalige) Errichtung der Zentralen Stelle Verpackungsregister, sondern 
durch eine Erweiterung oder Veränderung ihrer Aufgaben entstehen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht weitgehend dem bisherigen § 25 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes. Hinzu tritt fortan eine 
Differenzierung in die voraussichtlichen Kosten für die Erfüllung von Aufgaben, die ausschließlich systembetei-
ligungspflichtigen Verpackungen zugeordnet werden können, und den voraussichtlichen Anteil an ihren Gemein-
kosten nach § 53. Hintergrund ist das Hinzutreten einer weiteren Gruppe von Wirtschaftsakteuren, bestehend aus 
den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen, die sich fortan gemäß § 51 Absatz 1 Satz 1 an der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungs-
register zu beteiligen hat. Welche Kosten auf welche Wirtschaftsakteure umgelegt werden, bestimmt sich danach, 
welchen Verpackungen – systembeteiligungspflichtig oder nicht systembeteiligungspflichtig – diese zugerechnet 
werden können. 

Die von den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen zu zahlenden Umlagen sind ein Teil einer überge-
ordneten gemeinsamen Umlage, die sich zusätzlich aus den Umlagen der sonstigen Organisationen für Herstel-
lerverantwortung und den Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen zusammensetzt. Siehe 
dazu § 52. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 Satz 1 und 2 entspricht dem bisherigen § 25 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes.  

Gemäß dem neuen Satz 3 hat die Zentrale Stelle Verpackungsregister neben den Kosten nach Absatz 2 Satz 2 
auch notwendige Ausgaben für Erstinvestitionen in die Bemessung der Umlage nach Absatz 2 und damit auch in 
die Nachkalkulation nach Absatz 4 einzubeziehen, soweit diese aufgrund der Hinzuschreibung gesetzlicher Auf-
gaben, allgemeiner, insbesondere technologischer, Fortschritte oder zur Aufrechterhaltung der informationstech-
nologischen Sicherheit der Zentralen Stelle Verpackungsregister erforderlich sind. Die Regelung ermöglicht es 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister, insbesondere notwendige Ausgaben zur Übernehme neuer Aufgaben 
zu tätigen und diese über die Umlage im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen zu refinanzieren. Die Bemes-
sung der Umlage und der Nachkalkulation erfolgt für notwendige Ausgaben auf dieselbe Weise wie für Kosten 
nach Absatz 2 Satz 2. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 25 Absatz 4 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht weitgehend dem bisherigen § 25 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes. Der Begriff des Gesam-
tumlageaufkommens stellt gemeinsam mit dem Verweis auf § 52 klar, dass es sich bei der von den Systemen und 
den Betreibern von Branchenlösungen und der von den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und 
Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen nach § 51 Absatz 2 zu zahlenden Umlagen um An-
teile an einer gemeinsamen Gesamtumlage handelt, welche durch das Umweltbundesamt zu genehmigen ist. Nach 
Bemessung des Gesamtumlageaufkommens verteilt die Zentrale Stelle Verpackungsregister entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben die voraussichtlichen Kosten auf die in § 50 Absatz 1 Satz 1 und § 51 Absatz 1 Satz 1 
genannten Vertragspartner. Die neu hinzutretenden Vorgaben fügen sich in das bisherige Finanzierungssystem 
ein und ergänzen dieses. Die Finanzierung durch sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Her-
steller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen stellt mithin keinen parallellaufenden, abtrennbaren Me-
chanismus dar.  

Die Ergänzung in Satz 2 stellt eine Folgeänderung zur Aufnahme der notwendigen Ausgaben für Erstinvestitionen 
nach Absatz 4 dar. Diese werden in die Pflicht zur Genehmigung des Umlageaufkommens und der Nachkalkula-
tion beim Umweltbundesamt mit einbezogen. 
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Zu Absatz 6 
Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 25 Absatz 6 des Verpackungsgesetzes.  

Zu § 51 (Finanzierung durch sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und durch Hersteller 
nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen) 
Neben den bereits bestehenden Umlagen, die von den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen gezahlt 
werden, wird aufgrund der neuen Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister, die insbesondere die Zu-
lassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen und sonstiger Organisationen für Her-
stellerverantwortung betreffen, eine Erweiterung des bisherigen Finanzierungsmechanismus für diese Hersteller 
und Organisationen etabliert. Damit wird abgebildet, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister auch für diese 
Beteiligten wichtige Aufgaben übernimmt und die daraus entstehenden Kosten nicht allein den Systemen und 
Betreibern von Branchenlösungen auferlegt werden können, sondern im Sinne der erweiterten Herstellerverant-
wortung von den vorgenannten Beteiligten getragen werden müssen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 etabliert die Pflicht, dass sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Hersteller nicht sys-
tembeteiligungspflichtiger Verpackungen, also insbesondere Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 und Ein-
weggetränkeverpackungen nach § 46, sich an der Finanzierung der Zentralen Stelle Verpackungsregister Beteili-
gen und dazu Finanzierungsvereinbarungen abschließen müssen. Wenn ein Hersteller sämtliche seiner Verpa-
ckungen bei einer oder mehreren sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung übertragen hat, muss er 
selbst keine Finanzierungsvereinbarung eingehen. Wenn ein Hersteller jedoch zumindest für einen Teil seiner 
Verpackungen die Pflichten der erweiterte Herstellerverantwortung selbst übernimmt, muss er auch eine eigene 
Finanzierungsvereinbarung abschließen. Die Finanzierungsvereinbarungen werden elektronisch mittels einfacher 
elektronischer Bestätigung geschlossen, um den Verwaltungsaufwand sowohl für die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister, als auch für die Betroffenen Wirtschaftsakteure niedrig zu halten. 

Zu Absatz 2 
Satz 1 entspricht weitgehend § 50 Absatz 2 Satz 1. Obwohl sich alle der in § 50 Absatz 1 Satz 1 und § 51 
Absatz 1 Satz 1 genannten Wirtschaftsakteure an der Gesamtumlage zur Finanzierung der Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister beteiligen, gelten für die Umlagen nach § 50 Absatz 2 Satz 1 und § 51 Absatz 2 Satz 1 jeweils ei-
gene und teilweise voneinander abweichende Vorgaben. Während etwa bei den Umlagen nach § 50 nach Ab-
schluss und Genehmigung der Nachkalkulation gegebenenfalls eine Rückzahlung der zu viel gezahlten Beträge 
erfolgt, wird bei der Umlage nach dieser Vorschrift keine Rückzahlung vorgenommen. Sollten die tatsächlichen 
Kosten unter den prognostizierten Kosten liegen, werden die überschüssigen Beträge entweder zur Bildung einer 
Rücklage nach Absatz 5 genutzt oder mit den Umlagen der beiden darauffolgenden Kalkulationszeiträume ver-
rechnet. Dieser Unterschied zu den Umlagen nach § 50 Absatz 2 ist vor allem darin begründet, dass die Zahlung 
durch eine Vielzahl von Herstellern und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung erfolgt und daher 
jeweils von verhältnismäßig geringem Umfang sein wird. Dementsprechend gering würde auch eine mögliche 
Rückzahlung ausfallen, sodass der Verwaltungsaufwand einer Rückzahlung und die damit entstehenden Kosten, 
die wiederum von den Herstellern und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung getragen werden 
müssten, in einem Missverhältnis zu den tatsächlich zurückgezahlten Beträgen stehen würden.  

Sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpa-
ckungen– haben keinen Anspruch auf Rückzahlung der Umlage, wenn sie unterjährig den Betrieb einstellen. 
Gründe für den Ausschluss einer Rückforderung sind insbesondere der Umstand, dass der Zentralen Stelle Ver-
packungsregister auch bei einem unterjährigen Ausscheiden aus dem Markt Aufwand in Bezug auf den betreffen-
den Wirtschaftsakteur entstanden ist, eine Umgehung der Finanzierungspflicht vermieden werden soll und eine – 
wenn auch nur vorübergehende – Quersubventionierung durch die Systeme und Betreiber von Branchenlösungen 
im Falle von Kostenüberdeckungen vermieden werden sollen. Des Weiteren würde bei der Vielzahl der Vertrags-
partner ein unverhältnismäßig großer Aufwand entstehen. Diese Sachgründe sind hinsichtlich der Wirtschaftsak-
teure nach § 50 Absatz 1 Satz 1 nicht gegeben. Insbesondere kann eine unterjährige Einstellung des Geschäftsbe-
triebs eines Systems oder eines Betreibers einer Branchenlösung im Rahmen der Marktanteilsberechnung berück-
sichtigt werden. 
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Zu Absatz 3 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister berechnet für jeden Hersteller von nicht systembeteiligungspflichtigen 
Verpackungsregister Verpackungen den zu tragenden Anteil an den Kosten, die der Zentralen Stelle Verpackungs-
register für nicht systembeteiligungspflichte Verpackungen und darauf entfallende Gemeinkosten (zu den Ge-
meinkosten siehe Begründung zu § 52) entstehen. Diese werden auf die zugelassenen Hersteller aufgeteilt. Auf 
jeden Hersteller entfällt dabei der gleiche Anteil. Das ist sachgerecht, weil die Aufwände, die der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister entstehen, unabhängig von der Größe der Hersteller oder der Menge an jeweils bereitgestell-
ten Verpackungen sind. 

Wenn ein Hersteller seine Verpackungen im betreffenden Kalenderjahr bei einer sonstigen Organisation für Her-
stellerverantwortung beteiligt hat und diese damit die Pflichten der erweiterten Herstellerverantwortung für ihn 
übernimmt, zahlt die sonstige Organisation für Herstellerverantwortung den auf diesen Hersteller entfallenden 
Betrag an die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Die Anzahl an Herstellerzahlungen, die eine sonstige Organi-
sation für Herstellerverantwortung übernehmen muss, entspricht der Anzahl an Herstellern, die im betreffenden 
Kalenderjahr Verpackungen bei ihr beteiligt haben. Hat ein Hersteller Verpackungen bei mehreren sonstigen Or-
ganisationen für Herstellerverantwortung beteiligt, zahlt jede dieser Organisationen einen Herstellerbeitrag für 
ihn. Hat ein Hersteller seine Verpackungen teilweise bei einer oder mehreren sonstigen Organisationen für Her-
stellerverantwortung beteiligt und erfüllt die Pflichten der erweiterten Herstellerverantwortung teilweise selbst, 
zahlen sowohl die Organisation oder Organisationen als auch der Hersteller selbst jeweils einen Herstellerbeitrag. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Beteiligung sich jeweils auf das gesamte Kalenderjahr bezieht oder nur 
Teile des Jahres abdeckt. Die Aufwände, die bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister insbesondere für Über-
prüfung und Verwaltung entstehen, erhöhen sich, wenn ein Hersteller bei mehreren sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung beteiligt ist, unabhängig davon, welchen Zeitraum diese Beteiligung der Verpackungen 
abgedeckt hat. Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass die Anzahl an Herstellerzahlungen sich erhöht. 
Gleichzeitig wird damit ein Anreiz gesetzt, damit Hersteller und sonstige Organisationen für Herstellerverantwor-
tung langfristige Verträge eingehen und so insbesondere die Entsorgung und Verwertung von Verpackungsabfäl-
len langfristig und planbar gesichert ist. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt in Verbindung mit § 50 Absatz 5, dass sich die Pflicht der Zentralen Stelle Verpackungsregister 
zur Durchführung einer Nachkalkulation auch auf die Gesamtumlage nach § 52, also auch auf die von den sons-
tigen Organisationen für Herstellerverantwortung und Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackun-
gen zu zahlenden Umlagen, erstreckt. Anders als gegenüber den Systemen und Betreibern von Branchenlösungen 
erfolgt keine Rückzahlung aus einer möglichen Kostenüberdeckung. Vielmehr dient die Nachkalkulation hier der 
Evaluierung der Zahlungshöhe, sodass diese in der Folge gesenkt oder erhöht werden kann und der Ermittlung 
einer etwaigen Kostenüberdeckung, die über die beiden folgenden Kalkulationsräume abgebaut oder unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 5 als Rücklagen verwendet werden können. 

Zu Absatz 5 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister kann nach Absatz 5 Rücklagen bilden für die in den Nummern 1 bis 3 
angegebenen Zwecke. Dies dient dazu, der Zentralen Stelle Verpackungsregister die Möglichkeit einzuräumen 
für planbare, aber auch unvorhergesehene Ausgaben Rücklagen zu bilden. Damit werden der stabile Fortbestand, 
die fortgesetzte Arbeitsfähigkeit und Sicherheit der Zentralen Stelle Verpackungsregister sichergestellt. Zum 
Zweck dieser Rücklage kann die Zentrale Stelle Verpackungsregister einen Zuschlag von höchsten 10 Prozent 
des Zahlungsaufkommens in die Berechnung der Zahlungen der Hersteller und sonstigen Organisationen für Her-
stellerverantwortung aufnehmen. Die Rücklage wird in ihrer Höhe begrenzt, sodass die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister zwar die genannten Funktionen durch die Rücklage erfüllen kann, jedoch gleichzeitig die Herstel-
ler und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nicht zu stark belastet werden. Aufgrund dieser 
Begrenzung verbleibende Beträge, sind über die Zahlung im folgenden Kalkulationszeitraum abzuschmelzen. 

Zu Absatz 6 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister muss insbesondere hinsichtlich des Aufgabenbereichs, der nicht system-
beteiligungspflichtige Verpackungen betrifft, erhebliche Neuorganisationen und Investitionen vornehmen. Um 
diese zu finanzieren ist es notwendig, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister Darlehen aufnehmen und diese 
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notwendigenfalls durch Einholung einer Bürgschaft oder anderer Sicherungsrechte absichern kann. Davon sind 
auch Investitionen abgedeckt, die aufgrund des Wirksamwerdens von Artikel 44 der EU-Verpackungsverordnung 
notwendig werden. Zur Rückzahlung der Darlehen ist vorgesehen, dass diese über die Zahlung von Herstellern 
nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung ab-
gezahlt werden. Damit diese Rückzahlung nicht ausschließlich die Hersteller und Organisationen trifft, die im 
ersten Jahr nach Beginn der Darlehensrückzahlung tätig sind, wird die Rückzahlung über mindestens drei Kalen-
derjahre gestreckt. Die Hersteller und Organisationen profitieren langfristig von den unternommenen Investitio-
nen und sind auch im Sinne der erweiterten Herstellerverantwortung für die Übernahme dieser Kosten verant-
wortlich. Das Kuratorium der Zentralen Stelle Verpackungsregister entscheidet ausweislich des § 46 Absatz 2 
auch über die Aufnahme von Darlehen. Bei der Aufnahme der Darlehen hat die Zentrale Stelle Verpackungsre-
gister sparsam und wirtschaftlich zu handeln, um eine übermäßige Belastung der betroffenen Wirtschaftsbeteilig-
ten zu vermeiden. Das Umweltbundesamt muss die Aufnahme eines Darlehens zuvor genehmigen, andernfalls ist 
der Darlehensvertrag unwirksam. Auch dies dient dazu sicherzustellen, dass keine übermäßigen Belastungen ent-
stehen. 

Zu § 52 (Gesamtumlage und Kalkulationszeitraum) 
Die Vorschrift regelt klarstellend, dass es sich bei den Umlagen nach § 50 Absatz 2 und § 51 Absatz 2 um jeweils 
Teile einer einzigen Gesamtumlage handelt. Diese Gesamtumlage deckt die Kosten für die gesamte Geschäftstä-
tigkeit der Zentralen Stelle Verpackungsregister ab. Daher ist nach Absatz 2 ein einheitlicher Kalkulationszeit-
raum von höchstens einem Geschäftsjahr anzusetzen. 

Zu § 53 (Gemeinkosten) 
Bestimmte Kosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister entfallen weder direkt auf die mit systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen verbundenen Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister, noch auf die 
mit nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen verbundenen Aufgaben. Diese Gemeinkosten müssen je-
doch auch durch die Hersteller von Verpackungen insgesamt getragen werden. Deshalb werden die Gemeinkosten 
nach den Vorschriften dieses Paragraphen aufgeteilt. 

Zu Absatz 1 
In Absatz 1 werden zunächst allgemein die Gemeinkosten beschrieben.  

Zu Absatz 2 
Gemeinkosten werden von den Systemen, den Betreibern von Branchenlösungen, den sonstigen Organisationen 
für Herstellerverantwortung und den Herstellern von nicht systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemein-
sam getragen. 

Zu Absatz 3 
Zu den Gemeinkosten gehören auch die Kosten für den Betrieb des Herstellerregisters, und die Kosten für die 
Durchführung von Erhebungen über die Zusammensetzung von Siedlungsabfällen gemäß Artikel 45 Absatz 2 
Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung. Außerdem werden die Systeme und sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung verpflichtet, ihre Beteiligungsentgelte so zu bemessen, dass die Kosten für die Erhebun-
gen über die Zusammensetzung von Siedlungsabfällen, die sie im Wege der Gemeinkosten an die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister zahlen, abgedeckt sind. In Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung 
ist geregelt, dass die Finanzbeiträge der Hersteller die genannten Kosten abdecken müssen. Dies wird mit der 
hiesigen Vorschrift sichergestellt. Die Gemeinkosten werden mittelbar sowohl von Herstellern systembeteili-
gungspflichtiger, als auch nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen getragen. Auch nicht systembeteili-
gungspflichtige Verpackungen können im gemischten Siedlungsabfall anfallen, sodass die Verteilung der Kosten 
auf sämtliche Verpackungshersteller sachgerecht ist. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister erstattet gemäß § 43 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 in einem nächsten Schritt dem Umweltbundesamt die im Rahmen der Erhebungen 
über die Zusammensetzung gesammelter gemischter Siedlungsabfälle gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2025/40 entstandenen Kosten. Näheres zur Umsetzung von Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b 
der EU-Verpackungsverordnung befindet sich in der Begründung zu § 43 Absatz 2 Satz 2 Nummer 10. 
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Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt die Aufteilung der Gemeinkosten zwischen den verschiedenen Zahlungsverpflichteten. Die Sys-
teme und Betreiber von Branchenlösungen einerseits, sowie die Hersteller von nicht systembeteiligungspflichti-
gen Verpackungen, also insbesondere der Verpackungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 und der Verpackungen, die 
nach § 46 der Pfandpflicht unterliegen, und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung andererseits, 
werden dabei jeweils als eine Gruppe betrachtet. Die Gemeinkosten werden zwischen diesen beiden Gruppen von 
der Zentralen Stelle Verpackungsregister aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt in einem angemessenen Verhältnis 
und nach objektiven Kriterien. Sie orientiert sich an dem Verhältnis der Kosten, die der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister durch die jeweils einer der beiden genannten Gruppen klar zugeordneten Aufgaben entstehen.  

Zu Absatz 5 
Die Kriterien zur Aufteilung der Gemeinkosten werden von der Zentralen Stelle Verpackungsregister erstellt und 
regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre überprüft und erforderlichenfalls angepasst. Sowohl die erstmalige 
Erstellung als auch die Änderung der Kriterien sind vom Umweltbundesamt vorab zu genehmigen. 

Zu § 54 (Aufgaben) 
Die Vorschrift entspricht ihrer Struktur nach den Regelungen des bisherigen § 26 des Verpackungsgesetzes. Die 
Aufgaben sind dabei an die sich aus der EU-Verpackungsverordnung neu ergebenden Aufgaben angepasst wor-
den.  

Zu Absatz 1 
Satz 1 enthält eine gesetzliche Beleihung der Zentralen Stelle Verpackungsregister mit den in Satz 2 aufgeführten 
hoheitlichen Aufgaben (zu den Gründen für dieses Beleihungsmodell wird auf die Bundestagsdrucksache 
18/11274 ab Seite 123 verwiesen). Insoweit handelt die Zentrale Stelle Verpackungsregister mithin als Behörde. 
Dabei untersteht sie nach § 47 Absatz 1 der Rechts- und Fachaufsicht des Umweltbundesamtes.  

Satz 2 führt in den Nummern 1 bis 47 die einzelnen hoheitlichen Aufgaben detailliert auf. Damit wird der hoheit-
liche Tätigkeitsbereich ganz konkret festgelegt. Weite Teile des Aufgabenbereiches der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister entsprechen den Aufgaben, die von der Zentralen Stelle Verpackungsregister bereits unter dem 
Verpackungsgesetz ausgefüllt wurden. Insofern wird auf die Bundestagsdrucksache 18/11274 ab Seite 128 ver-
wiesen. Hinzu kommen insbesondere Aufgaben, die sich auf die Zulassung von sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung und 

Zu Nummer 1 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Verpackungsgesetzes. Ergänzt wurde 
die Aufgabe, gemäß § 6 Absatz 4 Satz 4 Registrierungen zu widerrufen. 

Zu Nummer 2 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Nummer 3 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 4 
Diese Nummer regelt bereits jetzt, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister, die für das Register nach Arti-
kel 44 der EU-Verpackungsverordnung zuständige Behörde ist.  

Zu Nummer 5 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 6 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu Nummer 7 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Nummer 8 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 9 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 10 
Die neu hinzugekommene Aufgabe bezieht sich auf die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflich-
tiger Verpackungen nach § 19. 

Zu Nummer 11 
Die neu hinzugekommene Aufgabe bezieht sich auf die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflich-
tiger Verpackungen nach § 19 und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22. 

Zu Nummer 12 
Die neu hinzugekommene Aufgabe bezieht sich auf die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflich-
tiger Verpackungen nach § 19 und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22. 

Zu Nummer 13 
Die neu hinzugekommene Aufgabe bezieht sich auf die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflich-
tiger Verpackungen nach § 19 und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22. 

Zu Nummer 14 
Entspricht teilweise § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 19 des Verpackungsgesetzes. Die Sicherheit nach dem bishe-
rigen § 8 Absatz 5 wurde durch die Sicherheit nach § 22 Absatz 4 ersetzt. Die entsprechende Aufgabe der Zent-
ralen Stelle Verpackungsregister findet sich in Nummer 12. 

Zu Nummer 15 
Die neu hinzugekommene Aufgabe bezieht sich auf die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflich-
tiger Verpackungen nach § 19 und die Zulassung von sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach 
§ 22.  

Zu Nummer 16 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7a des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 17 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Nummer 18 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 des Verpackungsgesetzes.  

Zu Nummer 19 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8a des Verpackungsgesetzes.  

Zu Nummer 20 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 22, wobei die Möglichkeit ergänzt wurde, Verfahrensan-
weisungen hinsichtlich der Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen und 
sonstiger Organisationen für Herstellerverantwortung zu erteilen und zu veröffentlichen.  

Zu Nummer 21 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu Nummer 22 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 23 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 24 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 25 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 16 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 26 
Die neu hinzugekommene Aufgabe betrifft die Zulassung von sonstigen Organisationen für Herstellerverantwor-
tung nach § 22. 

Zu Nummer 27 
Die neu hinzugekommene Aufgabe betrifft die Zulassung von Herstellern nicht systembeteiligungspflichtiger 
Verpackungen nach § 19 und von sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung nach § 22. 

Zu Nummer 28 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 29 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10a des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 30 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 31 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6a des Verpackungsgesetzes, die entsprechenden Aufgaben 
bezogen auf sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung wurde ergänzt.  

Zu Nummer 32 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 33 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 34 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 1 Nummer 24 des Verpackungsgesetzes, allerdings wird nicht mehr auf den 
Begriff „Mehrwegverpackung“ im Sinne von § 3 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes, sondern auf „wiederver-
wendbare Verpackung“ im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung Bezug genommen. 

Zu Nummer 35 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 36 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 26 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 37 
Diese Aufgabe betrifft das Prüferregister nach § 56, die zugehörige Aufgabe war bisher in § 26 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 27 des Verpackungsgesetzes geregelt.  
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Zu Nummer 38 
Diese Aufgabe betrifft das Prüferregister nach § 56, die zugehörige Aufgabe war bisher in § 26 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 27 des Verpackungsgesetzes geregelt. 

Zu Nummer 39 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 28 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 40 
Diese Aufgabe betrifft das Prüferregister nach § 56, die zugehörige Aufgabe war bisher in § 26 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 27 des Verpackungsgesetzes geregelt. 

Zu Nummer 41 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 20 des Verpackungsgesetzes. Es wurden entsprechende 
Aufgaben bezüglich der Zulassungsdaten der Hersteller und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwor-
tung ergänzt.  

Zu Nummer 42 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 21 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 43 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 29 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 44 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 29a des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 45 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 30 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 46 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 31 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Nummer 47 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 32 des Verpackungsgesetzes. Die darin 
enthaltene Annexkompetenz erlaubt der Zentralen Stelle Verpackungsregister Tätigkeiten durchzuführen, für die 
eine ausdrückliche Rechtsgrundlage zwar nicht vorgesehen ist, die für eine sinnvolle Aufgabenwahrnehmung aber 
erforderlich sind. Voraussetzung ist dabei ein notwendiger Zusammenhang mit einer anderen Aufgabe, die ihr in 
Absatz 1 ausdrücklich zugewiesen ist. Die Regelung kann nicht als Ermächtigungsgrundlage herangezogen wer-
den, wenn das Gesetz ausdrücklich vorsieht, dass die Zentrale Stelle Verpackungsregister eine bestimmte Tätig-
keit nicht vornehmen soll oder sich dies im Wege der Auslegung einer Norm ergibt. Auch besonders grundrechts-
intensive Maßnahmen können nicht auf die Annexkompetenz gestützt werden. Ob eine Tätigkeit auf Nummer 46 
gestützt werden kann, unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht durch das Umweltbundesamt nach § 57 Absatz 1. 

Zu Absatz 2 
In Absatz 2 sind die Aufgaben geregelt, die die Zentrale Stelle Verpackungsregister in eigener Verantwortung 
wahrnimmt.  

Zu Nummer 1 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1. Es wurden Aufgaben zum Register nach Artikel 44 der 
EU-Verpackungsverordnung und zur Zulassung von Herstellern, sonstigen Organisationen für Herstellerverant-
wortung, Sachverständigen und Prüfern ergänzt.  

Zu Nummer 2 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Verpackungsgesetzes. 
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Zu Nummer 3 
Die Aufgabe entspricht weitgehend derjenigen aus § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Verpackungsgesetzes. Sie 
wird um die Finanzierungsvereinbarungen mit den sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung und 
Hersteller nicht systembeteiligungspflichtier Verpackungen erweitert. 

Zu Nummer 4 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Verpackungsgesetzes. Die Aufgabe wurde jedoch auf 
Hersteller und sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung erweitert.  

Zu Nummer 5 
Diese Aufgabe wurde neu eingefügt, um die Möglichkeit nach § 51 Absatz 6 Darlehen aufzunehmen und Siche-
rungsrechte einzuholen, abzubilden.  

Zu Nummer 6 
Nummer 6 setzt gemeinsam mit den §§ 50 bis 53 die Vorgabe in Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der EU-Verpa-
ckungsverordnung um, wonach die von den Herstellern gezahlten Finanzbeiträge die Kosten für die Durchführung 
der Erhebungen über die Zusammensetzung gesammelter gemischter Siedlungsabfälle gemäß Artikel 45 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2025/40 abdecken müssen. 

Die Umlegung der Kosten einer über vier Jahre laufenden Analyse seitens der Zentralen Stelle Verpackungsre-
gister auf die Hersteller soll jährlich für jeweils 25 Prozent auf Grundlage der prognostizierten Gesamtkosten 
erfolgen, damit die jeweils auf dem Markt befindlichen Hersteller für die aktuellen Analysen aufkommen. Aus 
haushälterischen Gründen und um nicht notwendigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, soll die Kostenerstat-
tung der Zentralen Stelle Verpackungsregister gegenüber dem Umweltbundesamt alle vier Jahre einmalig über 
den Gesamtbetrag erfolgen, wenn die tatsächlich für die Abfallanalysen angefallenen Kosten final feststehen. 

Die Refinanzierung der Gemeinkosten der Zentralen Stelle Verpackungsregister erfolgt perspektivisch sowohl 
durch systembeteiligungspflichtige als auch durch nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen. Ein Einbe-
zug der Abfalluntersuchungskosten dürfte keinen signifikanten Mehraufwand mit sich bringen; der Einbezug in 
die Gemeinkosten erscheint zudem der effizienteste Weg, da keine zusätzlichen Zahlungswege von den Refinan-
zierungspflichtigen zum Umweltbundesamt entstehen. 

Da auch sämtliche nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen theoretisch als Siedlungsabfall anfallen kön-
nen, sind insofern die betreffenden Hersteller, ggfls. über die von ihnen beauftragte sonstigen Organisationen für 
Herstellerverantwortung, ebenfalls refinanzierungspflichtig. 

Zu Nummer 7 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 2 Nummer 5 des Verpackungsgesetzes, jedoch wurde der vorgegebene Turnus 
der Schulungen auf zweimal jährlich erhöht.  

Zu Nummer 8 
Entspricht weitgehend § 26 Absatz 2 Nummer 6 des Verpackungsgesetzes, jedoch wurde die Möglichkeit ergänzt, 
sich auch mit Behörden und Stelle aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auszutauschen. 

Zu Nummer 9 
Die Aufgabe entspricht derjenigen aus § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Absatz 3 
Dieser Absatz entspricht weitgehend § 26 Absatz 3 des Verpackungsgesetzes, es sind Regelungen zu Branchen-
lösungen, Herstellern und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung ergänzt worden, um die neuen 
Aufgaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister vollständig abzubilden.  

Zu § 55 (Automatisierung) 
Die Regelung ermächtigt die Zentrale Stelle Verpackungsregister entsprechend § 35a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes zur automatisierten Erteilung der darin genannten Verwaltungsakte. Die Einzelfallprüfung bleibt für die 
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Zentrale Stelle Verpackungsregister weiterhin möglich. Der automatisierte Erlass der Verwaltungsakte ist vor 
dem Hintergrund von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der EU-Datenschutzgrundverordnung nur möglich, wenn 
kein besonderer Anlass für eine Prüfung des Einzelfalls durch eine natürliche Person besteht. Die Automatisierung 
der Zulassungsverfahren erfolgt vor dem Hintergrund des in Zusammenhang mit der Entsorgung gewerblicher 
Verpackungsabfälle geringen finanziellen Risikos und der bereits hohen Recyclingrate. Diese Regelung stellt eine 
bürokratiearme und digitale Umsetzung sicher.  

Zu § 56 (Registrierung von Sachverständigen und sonstigen Prüfern) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 27 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes und wird aus Grün-
den der Klarstellung sprachlich neu gefasst. Wie auch bereits in der Gesetzesbegründung zu § 27 Absatz 1 (siehe 
Bundestagsdrucksache 18/11274, S. 129) ausgeführt, handelt es sich bei der Aufnahme in das Prüferregister um 
ein Antragsverfahren. § 56 Absatz 1 Satz 1 wird nun so gefasst, dass dies klar aus dem Rechtstext hervorgeht. 
Satz 2 legt fest, dass der Antrag ausschließlich elektronisch zu stellen ist. Dies dient ebenfalls der Klarstellung 
und entspricht der bisherigen Praxis. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister stellt entsprechende elektronische 
Formulare für die Antragstellung zur Verfügung. Nach Satz 3 ist abweichend von der bisherigen Regelung der 
Nachweis über die Berechtigung nach § 3 Absatz 16 Nummer 1 bis 4 nicht erst auf Anforderung der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister vorzulegen. Der Nachweis muss als Teil des Antrags eingereicht werden. Auch dies 
dient der Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren zur Aufnahme in das Prüferregister. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 wird entsprechend zu Absatz 1 angepasst.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 verpflichtet die nach den Absätzen 1 und 2 Registrierten die Zentrale Stelle Verpackungsregister zu 
informieren, wenn sie ihrer Prüfertätigkeit nicht mehr nachgehen oder ihre Berechtigung zur Aufnahme in das 
Prüferregister verfällt. Gleichzeitig wird die Zentrale Stelle Verpackungsregister verpflichtet, das Prüferregister 
hinsichtlich seiner Aktualität zu prüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Dabei darf sie aktiv auf Re-
gistrierte zugehen und Auskunft darüber verlangen, ob die Berechtigung zur Prüfung weiterhin besteht oder die 
Tätigkeit grundsätzlich weiterhin ausgeübt wird. Eine solche Kontaktaufnahme kann zum Beispiel per E-Mail 
oder über die Aufforderung, entsprechende Bestätigungen im Login-Bereich des Prüferregisters vorzunehmen, 
erfolgen. Die Regelungen sind erforderlich, um die Qualität des Prüferregisters sicherzustellen und den Herstel-
lern eine Übersicht über aktuell tätige, registrierte Sachverständige sowie Prüfer und Prüferinnen zu geben. Der 
Mehraufwand für Hersteller, der entsteht, wenn z. B. nicht mehr tätige Sachverständige, Prüfer oder Prüferinnen 
kontaktiert werden, soll vermieden werden. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 verpflichtet die nach dieser Vorschrift Registrierten, die Vorgaben der Prüfleitlinien zu beachten. Diese 
Pflicht war bisher in § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 28 des Verpackungsgesetzes geregelt. Da die Regelung die 
Pflichten der registrierten Sachverständigen, Prüfer und Prüferinnen adressiert, wurde sie in diesen Paragrafen 
verschoben. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich dadurch nicht. Abweichend von der bisherigen Regelung wird 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister verpflichtet, die Schulung zu den Prüfleitlinien, Softwaresystemen und 
Datenformaten mindestens halbjährlich anzubieten. Diese Stärkung des Schulungsangebotes ist sachgerecht, da 
die Teilnahme an der Schulung nach Satz 3 nun innerhalb von sechs Monaten nach der Aufnahme in das Prüfer-
register nachzuweisen ist. Die Pflicht zur Teilnahme an der Schulung wird auf alle Registrierten ausgeweitet. Mit 
dieser Regelung soll die Qualität der Prüfungen der Vollständigkeitserklärungen von den nach Absatz 2 Re-
gistrierten sichergestellt werden. Die Erfahrung seit Schaffung des Prüferregisters und der Prüfungen nach dem 
Verpackungsgesetz hat gezeigt, dass Prüfungen durch die nach Absatz 2 Registrierten zum Teil in Unkenntnis der 
Prüfleitlinien erfolgten. Durch die Schaffung der Schulungspflicht wird die Qualität der Prüfungen insgesamt 
gesteigert. Die Pflicht, mindestens alle fünf Jahre an dieser Schulung teilzunehmen, wird analog zur Ausweitung 
der grundsätzlichen Teilnahmepflicht an der Schulung ebenfalls auf registrierte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und vereidigte Buchprüfer ausgeweitet. Die Stärkung des Schulungsangebotes in Kombination mit der ver-
pflichtenden Schulungsteilnahme für alle Registrierten soll die Qualität der Prüfergebnisse insgesamt steigern. 
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Zu Absatz 5 
Absatz 5 regelt, mit welchen Tätigkeiten oder anderen rechtlichen Beziehungen die Arbeit als registrierter Sach-
verständiger, registrierte Sachverständige, Prüfer oder Prüferin nicht vereinbar ist. Die Nummern 1 bis 5 enthält 
eine Aufzählung verschiedener Tätigkeiten im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung für systembetei-
ligungspflichtige Verpackungen, die mit der Berechtigung zur Prüfung der durch die Hersteller oder Organisati-
onen für Herstellerverantwortung zu erbringenden Nachweise unvereinbar sind. Diese klare Trennung beugt In-
teressenskonflikten vor und sichert die unabhängige Prüfung der Nachweise der Hersteller, Systeme, Branchen-
lösungen und sonstigen Organisationen für Herstellerverantwortung. Sie dient somit der Sicherung des gesamten 
Systems der erweiterten Herstellerverantwortung für systembeteiligungspflichtige Verpackungen.  

Zu Absatz 6 
Absatz 6 bündelt die Kompetenzen der Zentralen Stelle Verpackungsregister zur Entfernung von Registrierten 
nach den Absätzen 1 und 2 aus dem Prüferregister. Satz 1 enthält verschiedene Gründe zur Entfernung eines 
Registrierten aus dem Register. Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 dienen der fortlaufenden Aktualisierung des Prüferre-
gisters. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister soll fortan Registrierte, die ihren Pflichten nicht nachkommen 
oder deren Berechtigung zur Prüfung nicht mehr besteht, aus dem Prüferregister entfernen. Dies ermöglicht es, 
ein aktuelles und valides Prüferregister zur Verfügung zu stellen. Hierdurch wird Aufwand auf Seiten der Her-
steller und Systeme vermieden. Nummer 2 entspricht der bisherigen Regelung in § 27 Absatz 4 des Verpackungs-
gesetzes. Diesbezüglich wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 130 verwiesen. Nach 
Nummer 5 soll die Zentrale Stelle Verpackungsregister registrierte Sachverständige, Prüferinnen und Prüfer aus 
dem Register entfernen, wenn diese die Unvereinbarkeitsvorschriften nach Absatz 5 nicht einhalten. Insofern ist 
diese Ermächtigung die Konsequenz aus der Vorgabe nach Absatz 5 für den Fall, dass die Zentrale Stelle Verpa-
ckungsregister Kenntnis von einer Unvereinbarkeit erlangt. Satz 2 legt fest, unter welchen Bedingungen die Zent-
rale Stelle einem Antrag auf Registrierung eines nach Satz 1 aus dem Prüferregister Entfernten erneut stattgeben 
kann. Nach Satz 3 wird der zeitlich befristete Rahmen, einen registrierten Sachverständigen, eine registrierte 
Sachverständige, einen Prüfer oder eine Prüferin aus dem Prüferregister zu entfernen, von drei auf bis zu fünf 
Jahre ausgeweitet. Diese Anpassung des Zeitraums der Entfernung aus dem Prüferregister soll die Qualität der 
Prüfungen sicherstellen.  

Zu § 57 (Aufsicht und Finanzkontrolle) 
§ 57 entspricht dem bisherigen § 29 des Verpackungsgesetzes. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Geset-
zesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 131 verwiesen. 

Zu § 58 (Partieller Ausschluss des Widerspruchsverfahrens und der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage; Widerspruchsbehörde) 
§ 58 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 30 des Verpackungsgesetzes. Lediglich der Begriff „Anfech-
tungsklage“ wurde auf ein allgemeineres „Klage“ erweitert. Damit gilt die Regelungen in Satz 1 auch hinsichtlich 
anderer Klageformen, zum Beispiel für eine Verpflichtungsklage. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Ge-
setzesbegründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 132 verwiesen. 

Zu Kapitel 9 (Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsabfällen) 

Zu § 59 (Pflicht zur Finanzierung von Vermeidungsmaßnahmen) 

Zu Absatz 1 
In Absatz 1 wird die Verpflichtung zu Reduzierungs- und Präventionsmaßnahmen von Verpackungen und Ver-
packungsabfällen in Umsetzung des Artikels 51 Absatz 3 der Verordnung (EU 2025/40) festgelegt, ohne, dass 
dabei eine Vorfestlegung getroffen wird, für welche Maßnahmen genau die Gelder von den genannten Normad-
ressaten aufgewendet werden sollen. 

Zu Absatz 2 
In Absatz 2 werden Beispiele für solche Maßnahmen genannt. So sind insbesondere Maßnahmen möglich, die 
den Einsatz wiederverwendbarer Verpackungen erhöhen, die zur Reduzierung des Materialeinsatzes von wieder-
verwendbaren Verpackungen beitragen sowie Aufklärungsmaßnahmen zur Verpackungsabfallvermeidung durch 
Wiederverwendung und Wiederbefüllung, wobei dies aufgrund der Definition des Begriffs „Wiederbefüllung“ in 
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Artikel 3 Absatz 1 Nummer 33 der Verordnung (EU) 2025/40 auch Aufklärungsmaßnahmen zu verpackungs-
freien Einkäufen umfassen kann. Zudem wird in Nummer 4 die Förderfähigkeit der kostenlosen Abgabe von Lei-
tungswasser in gastronomischen Betrieben erwähnt, was auch der Umsetzung von Artikel 43 Absatz 6 der EU-
Verpackungsverordnung dient. Auch weitere Maßnahmen zum Zweck der Reduzierung und Prävention von Ver-
packungen und Verpackungsabfällen, sind jedoch denkbar. 

Satz 2 stellt klar, dass der Einsatz von Mitteln nach Absatz 1 sowohl durch Investitionen in Maßnahmen und 
Prozesse zur Vermeidung von Verpackungen und Verpackungsabfällen durch Wiederverwendung und -befüllung 
als auch durch die Förderung von Maßnahmen Dritter, die diesem Zweck dienen, erfolgen kann. So soll den nach 
Absatz 1 Verpflichteten beispielsweise ermöglicht werden, ihrer Pflicht nachzukommen, indem sie in den Aufbau 
einer Mehrweginfrastruktur für die von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte investieren. Als förderfähige Maß-
nahmen Dritter kommt beispielsweise die finanzielle Unterstützung von Aufklärungskampagnen gemeinnütziger 
Organisationen zum Thema Wiederverwendung und -befüllung in Betracht.  

Die nach Absatz 1 Satz 1 und 2 Verpflichteten können beim Einsatz der Mittel unter Einhaltung kartellrechtlicher 
Anforderungen kooperieren und gemeinschaftlich tätig werden. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn es 
um Verbesserungen bereits bestehender oder den Aufbau neuer Mehrwegsysteme geht.  

Zu Absatz 3 
Nach Absatz 3 ist der Einsatz der Mittel nach Absatz 1 und 2 zu dokumentieren und der zuständigen Landesbe-
hörde auf Verlangen unverzüglich vorzulegen. Nach Absatz 1 Verpflichtete, die einem solchen Verlangen nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommen, handeln ordnungswidrig nach § 66 Absatz 1 Nummer 28. 

Zu § 60 (Wiederverwendbare Alternative für Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und 
Einweggetränkebecher) 
§ 60 entspricht im Wesentlichen den Regelungen des § 33 des Verpackungsgesetzes. Neu eingefügt wurde Ab-
satz 1 Satz 2. Dieser enthält eine Klarstellung dahingehend, dass sich die Pflicht zum Angebot von wiederver-
wendbaren Verpackungen auch auf Verschlüsse und Deckel von Einweggetränkebechern bezieht. Die Ergänzung 
dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Teil A Nummer 1 des Anhangs der 
EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Dieser erstreckt die durch § 60 umgesetzte Verbrauchsminderungspflicht aus-
drücklich auf „Getränkebecher, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel“. Die Klarstellung ist aufgrund des 
Urteils des Landgerichts Berlin vom 4. Juni 2024, Az: 102 O 58/23, erforderlich geworden. Danach seien Deckel 
von Einweggetränkebechern nicht von der Mehrwegangebotspflicht des bisherigen § 33 Absatz 1 Satz 1 des Ver-
packungsgesetzes erfasst gewesen. 

Darüber hinaus wurden die Begrifflichkeiten, soweit erforderlich, an die EU-Verpackungsverordnung angepasst. 
Der Begriff „Mehrweg“ beziehungsweise „Mehrwegverpackung“ wurde durch den Begriff „wiederverwendbare 
Verpackung“, der in Artikel 11 der EU-Verpackungsverordnung definiert ist, ersetzt. Die Begriffe, die sich direkt 
aus der EU-Einwegkunststoffrichtlinie ableiten, wurden beibehalten, da § 60 der Umsetzung der EU-Einweg-
kunststoffrichtlinie dient. Da die in Artikel 4 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie festgelegten Minderungsziele 
weiterhin zu erreichen sind, ist ein Fortbestand der Regelung bis zum Inkrafttreten der ähnlichen Regelung nach 
Artikel 33 der EU-Verpackungsverordnung erforderlich. Im Übrigen wird auf die Begründung in der Bundestags-
drucksache 19/27634, S. 81 ff. verwiesen.  

Das Außerkrafttreten der Regelung aufgrund des Wirksamwerdens von Artikel 34 der EU-Verpackungsverord-
nung zum 12. Februar 2028 ist in Artikel 4 dieses Gesetzes festgelegt. 

Zu § 61 (Erleichterungen für kleine Unternehmen und für Verkaufsautomaten) 
§ 61 entspricht weitgehend der Regelung des § 34 des Verpackungsgesetzes. Anlog zu § 60 wurden die Begriff-
lichkeiten angepasst. Der Begriff „Mehrwegbehältnis“ wird zur Vereinheitlichung Begrifflichkeiten durch „wie-
derverwendbares Behältnis“ ersetzt. Die Anforderungen nach Artikel 11 Absatz 1 der EU-Verpackungsverord-
nung gelten ausschließlich für Verpackungen und sind daher nicht für die von den Endabnehmern mitgebrachten 
Behältnisse relevant. Auf die Begründung zu § 60 und die Begründung in der Bundestagsdruck-sache 19/27634, 
S. 81 ff. wird verwiesen. Das Außerkrafttreten der Regelung aufgrund des Wirksamwerdens von Artikel 34 der 
EU-Verpackungsverordnung zum 12. Februar 2027 ist in Artikel 4 des Gesetzgebungsverfahrens festgelegt. 
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Der neue Absatz 3 wurde ergänzt, um sicherzustellen, dass die Endvertreiber, aufgrund ihrer Pflicht nach den 
Absätzen 1 und 2 keinem unangemessenen Haftungsrisiko ausgesetzt sind. Eine mögliche Haftung wird auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt. Dies gilt sowohl gegenüber dem Endabnehmer, dessen mitgebrachtes 
Behältnis befüllt wird, als auch gegenüber Dritten, die beispielsweise Lebensmittel oder Getränke bei demselben 
Endvertreiber erhalten. Die geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten.  

Zu Teil 3 (Konformitätsbewertung) 

Zu § 62 (Sprache der EU-Konformitätserklärungen) 
Die Regelung dient der Durchführung von Artikel 39 Absatz 2 Satz 2 der EU-Verpackungsverordnung.  

Da eine EU-Konformitätserklärung in der Regel nicht nur für den deutschen Markt erstellt wird, kann auch eine 
englische Fassung ausreichen. Sie ist jedoch auf Verlangen der zuständigen Behörden in die deutsche Sprache zu 
übersetzen. Das gilt nur für solche Verpackungen, die auch auf dem deutschen Markt bereitgestellt werden, nicht 
jedoch für solche, die ausschließlich für den Export bestimmt sind.  

Die in den Verwaltungsverfahrensgesetzen des Bundes und der Länder enthaltenen Regelungen zur Amtssprache 
bleiben unberührt. 

Artikel 39 Absatz 5 der EU-Verpackungsverordnung sieht vor, dass die zuständigen Behörden bestrebt sind, die 
Richtigkeit von zumindest einem Teil der EU-Konformitätserklärungen pro Jahr zu kontrollieren und gegebenen-
falls die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Zuständig sind – wie auch im Übrigen für den Vollzug der Rege-
lungen nach der EU-Verpackungsverordnung und nach diesem Gesetz, soweit nicht ausdrücklich andere Zustän-
digkeiten geregelt sind – nach der grundgesetzlichen Kompetenzordnung gemäß den Artikeln 30 und 83 des 
Grundgesetzes die Länder. 

Zu § 63 (Unterrichtung bei Nichtkonformität einer Verpackung) 
Die Vorschrift regelt den Fall, dass eine Marktüberwachungsbehörde eine Nichtkonformität einer Verpackung 
feststellt. Nach Artikel 58 Absatz 3 und 5 Unterabsatz 2 der EU-Verpackungsverordnung ist sie verpflichtet, die 
Europäische Kommission und die anderen Mitgliedstaaten hierüber und über die angeordneten Maßnahmen ge-
genüber dem Wirtschaftsakteur zu unterrichten. Die Unterrichtung wird über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) vorgenommen. 

Zu § 64 (Maßnahmen bei Nichtkonformität einer Verpackung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union) 
Die Vorschrift regelt die nationalen Verfahren für den Fall, dass eine Marktüberwachungsbehörde in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund einer dort festgestellten Nichtkonformität einer Verpa-
ckung eine vorläufige Maßnahme getroffen hat. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Durchführung von Artikel 58 Absatz 7 der EU-Verpackungsverordnung. Hält die deutsche 
Marktüberwachungsbehörde die vorläufige Maßnahme des anderen Mitgliedstaates für gerechtfertigt, so prüft sie 
nach Absatz 1 entsprechende eigene vorläufige Maßnahmen und ob diese gerechtfertigt sind. Die Marktüberwa-
chungsbehörde unterrichtet über die BAuA die Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über 
getroffene Maßnahmen und über weitere vorliegende Informationen. 

Zu Absatz 2 
Hält die deutsche Marktüberwachungsbehörde die vorläufige Maßnahme des anderen Mitgliedstaates hingegen 
nicht für gerechtfertigt, so ist dies gemäß Absatz 2 der Europäischen Kommission und den übrigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Auch in diesem Fall unterrichtet die Markt-
überwachungsbehörde über die BAuA über ihre Einwände. Die Marktüberwachungsbehörde und die BAuA tra-
gen dafür Sorge, dass dabei die in Artikel 58 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung genannte Frist nicht über-
schritten wird. 
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 regelt den Fall, dass eine deutsche Marktüberwachungsbehörde einen Einwand gegen die nationale Maß-
nahme eines anderen Mitgliedstaats erhebt und aus diesem Grund selbst keine vorläufige Maßnahme durchführt; 
entgegen dem deutschen Einwand hält die Europäische Kommission die nationale Maßnahme des anderen Mit-
gliedstaats für gerechtfertigt. In diesem Fall muss in Deutschland eine restriktive Maßnahme erst noch durchge-
führt und gemeldet werden (Artikel 59 Absatz 2 der EU-Verpackungsverordnung). Auch hier findet die Meldung 
über die BAuA statt. 

Zu § 65 (Unterrichtung bei Risiken trotz Konformität einer Verpackung) 
Die Regelung dient der Durchführung von Artikel 60 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung. Es wird in Arti-
kel 60 der EU-Verpackungsverordnung der Fall behandelt, dass von einer Verpackung trotz Konformität mit der 
Verordnung ein Risiko ausgeht. legt fest, dass die Marktüberwachungsbehörden die unmittelbar handelnden Ak-
teure sind und präzisiert in diesem Fall den in 60 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung genannten Akteur 
„Mitgliedstaat“ und die Meldung über die BAuA. 

Zu Teil 4 (Bußgeldvorschriften; Übergangsvorschriften) 

Zu § 66 (Bußgeldvorschriften) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 bestimmt die bußgeldbewehrten Gebote und Verbote mit Blick auf das Verpackungsrecht-Durchfüh-
rungsgesetz. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 bestimmt die bußgeldbewehrten Gebote und Verbote mit Blick auf die Verordnung (EU) 2025/40. Damit 
wird Artikel 68 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 umgesetzt. Die in dem Absatz vor-
gesehenen Bußgeldtatbestände gelten gemäß § 68 Absatz 15 ab dem 12. Februar 2027, womit von der in Arti-
kel 68 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2025/40 vorgesehenen Frist Gebrauch gemacht wird. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 bestimmt die Bußgeldobergrenze für die einzelnen Tatbestände der Absätze 1 und 2. Dabei werden je 
nach Bedeutung der jeweiligen Grundpflichten Bußgelder in unterschiedlicher Höhe festgelegt. Danach beträgt 
das Höchstmaß entweder zehntausend, hunderttausend oder zweihunderttausend Euro. Dies entspricht in der Re-
gel den Bußgeldansätzen der Verpackungsgesetzes. Darüber hinaus kann bei der Bemessung der Geldbuße von 
der Regelung in § 17 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten Gebrauch gemacht werden. Inso-
weit wird auf die Begründung in der Bundestagsdrucksache 18/11274 S. 135 verwiesen. 

Zu § 67 (Einziehung) 
Die Regelung entspricht inhaltlich mit der erforderlichen Erweiterung auf Ordnungswidrigkeiten nach § 66 Ab-
satz 2 dem bisherigen § 37 des Verpackungsgesetzes. 

Zu § 68 (Übergangsvorschriften) 

Zu Absatz 1 
Durch die Änderung des Herstellerbegriffs aufgrund der Ablösung des bisherigen § 3 Absatz 14 des Verpackungs-
gesetzes durch Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpackungsverordnung und die Änderungen in der Be-
griffsbestimmung der systembeteiligungspflichtigen Verpackung und der Änderung in § 3 Absatz 6 gegenüber 
dem bisherigen § 3 Absatz 8 des Verpackungsgesetzes kommt es zu Verschiebungen im Adressatenkreis der Sys-
tembeteiligungspflicht. Ein großer Teil der Adressaten bleibt jedoch gleich. Die Übergangsvorschrift in Absatz 1 
berücksichtigt, dass die Verträge über die Systembeteiligung zwischen Herstellern und Systemen in der Regel im 
Voraus für das gesamte Kalenderjahr geschlossen werden. Hersteller, die nach dem bisherigen § 7 Absatz 1 Satz 1 
des Verpackungsgesetzes – auch aufgrund einer Vorverlagerung nach dem bisherigen § 7 Absatz 2 Satz 1 des 
Verpackungsgesetzes – zur Systembeteiligung verpflichtet waren und dies auch nach § 7 Absatz 1 Satz 1 weiter-
hin sind, können einen bereits geschlossenen Vertrag für das gesamte Kalenderjahr 2026 beibehalten und müssen 
sich für dieselbe Verpackung nicht erneut beteiligen. Die fortgeltenden Systembeteiligungen sind folglich auch 
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im Rahmen der Meldepflichten der Systeme nach § 20 für das Kalenderjahr 2026 vollumfänglich zu berücksich-
tigen. 

Insbesondere Hersteller, die sich bereits an einem oder mehreren Systemen beteiligt haben und nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 fortan nicht mehr verpflichtet sind, können mit den Systemen abweichende vertragliche Ver-
einbarungen treffen und etwa vor dem 31. Dezember 2026 aus dem Vertragsverhältnis ausscheiden. 

Zu Absatz 2 
Registrierungen nach § 9 des Verpackungsgesetzes gelten fort. Für die Mitteilung von Änderungen nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 2, die eigentlich unverzüglich mitzuteilen sind wird eine Frist von 3 Monaten nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes eingeräumt. Diese ermöglicht es den Herstellern Änderungen an ihren Registrierungsdaten, 
die sich aus einer Änderung beim Hersteller oder aus dem Übergang vom des Verpackungsgesetzes zu EU-Ver-
packungsverordnung und Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz ergeben, in einem angemessenen Zeitrahmen 
bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister anzuzeigen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 regelt den Übergang für die Datenmeldungen nach § 9 und die Vollständigkeitserklärungen nach § 10 
und stellt sicher, dass Hersteller im Sinne des bisherigen § 7 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes ihren 
Pflichten in Bezug auf die von ihnen vor dem 12. August 2026 im Bundesgebiet bereitgestellten Verkaufs- und 
Umverpackungen weiterhin nachkommen. Zweck dieser Übergangsvorschrift ist es insbesondere, Unklarheiten 
aufgrund der neuen Begriffsbestimmung des Herstellers nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Verpa-
ckungsverordnung und den Verschiebungen im Adressatenkreis der Systembeteiligungspflicht zu vermeiden. 

Satz 1 betrifft ausschließlich Hersteller nach dem bisherigen § 7 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes, die 
vor dem 12. August 2026 Verkaufs- und Umverpackungen im Sinne des bisherigen Verpackungsgesetzes in Ver-
kehr gebracht haben und fortan keine Hersteller nach § 7 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 15 der Verordnung (EU) 2025/40 sind. Für diese gelten für Verpackungen, die sie bis zum 12. August 
2026 in Verkehr gebracht haben, die Pflichten nach § 9 und § 10 entsprechend. Die Regelung stellt sicher, dass 
alle Verpackungen nach den bisherigen § 10 und § 11 des Verpackungsgesetzes, die im Kalenderjahr 2026 im 
Bundesgebiet bereitgestellt wurden, in den Datenmeldungen nach dem bisherigen § 10 des Verpackungsgesetzes 
oder § 9 dieses Gesetzes sowie in den Vollständigkeitserklärungen nach § 10 für das Kalenderjahr 2026 erfasst 
werden. Dies ist unter anderem für die Berechnung der Marktanteile durch die Zentrale Stelle Verpackungsregis-
ter erforderlich. 

Die Sätze 2 bis 4 stellen sicher, dass keine Doppelmeldungen für das Kalenderjahr 2026 erfolgen. Dementspre-
chend ist gemäß Satz 2 für Verpackungen, für die bereits eine Datenmeldung nach dem bisherigen § 10 des Ver-
packungsgesetzes erfolgt ist, nicht erneut eine Datenmeldung nach § 9 dieses Gesetzes vorzunehmen. Für die im 
Kalenderjahr 2026 im Bundesgebiet bereitgestellten Verpackungen ist nach den Sätzen 3 und 4 nur eine Vollstän-
digkeitserklärung abzugeben. Die Pflicht zur Hinterlegung ergibt sich für den gesamten Meldezeitraum aus § 10. 

Gemäß Satz 5 finden für die Aufschlüsselung der Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 in der Datenmeldung nach 
§ 9 und in der Vollständigkeitserklärung nach § 10 die bisherigen § 3 Absatz 5 und § 16 Absatz 2 und 3 des Ver-
packungsgesetzes entsprechende Anwendung. Dies soll eine einheitliche Art der Aufschlüsselung für alle Daten-
meldungen und Vollständigkeitserklärungen sicherstellen, die Informationen aus dem Kalenderjahr 2026 abbil-
den. Ohne eine entsprechende Anwendung der genannten Regelungen des Verpackungsgesetzes käme es auf-
grund der Änderungen in den Quoten in § 42 gegenüber dem bisherigen § 16 des Verpackungsgesetzes und der 
neuen Begriffsbestimmung der Verbundverpackung in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24 der EU-Verpackungsver-
ordnung gegenüber dem bisherigen § 3 Absatz 5 des Verpackungsgesetzes zu einem unterjährigen Bruch in der 
Aufschlüsselung. Ein solcher unterjähriger Bruch ist aus Praktikabilitätsgründen nicht sinnvoll.  

Zu Absatz 4 
Branchenlösungen nach § 8 Absatz 1 des Verpackungsgesetzes, die der Zentralen Stelle Verpackungsregister ih-
ren Betrieb entsprechend § 8 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes] angezeigt haben, dürfen ihren Aufgaben nach § 8 weiterhin nachgehen, längstens jedoch bis zum 
31. Oktober 2027. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Zulassung nach § 22 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 erfolgt sein. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Branchenlösung für einen einzelnen 
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Hersteller tätig ist oder ob mehrere Hersteller in der Branchenlösung zusammenwirken. Damit wird den Bran-
chenlösungen ausreichend Zeit eingeräumt, um die Zulassung nach diesem Gesetz durchzuführen. Unterbliebt die 
Zulassung bis zu dem genannten Datum, ist der Betrieb unverzüglich einzustellen. 

Zu Absatz 5 
Branchenlösungen, die ihre Tätigkeit nach dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens die-ses Gesetzes] aufneh-
men, müssen diese nach § 9 Absatz 1 anzeigen. Die ebenfalls not-wendige Zulassung nach § 8 Absatz 3 Satz 3 in 
Verbindung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 muss bis zum 31. Oktober 2027 erfolgen. Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob die Branchenlö-sung für einen einzelnen Hersteller tätig ist oder ob mehrere Hersteller in der Branchenlö-sung 
zusammenwirken. Damit wird den Branchenlösungen ausreichend Zeit eingeräumt, um die Zulassung nach die-
sem Gesetz durchzuführen. Unterbliebt die Zulassung bis zu dem genannten Datum, ist der Betrieb unverzüglich 
einzustellen. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 enthält eine Übergangsvorschrift für die an die Systeme gerichteten Quoten, da die unterjährige Umstel-
lung der an die Systeme gerichteten Quoten, insbesondere mit Blick auf Verbundverpackungen, aus Praktikabili-
tätsgründen nicht sinnvoll ist. 

Zu Absatz 7 
Absatz 7 regelt, dass Hersteller ohne Zulassung nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Verpackungen auf dem Bundesgebiet 
bis zum 31. Dezember 2027 bereitstellen dürfen. Die Übergangsregelung ist erforderlich, da die Zulassungsver-
fahren erst nach in Kraft treten dieses Gesetztes durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister eingerichtet werden 
können. Der Zeitraum bis zum 31. Dezember 2027 räumt der Zentrale Stelle Verpackungsregister ausreichend 
Zeit für die Entwicklung und Programmierung der digitalen Antrags- und Zulassungsverfahren ein. Darüber hin-
aus ist ein Zeitraum berücksichtigt, in dem die Hersteller ihre Zulassungsanträge stellen können, bevor die in 
Absatz 7 genannte Frist eintritt. Insbesondere ist auch berücksichtigt, dass die Frist für Hersteller nach der in 
Absatz 10 genannten Frist liegt. Denn sollte ein Hersteller beabsichtigen, eine sonstige Organisation für Herstel-
lerverantwortung mit der Erfüllung der Pflichten der erweiterten Herstellerverantwortung zu betrauen, so müssen 
diese dafür bereits zugelassen sein. 

Zu Absatz 8 
Im Einklang mit der Übergangsvorschrift in Absatz 7 zu § 42 gelten für die Aufschlüsselung der Mengenstrom-
nachweise für die Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 die bisherigen § 3 Absatz 5 und § 16 Absatz 2 und 3 des 
Verpackungsgesetzes entsprechend.  

Zu Absatz 9 
Die Übergangsvorschrift nach Absatz 9 legt fest, bis wann die Systeme, denen nach § 18 des Verpackungsgesetzes 
eine Genehmigung erteilt wurde, die zusätzlichen Zulassungsanforderungen des § 20 nachweisen müssen. Der 1. 
Januar 2027 ist dabei das Datum, bis zu dem der angepasste Zulassungsbescheid der Behörde ergangen sein muss. 
Die in den Nummern 1 bis 4 genannten Anforderungen konkretisieren welche Zulassungsanforderungen des § 20 
Absatz 2 nachgewiesen werden müssen, nämlich nur diejenigen, welche von den Anforderungen des bisherigen 
§ 18 des Verpackungsgesetzes abweichen.  

Zu Absatz 10 
Die Übergangsregelung nach Absatz 10 dient der Absicherung der bereits heute auf der Grundlage von § 15 des 
Verpackungsgesetzes agierenden Unternehmen, die mit Inkrafttreten der EU-Verpackungsverordnung unter die 
Organisationen für Herstellerverantwortung fallen und nach § 22 einer Zulassung bedürfen. Diese dürfen den 
Betrieb bis 31. Oktober 2027 ohne Zulassung fortführen. Die Regelung gilt entsprechend für neue Marktakteure.  

Die Übergangsvorschrift von ca. 15 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetztes ist erforderlich, da die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister mit der Konzeptionierung und Programmierung der Zulassungsverfahren erst dann 
beginnen darf, wenn ihr die entsprechenden Aufgaben gesetzlich zugewiesen wurden. Dies erfolgt erst mit In-
krafttreten dieses Gesetzes. Ab diesem Zeitpunkt ist mit einer Konzeptionierungs-, Planungs- und Umsetzungs-
phase von circa zehn bis elf Monaten zu rechnen, bis eine Antragstellung möglich ist. Ab diesem Zeitpunkt hat 
die Zentrale Stelle Verpackungsregister entsprechend § 22 Absatz 1 zwölf Wochen Zeit um eine Zulassung zu 
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erteilen. Die Frist 31. Oktober 2027 lässt allen betroffenen Akteuren ausreichend Handlungsspielraum, um den 
Anforderungen des § 19 nachzukommen. 

Zu Absatz 11 
Absatz 11 gewährt privatrechtlich als juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften organisierten 
Organisationen, die Aufgaben einer sonstigen Organisation für Herstellerverantwortung wahrnehmen und damit 
eigentlich gemäß § 22 zulassungspflichtig wären, eine Übergangszeit bis zum 31. Oktober 2027. Während dieser 
Zeit dürfen sie ihre Aufgaben ausnahmsweise auch ohne Zulassung erfüllen. Dieser Übergangszeitraum ist not-
wendig, da das Tätigwerden ohne Zulassung unter anderen Umständen eine Ordnungswidrigkeit darstellen würde. 
Bis die betroffenen Organisationen eine Zulassung erlangen können, ist jedoch unter anderem noch die Einrich-
tung der für das Zulassungsverfahren notwendigen Infrastruktur bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister und 
eine Bearbeitung der dazugehörigen Anträge notwendig. Es wäre unangemessen und nicht zweckmäßig, den be-
troffenen Organisationen ihre Tätigkeit in der Zwischenzeit zu verbieten. 

Im Einklang mit der Übergangsvorschrift zu den Datenmeldungen und den Vollständigkeitserklärungen der Her-
steller gilt für die Aufschlüsselung der Systemmeldungen für die Angaben aus dem Kalenderjahr 2026 die bishe-
rigen § 3 Absatz 5 und § 16 Absatz 2 und 3 des Verpackungsgesetzes entsprechend. 

Zu Absatz 12 
Die Übergangsvorschrift zu freiwilligen Vereinbarungen über eine einheitliche Wertstoffsammlung wird aus dem 
bisherigen § 38 Absatz 3 Satz 3 des Verpackungsgesetzes übernommen. Dies soll sicherstellen, dass etwaige auf 
dieser Grundlage im gegenseitigen Einvernehmen weiter geführten freiwilligen Vereinbarungen zwischen den 
Systemen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auch weiterhin fortgesetzt werden können.  

Zu Absatz 13 
Satz 1 regelt klarstellend, dass die Einordnungsentscheidungen der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach 
dem bisherigen § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 23 bis 26 des Verpackungsgesetzes wirksam bleiben. Diese wären 
nach den Vorschriften in diesem Gesetz und der EU-Verpackungsverordnung weit überwiegend mit demselben 
Ergebnis getroffen worden wären. Eine umfassende Neubeurteilung ist damit nicht erforderlich. Die Zentrale 
Stelle Verpackungsregister soll nach Satz 3 den Inhalt der vor dem 12. August 2026 erlassenen Einordnungsan-
träge ändern und damit an die aktuelle Rechtslage anpassen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn dieje-
nigen Verpackungen, über die bereits eine Einordnungsentscheidung ergangen ist, weiterhin im Bundesgebiet 
bereitgestellt werden, da das Ergebnis der Einordnung mit verschiedenen Pflichten einhergeht (Systembeteili-
gungspflicht, Pfandpflicht etc.). Entsprechendes gilt für die Einordnung als vergleichbare Anfallstelle. Satz 2 re-
gelt den Übergang für laufende Verfahren, in die nicht eingegriffen werden soll. 

Zu Absatz 14 
Die Übergangsregelung von registrierten Sachverständigen, Wirtschaftsprüfern und -prüferinnen, Steuerberatern 
und -beraterinnen sowie Buchprüfern und -prüferinnen schafft Rechtssicherheit für die Betroffenen. Die Pflicht 
zur Teilnahme an der Schulung wird in den neuen Regelungen zum Prüferregister verpflichtend für alle Registrier-
ten unabhängig von ihrer Berufsausbildung vorgegeben. Die Schulung ist eine wichtige Voraussetzung für sach-
gerechte und sinnvolle Prüfung. Konsequenterweise wird diese Pflicht nach einer angemessenen Übergangszeit 
auch auf bereits Registrierte, die nach den Vorgaben des bisherigen § 27 Absatz 2 des Verpackungsgesetzes kei-
ner Schulungspflicht unterlagen, ausgeweitet. Die Übergangsregelung schaffen frühzeitig Transparenz hinsicht-
lich des künftig anwendbaren Rechtsrahmens und ermöglichen es den Registrierten, sich auf die neuen Regelun-
gen vorzubereiten und einzustellen. Sie sind dabei so bemessen, dass es allen Registrierten ermöglicht wird, ihren 
Status als registrierte Prüfer und Prüferinnen aufrechtzuerhalten. Dies minimiert etwaige negativen Folgen des 
Eingriffs durch die neuen Regelungen. Durch die Aufhebung der Registrierungen derjenigen, die der Schulungs-
pflicht nicht nachkommen, wird das Register bereinigt und der Aufwand für prüfpflichtige Wirtschaftsakteure 
durch ein aktuelles Register reduziert. Denn es ist für die Wirtschaftsakteure, die einen Prüfer beauftragen müssen, 
bisher nicht erkennbar, welche im Prüfregister aufgeführten Prüfer und Prüferinnen noch aktiv sind und welcher 
nicht. Diese müssen daher ggf. verschiedene Prüfer und Prüferinnen kontaktieren, bis sie einen aktiven Prüfer 
oder eine aktive Prüferin finden, der oder die Prüfungen durchführt. Die neuen Regelungen sollen daher aktuell 
auftretende Verzögerungen vermeiden und dem Ziel zügiger und stringenter Verfahren dienen. 
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Zu Absatz 15 
Die Bußgeldvorschriften nach § 66 Absatz 2 für Verstöße gegen die neuen Pflichten, die sich unmittelbar aus der 
EU-Verpackungsverordnung ergeben, gelten erst ab dem 12. Februar 2027. Den betroffenen Wirtschaftsbeteilig-
ten wird hierdurch ein Umstellungszeitraum von 6 Monaten gewährt. Die Möglichkeit zur Gewährung eines sol-
chen Übergangszeitraums ergibt sich aus Artikel 86 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung. 

Zu Anlage 1 (Schadstoffhaltige Füllgüter nach § 3 Absatz 5) 
Anlage 1 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Anlage 2 des Verpackungsgesetzes 

Zu Anlage 2 (Kennzeichnung von Verpackungen) 
Anlage 2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Anlage 5 des Verpackungsgesetzes. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b 
Die Einfügung dient der Umsetzung von Artikel 42 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung. Danach ist in den 
Abfallbewirtschaftungsplänen ein besonderes Kapitel über Verpackungen und die Bewirtschaftung der daraus 
entstehenden Abfälle vorzusehen, einschließlich der nach den Artikeln 48, 50 und 52 dieser Verordnung getroffe-
nen Maßnahmen. 

Zu Nummer 2 
Die Einfügung dient der Umsetzung von Artikel 42 Absatz 2 der EU-Verpackungsverordnung. Danach ist in den 
Abfallvermeidungsprogrammen ein besonderes Kapitel über die Vermeidung von Verpackungen, Verpackungs-
abfällen und achtlos in der Umwelt entsorgten Verpackungen vorzusehen, einschließlich der nach den Artikeln 
43 und 51 dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen. 

Zu Artikel 3 (Folgeänderungen) 
Die Änderungen in Artikel 3 sind redaktionelle Folgeänderungen in verschiedenen Rechtsnormen. Es werden 
jeweils lediglich Verweise auf das Verpackungsgesetz mit Verweisen auf das Verpackungsrecht-Durchführungs-
gesetz ersetzt. Sofern darüber hinaus Änderungen vorgenommen wurden, werden diese im Folgenden im Einzel-
nen begründet.  

Zu Absatz 7 
Die Anpassungen des Umweltstatistikgesetzes treten zusammen mit dem Verpackungsrecht-Durchführungsge-
setzes zur Anpassung des nationalen Verpackungsrechts an die neue EU-Verpackungsverordnung in Kraft. Die 
Berichtspflichten gemäß dem europäischen Verpackungsrecht (EU-Verpackungsrichtlinie), die inhaltlich aus den 
bisherigen statistischen Erhebungen nach § 5 Absatz 2 und § 5a Absatz 1 bis 4 Umweltstatistikgesetz gespeist 
werden, bleiben wegen der Übergangsbestimmungen des Artikels 70 Absatz 1 Buchstabe d der EU-Verpackungs-
verordnung bis einschließlich des Berichtsjahres 2028 in der bestehenden Form erhalten. Grundlegende Verände-
rungen der insoweit beitragenden statistischen Erhebungen erfolgen daher nicht. Sie sind aktuell nicht erforder-
lich.  

Die für das Umweltstatistikgesetz erfolgenden Änderungen von Verweisen und Anpassungen weniger Definitio-
nen werden erstmals für das Berichtsjahr 2026 wirksam, bedeuten aber keine wesentliche Änderung an den Erhe-
bungsmerkmalen. Die zugehörige Datenerhebung beginnt im Frühjahr 2027. Statistische Datenerhebungen für 
2025, die im Frühjahr 2026 starten, erfolgen auf Grundlage und unter Bezug auf die bestehenden Verweise. 

Zu Nummer 1 
Die Anpassung des Verweises auf § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes in § 5 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 auf § 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes bleibt ohne Auswirkung auf die 
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bestehenden statistischen Erhebungen. Der Einschub „nicht systembeteiligungspflichtigen“ ist ausschließlich 
klarstellender Natur. § 5a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 betraf auch bislang ausschließlich nicht systembeteiligungs-
pflichtige Verpackungen. Die bisherigen Definitionen werden wortgleich übertragen. Die erstmalige ausdrückli-
che Herausnahme der Verpackungen für den elektronischen Handel ist klarstellender Natur und bedeutet in der 
Praxis keine wesentlichen Änderungen.  

Die Änderung des bisherigen Verweises von § 31 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsgesetzes auf § 46 Absatz 1 
Satz 1 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes ist rein redaktioneller Natur.  

Zu Nummer 2 
Die systembeteiligungspflichtigen Verpackungen im Sinne von § 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, bei denen es sich 
nach bisheriger Definition um mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen handelte, die nach dem Ge-
brauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen, werden durch den neuen Verweis auf 
§ 3 Absatz 6 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes künftig definiert als Verkaufs- und Umverpackun-
gen, Serviceverpackungen sowie Verpackungen für den elektronischen Handel, die nach Gebrauch auf den Ge-
samtmarkt typgleicher Verpackungen bezogen mehrheitlich in privaten Haushaltungen r oder vergleichbaren An-
fallstellen als Abfall anfallen. Auf die Befüllung mit Ware wird künftig nicht mehr abgestellt. Neben den Ver-
brauchern werden – wie gehabt – auch vergleichbare Anfallstellen als Orte einbezogen, an denen Abfälle solcher 
Verpackungen anfallen. Der Begriff des Inverkehrbringens wird durch das Verpackungsrecht-Durchführungsge-
setz künftig durch die Bereitstellung im Bundesgebiet ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine rein redaktionelle 
Änderung zur Anpassung der Begrifflichkeiten an die EU-Verpackungsverordnung. Die bisherigen statistischen 
Erhebungen nach § 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können unverändert fortgesetzt werden. Sie erfolgen durch das 
Statistische Bundesamt unmittelbar bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach § 3 Absatz 14 des Verpa-
ckungsrecht-Durchführungsgesetzes, die entsprechenden Daten zur Verfügung stellt.  

Der Ersatz des Begriffs des privaten Endverbrauchers in § 5a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 durch den Verbraucher 
und vergleichbare Anfallstellen nach § 3 Absatz 7 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes tangiert das 
Verfahren der bisherigen statistischen Erhebung nicht. Die Erhebungsmerkmale im Sinne des § 5a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 werden weiterhin aus Verwaltungsdaten bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister nach 
§ 3 Absatz 16 Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz erhoben. Diese hat die Verfügbarkeit entsprechender Ver-
waltungsdaten zu gewährleisten und bereits in der Vergangenheit private Haushaltungen sowie vergleichbare An-
fallstellen gemeinsam unter dem Begriff des privaten Endverbrauchers subsumiert. Vergleichbare Anfallstellen 
sind insbesondere das Gastgewerbe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 35 der EU-Verpackungsverordnung 
wie Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Imbisse, Cafés und Hotels und Ferienanlagen, sowie Raststätten, Verwal-
tungen, Kasernen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Niederlassungen von Freibe-
ruflern, typische Anfallstellen des Kulturbereichs wie Kinos, Opern und Museen, sowie des Freizeitbereichs wie 
Freizeitparks und Sportstadien. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne von Satz 1 sind außerdem landwirtschaftli-
che Betriebe und Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße sowohl 
für Papier, Pappe und Karton als auch für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen, jedoch maximal mit 
einem 1 100-Liter-Umleerbehälter je Sammelgruppe, im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden 
können.  

Mit dem Wegfall der Definition der Mehrwegverpackungen im Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz bedarf 
es in § 5a Absatz 2 Satz 1 eines abweichenden Verweises, um den Erhebungsgegenstand zu definieren. Dieser 
erfolgt nunmehr auf Artikel 11 Absatz 1 der EU-Verpackungsverordnung. Begrifflich wird damit zugleich nicht 
mehr Bezug genommen auf Mehrwegverpackungen, sondern auf wiederverwendbare Verpackungen. Artikel 11 
Absatz 1 benennt einen abschließenden Katalog kumulativer Anforderungen. Der Katalog stellt Anforderungen 
an die wiederverwendbaren Verpackungen, welche die Hersteller und diejenigen, die eine gemeinschaftliche Nut-
zung derselben ermöglichen, zu beachten haben. Die Einhaltung der Eigenschaften wird nicht im Zuge der Erhe-
bungen nach § 5a Absatz 2 durch die amtliche Statistik geprüft. Für die definitionskonforme Meldung sind die 
eine gemeinschaftliche Nutzung ermöglichenden Anbieter verantwortlich.  

Auch der Begriff der Verkaufsverpackungen entfällt als eigene nationale Definition im Verpackungsrecht-Durch-
führungsgesetz. Daher wird in § 5a Absatz 2 künftig auf die entsprechende Definition in Artikel 3 Absatz 1 Num-
mer 5 der EU-Verpackungsverordnung verwiesen. Die Definition ist jedoch inhaltsgleich mit der bisherigen und 
unterscheidet nicht nach dem Befüllungsort oder der Verpackungsart. Die bestehenden statistischen Erhebungen 
können daher unverändert fortgesetzt werden.  
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Mit dem Wegfall der nationalen Herstellerdefinition des § 3 Absatz 14 des Verpackungsgesetzes bedarf es der 
Anpassung des § 5a Absatz 3 Satz 1. Er nimmt nunmehr Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Nummer 15 der EU-Ver-
packungsverordnung. Dies geht einher mit einer Angleichung der Definition des Herstellerbegriffs an jenen der 
EU-Einwegkunststoffrichtlinie. Unter anderem vereinfacht die Angleichung die statistischen Erhebungen in Be-
zug auf den Wegfall einer Differenzierung von Importeuren danach, ob diese zum Zeitpunkt der Einfuhr bereits 
Eigentümer der entsprechenden Verpackungen und damit meldepflichtig waren. Der Begriff des Inverkehrbrin-
gens wird durch das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz künftig durch die Bereitstellung im Bundesgebiet 
ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine rein redaktionelle Änderung zur Anpassung der Begrifflichkeiten an die 
EU-Verpackungsverordnung.  

Die Anpassung des Bezuges in § 5a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 auf § 39 Absatz 1 Satz 1 des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes bleibt ohne Auswirkung auf die bestehenden statistischen Erhebungen. Der Einschub 
„nicht systembeteiligungspflichtigen“ ist ausschließlich klarstellender Natur. § 5a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 be-
traf auch bislang ausschließlich nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen. Die bisherigen Definitionen 
werden wortgleich übertragen. Die erstmalige ausdrückliche Herausnahme der Verpackungen für den elektroni-
schen Handel ist klarstellender Natur und bedeutet in der Praxis keine Änderung, da diese Verpackungen bisher 
regelmäßig systembeteiligungspflichtig waren und mithin von § 5a Absatz 1 erfasst sind. Im Übrigen handelt es 
sich bei den Anpassungen in § 5a Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 4 um Folgeänderungen für welche die vorste-
henden Erläuterungen gelten.  

Mit den Änderungen in § 5a Absatz 3 Nummer 5 und 6 erfolgt eine Konkretisierung der Bezugnahme zum Ver-
packungsrecht-Durchführungsgesetz. Der insoweit maßgebliche Inhalt des bisher allgemein in Bezug genomme-
nen § 31 des Verpackungsgesetzes wird in § 46 des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes und dort in Ab-
satz 1 Satz 1 überführt. Nunmehr wird explizit auf diesen Satz verwiesen. Eine inhaltliche Änderung ist damit 
nicht verbunden. 

Die Änderungen des § 5a Absatz 4 sind rein redaktioneller Natur. 

Zu Nummer 3 
Die Änderung des bisherigen Verweises ist rein redaktioneller Natur. 

Zu Nummer 4 
Die Änderungen beschränken sich auf die Verweise und sind rein redaktioneller Natur. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 ändert § 12.  

Zu Buchstabe a 
Die Ausnahme nach § 12 Absatz 1 Satz 2 wird ab dem 1. Januar 2030 gestrichen, da sie ab diesem Zeitpunkt 
durch die entsprechende, unmittelbar geltende Regelung in Artikel 25 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang V 
Nummer 6 der EU-Verpackungsverordnung abgelöst wird. 

Zu Buchstabe b 
Die Regelung in § 12 Absatz 3 wird ab dem 1. Januar 2030 gestrichen. Die Regelung ist mit der Aufhebung von 
Artikel 9 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 1 der EU-Verpackungsrichtlinie gemäß Arti-
kel 70 Absatz 1 Buchstabe b der EU-Verpackungsverordnung ab dem 1. Januar 2030 hinfällig. Sie wird unmit-
telbar abgelöst durch die Regelungen nach Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 24 der EU-Verpackungsverordnung. 

Zu den Nummern 2 und 3 
Nach einer Aufhebung der Beschlüsse 2001/171/EG und 2009/292/EG durch delegierte Rechtsakte nach Arti-
kel 70 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung werden die bis dahin aufgrund dieser Beschlüsse umsetzenden 
Ausnahmen nach den §§ 14 und 17 nicht aufrechterhalten. Die EU-Verpackungsverordnung regelt in Artikel 15 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 und 4 abschließend das Verbot, Verpackungen oder Verpackungs-
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bestandteile mit einer Blei-, Cadmium-, Quecksilber und sechswertigem Chrom von mehr als 100 mg/kg in Ver-
kehr zu bringen. Artikel 5 Absatz 8 der EU-Verpackungsverordnung regelt hierbei abschließend die Möglichkeit 
der Europäischen Kommission, durch delegierte Rechtsakte Ausnahmen von diesem Verbot vorzusehen.  

Die Ausnahmen nach den §§ 14 und 17 stellen eine Umsetzung der Beschlüsse 2001/171/EG und 2009/292/EG 
dar, welche die EU-Verpackungsrichtlinie ergänzen. Diese wird mit dem Zeitpunkt der Geltung der EU-Verpa-
ckungsverordnung gemäß Artikel 70 Absatz 1 und Artikel 71 grundsätzlich aufgehoben. Eine Ausnahme gilt ge-
mäß Artikel 70 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung ausdrücklich für die den §§ 14 bis 18 zugrunde liegen-
den Beschlüsse, bis die Europäische Kommission diese durch delegierte Rechtsakte nach Artikel 5 Absatz 8 auf-
hebt 

Zu Nummer 4 
Die Regelungen nach den §§ 60 und 61 werden im Wege des Anwendungsvorrangs teilweise von den unmittelbar 
geltenden Regelungen zu einem verpflichtenden Wiederverwendungsangebot und einer Wiederbefüllungspflicht 
nach Artikel 32 und 33 der EU-Verpackungsverordnung verdrängt. § 60 Absatz 1 Satz 1 wird daher geändert und 
der Anwendungsbereich der §§ 60 und 61 von Einweggetränkebechern auf Einwegkunststoffgetränkebecher im 
Sinne von Teil A Nummer 1 des Anhangs der EU-Einwegkunststoffrichtlinie beschränkt. Die nationalen Rege-
lungen zu einem verpflichtenden Wiederverwendungsangebot und einer Wiederbefüllungspflicht ist weiterhin 
erforderlich, um die Vorgaben von Artikel 4 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie umzusetzen und die vorgegebe-
nen Minderungsziele zu erreichen. 

Die Minderungsziele der EU-Einwegkunststoffrichtlinie können bei einer Streichung der nationalen Regelungen 
aufgrund des breiten Anwendungsbereichs der Ausnahme nach Artikel 33 Absatz 4 der EU-Verpackungsverord-
nung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreicht werden. Die Regelungen der EU-Verpackungsverordnung 
haben in diesem Zusammenhang in Bezug auf Einwegkunststoffartikel keinen Anwendungsvorrang, da die EU-
Einwegkunststoffrichtlinie gemäß Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 70 Absatz 5 der 
EU-Verpackungsverordnung im Kollisionsfall grundsätzlich Vorrang genießt. In Bezug auf Artikel 32 und 33 
enthält die EU-Verpackungsverordnung insoweit keine abweichende Regelung. 

Zu Artikel 5 (Außerkrafttreten) 
Um ein reibungsloses Zusammenspiel der EU-Verpackungsverordnung mit dem stark ausdifferenzierten, auf der 
abzulösenden Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle basierenden deutschen Recht sicherzustellen, ist es erforderlich, das bis-
herige des Verpackungsgesetzes durch das neue Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz abzulösen. Das bishe-
rige Verpackungsgesetz tritt mithin mit Ablauf des Tages vor dem Inkrafttreten des Verpackungsrecht-Durchfüh-
rungsgesetzes außer Kraft. 

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 enthält zum einen eine Regelung zum Inkrafttreten der Änderung zum bisherigen § 12 Absatz 1 Satz 2, 
der ab dem 1. Januar 2030 gestrichen wird. Dieser wird ab diesem Zeitpunkt durch die entsprechende, unmittelbar 
geltende Regelung in Artikel 25 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang V Nummer 6 der EU-Verpackungsverord-
nung abgelöst. 

Zum anderen enthält Absatz 1 eine Regelung zum Inkrafttreten der Änderungen zum bisherigen § 12 Absatz 3. 
Die Änderungen treten zeitgleich zu dem Datum in Kraft, ab dem die entsprechenden Regelungen der EU-Ver-
packungsverordnung gelten. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 enthält eine Regelung zum Inkrafttreten der Streichung der bisherigen §§ 14 bis 16. Dieser kann nach 
Inkrafttreten eines delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 70 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung zur Auf-
hebung des Beschlusses 2009/292/EG nicht weiter aufrechterhalten werden. 
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 enthält eine Regelung zum Inkrafttreten der Streichung der bisherigen §§ 17 und 18. Dieser kann nach 
Inkrafttreten eines delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 70 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung zur Auf-
hebung des Beschlusses 2001/171/EG nicht weiter aufrechterhalten werden.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 enthält eine Regelung zum Inkrafttreten der Änderungen zu dem bisherigen § 60 Absatz 1 Satz 1. Die 
Änderungen treten zeitgleich zu dem Datum in Kraft, ab dem die entsprechenden Regelungen der EU-Verpa-
ckungsverordnung gelten. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 legt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes mit Ausnahme der Änderungen nach Artikel 4 auf den 
12. August 2026. Die EU-Verpackungsverordnung ist ab diesem Tag verpflichtend anzuwenden, soweit in den 
einzelnen Regelungen keine hiervon abweichenden Daten vorgesehen sind. Insofern sind ab dem 12. August 2026 
eine Vielzahl von Regelungen des nationalen Gesetzes hinfällig und die entsprechende Anpassung des nationalen 
Rechtsrahmens erforderlich. Aus Gründen der Rechtsklarheit tritt die Vorgängerregelung, das Verpackungsge-
setz, gemäß Artikel 5 zeitgleich außer Kraft. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1063. Sitzung am 27. März 2026 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 (§ 1 VerpackDG) 

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren ferner zu prüfen, inwieweit bei der regulatorischen 
Bewertung von Verpackungssystemen die ökologische Gesamtwirkung über den gesamten Lebenszyklus 
stärker berücksichtigt werden kann. 

Begründung: 

Ziel der Verpackungsregulierung sollte in erster Linie die Verringerung negativer Umweltauswirkungen 
sein. Die Förderung von Wiederverwendung kann hierfür ein geeignetes Instrument sein, darf jedoch nicht 
zum Selbstzweck erhoben werden. Auch hochwertige, recyclingfähige Einwegverpackungen können – je 
nach Ausgestaltung und Einsatzkontext – ökologisch gleichwertig oder in einzelnen Aspekten sogar vorteil-
hafter sein als Mehrwegverpackungen. Dies betrifft insbesondere den Energie- und Ressourcenaufwand bei 
Herstellung, Reinigung und Trocknung von Mehrwegbehältnissen sowie mögliche zusätzliche CO₂-Emissi-
onen infolge längerer Transportwege. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, die ökologische Vorteilhaftigkeit von Verpackungssyste-
men über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg als maßgeblichen regulatorischen Bewertungsmaßstab her-
anzuziehen. Eine solche lebenszyklusbasierte Betrachtung ermöglicht eine technologieoffene Regulierung 
und stellt sicher, dass Maßnahmen tatsächlich zu einer wirksamen Reduzierung der Umweltbelastungen bei-
tragen. 

2. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 4 VerpackDG) 

In Artikel 1 § 2 Absatz 4 ist die Angabe „und Ländern“ durch die Angabe „ , Ländern und Kommunen“ zu 
ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 2 Absatz 4 VerpackDG-E bleibt die Befugnis der zuständigen Behörden von Bund und Ländern un-
berührt, Dritte bei der Nutzung ihrer Einrichtungen oder Grundstücke sowie der Sondernutzung öffentlicher 
Straßen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu verpflichten. Die Begründung des Gesetzentwurfs 
verweist insoweit auf die bisherige Vorschrift des § 2 Absatz 5 VerpackG, wonach der öffentlichen Hand 
die Befugnis gewährt werde, bei der Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Grundstücke durch Dritte 
Auflagen mit dem Ziel der Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu erlassen. 

Aus Gründen der Rechtsförmlichkeit soll die im bisherigen § 2 Absatz 5 VerpackG enthaltene Formulierung 
„Die Befugnis des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden“, durch die im Gesetzentwurf ver-
wendete Formulierung „Die Befugnis der zuständigen Behörden von Bund und Ländern“ ersetzt werden. 

Bei Landkreisen und Gemeinden handelt es sich nicht um Behörden der Länder. Vielmehr sind die Kommu-
nen rechtlich selbstständige Gebietskörperschaften mit verfassungsrechtlich garantiertem Recht zur Selbst-
verwaltung. Durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Umformulierung würden die Kommunen nicht mehr 
von der Unberührtheitsklausel erfasst. Da sich aus der Umformulierung – ausweislich der Begründung des 
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Gesetzentwurfs – keine inhaltlichen Änderungen ergeben sollen, sind im Wortlaut des § 2 Absatz 4 Ver-
packDG-E deshalb auch Kommunen ausdrücklich aufzunehmen. Im Vergleich zur geltenden Bestimmung 
des § 2 Absatz 5 VerpackG soll dabei der allgemeinere Begriff „Kommunen“ anstelle „der Kreise und der 
Gemeinden“ Verwendung finden, damit auch weitere kommunale Ebenen, wie beispielsweise in Bayern die 
Bezirke, vom Wortlaut der Bestimmung erfasst werden. 

3. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 7 Satz 2 VerpackDG) 

In Artikel 1 § 3 Absatz 7 Satz 2 ist die Angabe „Verordnung (EU) 2025/45“ durch die Angabe „Verordnung 
(EU) 2025/40“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Bei der Bezugnahme auf die „Verordnung (EU) 2025/45“ handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Die 
einschlägige Begriffsbestimmung findet sich in der Verordnung (EU) 2025/40. Die Korrektur stellt den kor-
rekten Verweis auf das einschlägige Unionsrecht sicher. 

4. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 21 – neu – VerpackDG) 

Nach Artikel 1 § 3 Absatz 20 ist der folgende Absatz 21 einzufügen: 

„(21) Einweggetränkebecher sind nicht wiederverwendbare Becher, ungeachtet aus welchem Material, ein-
schließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, zur Befüllung mit Getränken, die dazu bestimmt sind, unmittelbar 
vor Ort verzehrt oder als Take-away-Getränk mitgenommen zu werden.“ 

Folgeänderungen: 

a) Vor Artikel 4 Nummer 1 ist die folgende Nummer 01 einzufügen: 

‚01. In § 3 Absatz 21 wird die Angabe „Einweggetränkebecher“ durch die Angabe „Einwegkunststoff-
getränkebecher“ und die Angabe „ungeachtet aus welchem Material“ durch die Angabe „aus 
Kunststoff“ ersetzt.‘ 

b) In Artikel 6 Absatz 4 ist die Angabe „Nummer 4 tritt“ durch die Angabe „Nummer 01 und Nummer 4 
treten“ zu ersetzen. 

Begründung der Folgeänderungen: 

Die Folgeänderungen sind erforderlich, weil der Begriff „Einweggetränkebecher“ im VerpackDG ab dem 
12. Februar 2028 durch den Begriff „Einwegkunststoffgetränkebecher“ ersetzt wird. Grund hierfür ist das 
Inkrafttreten der Artikel 32 und 33 der EU-Verpackungsverordnung (PPWR), die ab dem 12. Februar 2028 
unionsweite Pflichten zum Mehrwegangebot und zur Wiederbefüllung beim Gastgewerbe vorsehen, unab-
hängig von der angebotenen Einwegmaterialart. 

Die Beibehaltung spezifisch nationaler Vorgaben für Einwegkunststoffgetränkebecher ist laut Begründung 
der Bundesregierung weiterhin erforderlich, da „die Minderungsziele der EU-Einwegkunststoffrichtlinie 
[…] bei einer Streichung der nationalen Regelungen aufgrund des breiten Anwendungsbereichs der Aus-
nahme nach Artikel 33 Absatz 4 der EU-Verpackungsverordnung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr 
erreicht werden.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung schließt eine Definitionslücke im Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz. 
Während für Einwegkunststofflebensmittelverpackungen in § 3 Absatz 20 VerpackDG-E eine klare Le-
galdefinition für Einwegkunststofflebensmittelverpackungen existiert, fehlt bislang eine analoge Definition 
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für Einweggetränkebecher. Da der Begriff „Einweggetränkebecher“ im Normtext (§§ 60 und 61 Ver-
packDG-E) verwendet wird, ist eine Legaldefinition zur Sicherstellung der Rechts- und Vollzugssicherheit 
geboten. Daher wird vorgeschlagen, unter Artikel 1 § 3 Absatz 21 eine entsprechende Definition für Ein-
weggetränkebecher zu ergänzen. 

5. Zu Artikel 1 (§ 7 VerpackDG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren in § 7 VerpackDG eine Übergangsregelung für 
das laufende Kalenderjahr einzufügen. 

Begründung: 

Die Pflicht zur Systembeteiligung sollte für das laufende Kalenderjahr fortgelten, um eine verlässliche Fi-
nanzierung der dualen Systeme sicherzustellen. Unterjährige Änderungen würden zu einem hohen zusätzli-
chen Bürokratieaufwand führen. Die vorgesehene Änderung des Herstellerbegriffs innerhalb des laufenden 
Geschäftsjahres ist mit erheblichen Umsetzungsrisiken verbunden. Insbesondere besteht die Gefahr von Fi-
nanzierungsausfällen im Rücknahme- und Verwertungssystem für Verkaufsverpackungen in Deutschland. 
Angesichts der voraussichtlich hohen Zahl neu verpflichteter Marktteilnehmer wäre ferner mit erheblichen 
Vollzugsherausforderungen zu rechnen. 

6. Zu Artikel 1 (§ 8 Absatz 3 Satz 3 VerpackDG) 

Artikel 1 § 8 Absatz 3 Satz 3 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach der Angabe „Absatz 2“ ist die Angabe „ist“ einzufügen. 

b) Die Angabe „vorlegen“ ist durch die Angabe „vorzulegen“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Es handelt sich um eine ausschließlich redaktionelle Änderung. 

7. Zu Artikel 1 (§ 10 allgemein – Vollständigkeitserklärung – VerpackDG) 

Nach § 10 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 VerpackDG-E sollen auch Transportverpackungen von der Pflicht zur 
Abgabe einer Vollständigkeitserklärung umfasst sein. Begründet wird die Erforderlichkeit der Einbeziehung 
nach der Entwurfsbegründung damit, dass Verpackungen für den elektronischen Handel nach der EU-Ver-
packungsverordnung eine Unterkategorie der Transportverpackungen seien. Dennoch stellt sich die Frage, 
wieso dann nicht nur der Begriff „Verpackungen für den elektronischen Handel“, sondern der Oberbegriff 
„Transportverpackungen“ verwendet wird. Der Bundesrat bittet um Prüfung, ob die Ausweitung europa-
rechtlich erforderlich und national zweckdienlich ist. 

8. Zu Artikel 1 (§ 20 VerpackDG) 

a) Der Bundesrat weist darauf hin, dass die dualen Systeme zur Rücknahme von Verpackungsabfällen 
derzeit von allen 16 Ländern jeweils zugelassen und überwacht werden. Dies führt zu einem erheblichen 
Verwaltungsaufwand bei den zuständigen Behörden der Länder. 

b) Der Bundesrat erkennt an, dass der Gesetzentwurf mit der Änderung der Zulassungsvoraussetzungen 
für Systeme, insbesondere der Pflicht zum Nachweis einer bereits geleisteten angemessenen und insol-
venzsicheren Sicherheit, darauf abzielt, den Vollzug zu erleichtern und Rechtsstreitigkeiten über Ne-
benbestimmungen zur Sicherheitsleistung zu vermeiden. 

c) Der Bundesrat gibt jedoch zu bedenken, dass die Höhe einer angemessenen Sicherheit für neu zuzulas-
sende Systeme regelmäßig nur schwer im Voraus bestimmt werden kann, da hierfür insbesondere die 
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späteren Marktanteile maßgeblich sind. Diese Faktoren lassen sich bei Systemen, die noch nicht am 
Markt tätig sind, nur eingeschränkt prognostizieren. 

d) Für den möglichst zweckmäßigen Vollzug bittet der Bundesrat die Bundesregierung zu prüfen, die Si-
cherheitsleistung nicht als Zulassungsvoraussetzung festzulegen, sondern weiterhin separat als Neben-
bestimmung zur Systemgenehmigung vorzusehen, diese jedoch in Form einer gebundenen Entschei-
dung auszugestalten, indem die zuständige Behörde eine entsprechende Sicherheit festzulegen hat. 
Sollte eine Verknüpfung zur Zulassungsvoraussetzung zwingend gewünscht sein, könnte vorgegeben 
werden, dass dies von den Zulassungsbehörden als Bedingung auszugestalten ist oder die Zulassungs-
voraussetzung in § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 als Bedingung formuliert werden. 

e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich im weiteren Gesetzgebungsverfahren für eine entspre-
chend vollzugstaugliche Ausgestaltung der Regelung einzusetzen. 

9. Zu Artikel 1 (§ 21 Absatz 1 Satz 2 VerpackDG) 

In Artikel 1 § 21 Absatz 1 Satz 2 ist die Angabe „für den Insolvenzfall“ zu streichen. 

Begründung: 

Nach der bisherigen Rechtslage und dem insoweit inhaltlich unveränderten § 20 Absatz 4 VerpackDG-E 
sollen die Systeme eine Sicherheit leisten für diverse mögliche Verstöße, die explizit aufgelistet werden und 
das laufende Geschäft betreffen. Abgesichert werden sollen Kosten, die den Umweltschutzbehörden oder 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern entstehen, wenn die Systeme ihre Pflichten nicht, nicht voll-
ständig oder nicht ordnungsgemäß erfüllen. Die Insolvenz eines Systems ist ausdrücklich nicht Vorausset-
zung für die mögliche Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung. Dies geht auch aus der Begründung zu § 20 
Absatz 4 VerpackDG-E hervor, in der neben einer Insolvenz auch andere Gründe für eine Pflichtverletzung 
berücksichtigt werden. Abweichend von dieser Regelung wird in § 21 Absatz 1 Satz 2 VerpackDG-E nur 
eine Sicherheitsleistung für den Insolvenzfall genannt. Die Streichung soll einen Widerspruch zwischen § 20 
Absatz 4 und § 21 Absatz 1 VerpackDG-E bereinigen. Ohne Streichung im Sinne dieses Änderungsantrages 
besteht die Gefahr, dass die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung für die öffentliche Hand sachwidrig 
erschwert wird. Ein Bezug der Sicherheitsleistung zum Insolvenzfall besteht nur insofern, als nach § 20 Ab-
satz 4 VerpackDG-E die Sicherheitsleistung so ausgestaltet sein muss, dass die öffentliche Hand auch im 
Insolvenzfall tatsächlich darauf zugreifen kann. 

10. Zu Artikel 1 (§ 21 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 und 2, Satz 3, Absatz 5 – neu – VerpackDG) 

Artikel 1 § 21 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 ist jeweils die Angabe „zuständige Landesbehörde“ durch die Angabe „Zent-
rale Stelle Verpackungsregister“ zu ersetzen. 

b) Absatz 3 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 und 2 ist jeweils die Angabe „zuständige Landesbehörde“ durch die Angabe „Zentrale 
Stelle Verpackungsregister“ zu ersetzen. 

bb) Satz 3 ist durch den folgenden Satz zu ersetzen: 

„Die Zentrale Stelle Verpackungsregister übermittelt den zuständigen Landesbehörden das zusam-
mengefasste Ergebnis der Prüfung über die finanzielle Leistungsfähigkeit.“ 

c) Nach Absatz 4 ist der folgende Absatz 5 einzufügen: 

„(5) Zum Nachweis eines Systems nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5, dass ein System ge-
eignete Mechanismen zur Selbstkontrolle zur Bewertung seiner Finanzverwaltung nach § 20 Absatz 5 
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Satz 2 eingerichtet hat, legt das System der Zentralen Stelle Verpackungsregister die hierfür notwendi-
gen Unterlagen und Informationen vor und übermittelt das Prüfergebnis mit den Antragsunterlagen für 
die Zulassung des Systems an die nach § 20 Absatz 2 zuständige Landesbehörde.“ 

Begründung: 

Die bereits vorgeschriebene Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Systeme in Zuständigkeit der 
für die Systemgenehmigung zuständigen Landesbehörden bereitet erhebliche Probleme. Die für die System-
genehmigung zuständigen Landesbehörden sind in der Regel nicht dafür ausgestattet, Unternehmen auf ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit zu prüfen. Wesentliche Schritte bzw. Vorarbeiten für diese Prüfung finden 
daher ohnehin bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister im Rahmen der von den Ländern angeforderten 
Einschätzung statt.  

Die von den Systemen zu übermittelnden Unterlagen und Daten sind als sensible Unternehmensdaten ver-
traulich zu behandeln und als Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Dies ist deutlich einfacher zu gestalten, 
wenn diese Daten nur an einer Stelle vorgelegt und geprüft werden. 

Eine Übertragung auf die Zentrale Stelle Verpackungsregister führt weiter auch dazu, dass die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Systeme einheitlich für das gesamte Bundesgebiet beurteilt wird. 

Für die Beurteilung geeigneter Maßnahmen zur Selbstkontrolle zur Bewertung der Finanzverwaltung in § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 VerpackDG-E sprechen dieselben Gründe wie bei der finanziellen Leistungsfä-
higkeit für eine zentrale Beurteilung durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister. 

11. Zu Artikel 1 (§ 24 Absatz 2 Nummer 5 VerpackDG) 

Artikel 1 § 24 Absatz 2 Nummer 5 ist durch die folgende Nummer 5 zu ersetzen: 

„5. Benennung der gemeinsamen Vertretung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 und Mitteilung der Benennung an 
die nach § 20 Absatz 1 zuständige Landesbehörde,“ 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf führt die Gemeinsame Stelle der Systeme in § 24 fort. Die Vollzugserfahrung zeigt je-
doch, dass die nach § 20 Absatz 1 zuständigen Landesbehörden vielfach nicht die Identität der gemeinsamen 
Vertreter in ihrem Zuständigkeitsbereich kennen. § 24 Absatz 2 Nummer 5 beschränkt die Benennung bis-
lang auf die Mitteilung gegenüber den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern. Die Landesbehörden, die 
Systeme zulassen und überwachen, werden nicht informiert. Die Ergänzung schließt diese Lücke: Die Be-
nennung wird künftig auch den nach § 20 Absatz 1 zuständigen Landesbehörden mitgeteilt. Die Information 
stellt sicher, dass die für die Systemüberwachung zuständige Behörde über einen identifizierbaren Ansprech-
partner verfügt. In die Aufgaben und Entscheidungshoheit der Gemeinsamen Stelle wird nicht eingegriffen. 

12. Zu Artikel 1 (§ 26 Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten – VerpackDG) 

a) Der Bundesrat stellt fest, dass  

aa) die unbestimmte Zielvorgabe in § 21 des Verpackungsgesetzes (VerpackG), Anreize zu schaffen, 
Verpackungen recyclingfähig zu gestalten sowie Rezyklate und nachwachsende Rohstoffe einzu-
setzen, bislang keine ausreichende Lenkungswirkung entfaltet hat, insbesondere deshalb, weil 
keine Mindestanforderungen für die Differenzierung der Beteiligungsentgelte nach Recyclingfä-
higkeit und Rezyklatanteil festgelegt sind; 

bb) § 26 des Entwurfes des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes (VerpackDG-E) dieses Defizit 
im Wesentlichen fortschreibt und die Bundesregierung in der Gesetzesbegründung (S. 133) selbst 
einräumt, dass „eine darüberhinausgehende Anpassung der in § 26 enthaltenen Regelungen vo-
raussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich“ wird, „um die Vorgaben nach Artikel 6 
Absatz 8 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) durchzuführen“; 
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cc) die Erreichung der Rezyklateinsatzquoten nach Artikel 7 und der Recyclingziele nach Artikel 6 
der Verordnung (EU) 2025/40 eine frühzeitige nationale Weichenstellung erfordert, da ohne öko-
nomische Impulse eine Investitionslücke droht, die die fristgerechte Umsetzung der unionsrecht-
lichen Vorgaben gefährdet. 

b) Nach Auffassung des Bundesrates wurde durch die Übernahme des Wortlauts von § 21 VerpackG in 
§ 26 VerpackDG-E die Chance verpasst, die Übergangszeit bis zum Wirksamwerden des Artikels 6 
Absatz 8 Verordnung (EU) 2025/40 aktiv zu nutzen und die ökologische Lenkungswirkung der Betei-
ligungsentgelte bereits im geltenden Rechtsrahmen spürbar zu stärken. 

c) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf,  

aa) den Mindeststandard nach § 26 Absatz 3 VerpackDG-E um Werte für eine Mindestdifferenzierung 
der Beteiligungsentgelte zu erweitern. Ziel ist, sicherzustellen, dass sich die Bewertung der Re-
cyclingfähigkeit tatsächlich in einer finanziellen Spreizung der Entgelte niederschlägt. Die Werte 
sollen sich an den Leistungsstufen für die Recyclingfähigkeit nach Artikel 6 Absatz 4 der Verord-
nung (EU) 2025/40 (PPWR) orientieren.  

bb) die Möglichkeit des Artikels 7 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2025/40 zu nutzen und im Ver-
packDG eine Grundlage zu schaffen, so dass die Finanzierungsbeiträge der Hersteller auch nach 
dem Anteil von Post-Consumer-Rezyklaten in der Verpackung differenziert werden können.  

d) Bei der Neugestaltung der Beteiligungsentgelte ist nach Ansicht des Bundesrates zwingend eine voll-
zugstaugliche und bürokratiearme Umsetzung sicherzustellen. Administrative Belastungen für Unter-
nehmen – insbesondere für den Mittelstand – sind durch standardisierte digitale und transparente Ver-
fahren so gering wie möglich zu halten. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, sind hierbei möglichst die 
bestehenden Melde- und Datenstrukturen der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) zu nutzen. 

Begründung: 

§ 26 VerpackDG-E entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 21 VerpackG. Absatz 1 verpflichtet die 
Systeme, im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize für die Verwendung recyclingfähiger 
Materialien zu schaffen. Absatz 3 weist der Zentralen Stelle Verpackungsregister die Aufgabe zu, jährlich 
einen Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit zu veröffentlichen.  

Die bisherige Ausgestaltung hat keine ausreichende Lenkungswirkung entfaltet. Im Wettbewerb der zuge-
lassenen Systeme besteht ein struktureller Anreiz, die Entgeltspreizung auf ein Minimum zu reduzieren, um 
neue Hersteller zu gewinnen. Die weiche Zielvorgabe „Anreize schaffen“, setzt dem Wettbewerbsdruck we-
nig bis nichts entgegen. Absatz 3 regelt nur die Bewertungsmethodik, nicht die Entgeltspreizung und ver-
schärft damit das Problem. Damit wird zwar transparent, ob Verpackungen gut oder schlecht recycelbar sind, 
aber eben gerade nicht, ob sich dies auch in den Entgelten niederschlägt. Dies bleibt den Systemen überlas-
sen.  

Artikel 6 Absatz 8 PPWR wird dies ändern: die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, 18 Monate nach In-
krafttreten der delegierten Rechtsakte (Artikel 6 Absatz 4) und der Durchführungsrechtsakte (Artikel 6 Ab-
satz 5) die Finanzierungsbeiträge der Hersteller im Einklang mit den Leistungsstufen für die Recyclingfä-
higkeit zu modulieren. Die Bundesregierung räumt ausdrücklich ein, dass der Gesetzentwurf nicht ausreicht 
und eine spätere Anpassung erforderlich wird.  

Die Übergangszeit sollte nicht ungenutzt verstreichen. Die Erweiterung des Mindeststandards um Orientie-
rungswerte für die Entgeltspreizung (Nummer 3) ist das mildeste und wirksamste Instrument. Sie nutzt die 
bestehenden Strukturen der ZSVR und belässt den Systemen Spielraum. Die ambitionierten Rezyklatein-
satzquoten der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) erfordern große industrielle Investitionen. Ohne früh-
zeitige ökonomische Anreize über die Beteiligungsentgelte droht eine Investitionslücke. Die Anpassung des 
Verpackungsrechts ist insoweit nicht nur ein umweltpolitisches Anliegen, sondern dient auch der Roh-
stoffsouveränität und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu wahren, muss die 
Umsetzung bürokratiearm, medienbruchfrei und digital erfolgen. Die Nutzung bestehender Strukturen der 
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Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) würde sicherstellen, dass die ökologische Lenkung nicht mit 
einem administrativen Mehraufwand einhergeht. 

13. Zu Artikel 1 (§ 30 VerpackDG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren in § 30 VerpackDG eine Regelung einzufügen, 
die dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ein einseitiges Festsetzungsrecht der Mitbenutzungsent-
gelte für die Sammlung von Papier, Pappe und Karton (PPK) in dem Fall einräumt, dass eine Einigung mit 
den Systemen über das zu leistende angemessene Entgelt für die Mitbenutzung der Sammelinfrastruktur nach 
§ 28 Absatz 2 VerpackDG-E im Rahmen der Abstimmung nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu-
stande kommt. 

Begründung: 

Gemäß § 28 Absatz 2 VerpackDG-E ist die Mitbenutzung von vorhandenen Sammelstrukturen für die ge-
trennte Erfassung von Papier, Pappe und Karton (PPK-Erfassung) durch den Abschluss von Abstimmungs-
vereinbarungen zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den Systemen zu regeln. Im 
Rahmen dieser Abstimmungsvereinbarungen sind auch angemessene Mitbenutzungsentgelte festzulegen. 

Die Regelungen zum Abschluss von Abstimmungsvereinbarungen entsprechen der bisherigen Systematik 
des VerpackG (vgl. § 22 Absatz 4 Sätze 1 bis 3 VerpackG). Die Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, 
dass insbesondere die mangelnde Einigung über ein angemessenes Mitbenutzungsentgelt für die PPK-
Sammlung dazu führt, dass in einer Vielzahl von Fällen keine gültige Abstimmungsvereinbarung vorliegt 
und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger in Vorleistung gehen muss, solange er kein Mitbenutzungs-
entgelt von den Systemen erhält. Mit einem Festsetzungsrecht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
wird das zwischen den Parteien häufig umstrittene Thema der PPK-Mitbenutzung von den sonstigen Teilen 
der Abstimmungsvereinbarung abgekoppelt, so dass die Vereinbarung im Übrigen wirksam geschlossen 
werden kann. Für das Festsetzungsrecht des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sollten – wie für eine 
Entgeltregelung im Rahmen der Abstimmung – die Gebührenbemessungsgrundsätze des Bundesgebühren-
gesetzes gelten.  

Die Ergänzung soll Rechtssicherheit schaffen und eine Kostentragung durch den Gebührenzahler vermeiden. 

14. Zu Artikel 1 (§ 33 Absatz 3 Satz 3, § 34 Absatz 1 Satz 1, 2, Absatz 4 VerpackDG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In § 33 Absatz 3 Satz 3 ist die Angabe „preisgünstigsten Angebote“ durch die Angabe „wirtschaftlichs-
ten Angebote im Sinne des § 127 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ zu erset-
zen. 

b) § 34 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Satz 1 ist die Angabe „preislich günstigste Angebot“ durch die Angabe „wirtschaftlichste 
Angebot im Sinne des § 127 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ zu 
ersetzen. 

bbb) In Satz 2 ist die Angabe „preislich günstigste Angebot“ durch die Angabe „wirtschaftlichste 
Angebot im Sinne des § 127 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ und 
die Angabe „preisgleiche“ durch die Angabe „gleichwertige“ zu ersetzen. 

bb) In Absatz 4 ist die Angabe „nächstgünstigste Angebot“ durch die Angabe „nächstwirtschaftlichste 
Angebot im Sinne des § 127 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen“ zu erset-
zen. 
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Begründung: 

Die ausschließliche Orientierung am Preis bei der Vergabe von Sammelleistungen steht im Widerspruch zu 
§ 127 Absatz 1 GWB, der als allgemeiner Vergabegrundsatz das „wirtschaftlichste Angebot“ vorschreibt, 
und öffnet die Tür für eine Race-to-the-bottom-Dynamik bei Qualität und Umweltstandards. Dies ist mit 
dem erklärten Ziel des Gesetzes – hochwertige Verwertung – nicht vereinbar. Daher soll das preislich güns-
tigste Angebot durch das wirtschaftlichste Angebot ersetzt werden, so dass bei der Vergabe von Sammel-
leistungen neben dem Preis auch Qualität und Umweltanforderungen gewertet werden. 

15. Zu Artikel 1 (§ 42 Absatz 2 Satz 3, 4 VerpackDG) 

Artikel 1 § 42 Absatz 2 Satz 3 und 4 ist durch die folgenden Sätze zu ersetzen:  

„Die Systeme sind verpflichtet, im Jahresmittel mindestens 63 Masseprozent der bei ihnen beteiligten Ver-
packungen aus Kunststoff dem Recycling zuzuführen. Die in Satz 1 Nummer 7 genannten Quoten können 
für bis zu 10 Masseprozent durch andere Recyclingverfahren als das werkstoffliche Recycling erfolgen.“ 

Begründung: 

Die Industrie ist auf Kohlenstoff als zentralen Rohstoff angewiesen. Die Defossilisierung der Kohlenstoff-
quellen, vor allem durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen, stellt einen entscheidenden Schritt zur Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit dar. Hierbei spielen ergänzend zum werkstofflichen Recycling auch alternative 
Recyclingverfahren, wie das chemische Kunststoffrecycling, eine bedeutende Rolle. Es ermöglicht die Rück-
gewinnung von Abfallströmen, die bislang nicht oder nur unzureichend recycelt werden konnten und ermög-
licht neuwertige, zirkuläre Produkte. 

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Quote von 5 Masseprozent zur freien Wahl des Recyclingverfahrens 
im VerpackDG reicht voraussichtlich nicht aus, um die ambitionierten Mindestrezyklatquoten in Produkten 
innerhalb der EU durch die PPWR (z. B. 10 Prozent Recyclinganteil in kontaktsensitiven Anwendungen bis 
2030) zu erfüllen. 

Da die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) für die Mitgliedstaaten unmittelbar verbindlich 
ist und keine spezifischen Vorgaben hinsichtlich der Wahl des Recyclingverfahrens enthält, führt die natio-
nale Regelung in Deutschland zu Wettbewerbsnachteilen im Standortwettbewerb um Investitionen in alter-
native Recyclingverfahren. In Mitgliedstaaten ohne entsprechende nationale Regelungen könnte die voll-
ständige Quotenerfüllung durch alternative Recyclingverfahren erfolgen, wodurch dort attraktivere Investi-
tionsbedingungen für chemisches Recycling geschaffen würde.  

Daher ist eine Regelung notwendig, die auch innovativen Recyclingtechnologien, wie dem chemischen Re-
cycling, Raum gibt, um die Zielvorgaben der PPWR zu erreichen und die daraus erfolgenden langfristigen 
Investitionsentscheidungen auch in Deutschland anzureizen. 

16. Zu Artikel 1 (§ 42 allgemein – Anforderungen an die Verwertung – VerpackDG)  

Mit § 42 Absatz 2 Satz 4 i. V. m. Satz 1 Nummer 7 und Satz 3 VerpackDG-E soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, ab dem 1. Januar 2028 zur Quotenerfüllung 5 Prozent der Kunststoffverpackungen einem anderen 
Recyclingverfahren als dem werkstofflichen Recycling zuzuführen. Diese Regelung ist ein richtiger erster 
Schritt hin zur Etablierung alternativer Verfahren wie dem chemischen Recycling. Ohne eine langfristige 
Perspektive fehlt jedoch für die Industrie die nötige Planungs- und Investitionssicherheit. Daher sollte über 
die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung hinaus geprüft werden, ob ein ambitionierter Anstiegspfad für 
das chemische Recycling im weiteren Verfahren aufgenommen werden sollte. 

Zudem ist § 42 Absatz 2 redaktionell zu korrigieren, da in Satz 4 fälschlicherweise auf Satz 2 statt auf Satz 3 
verwiesen wird. 
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17. Zu Artikel 1 (§ 42 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – VerpackDG) 

Nach Artikel 1 § 42 Absatz 2 Satz 4 sind die folgenden Sätze einzufügen: 

„Die Bundesregierung evaluiert alle zwei Jahre, ob die Verteilung zwischen den Anteilen, die durch werk-
stoffliches Recycling und den Anteilen, die durch andere Verfahren recycelt werden anders aufgeteilt werden 
sollte, um die in § 42 formulierten Ziele bestmöglich zu erreichen oder ob weitergehende Anpassungen vor-
zunehmen sind. Hierbei finden die Bedarfe zur Erfüllung der Vorgaben zum Mindestrezyklatanteil in Kunst-
stoffverpackungen gemäß Artikel 7 der EU-Verpackungsverordnung Verordnung (EU) 2025/40 (Packaging 
and Packaging Waste Regulation (PPWR)), industrielle Rohstoffbedarfe, beispielsweise in der chemischen 
Industrie, sowie Investitionsbedingungen für innovative Recyclingverfahren im europäischen Vergleich Be-
rücksichtigung.“ 

Begründung: 

Es ist zu begrüßen, dass in § 42 Absatz 2 Satz 1 VerpackDG-E den Anteil von Verpackungen festlegen will, 
der dem Recycling zugeführt werden muss, und dass nach Satz 1 Nummer 7 der Anteil bei 75 Masseprozent 
für Kunststoffe ab dem 1. Januar 2028 und 80 Masseprozent ab dem 1. Januar 2030 liegen soll. Zu begrüßen 
ist auch, dass § 42 Absatz 2 Satz 4 die Möglichkeit eröffnen soll, dass neben dem werkstofflichen Recycling 
auch andere Recyclingverfahren zur Zielerreichung beitragen können. Zu bedenken ist allerdings, dass zum 
einen das werkstoffliche Recycling von Kunststoffverpackungen aus prozess- und verfahrenstechnischen 
Gründen an Grenzen stoßen kann und zum anderen die genannten anderen Verfahren einen Anteil am Men-
genstrom benötigen, der groß genug ist, um sich marktwirtschaftlich etablieren zu können. Angeregt wird 
deshalb, mit Blick auf die Zielerreichung der in § 42 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 VerpackDG-E genannten 
Anteile an Kunststoffverpackungen, die dem Recycling zuzuführen sind, regelmäßig dahingehend zu evalu-
ieren, ob das Verhältnis nach § 42 Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 VerpackDG-E zwischen den Anteilen, die 
durch werkstoffliches Recycling und den Anteilen, die durch andere Verfahren recycelt werden können, 
anders aufgeteilt werden sollten. Hierbei werden europäische Vorgaben berücksichtigt, die entsprechende 
Quoten für den Mindestrezyklateinsatz von Kunststoffen vorgeben. Sollten sich aus der Evaluierung Hand-
lungsbedarfe ergeben, wären die Recyclingquote und die Quote für andere Recyclingverfahren gegebenen-
falls anzupassen oder zusätzliche, zeitlich gestaffelte Zielvorgaben festzulegen. Der Bericht ist durch einen 
entsprechenden Gesetzesvorschlag zu begleiten. 

18. Zu Artikel 1 (§ 42 allgemein – VerpackDG) 

a) Der Bundesrat begrüßt die in der Entwurfsbegründung von § 42 aufgenommene Klarstellung, dass auch 
sonstige Recyclingquoten, wie das chemische Recycling, bei den Kunststoffrecyclingquoten berück-
sichtigt werden. Dies ist wichtiges Signal für Ausbau sowie Investitionen in weitere Recyclingkapazi-
täten.  

b) Chemisches Recycling kann und soll dort zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, wo mechanische Ver-
fahren an ihre Grenzen stoßen. Dazu zählen unter anderem stark gemischte oder kontaminierte Kunst-
stoffe, komplexe Verbundmaterialien oder bestimmte Verpackungsanwendungen, insbesondere im Le-
bensmittelbereich. 

c) Angesichts der langen Anlagehorizonte von Investitionen in großtechnische Anlagen bittet der Bundes-
rat um Prüfung, ob die hinterlegten 5 Masseprozent für sonstige Recyclingverfahren hinreichend kal-
kuliert sind.  

Begründung: 

Die Industrie ist auf Kohlenstoff als zentralen Rohstoff angewiesen. Die Defossilisierung der Kohlenstoff-
quellen, vor allem durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen, stellt einen entscheidenden Schritt zur Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit dar. Hierbei spielen ergänzend zum werkstofflichen Recycling auch alternative 
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Recyclingverfahren, wie das chemische Kunststoffrecycling, eine bedeutende Rolle. Es ermöglicht die Rück-
gewinnung von Abfallströmen, die bislang nicht oder nur unzureichend recycelt werden konnten und ermög-
licht neuwertige, zirkuläre Produkte. 

19. Zu Artikel 1 (§ 46 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 VerpackDG) 

In Artikel 1 § 46 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 ist die Angabe „Getränkekartonverpackungen, sofern es sich 
um Blockpackungen, Giebelpackungen oder Zylinderpackungen handelt“ durch die Angabe „Flüssigkeits-
kartons“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die weiterhin vorgesehene Ausnahme von Flüssigkeitskartons von der Pfandpflicht wird ausdrücklich be-
grüßt, da diese Verpackungsart eine vorteilhafte Umweltbilanz aufweist und eine Gleichwertigkeit mit Mehr-
wegsystemen besteht. 

Gleichzeitig wird in § 46 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 VerpackDG-E von der im Übrigen im Entwurf konsis-
tent verwendeten Bezeichnung „Flüssigkeitskartons“ abgewichen. Stattdessen werden „Getränkekartonver-
packungen, sofern es sich um Blockpackungen, Giebelpackungen oder Zylinderpackungen handelt“ aufge-
führt. Aus Gründen der begrifflichen Konsistenz sollte hier ebenfalls der Begriff „Flüssigkeitskartons“ ver-
wendet werden, entsprechend den einschlägigen Definitionen aus den Arbeiten der International Organiza-
tion for Standardization (ISO 4046) sowie des European Committee for Standardization (CEN TC 261). 

Zu Artikel 1 (§§ 59 und 60 VerpackDG) 

20. Der Bundesrat begrüßt den vorgelegten Gesetzentwurf und erkennt die Zielsetzung der Bundesregierung an, 
das nationale Recht möglichst bürokratiearm an die Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung anzu-
passen.  

21. Der Bundesrat spricht sich für eine Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes von Mehrwegverpackungen 
aus, um bestehende Hemmnisse für Handel und Verbraucherinnen und Verbraucher abzubauen. Aufgrund 
der Umweltvorteile von Mehrwegverpackungen sollte ein reduzierter Steuersatz von 7 Prozent gelten. 

22. a) Der Bundesrat dankt der Bundesregierung für die Vorlage des Gesetzentwurfs zur Anpassung des Ver-
packungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40, mit dem das deutsche 
Recht insbesondere an die Vorgaben der neuen EU-Verpackungsverordnung angepasst werden soll. Der 
Bundesrat begrüßt, dass das Gesetz die Beibehaltung und Weiterentwicklung etablierter Strukturen vor-
sieht, soweit die EU-Verpackungsverordnung diese Möglichkeit eröffnet. 

b) Der Bundesrat hält die geplante Umsetzung von Artikel 51 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung 
(Verordnung (EU 2025/40)) in § 59 Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) für anpas-
sungsbedürftig. § 59 VerpackDG-E sieht vor, dass die Verpflichteten Maßnahmen zur Reduzierung und 
Prävention von Verpackungen und Verpackungsabfällen durchzuführen, einen Bericht zu ihren Maß-
nahmen anfertigen und diesen Bericht den Vollzugsbehörden auf Verlangen übermitteln müssen. Ver-
pflichtet wären laut Gesetzesbegründung bundesweit schätzungsweise 60 000 Akteure. Zu diesen zäh-
len die Systeme, sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung, Betreiber von Branchenlösungen 
und Hersteller, die die Erfüllung ihrer erweiterten Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen. 
Die Regelung würde für Wirtschaftsakteure einen hohen Erfüllungsaufwand auslösen. Für die Voll-
zugsbehörden der Länder würde durch die Regelung ein enormer bürokratischer Mehraufwand entste-
hen, wenn die Berichte zumindest stichprobenmäßig angefordert und geprüft werden sollen. 

c) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher um Prüfung, ob Artikel 51 Absatz 3 der EU-Verpa-
ckungsverordnung analog zu dem österreichischen Modell der Abfallvermeidungs-Förderung umge-
setzt werden kann. Danach stellen die österreichischen Sammel- und Verwertungssysteme für Verpa-
ckungen derzeit 0,5 Prozent der eingenommenen Entpflichtungsentgelte für die Förderung von Abfall-
vermeidungsprojekten zur Verfügung. Die österreichischen Verpackungskoordinierungsstelle verteilt 
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sie als Fördermittel nach festgelegten, öffentlich einsehbaren Kriterien an Projekte. Bei der Umsetzung 
einer solchen alternativen Regelung sollte berücksichtigt werden, dass Mehrwegsysteme bereits einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Verpackungsabfällen leisten. 

23. Zu Artikel 1 (§ 66 Absatz 2 Nummer 3, 7 VerpackDG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens erneut zu prüfen, ob die Ordnungs-
widrigkeitentatbestände des § 66 Absatz 2 Nummer 3 und 7 VerpackDG-E hinreichend bestimmt sind und 
ob der Tatbestand des § 66 Absatz 2 Nummer 3 VerpackDG-E mit dem Verhältnismäßigkeitsgebot vereinbar 
ist. 

Begründung: 

Nach § 66 Absatz 2 VerpackDG-E handelt unter anderem ordnungswidrig, wer gegen die Verordnung (EU) 
2025/40 in der Fassung vom 19. Dezember 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
Artikel 15 Absatz 2, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, ein Konformitätsbewertungsverfah-
ren nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig durchführen lässt oder eine dort genannte Dokumentation nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt (Nummer 3) oder indem er entgegen Artikel 15 Absatz 8 
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 12 oder Artikel 21, oder entgegen Artikel 18 Absatz 6 Satz 1 eine 
dort genannte Maßnahme nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ergreift (Nummer 7). 

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Tatbestände hinreichend bestimmt sind (Nummern 3 und 7) bzw. 
dem Verhältnismäßigkeitsgebot entsprechen (Nummer 3). 

Inhalt des Bestimmtheitsgebots ist die Verpflichtung des Gesetzgebers, die Voraussetzungen der Strafbarkeit 
so konkret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich zu erkennen sind und sich durch Aus-
legung ermitteln lassen (ständige Rechtsprechung. seit BVerfGE 25, 269, 285). Der Normadressat soll vor-
hersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe bedroht ist (BVerfGE 87, 363, 391). Das Gebot 
der Gesetzesbestimmtheit bedeutet jedoch nicht, dass der Gesetzgeber gezwungen ist, sämtliche Straftatbe-
stände ausschließlich mit deskriptiven, exakt erfassbaren Tatbestandsmerkmalen zu umschreiben (vgl. BVer-
fGE 4, 352, 358; 28, 175, 183). Unbestimmte, wertausfüllungsbedürftige Begriffe sind im Strafrecht jeden-
falls dann verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Norm mit Hilfe der üblichen Auslegungsme-
thoden eine zuverlässige Grundlage für ihre Auslegung und Anwendung bietet und damit hinreichende Be-
stimmtheit gewinnt (vgl. BVerfG, NJW 2016, 3648, 3650 f.; BVerfGE 96, 68, 97 f.). Dieselben Grundsätze 
gelten für Ordnungswidrigkeitentatbestände. 

Wegen seines am stärksten eingreifenden Charakters ist das Strafrecht zudem nicht das primäre Mittel recht-
lichen Schutzes; sein Einsatz ist vielmehr als „ultima ratio“ nur dann erforderlich, wenn ein bestimmtes 
Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozial schädlich und für das geordnete Zusam-
menleben der Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher besonders dringlich ist (BVerfGE 90, 145, 
201 f.). Zwar gelten diese Erwägungen für das weniger eingriffsintensive Recht der Ordnungswidrigkeiten 
nicht in gleicher Weise. Bei der Ahndung eines Verhaltens als Ordnungswidrigkeit handelt es sich jedoch 
um eine staatliche Unrechtsfolge strafähnlicher Natur, die sich am Verhältnismäßigkeitsgebot zu messen hat. 

Soweit der Tatbestand des § 66 Absatz 2 Nummer 3 VerpackDG-E auch die fahrlässige, „nicht richtige“ 
Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens zur Ordnungswidrigkeit erklärt, erscheint nach die-
sen Maßgaben zweifelhaft, ob dem Normadressaten durch Auslegung eindeutig die Grenzen des Tatbestan-
des ersichtlich werden können. Bei wortgetreuer Auslegung würde sich die Notwendigkeit der Einleitung 
eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens für jeden Fall einer auch nur versehentlichen Falschangabe im Rah-
men eines Konformitätsbewertungsverfahrens ergeben. Ein solches Ordnungswidrigkeitenverfahren wäre 
allerdings mit erheblichen Beweisschwierigkeiten verbunden. Darüber hinaus erscheint fraglich, ob ein so 
weitgehender Tatbestand noch erforderlich und damit verhältnismäßig ist. Es sollte daher erwogen werden, 
die Tatbestandsalternative der „nicht richtigen“ Angaben zu streichen. 
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Entsprechendes gilt für den Tatbestand des § 66 Absatz 2 Nummer 7 VerpackDG-E. Die in Bezug genom-
menen Regelungen in Artikel 15 Absatz 8 Satz 1 und Artikel 18 Absatz 6 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2025/40 verlangen von dem Normadressaten die Ergreifung „erforderlicher“ Korrekturmaßnahmen. Die 
Ausfüllungsbedürftigkeit dieses Begriffs dürfte den Tatbestand so konturenlos werden lassen, dass er dem 
Bestimmtheitsgebot nicht mehr entspricht. 

24. Zu Artikel 1 (§ 68 Absatz 9 VerpackDG) 

Folgerichtig zur Bekanntmachungspflicht bei Zulassung und Widerruf einer Systemgenehmigung muss auch 
bei Erlöschen der Genehmigung eine Bekanntmachung erfolgen. In § 68 Absatz 9 VerpackDG-E sind die 
Voraussetzungen dafür genannt, unter welchen die Systeme ihre Zulassung nach dem neuen Rechtsregime 
beibehalten dürfen. Sollten sie die Frist zur Erfüllung dieser Voraussetzungen nicht einhalten, droht das Er-
löschen der Genehmigung qua Gesetz. Auch hier sind die Marktteilnehmer zu informieren. 

25. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die nationale Ausgestaltung im Hinblick auf die EU-Verpackungs-
verordnung (Verordnung EU) 2025/40) nicht über die europarechtlichen Anforderungen hinausgehen und 
keine unnötige Bürokratie schaffen darf. Insbesondere sind kleine und mittelständische Unternehmen nicht 
zu überfordern.  

Der Bundesrat bittet vor allem um Prüfung, ob die neuen Regelungen zur Zulassungspflicht für Hersteller 
nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen in § 19 VerpackDG-E und zur Finanzierung der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister durch sonstige Organisationen für Herstellerverantwortung und durch Hersteller 
nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen in § 51 VerpackDG-E in der Form europarechtlich erfor-
derlich sind oder nicht zumindest bürokratieärmer ausgestaltet werden können. 

26. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat erachtet weitere Instrumente und Anreize als erforderlich, um konsequente Impulse für 
eine stärkere Kreislaufwirtschaft zu setzen.  

b) Neben materialspezifischen Recyclingquoten muss gewährleistet werden, dass Investitionen langfristig 
und wirtschaftlich getätigt werden können. Hierzu gehört zum einen, dass Rezyklate auf einen hinrei-
chend auskömmlichen Nachfragemarkt treffen. Die Etablierung von Leitmärkten ist ein wichtiger Bei-
trag zur Investitionssicherheit. Zum anderen kann durch gezielte ökonomische Anreize, wie z. B. im 
Rahmen der ökologischen Gestaltung von Beteiligungsentgelten, die Recyclingfähigkeit von Verpa-
ckungen verbessert werden.  

c) Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwiefern weitergehende 
Anreize für einen hinreichend auskömmlichen Nachfragemarkt oder durch gezielte ökonomische An-
reize geschaffen werden können. Dies betrifft beispielsweise Möglichkeiten in der öffentlichen Be-
schaffung und Mindestrezyklatquoten für weitere Produktgruppen auf europäischer Ebene. 

27. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Im Fokus der EU-Verpackungsverordnung stehen die Reduzierung des Verpackungsabfallaufkommens und 
die Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das 
nationale Recht an die europarechtlich verbindlichen Anforderungen angepasst werden. 

Für Arzneimittelverpackungen gelten bereits strenge pharmazeutische Vorschriften (z. B. Arzneimittelge-
setz, Grundsätze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) für Humanarzneimittel, Arzneimittel-
verordnung), deshalb unterliegen die Verpackungen für Humanarzneimittel oftmals bestimmten Materialan-
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forderungen für Stabilität, Sterilität, Schutz vor Manipulation und Umweltschutzauflagen. Für Tierarznei-
mittel gelten ebenfalls strenge Vorschriften, die deren Verpackung und Bereitstellung regeln. Detaillierte 
Vorschriften bestehen auch für Lebensmittelkontaktmaterialien zur Verpackung von Lebensmitteln. 

Vor diesem Hintergrund bittet der Bundesrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Anfor-
derungen der EU-Verpackungsverordnung bzw. des vorliegenden Gesetzentwurfes mit den bereits geltenden 
Rechtsvorschriften zu Arzneimittel-, Tierarzneimittel- und Lebensmittelverpackungen kompatibel sind. Ziel 
muss eine klare, verständliche und praxisgerechte Gesetzgebung sein, die die Umsetzung der relevanten An-
forderungen erleichtert und den Unternehmen zugleich die notwendige Rechtssicherheit verschafft. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben, die sich im Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetz (VerpackDG) materialisiert, fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes auf ihre Praxistaug-
lichkeit überprüft werden soll. Auch die Regelungen der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Ver-
packungsabfälle (EU-Verpackungsverordnung) wird gemäß ihrem Artikel 69 bis zum 12. August 2034 von der 
Europäischen Kommission evaluiert. Eine Novellierung des VerpackDG ist zudem aufgrund des Umsetzungs- 
und Anpassungsbedarfs absehbar, der sich aus erst später in Kraft tretenden Vorschriften der EU-Verpackungs-
verordnung ergibt.  

Zu Ziffer 1 – Artikel 1 (§ 1 VerpackDG) 

Es bleibt unklar, an welchen Stellen des VerpackDG-Entwurfs ein lebenszyklusbasierter Ansatz konkret verfolgt 
werden sollte.  

Der Entwurf des VerpackDG beschränkt sich auf die notwendigen Änderungen, um die am 12. August 2026 in 
Kraft tretenden Regelungen der EU-Verpackungsverordnung zu flankieren. 

Die Regelungen des VerpackDG-Entwurfs orientieren sich dabei an den Vorgaben der EU-Verpackungsverord-
nung und setzen diese um. Die Verordnung enthält, dem Grundsatz der Abfallhierarchie folgend, sowohl Vorga-
ben, die der Vermeidung dienen als auch Anforderungen an das Recycling von Verpackungen. Hinsichtlich der 
Vermeidung werden den Mitgliedstaaten Vermeidungsziele auferlegt, die es durch nationale Maßnahmen zu er-
füllen gilt. Hierzu enthält der VerpackDG-Entwurf Vorgaben, die den Betroffenen Akteuren weitreichenden 
Spielraum bezüglich der konkreten Maßnahmen belassen (insbesondere § 59). 

Zu Ziffer 2 – Artikel 1 (§ 2 Absatz 4 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Staatsorganisationsrechtlich gibt es nach dem GG nur zwei staatliche Ebenen, nämlich Bund und Land. Kreise, 
Gemeinden und Gemeindeverbände gehören zur Landesebene. Auch nach der im Gesetzentwurf vorgesehene 
Umformulierung sind die Kommunen daher weiter von der Unberührtheitsklausel erfasst. Es handelt sich viel-
mehr um eine rein rechtsförmliche Änderung. Diese entspricht auch der Gesetzespraxis des Bundes, bei der aus 
den oben genannten Gründen Formulierungen wie „Bund und Länder“ (ohne Kommunen) oder „zuständige Be-
hörden von Bund und Ländern“ (bedeutet dann „einschließlich Kommunen“) verwendet werden. 

Aus staatsorganisationsrechtlicher Sicht sollte der Erlass des VerpackDG daher wie vorgesehen genutzt werden, 
um eine Präzisierung der bisherigen Formulierung im Verpackungsgesetz (VerpackG) vorzunehmen.  

Zu Ziffer 3 – Artikel 1 (§ 3 Absatz 7 Satz 2 VerpackDG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu. 

Zu Ziffer 4 – Artikel 1 (§ 3 Absatz 21 – neu – VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Eine eigene Definition im VerpackDG für den Begriff Einweggetränkebecher bzw. Einwegkunststoffgetränkebe-
cher ist nicht notwendig. Der Begriff ist aus sich selbst heraus verständlich. Aus rechtsformalen Gründen soll auf 
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überflüssige Definitionen verzichtet werden (s. dazu Handbuch der Rechtsförmlichkeit, 4. Auflage 2024, Rand-
nummer 269, „Überflüssig sind auch Definitionen, die eine ohnehin klare Wortbedeutung erläutern […]“).  

Zur Klarstellung der Pflicht nach § 60 Absatz 1 wurde gegenüber dem VerpackG der Zusatz aufgenommen, dass 
die Pflicht zum Angebot einer Mehrwegalternative auch Verschlüsse und Deckel umfasst. 

Zu Ziffer 5 – Artikel 1 (§ 7 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Der VerpackDG-Entwurf enthält in § 68 Absatz 1 eine Übergangsvorschrift für die Systembeteiligungspflicht 
nach § 7 VerpackG und § 7 VerpackDG-Entwurf für das laufende Kalenderjahr. Demnach gelten im Jahr 2026 
vorgenommene Systembeteiligungen vorbehaltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen bis Jahresende 
fort. 

Eine Beibehaltung des Herstellerbegriffs im Sinne des VerpackG für das gesamte Kalenderjahr 2026 ist indes 
nicht möglich. Durch die EU-Verpackungsverordnung wird ein harmonisierter Herstellerbegriff (Artikel 3 Ab-
satz 1 Nummer 15) eingeführt, der in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist. Aufgrund des Anwendungs-
vorrangs des EU-Rechts würde dieser einem anderslautenden nationalen Herstellerbegriff ab Geltungsbeginn der 
EU-Verpackungsverordnung (12. August 2026) vorgehen. Hersteller, die dem national festgelegten Herstellerbe-
griff nicht unterfallen, könnten sich vor Gericht auf diesen Anwendungsvorrang berufen. 

Zu Ziffer 6 – Artikel 1 (§ 8 Absatz 3 Satz 3 VerpackDG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu. 

Zu Ziffer 7 – Artikel 1 § 10 allgemein (Vollständigkeitserklärung) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates teilweise ab.  

Die neuen Definitionen der Verpackungsarten nach der EU-Verpackungsverordnung sind nicht deckungsgleich 
zu jenen nach dem VerpackG. Einzelne Verpackungsarten, die nach dem VerpackG Untergruppen der Verkaufs-
verpackungen waren, sind künftig Transportverpackungen. Die Einfügung der „Transportverpackungen“ in § 10 
Absatz 1 VerpackDG-Entwurf dient der Beibehaltung der bestehenden Rechtslage. Dieselbe Angleichung wurde 
in der Definition der „systembeteiligungspflichtigen Verpackung“ in § 3 Absatz 6 VerpackDG-Entwurf vorge-
nommen, an der sich die Pflichten nach § 10 orientieren.  

Die Bundesregierung kann den Antrag jedoch insoweit unterstützen, wie es um die Erwähnung von Transportver-
packungen in § 10 Absatz 2 Nummer 2 und 6 geht. Hier kann die Nennung der Transportverpackungen zu einer 
nicht zwingend erforderlichen Ausweitung der im Rahmen der Vollständigkeitserklärungen zu machenden Anga-
ben führen. Stattdessen sollten an diesen Stellen „Verpackungen für den elektronischen Handel“ im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 1 Nummer 8 der EU-Verpackungsverordnung genannt werden.  

Zu Ziffer 8 – Artikel 1 (§ 20 VerpackDG) 

Die Bundesregierung nimmt die Buchstaben a bis c sowie e zur Kenntnis. 

d) Die Bundesregierung wird der Prüfbitte des Bundesrates in Buchstabe d nachkommen.  

Die Änderung der Zulassungsvoraussetzungen der Systeme ergeben sich aus der EU-Verpackungsverord-
nung, insbesondere aus Artikel 47 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung in Verbindung mit Artikel 8a 
Absatz 3 Buchstabe a bis d der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG). Die Sicherheitsleistung ist 
eine erforderliche Zulassungsvoraussetzung aufgrund von Artikel 47 Absatz 3 Buchstabe e in Verbindung 
mit Absatz 6 der EU-Verpackungsverordnung. Die Aufnahme der Sicherheitsleistung in den Katalog der 
Zulassungsvoraussetzungen für die Zulassung der Systeme ist europarechtlich zwingend. Die Möglichkeit, 
gemäß dem Vorschlag des Bundesrates in Buchstabe d die Sicherheitsleistung als Bedingung auszugestalten, 
wird jedoch geprüft. 
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Zu Ziffer 9 – Artikel 1 (§ 21 Absatz 1 Satz 2 VerpackDG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Antrag des Bundesrates zu. 

Zu Ziffer 10 – Artikel 1 (§ 21 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1 und 2, Satz 3, Absatz 5 – neu –  
VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Wesentliche Schritte der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Systeme finden ohnehin durch die ZSVR 
statt. Die Entscheidung darüber, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben ist oder nicht, muss bei der Lan-
desbehörde bleiben. Es handelt sich nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VerpackDG um eine Zulassungsvo-
raussetzung, daher muss die Landesbehörde als Zulassungsbehörde die Voraussetzungen auch selbst prüfen. Sie 
kann ihre Prüfung auf die Informationen der Zentralen Stelle stützen, diese kann der Landesbehörde die Entschei-
dung aber nicht abnehmen.  

Entsprechend ist auch die Zulassungsvoraussetzung nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5, wonach die Systeme 
geeignete Mechanismen zur Selbstkontrolle ihrer Finanzverwaltung eingerichtet haben müssen, ein Punkt, der 
von den Landesbehörden und nicht der ZSVR geprüft werden muss. Der Umfang dieser Prüfung muss nicht groß 
sein und die Systeme waren auch bisher bereits verpflichtet, solche Selbstkontrollmechanismen einzurichten 

Zu Ziffer 11 – Artikel 1 (§ 24 Absatz 2 Nummer 5 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Die gemeinsame Vertretung der dualen Systeme wird für jedes Sammelgebiet bestimmt. Die gemeinsame Vertre-
tung führt gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 VerpackDG-Entwurf die Verhandlungen über die Abstimmungsvereinba-
rungen mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgern. Die vorgeschlagene Regelung würde bedeuten, dass die Ge-
meinsame Stelle jeder Landesregierung hunderte gemeinsame Vertretungen für die Sammelgebiete mitteilen 
müsste.  Die Doppelung dieser Information an die Landesbehörden ist nicht notwendig und sollte gemäß des 
„once only“-Prinzips und im Sinne der Bürokratievermeidung nicht eingeführt werden. 

Zu Ziffer 12 – Artikel 1 (§ 26 Ökologische Gestaltung von Beteiligungsentgelten – VerpackDG) 

Die Bundesregierung nimmt die Buchstaben a und b zur Kenntnis.  

c) Die Bundesregierung kann den Aufforderungen des Bundesrates nicht nachkommen. 

aa) Das REFOPLAN-Vorhaben zur Überprüfung der Wirksamkeit des § 21 VerpackG und Entwicklung 
von Vorschlägen zur rechtlichen Weiterentwicklung (FKZ 3719 33 3040) kam zu dem Ergebnis, dass 
eine gesetzlich vorgegebene Spreizung der Beteiligungsentgelte in bestimmter Höhe ohne weitere Maß-
nahmen nicht geeignet ist, die bestehenden Hemmnisse für eine wirksame Anreizsetzung zu überwin-
den.  

Der Mindeststandard soll zudem bereits mit Geltung eines der Delegierten Rechtsakte nach Artikel 6 
Absatz 4 Buchstabe a bis c der EU-Verpackungsverordnung durch diesen ersetzt werden. 

bb) § 26 VerpackDG-Entwurf entspricht grundsätzlich dem bisherigen § 21 VerpackG. Dort ist bereits eine 
Pflicht zur Ökomodulierung nach dem Rezyklateinsatz angelegt. Eine Weiterentwicklung des § 26 Ver-
packDG-Entwurf zur Umsetzung von Artikel 7 Absatz 7 der EU-Verpackungsverordnung ist im der-
zeitigen Gesetzesvorhaben nicht mehr möglich. Die auch im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform wird 
in einer der Folgenovellen erfolgen. Bei der Neufassung des VerpackDG steht die Vornahme der not-
wendigen Anpassungen an die EU-Verpackungsverordnung im Fokus. Bewährte Strukturen sollen nach 
Möglichkeit beibehalten und neue Vorgaben praxisnah und bürokratiearm umgesetzt werden. Zusätzli-
chen Regelungen zur Rezyklateinsatzförderung in Verpackungen erzeugen zwingend Bürokratieauf-
wand, wie u. a. neue Datenmeldeströme und Nachweispflichten.  
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d) Die Bundesregierung nimmt Buchstabe d zur Kenntnis.  

Zu Ziffer 13 – Artikel 1 (§ 30 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Der Hintergrund der Problematik ist der Bundesregierung bekannt. Aufgrund der bisher im VerpackG enthaltenen 
Regelung zu den sogenannten Abstimmungsvereinbarung zwischen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
und dualen Systemen kommt es oftmals zu langen Verhandlungen zwischen den Akteuren über die Zahlungsmo-
dalitäten. 

Zur Entwicklung möglicher Lösungsansätze dieser bekannten Problematik läuft derzeit ein Forschungsvorhaben. 
Das Projekt wird vom Umweltbundesamt koordiniert und bindet sowohl Vertreter*innen der öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträger als auch der dualen Systeme ein. Ein Bericht mit in einem Rechtsetzungsverfahren nutz-
baren Empfehlungen erwartet die Bundesregierung für Mitte 2026. Die Berichtsempfehlungen werden somit zu 
spät vorliegen, um diese im noch laufenden Verfahren des VerpackDG, das spätestens am 12. August 2026 in 
Kraft treten muss, zu berücksichtigen. 

Die Aufnahme der Forschungsergebnisse ist für die erste Novelle des VerpackDG noch in dieser Legislatur ge-
plant. Die Bundesregierung geht davon aus, dass Abstimmungsvereinbarungen für den Bereich Papier, Pappe und 
Karton mit der Umsetzung der Empfehlungen zügiger und effizienter möglich sein werden. 

Zu Ziffer 14 – Artikel 1 (§ 33 Absatz 3 Satz 3, § 34 Absatz 1 Satz 1, 2, Absatz 4 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab.  

Die Ausschreibungen erfolgen über eine gemeinsame, von der ZSVR bereitgestellte Plattform. Dabei gehen die 
Angebote ein und ein neutraler Dritter prüft, welches der Angebote, die die Ausschreibungsbedingungen erfüllen, 
das günstigste Angebot ist. Weitere Gesichtspunkte können durch diesen neutralen Dritten nicht in Betracht ge-
zogen werden. Das ausschreibungsführende System sieht nur das günstigste Angebot, nicht alle Angebote. Um 
weitere Aspekte berücksichtigen zu können, müsste das Ausschreibungsverfahren umfassend überarbeitet wer-
den, um gleichzeitig die Gesichtspunkte von Neutralität und Korruptionsschutz hinreichend zu berücksichtigen. 
Letzteres ist hier besonders wichtig, da mehrere Systeme über eigene Entsorgungsunternehmen verfügen (soge-
nannte „vertikal integrierte Systeme“) und diese sich ebenfalls auf die Ausschreibungen bewerben. Die Ange-
botsbewertung soll daher soweit wie möglich ohne Beteiligung des Ausschreibungsführers erfolgen.  

Bereits jetzt können die Systeme bei der Ausschreibung die Aspekte berücksichtigen, die ihnen neben dem Preis 
wichtig sind, um sicherzustellen, dass der Gewinner der Ausschreibung diese Aspekte ebenfalls erfüllt.  

Die vorgeschlagene Änderung ist insofern auch jenseits des hohen Komplexitätsgrades der notwendigen Folge-
änderungen nicht zwingend notwendig, um Aspekte der Qualität oder des Umweltschutzes einzubringen. 

Zu Ziffer 15 – Artikel 1 (§ 42 Absatz 2 Satz 3, 4 VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Ziel der neu eingeführten Zusatzquote für andere als werkstoffliche Recyclingverfahren, wie zum Beispiel che-
mische Recyclingverfahren, ist es, einen entsprechenden Anreiz zum Aufbau der notwendigen Recyclinginfra-
struktur zu setzen. Der Anreiz sollte ambitioniert, aber auch realistisch gesetzte werden. 

Eine Erhöhung des Quotenanteils erscheint aktuell nicht zielführend. Schon die im jetzigen Entwurf vorgesehene 
5 %-Vorgabe stellt nach aktuellem Kenntnisstand für die Industrie eine Herausforderung dar. Die notwendigen 
Kapazitäten müssen erst noch geschaffen werden. 

Darüber hinaus gibt es andere Instrumente, wie zum Beispiel die Rezyklateinsatzquoten in Artikel 7 der EU-
Verpackungsverordnung, die ergänzend einen Anreiz für den Ausbau chemischer Recyclingverfahren bieten. 

Zudem bestehen im Hinblick auf Satz 1 der vorgeschlagenen Formulierung Unklarheiten bezüglich des Verhält-
nisses zu § 42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 VerpackDG-Entwurf.  
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Zu Ziffer 16 – Artikel 1 § 42 allgemein (Anforderungen an die Verwertung) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates teilweise ab. 

Ziel der neu eingeführten Zusatzquote für andere als werkstoffliche Recyclingverfahren, wie zum Beispiel che-
mische Recyclingverfahren, ist es, einen entsprechenden Anreiz zum Aufbau der notwendigen Recyclinginfra-
struktur zu setzen. Der Anreiz sollte ambitioniert, aber auch realistisch gesetzt werden. 

Eine Erhöhung des Quotenanteils erscheint aktuell nicht zielführend. Schon die im jetzigen Entwurf vorgesehene 
5 %-Vorgabe stellt nach aktuellem Kenntnisstand für die Industrie eine Herausforderung dar. Die notwendigen 
Kapazitäten müssen erst noch geschaffen werden. 

Darüber hinaus gibt es andere Instrumente, wie zum Beispiel die Rezyklateinsatzquoten der EU-Verpackungsver-
ordnung, die ergänzend einen Anreiz für den Ausbau chemischer Recyclingverfahren bieten. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass in den kommenden Jahren die EU-Verpackungsverordnung durch nachgeord-
nete Rechtsetzungsverfahren der Europäischen Kommission absehbar mehrfach geändert wird. Daraus ergibt sich 
ein fortlaufender Anpassungsbedarf für das nationale Verpackungsrecht. Falls erforderlich, können dann gegebe-
nenfalls Anpassungen in § 42 VerpackDG-E vorgenommen werden. 

Hinsichtlich des angemerkten redaktionellen Fehlers unterstützt die Bundesregierung den Antrag. 

Zu Ziffer 17 – Artikel 1 (§ 42 Absatz 2 Satz 5 und 6 – neu – VerpackDG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Eine obligatorische Überprüfung der Quotenvorgabe in einem zweijährigen Rhythmus würde unnötigen Verwal-
tungsaufwand erzeugen. Eine grundlegende Änderung der Verteilung der Anteile zwischen dem werkstofflichen 
Recycling und den Anteilen, die durch andere Verfahren recycelt werden, wird seitens der Bundesregierung nicht 
angestrebt.  

Die etablierten werkstofflichen Verfahren sind effizient und erlauben in vielen Fällen hochwertiges Recycling. 
Andere Verfahren, wie zum Beispiel chemische Recyclingverfahren, sollen diese ergänzen und Stoffströme recy-
celn, für die bisher keine Verwertungswege bestehen.  

Außerdem wird in den kommenden Jahren die EU-Verpackungsverordnung durch nachgeordnete Rechtsetzungs-
verfahren der Europäischen Kommission mehrfach geändert. Daraus ergibt sich ein fortlaufender Anpassungsbe-
darf für das nationale Verpackungsrecht. Falls erforderlich, können dann ggf. Anpassungen in § 42 vorgenommen 
werden. 

Zu Ziffer 18 – Artikel 1 § 42 allgemein 

Die Bundesregierung nimmt die Buchstaben a und b zur Kenntnis.  

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates in Buchstabe c ab. Zur Begründung wird auf die Aus-
führungen zu Ziffer 16 verwiesen. 

Zu Ziffer 19 – Artikel 1 (§ 46 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 VerpackDG) 

Die begriffliche Anpassung von § 46 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 zwecks einheitlicher Begriffsverwendung im 
VerpackDG wird geprüft. Allerdings ist unklar, welche inhaltlichen Folgen sich daraus möglicherweise ergeben, 
sodass diese Änderung nicht im aktuellen Gesetzgebungsverfahren, sondern nach entsprechender Prüfung in einer 
der ohnehin geplanten Novellen erfolgen sollte.  
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Zu Artikel 1 (§§ 59 und 60 VerpackDG) 

Zu Ziffer 20 

Die Bundesregierung nimmt Nummer 20 zur Kenntnis. 

Zu Ziffer 21 

Der Entwurf des VerpackDG beschränkt sich zunächst auf die notwendigen Änderungen, um die am 12. August 
2026 in Kraft tretenden Regelungen der EU-Verpackungsverordnung zu flankieren. Darüberhinausgehende Än-
derungen wurden zunächst nicht vorgenommen. 

Zu Ziffer 22 – Artikel 1 (§ 59 VerpackDG)* 

Die Bundesregierung nimmt Buchstabe a zur Kenntnis. 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates in Buchstabe b ab. Eine Verpflichtung aller im Antrag 
genannten Wirtschaftsbeteiligten ist erforderlich, um den Anforderungen des Artikels 51 Absatz 3 der EU-Ver-
packungsverordnung zu genügen. Danach müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Regime der erweiterten 
Herstellerverantwortung einen Mindestanteil ihres Budgets der Finanzierung von Vermeidungsmaßnahmen zu-
teilen. In Deutschland wird die erweiterte Herstellerverantwortung auch von Einzelherstellern wahrgenommen, 
womit eine Umsetzung der Regelung auch deren Einbindung erfordert. Die Pflicht zur internen Dokumentation 
ist dabei erforderlich, um ein gewisses Maß an Überprüfbarkeit sicherzustellen.  

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates in Buchstabe c ab. Eine Verpflichtung nur der Sys-
teme, einen Anteil der eingenommen Systembeteiligungsentgelte für Vermeidungsmaßnahmen einzusetzen, 
würde Artikel 51 Absatz 3 der EU-Verpackungsverordnung nicht vollständig umsetzen, s. dazu 2. Zudem wirft 
das skizzierte Modell erhebliche beihilfe- und finanzverfassungsrechtliche Probleme auf, die geklärt werden 
müssten. Es sollte daher an der in § 59 VerpackDG-E vorgeschlagenen Lösung festgehalten und diese, wie im 
Gesetzentwurf vorgesehen, nach 2 Jahren evaluiert werden. 

Zu Ziffer 23 – Artikel 1 (§ 66 Absatz 2 Nummer 3, 7 VerpackDG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates prüfen.  

Zu Ziffer 24 – Artikel 1 (§ 68 Absatz 9 VerpackDG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu.  

Bislang enthält der Entwurf keine Regelung dazu, wie eine entsprechende Feststellung der Behörden im Markt 
bekannt gemacht wird, wenn eine nach dem VerpackG erteilte Systemgenehmigung die Voraussetzungen der 
Übergangsregelung in § 68 Absatz 9 VerpackDG-E nicht mehr erfüllt. Dies sollte ergänzt werden, um für Klarheit 
unter den Marktteilnehmern zu sorgen. 

Zu Ziffer 25 – Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab.  

Bei der Erstellung des Entwurfs war eine bürokratiearme Ausgestaltung ein zentrales Element. Die Zulassungs-
pflicht für Hersteller nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen ist nach dem EU-Recht vorgegeben, so-
weit keine Übertragung von Herstellerverantwortung auf eine Organisation für Herstellerverantwortung erfolgt. 
Hier soll ein automatisiertes Verfahren eingeführt werden, was ein einfaches Zulassungsverfahren ermöglicht. 
Der Rechtsrahmen der EU-Verpackungsverordnung erlaubt dieses Vorgehen.  
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Eine Ausweitung der Finanzierung auf diese Hersteller ist erforderlich, da die entstehenden Mehrkosten andern-
falls ausschließlich von den Systemen getragen werden müssten. 

Zu Ziffer 26 – Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung des Vorschlags. 

Damit Stoffkreisläufe immer weiter geschlossen werden können, ist eine gesteigerte permanente Nachfrage nach 
Rezyklaten erforderlich. Die Möglichkeiten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, werden fortlaufend geprüft. 

Die EU-Verpackungsverordnung setzt hierfür künftig den entscheidenden Rahmen. Deshalb setzt sich die Bun-
desregierung auf europäischer Ebene für ökologisch modulierte Beteiligungsentgelte ein, die insbesondere recyc-
linggerechtes Design und ergänzend ggf. den Rezyklateinsatz fördern. Zusätzlich plädieren wir für eine wirkungs-
volle und bürokratiearme Ausgestaltung. 

Zu Ziffer 27 – Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab. 

Die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung und des künftigen VerpackDG stehen neben den Anforderungen 
aus spezifischen Regelungen für die genannten Produktkategorien und sind grundsätzlich gleichermaßen einzu-
halten. Die besonderen Anforderungen an Arzneimittel wurden bei der Erstellung und Verhandlung der EU-Ver-
packungsverordnung berücksichtigt und in die Regelungen einbezogen. So regelt die EU-Verpackungsverord-
nung bereits Ausnahmen für Arzneimittel (Human- und Tierarzneimittel), beispielsweise in Artikel 6 Absatz 11, 
Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 11. Es ist nach Kenntnis der Bundesregierung grundsätzlich möglich, 
die verschiedenen Anforderungen an die Verpackung dieser Produkte einzuhalten. Auch seitens des Bundesrates 
werden keine spezifischen Widersprüche zwischen diesen Regelungsregimen genannt. 
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